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OFFENTLICHE VORLAGE DES
RECHNUNGSPRUFUNGSAUSSCHUSSES

Amt/Eigenbetrieb:
14 Rechnungsprufungsamt

Beteiligt:

Betreff:
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2016
2. Beschluss Uber die Entlastung des Oberburgermeisters

Beratungsfolge:
30.11.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat nimmt den Bericht des Rechnungsprufungsamtes Uber die Prifung des
Jahresabschlusses 2016 sowie den uneingeschrankten Bestatigungsvermerk
des Rechnungsprufungsausschusses zur Kenntnis und stellt den
Jahresabschluss 2016 fest.

2. Der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung belauft sich fir das Jahr 2016 auf
12.705.386,88 €. Die Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage nach
§ 43 Abs. 3 GemHVO betragt 15.514,50 €.
Der Gesamtbetrag in Hohe von 12.689.872,38 € wird auf der Aktivseite der
Bilanz ausgewiesen.
Die Bilanzposition Ziffer 4. ,nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag*
erhdht sich um diesen Betrag auf 117.180.846,97 €.

3. Nach Prufung durch das Rechnungsprifungsamt wird dem Oberblrgermeister
fur die Haushaltsfuhrung im Jahr 2016 Entlastung erteilt.




HAGEN Drucksachennummer:
Stadt der FernUniversitat | I 1022/2017
Der Oberblrgermeister v Seite 2 Datum:

23.11.2017

Begriindung

Der Rechnungsprufungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.11.2017 den Bericht
des Rechnungsprifungsamtes vom 27.10.2017 Uber die Prifung des
Jahresabschlusses 2016 beraten und einen uneingeschrankten Bestatigungsvermerk

erteilt.
Die Prifung des Jahresabschlusses hat keine Beanstandung ergeben, die einer
Entlastung des Oberblrgermeisters entgegenstehen.

Der Rechnungsprifungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss 2016
festzustellen und dem Oberburgermeister fur die HaushaltsfiUhrung des Jahres 2016
Entlastung zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen
X | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

22.11.2017

Claus Rudel
Vorsitzender des Rechnungspriifungsausschusses
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2.1.

2.1.1.

PRUFUNGSAUFTRAG

Die Prifung des Jahresabschlusses obliegt dem Rechnungsprifungsaus-
schuss. Zur Durchfihrung der Prufung bedient sich der Rechnungspru-
fungsausschuss der ortlichen Rechnungsprifung (§§ 101 Abs. 1 und 102
Abs. 1 und 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW).

Der Prufbericht ist in Anlehnung an die Grundsatze ordnungsgemalier Be-
richterstattung bei Abschlussprifungen des Instituts der Wirtschaftsprufer
(vgl. IDW PS 450) sowie an die Leitlinien zur Berichterstattung bei kom-
munalen Abschlussprifungen des Instituts der Rechnungsprifer (vgl. IDR
- L 260) erstellt worden.

GRUNDSATZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Lagebeurteilung

Wirtschaftliche Lage und Verlauf des Haushaltsjahres 2016

Im Lagebericht 2016 wurden nach unserer Auffassung folgende wesentli-
che Aussagen zur Vermdgens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage ge-
troffen:

e Die Gesamtergebnisrechnung 2016 weist ein Jahresergebnis (Fehlbe-
trag) von -12,71 Mio. € aus. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt
sich eine Verbesserung um 0,83 Mio. €.

e Das Jahr 2016 war gepragt durch eine positive Entwicklung der Er-
tragsseite und durch eine weiterhin sehr positive Entwicklung auf dem
Kapitalmarkt. Die verstarkte Zuwanderung von Asylbewerbern und
Kriegsfluchtlingen hat allerdings zu erheblichen Veranderungen ge-
genuber der Planung geflhrt.

e Das ordentliche Ergebnis schlielt mit einem Fehlbetrag von 0,16 Mio.
€ ab. Gegenuber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine
Verschlechterung um 4,91 Mio. €.

e Das Finanzergebnis schliet mit einem negativen Saldo von -12,55
7Mio. € ab. Durch das nochmals gesunkene Zinsniveau hat es sich
gegenuber dem Haushaltsplan um 5,74 Mio. € verbessert.

e Die Stadt Hagen ist seit 2013 bilanziell Gberschuldet. Der nicht durch
Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag stieg durch den Fehlbetrag in der
Ergebnisrechnung und Verrechnungen gegen die allgemeine Rucklage
um 12,69 Mio. € an. Zum 31.12.2016 weist die Bilanz ein negatives Ei-
genkapital von 117,18 Mio. € aus.
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2.1.2.

Die vom Rat am 07.04.2016 beschlossene Fortschreibung des Haus-
haltssanierungsplans 2016 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg
als nicht genehmigungsfahig eingestuft. Der am 24.11.2016 beschlos-
sene angepasste Haushaltssanierungsplan sieht den Haushaltsaus-
gleich mit reduzierter Konsolidierungshilfe ab 2017 und ohne Konsoli-
dierungshilfe im Jahr 2021 vor. Der fur 2016 beschlossene Gesamt-
konsolidierungsbetrag betragt 74,42 Mio. €. Die Vorgabe wurde um
1,26 Mio. € Uberschritten.

Die Vermdgens- und Schuldenlage sowie die Ertrags— und Finanzlage
werden tabellarisch dargestellt und textlich sowie anhand von Kenn-
zahlen und Zeitreihen erlautert.

Nach dem Ergebnis unserer Prifung geben die Angaben zur wirt-
schaftlichen Lage und zum Verlauf des Haushaltsjahres 2016 insge-
samt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt Hagen zum Ab-
schlussstichtag wieder.

Kunftige Entwicklung und entwicklungsbezogene Chancen
und Risiken

Zu den Chancen und Risiken enthalt der Lagebericht folgende wesentliche
Aussagen:

Mit der Fortschreibung des HSP 2017 und der Projektionsplanung fir
die Jahre 2017 bis 2021 wird erreicht, dass der Gesamtergebnisplan
2017 einen Uberschuss von 1,80 Mio. € ausweist und in der mittelfristi-
gen Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2021 der strukturelle Haushalt-
sausgleich durchweg dargestellt werden kann.

Fur die Stadt Hagen ist es wichtig, ihre Infrastruktur und ihr Dienstleis-
tungsangebot an die Bevolkerungsentwicklung anzupassen. Bisher fur
erforderlich gehaltene Anpassungen in der Schullandschaft mit der
Aufgabe von Schulstandorten werden aktuell durch die Anzahl der
Fluchtlingskinder, die in Auffangklassen zu beschulen sind und durch
den Zuzug der EU-Zuwanderer revidiert.

Als weitere Risiken werden finanzielle Mehrbelastungen durch die Re-
form des Unterhaltsvorschussgesetzes und durch die erforderliche Sa-
nierung von Brucken genannt.

Im Bereich der Infrastruktur werden das Kommunalinvestitionsforde-
rungsgesetz und das Programm ,,Gute Schule 2020“ als Chance fir die
Zukunft gesehen.

Die niedrigen Zinsen beginstigen den Haushalt der Stadt Hagen. Auf
der anderen Seite verschlechtern sich bei langerer FortfUhrung der
Niedrigzinsphase die Ertragslagen der Sparkassen, so dass die bisher
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3.1.

eingeplanten Ausschuittungen von 6 Mio. € in Frage gestellt waren. Da
die Sanierung der ENERVIE und ihrer Tochtergesellschaften schneller
voran schreitet als geplant, besteht die Chance, hierdurch mégliche Ri-
siken bei der Ausschittung der Sparkasse zumindest teilweise zu
kompensieren.

e Durch die Ruckfuhrung der GWH soll ein Konsolidierungspotenzial von
500.000 € p.a. realisiert werden.

e Bei der Planung des Zinsaufwandes ist ein leichter Anstieg des Zinsni-
veaus eingerechnet.

Als Ergebnis unserer Prufung stellen wir fest:

Die im Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts absehbaren we-
sentlichen Chancen und Risiken der kinftigen Entwicklung sind zu-
treffend dargestellt.

Die zum 31.12.2018 vorgesehene Neubewertung des Strallenvermo-
gens wird voraussichtlich zu Anderungen bei den Vermdgenswerten,
den bilanziellen Abschreibungen und den Ertrdgen aus Sonderpos-
ten fuhren, deren Umfang momentan noch nicht absehbar ist.

Die Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Angaben des Verwaltungsvor-
stands und der Ratsmitglieder zu Name, Beruf, Mitgliedschaften in Auf-
sichtsraten und anderen Kontrollgremien im Sinne des Aktiengesetzes,
Mitgliedschaften in Organen von verselbstandigten Aufgabenbereichen
der Gemeinde in offentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in
sonstigen privatrechtlichen Unternehmen) wurden von uns nicht gepruft.

GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRUFUNG

Gegenstand der Priifung

Gegenstand unserer Prufung war der vom Kammerer aufgestellte und
vom Oberbirgermeister bestatigte Entwurf des Jahresabschlusses zum
31.12.2016.

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchflihrung und des
Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Oberblrgermeisters
der Stadt. Oberburgermeister und Stadtkdmmerer haben die Vollstandig-
keit des Jahresabschlusses schriftlich bestatigt.

Aufgabe des Rechnungsprifungsamtes ist es, auf der Grundlage der
durchgefuhrten Prufung ein Urteil Gber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchflhrung, der Inventur, des Inventars sowie der ortlich
festgelegten Nutzungsdauern der Vermdgensgegenstande abzugeben.
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3.2.

Dazu haben wir die Buchfihrung, die ortlich festgelegten Nutzungsdauern
der Vermogensgegenstande und den Entwurf des Jahresabschlusses zum
31.12.2016, jeweils bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanz-
rechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und dem Lagebe-
richt gepruft.

Im Rahmen des gesetzlichen Prufungsauftrages haben wir die Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften und der sie erganzenden Satzungen und
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen Uber den Jahresabschluss sowie
die Beachtung der Grundsatze ordnungsmafiger Buchflhrung gepruft.
Die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung
und Aufklarung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Tatbestan-
den, soweit sie nicht die Ordnungsmaligkeit des Jahresabschlusses be-
treffen, waren nicht Gegenstand der Prifung des Jahresabschlusses.

Art und Umfang der Priifung

Wir haben unsere Prifung nach §§ 101 und 103 GO NRW in Anlehnung
an die vom IDW festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaliiger
Abschlussprifung und die vom IDR erstellten Prifungsleitlinien 200 ,Leitli-
nien zur Durchfuhrung von kommunalen Jahresabschlussprufungen® und
720 ,Ordnungsmabligkeit der Haushaltswirtschaft vorgenommen. Diese
Grundsatze erfordern es, die Prifung so zu planen und durchzufuhren,
dass ein hinreichend sicheres Urteil dariber abgegeben werden kann, ob
die Buchfihrung und der Jahresabschluss sowie Anhang und Lagebericht
frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Ausgangspunkt unserer Prifung war der geprufte und mit einem uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum
31.12.2015.

Unsere Prufungsplanung wurde auf der Grundlage des risikoorientierten
Prifungsansatzes entwickelt. Ausgehend von Auskunften der Verwaltung,
vorbereitenden analytischen Prifungshandlungen sowie einer grundsatzli-
chen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems wurde das Fehlerrisiko fir die einzelnen Jahresabschlusspositionen
bestimmt. Erkenntnisse aus der unterjahrigen laufenden Prufung der Fi-
nanzbuchhaltung, der dauernden Uberwachung der Zahlungsabwicklung
und weiterer Prafungen mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkten wurden
in die Prifplanung einbezogen.

Auf der Grundlage der Risikobeurteilung wurden unter Berlcksichtigung
der Wesentlichkeit die Pruffelder sowie Art und Umfang der Prifungshand-
lungen festgelegt.

Die Prufungshandlungen umfassten Aufbau- und Funktionsprifungen so-
wie aussagebezogene analytische und einzelfallorientierte Prifungshand-
lungen. Bei der Auswahl der Einzelfalle wurde das Stichprobenverfahren
in Form des bewussten Auswahlverfahrens angewandt.
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Folgende Prufungsschwerpunkte wurden festgelegt:

¢ Die Auflésung des Eigenbetriebs GWH zum 01.01.2016 und die Abbil-
dung im stadtischen Rechnungswesen

e Infrastrukturvermdgen und korrespondierende Sonderposten fur Zu-

wendungen

Finanzanlagen

Anlagen im Bau

Vorrate

Forderungen und der sonstige Vermogensgegenstande

Liquide Mittel und Bankverbindlichkeiten

Sonstige Sonderposten

Pensions- und Beihilferiickstellungen

Instandhaltungsrickstellungen

Sonstige Ruckstellungen

Verbindlichkeiten aus Liquiditatskrediten, aus Lieferungen und Leis-

tungen und sonstige Verbindlichkeiten

e Vollstandigkeit und Periodenabgrenzung einzelner Ertrags- und Auf-
wandsarten in der Gesamtergebnisrechnung

e Ausweis von investiven Ein- und Auszahlungen in der Gesamtfinanz-
rechnung

Erganzend wird in der Anlage 1 zur OrdnungsmaRigkeit der Haushalts-
wirtschaft gem. Prifungsleitlinie IDR 720 Stellung genommen.

Zum 31.12.2016 wurde im Vorstandsbereich 1 eine Folgeinventur durch-
gefuhrt. Von einer Teilnahme an der korperlichen Bestandsaufnahme ha-
ben wir unter Wesentlichkeits- und Risikoaspekten abgesehen. Die zur
Beurteilung erforderlichen Prufungserkenntnisse haben wir uns durch
nachgehende Priufhandlungen (Beurteilung des inventurbezogenen IKS,
Auswertung der Inventurprotokolle) verschafft.

Das Sachanlagevermogen haben wir ausgehend von den Zu- und Abgan-
gen im Berichtsjahr auf vollstandige Erfassung und richtige Bewertung ge-
pruft. Hierbei haben wir auch gepruft, ob die Voraussetzungen des § 43
Abs. 3 GemHVO NRW fir eine unmittelbare Verrechnung von Abgangen
gegen die Allgemeine Ruicklage erfullt waren.

Bei den Finanzanlagen wurde insbesondere die Notwendigkeit von
Wertanpassungen untersucht.

Prifungsschwerpunkt bei den Forderungen und sonstigen Verbindlichkei-
ten war die Werthaltigkeit offener Posten, die zum Bilanzstichtag alter als
funf Jahre waren.

Im Rahmen der Einzelfallprifung der Lieferantenverbindlichkeiten haben
wir stichprobenweise Saldenbestatigungen eingeholt.

Bericht tber die Prifung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hagen
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Die Prufung der liquiden Mittel und der Verbindlichkeiten aus Investitions-
krediten erfolgte anhand von Kontoauszugen, Darlehensvertragen und
den vom Fachbereich Finanzen und Controlling eingeholten Bankbestati-
gungen.

Die Ruckstellungen wurden durch Befragung der zustandigen Mitarbeite-
rinnen und eigene Datenanalysen auf Vollstandigkeit untersucht. Die zu-
treffende Ermittlung der Ruckstellungshohe wurde durch eine stichpro-
benhafte Prifung der Berechnungen und eine kritische Beurteilung vorge-
nommener Schatzungen beurteilt.

Fir die Prufung der Pensionsruckstellungen haben wir uns auf die Daten
der vom Fachbereich Personal und Organisation eingesetzten zertifizier-
ten Software ,Haessler Pensionsruckstellung” gestutzt.

Die Plan- und Istwerte der Gesamtergebnisrechnung wurden daraufhin un-
tersucht, ob es zu auffalligen Entwicklungen bei den Ertragen und Auf-
wendungen gekommen ist. Ausgehend von den Erkenntnissen dieser vor-
geschalteten analytischen Prifhandlungen wurden einzelne Aufwands-
und Ertragsarten in Stichproben gepruft.

Da die zahlungsrelevanten Sachkonten der Ergebnisrechnung Uber Ablei-
tungsregeln mit der Finanzrechnung verknulpft sind, wurde von einer Pru-
fung der konsumtiven Buchungen in der Finanzrechnung abgesehen.

Im Rahmen der Prufung des Lageberichts haben wir geprift, ob der Lage-
bericht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prifung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Stadt vermittelt. Weiterhin haben wir geprift, ob die
Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung der Stadt zutreffend
dargestellt sind.

Wir sind der Auffassung, dass die durchgefiihrte Prifung eine hinreichend
sichere Grundlage fur das Prufungsurteil bildet.

Mit dem Fachbereich Finanzen und Controlling hat sich Gber die Jahre ein
regelmaRiger Informationsaustausch etabliert. Hierdurch war es mdglich,
Teile des Jahresabschlusses begleitend zu prifen und einzelne Sachver-
halte im Vorfeld abzustimmen. Die fur die Prifung erforderlichen Pru-
fungsnachweise wurden uns vom Fachbereich Finanzen und Controlling
zur Verfugung gestellt.

Die Prufungshandlungen sind in unseren Arbeitsunterlagen dokumentiert.

Die wahrend der Prufung durchgefihrten Korrekturbuchungen haben zu
einer Verbesserung der Ergebnisrechnung um rd. 145.000 € und einer
entsprechenden Reduzierung des negativen Eigenkapitals geflhrt.

Durch Rundungsdifferenzen kann es im Prufbericht und in den Anlagen
bei der Addition von Einzelposten zu geringfligigen rechnerischen Abwei-
chungen kommen.

Bericht Gber die Prifung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hagen
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4.1.

FESTSTELLUNGEN UND ERLAUTERUNGEN ZUR RECH-
NUNGSLEGUNG

Buchfuhrung und weitere geprufte Unterlagen

Die Stadt Hagen setzt fur ihr Rechnungswesen die Finanzsoftware ,SAP
ERP® ein. Der Basisbetrieb erfolgt durch den Zweckverband civitec in
Siegburg. Der Fachbereich Finanzen und Controlling hat die Software mit
Datum vom 07.03.2013 freigegeben.

FUr den digitalen Rechnungseingang wird eine Software der Firma Work-
flow Management & Document Consulting (WMD) genutzt. Die Einflhrung
wird vom Rechnungsprufungsamt begleitet. Eine abschlielRende Prufung
und Beurteilung steht momentan noch aus.

Bei der Prifung des Jahresabschlusses haben sich keine Anhaltspunkte
fur fehlerhafte Geschaftsprozesse gefunden, die auf Mangel in der Fi-
nanzsoftware zurtckzuflhren sind.

Die gesetzlich vorgeschriebene Trennung von Buchfihrung und Zah-
lungsabwicklung (§ 93 Abs. 4 GO NRW) ist gewahrleistet. Alle sicherheits-
relevanten Geschaftsvorfalle unterliegen einem 4-Augen-Prinzip.

Die Organisation der Buchhaltung ist nach unserer Feststellung grundsatz-
lich geeignet, die vollstandige und richtige Erfassung, Buchung, Dokumen-
tation und Sicherung der Geschéftsvorfalle zu gewahrleisten. Die aus den
gepruften Unterlagen gewonnenen Erkenntnisse sind ordnungsgemal} in
der Buchfiihrung, im Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet. Der
Kontenplan ist hinreichend gegliedert. Die Belege wurden, soweit vorhan-
den, Ubersichtlich abgelegt.

Im Rahmen der Priufung wurde jedoch erneut festgestellt, dass die
begrindenden Unterlagen nicht immer den Anforderungen des § 27
Abs. 3 GemHVO NRW entsprechen. Nach dieser Vorschrift sind den
Buchungen Belege, durch die der Nachweis der richtigen und voll-
standigen Ermittlung der Anspriche und Verpflichtungen zu erbrin-
gen ist, zu Grunde zu legen.

Die Aussagefahigkeit der begrindenden Unterlagen ist bei vergleichbaren
Geschaftsvorfallen je nach Fachbereich/Amt unterschiedlich ausgepragt.
Eine einheitliche Handhabung ist noch nicht erkennbar. So werden bei-
spielsweise Bestell- und Lieferscheine mal den Kontierungsbelegen beige-
fugt bzw. im Rahmen des digitalen Rechnungseingangs eingescannt, mal
werden sie im Fachbereich aufbewahrt. Bei Buchungen Gber Vorverfahren
werden durchweg keine begrindenden Unterlagen verlangt. Diese ver-
bleiben in den Amtern/Fachbereichen der Verwaltung.

Bericht tber die Prifung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hagen
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4.2.

Sofern begrindende Unterlagen im Fachbereich aufbewahrt werden, ent-
sprechen die dortigen Ordnungskriterien in aller Regel nicht der Ablage-
systematik der Finanzbuchhaltung, wodurch das Auffinden erschwert wird.

Verbindliche Vorgaben zur Ausgestaltung der Belege, durch die der
Nachweis der richtigen und vollstandigen Verpflichtungen zu erbringen ist,
hat es zuletzt flir das kamerale Rechnungswesen gegeben. Nach einer bei
der letzten Abschlussprufung eingeholten Auskunft des Fachbereiches Fi-
nanzen und Controlling ist vorgesehen, im Zusammenhang mit der Einfih-
rung der digitalen Rechnungsbearbeitung ein Belegpflichtkonzept zu erar-
beiten. Eine Umsetzung ist bisher noch nicht erfolgt.

Auch die Qualitat der im SAP-Verfahren hinterlegten Buchungstexte ist
verbesserungsbedurftig. Erlauternde Buchungstexte fehlen teilweise oder
sind nicht hinreichend prazise, um den gebuchten Geschaftsvorfall ein-
deutig zu erklaren.

Internes Kontrollsystem

Das interne Kontrollsystem (IKS) ist Teil des Risikomanagements. Es be-
steht aus Regelungen zur Steuerung der Verwaltungsaktivitaten (internes
Steuerungssystem) und Regelungen zur Uberwachung der Einhaltung
dieser Regelungen (internes Uberwachungssystem).

Die Prufung des IKS erfolgte nur insoweit, als dies fur die Prutfungspla-
nung und die Beurteilung von Fehlerrisiken im Jahresabschluss und im
Lagebericht erforderlich war. Die Funktionsfahigkeit des in den Ubrigen
Fachbereichen eingerichteten aufgabenbezogenen IKS wird vorrangig im
Rahmen von Ordnungsprifungen beurteilt. Zur Ausgestaltung des rech-
nungslegungsbezogenen IKS ist folgendes zu berichten:

Das rechnungslegungsbezogene IKS wurde seit der letzten Jahres-
abschlussprifung nicht entscheidend weiterentwickelt. Unverandert
fehlen beispielsweise verbindliche Vorgaben fur die Abgrenzung von
Anschaffungskosten, Herstellungskosten und Unterhaltungsaufwen-
dungen (Aktivierungsrichtlinie), Sonderrichtlinien zur Erfassung und
Bewertung der Kunstgegenstande und des Infrastrukturvermdgens
und ein schriftlich dokumentiertes Monatsabschlusskonzept. Die fur
2017 geplante Einfuhrung eines Vertragsmanagementsystems war
bei Abfassung des Priufberichtes noch nicht umgesetzt. Eine Be-
schreibung des gesamten IKS als Teil einer Verfahrensdokumentati-
on, wie nach den GoBS vorgesehen, ist nicht vorhanden.

Nach Auskunft der Finanzbuchhaltung wurde mit der Erarbeitung einer Ak-
tivierungsrichtlinie begonnen.

Im Rahmen der Prifung der Forderungen und Verbindlichkeiten und
der Anlagen im Bau haben wir dartuber hinaus Bearbeitungs- und
Kontrolldefizite bei der Uberwachung von alten offenen Posten fest-
gestellt (vgl. Ziff. 4.7.2, 4.7.4 und 4.7.7).

Bericht Gber die Prifung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hagen
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Teilrech-
nungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert und
wurden ordnungsgemald aus der Buchflihrung und den weiteren gepriften
Unterlagen abgeleitet. Die geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungs-
vorschriften wurden - von den nachfolgenden Feststellungen abgesehen -
beachtet.

Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er steht im Ein-
klang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prifung gewonnenen Er-
kenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Stadt Hagen. Die wesentlichen Chancen und Risiken sind zutreffend
dargestellt.

Anhang

Die Prufung des Anhangs fur das Jahr 2016 ergab, dass alle wesentlichen
vorgeschriebenen Angaben und Erlauterungen enthalten sind. Der An-
hang erflllt somit seine Funktion als ein Bestandteil des Jahresabschlus-
ses, der insgesamt ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes
Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde vermitteln soll. Des Weiteren
wurden dem Anhang die drei Pflichtanlagen nach § 44 Abs. 3 GemHVO
NRW - Anlagen -, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel - beigefugt.
Diese entsprechen in ihrem Aufbau den auf Grundlage der Bestimmungen
der GemHVO NRW vom Innenministerium empfohlenen Mustern. Neben
den v. g. Pflichtanlagen enthalt der Anhang auch einen Rickstellungs-
spiegel.

Inventur

Nach der allgemeinen Inventurrichtlinie der Stadt Hagen umfasst die kor-
perliche Bestandsaufnahme folgende Inventurfelder:

Unbebaute und bebaute Grundstiicke
Infrastrukturvermogen

Bauten auf fremden Grund und Boden
Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschaftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Vorrate

Liquide Mittel

O O O O O O O 0 O
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4.7.

4.7.1.

Zum 31.12.2016 hat die nach dem Inventurplan vorgesehene Folgeinven-
tur stattgefunden. Gegenstand der korperlichen Bestandsaufnahme waren
die im Vorstandsbereich 1 inventarisierte Betriebs- und Geschaftsausstat-
tung.

FUr die Ubrigen Inventurfelder gelten die bei der letzten Jahresabschluss-
prufung getroffenen Prifungsfeststellungen unverandert fort:

Bei den Kunstgegenstanden und Kulturdenkmélern (geplant fur
2019) wurde nach Aufstellung der Er6ffnungsbilanz noch keine
Folgeinventur in Angriff genommen. Eine Uberprufung des Festwer-
tes fur Leerrohre (Verkehrslenkungsanlegen) steht ebenfalls noch
aus. Die am Bilanzstichtag vorhandenen Bargelder wurden nicht er-
fasst.

Die Neubewertung des Strallenvermégens soll zum 31.12.2018 erfol-
gen (siehe auch Ziff. 6.5)

Die Stadt verhélt sich insoweit nicht rechtskonform. Gem. 8§ 28 Abs. 1
GemHVO NRW ist eine korperliche Bestandsaufnahme mindestens
alle funf Jahre vorzunehmen.

Feststellungen und Erlauterungen zur Bilanz

Die Positionen der Bilanz, Ergebnis— und Finanzrechnung sind im Anhang
ausfuhrlich erlautert. Unsere Berichterstattung beschrankt sich daher auf
Feststellungen zu einzelnen Bilanzansatzen und vertiefenden Erlauterun-
gen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen, soweit diese u. E. fur die
Gesamtaussage zum Jahresabschluss von Bedeutung sind. Eine analy-
sierende Darstellung der Vermdgens—, Ertrags— und Finanzlage enthalt
die Anlage 2.

Aktivierte Eigenleistungen

Durch die Ruckfuhrung der Gebaudewirtschaft Hagen sind erstmals seit
2011 wieder Eigenleistungen in Hohe von 524.040 € aktiviert worden. Die
Aktivierung von Eigenleistungen fuhrt zu einer Ertragsbuchung in der Er-
gebnisrechnung, die die entstandenen Personal- und Sachaufwendungen
yheutralisiert” und sich damit ergebnisverbessernd auswirkt.

Gemal § 33 Abs.3 GemHVO NRW koénnen die zur Aufgabenerfillung be-
notigten Vermdgensgegenstande ganz oder teilweise selbst hergestellt
werden. In diesen Fallen sind die konkret erbrachten Leistungen als Her-
stellungskosten zu aktivieren.

Bestandteile der Herstellungskosten sind:

Fertigungseinzelkosten
+ Sonderkosten der Fertigung

Bericht Gber die Prifung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hagen
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+ Materialeinzelkosten

+ Fertigungsgemeinkosten (optional)
+ Materialgemeinkosten (optional)

= Herstellungskosten

FUr Verwaltungsgemeinkosten sowie kalkulatorische Kosten besteht ein
Aktivierungsverbot.

Die aktivierten Eigenleistungen fir 2016 sind auf Basis der Vollkos-
tenrechnung ermittelt worden und beinhalten deswegen auch nicht
aktivierungsfahige Bestandteile. Unsere Priufung hat jedoch ergeben,
dass der festgestellte Fehler keine wesentlichen Auswirkungen auf die Bi-
lanz und Ergebnisrechnung hat und deswegen von einer Korrektur fur
2016 abgesehen werden kann. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2017
wird die Ermittlung der Herstellungskosten an die Regelungen des § 33
GemHVO NRW angepasst. Der Fachbereich Gebaudewirtschaft hat dies-
bezliglich bereits mit der Uberarbeitung seiner Stundenverrechnungssatze
begonnen.

Im Gegensatz zu den Eigenleistungen der Geb&udewirtschaft wurden
die vom Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
erbrachten Planungsleistungen fur durchgefiihrte investive Baumal3-
nahmen bisher nicht als Herstellungskosten aktiviert. Gem. § 33 Abs.
3 GemHVO NRW sind auch diese Eigenleistungen zu erfassen und
zu aktivieren. Bei einer Vergabe der Leistungen an ein externes Unter-
nehmen wirden die erbrachten Leistungen auch als Anschaffungskosten
aktiviert werden.

4.7.2. Anlagen im Bau

Zum 31.12.2016 wurden Anlagen im Bau in Hohe von insgesamt 29,13
Mio. € bilanziert. Dabei stehen den Zugangen von rd. 13,09 Mio. € Abgan-
ge (Umbuchungen) von rd. 9,60 Mio. € gegenlber.

Die Bilanzposition enthalt diverse als Anlagen in Bau gebuchte Zu-
gange, obwohl die entsprechenden Anlagen bereits fertig gestellt
sind.

Hierbei handelt es sich u.a. um

- fertig gestellte Anlagen im Bereich des 1. Bauabschnitts der Bahnhofs-
hinterfahrung (rd. 8,39 Mio. €)

- fertig gestellte Straen (rd. 0,77 Mio.)

- diverse altere Zugange, u.a. fur Ausristungsgegenstande und Fahr-
zeuge der Feuerwehr, die bis in das Jahr 2007 zurickreichen.

Nach Fertigstellung der Vermogensgegenstande sind diese zu den ent-
sprechenden Positionen des Anlagevermoégens umzubuchen. Erst zu die-
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4.7.3.

sem Zeitpunkt beginnen die Abschreibungen. Durch verspatete Abschrei-
bungen wird der Werteverzehr, der sich in den Abschreibungen ausdruckt,
nicht periodengerecht erfasst. In den Jahren, in denen die Aktivierung ver-
saumt wurde (u.a. 2016), wirken sich die fehlenden Abschreibungen er-
gebnisverbessernd aus. Umgekehrt fihrt das Nachholen der Aktivierungen
zu Verschlechterungen in den Folgejahren. Eingetretene Verzdgerungen
korrespondieren bei zuwendungsfinanzierten MaRnahmen mit einer ver-
spateten Bildung und ertragswirksamen Auflosung von Sonderposten, so
dass sich auch Auswirkungen auf die Ertragslage der Stadt ergeben.

Vergleichbare Prufungsfeststellungen finden sich bereits im Prifbericht
zum Jahresabschluss 2014.

Die Bilanzposition bedarf insgesamt einer systematischen Abarbeitung.

Vorrate

Brennstofflager Gebdudewirtschaft

Bedingt durch die Ruckfuhrung der GWH sind die Heizdl- und Flissiggas-
anlagen als Brennstofflager ubernommen worden. Dies erfolgte durch
Ubernahme des Bilanzwertes vom 31.12.2015 in Héhe von 76.410,80 €
gemal testiertem Jahresabschluss der GWH. Der Bilanzwert zum
31.12.2016 belauft sich auf 80.159,20 € und ist damit um rd. 3.748,40 €/
5% gestiegen. Dieser Bestand wurde durch Ablesen der Heizol- und Flus-
siggasanlagen ermittelt.

Gemal § 34 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW koénnen gleichartige Vermo-
gensgegenstande des Vorratsvermogens zu einer Gruppe zusammenge-
fasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert bewertet werden. Aul3er-
dem ist gemal 7. Handreichung des Ministeriums fir Inneres und Kom-
munales auch eine Bewertung nach dem Verfahren der Sammelbewer-
tung maoglich. Hierbei wird unterstellt, dass die zuerst oder die zuletzt er-
worbenen Vermogensgegenstande des Vorratsvermogens zuerst oder in
einer sonstigen bestimmten Folge verbraucht worden sind. Allerdings ist in
diesem Zusammenhang auch das Niederstwertprinzip nach § 91 GO iVm.
§ 35 GemHVO NRW zu beachten.

Die Bewertung der Brennstoffe ist nach dem Verfahren der Sammelbewer-
tung erfolgt. Dabei ist unterstellt worden, dass die zuerst angeschafften
Vermdgensgegenstande auch zuerst verbraucht werden, so dass die
Schlussbestande der einzelnen Anlagen mit den Preisen der letzten
Rechnungen bewertet wurden. Diese Vorgehensweise fuhrt regelmafig
zum Ausweis zu hoher Bestande, wenn zum Jahresende Betankungen
stattgefunden haben, da insbesondere Heizdl starken saisonal bedingten
Preisschwankungen unterliegt. Wirden zur Bewertung die Preise der ers-
ten Rechnungen herangezogen, wirden eher zu niedrige Bestande aus-
gewiesen.

Bericht Gber die Prifung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hagen
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4.7.4.

Die Bewertung des Brennstofflagers nach dem Verfahren der Sam-
melbewertung fuhrt zu realitatsfernen- zu hohen oder zu niedrigen-
Bestanden. AulRerdem ist auch die Einhaltung des Niederstwertprin-
zips nicht sichergestellt. Deswegen wird ab 2017 auf das Verfahren
des gewogenen Durchschnittswertes nach 8 34 Abs. 3 umgestellt.
Auf eine Korrektur fur 2016 kann aber aus Wesentlichkeitsgrinden
verzichtet werden.

Forderungen

Die Forderungen der Stadt Hagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr
zum Bilanzstichtag wie folgt entwickelt:

Bezeichnung 2015 2016 Verande-
Mio. € Mio. € rung
Mio. €

Off.-rechtl. Forderungen und Forderungen

. 99,05 149,86 +50,81
aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen 1,33 3,29 +1,96
Sonstige Vermdgensgegenstande 10,96 18,06 +7,10
Forderungen insgesamt 111,35 171,21 +59,86

Die Forderungen aus Transferleistungen enthalten eine Forderung gegen
das Land von 35,99 Mio. € aus dem Starkungspakt Stadtfinanzen, dessen
Zahlung in 2017 erfolgte.

Nach unseren Feststellungen enthalten die 6ff.-rechtl. und privat-
rechtlichen Forderungen rd. 28.000 Datensatze mit einem Volumen
von rd. 14 Mio. €, die alter als 5 Jahre sind (Falligkeitsdatum vor dem
01.01.2012). Es ist anzunehmen, dass die meisten dieser Forderun-
gen wertlos sind, da sie nach dieser langen Zeit nicht mehr oder al-
lenfalls anteilig realisiert werden kdnnen.

Die ,Altfalle” weisen folgende Schichtung auf:

Falligkeit Anzahl Betrag
Datensétze Mio. €
Bis 31.12.2007 5.571 4,30
01.01.-31.12.2008 4.308 1,65
01.01.-31.12.2009 5.485 1,89
01.01.-31.12.2010 6.168 3,85
01.01.-31.12.2011 6.307 2,40
Insgesamt 27.839 14,09

Bereits im Rahmen der Berichterstattung zum Jahresabschluss 2014 hat-
ten wir darauf hingewiesen, dass sich die stadtischen Forderungen zu ei-
nem hohen Anteil an Altforderungen zusammensetzen und die Verwaltung
aufgefordert, die Altfalle auf Realisierungsmdglichkeiten zu Uberprufen
und uneinbringliche oder bereits verjahrte Forderungen endgultig abzu-
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schreiben. Eine grundlegende Anderung der seinerzeit beschriebenen Si-
tuation ist nicht eingetreten.

Auch wenn die Stadt das Ausfallrisiko in der Bilanz durch Einzel- und Pau-
schalwertberichtigungen abbildet, bedlrfen samtliche Altfalle einer indivi-
duellen Uberprifung, ob bereits Verjahrung eingetreten ist oder eine Nie-
derschlagung wegen Uneinbringlichkeit nach Maligabe des § 26 GemHVO
NRW erfolgen muss.

Die sich hieraus ergebenden Forderungsabschreibungen fuhren tendenzi-
ell zu einer entsprechenden Verschlechterung der Ergebnisrechnung, de-
ren GroRenordnung sich allerdings erst nach einer Einzelfallprifung ein-
schatzen lasst.

Die Finanzbuchhaltung hat folgende MalRnahmen angekilndigt:

1. Die Kleinbetragsgrenze fiir Ausbuchungen wird von € 10,00
auf € 20,00 (Hauptforderungen bis € 20,00: Falligkeit bis
31.12.2016 T€ 18) erhoht.

2. Ausbuchung von Altforderungen, die nicht in der Zahlungs-
vollstreckung Uberwacht werden (Unterhalt: Falligkeit bis
31.12.2012 T€ 1.586; Mietforderungen T€ 62).

3. Es ist angestrebt bis zum Jahresende altere Insolvenzforde-
rungen verstérkt niederzuschlagen (T€ 1.360).

4. Ausbuchung von Forderungen, die nur aus Nebenforderungen
bestehen (Félligkeit bis 31.12.2015 T€ 101).

5. Prifung, ob die Bildung einer Einzelwertberichtigung zukunftig
fur alle Insolvenzfalle und daraus resultierenden Haupt- und
Nebenforderungen praktikabel umzusetzen ist.

6. Prifung, ob das System der Pauschalwertberichtigung ange-
passt werden kann.

Die Maflinahmen unter Nr. 1 bis 4 betreffen nahezu ausschlief3lich
Forderungen, die seit Uber 2 Jahren (= Falligkeit vor dem
31.12.2014) uberfallig sind. Diese Posten sind durch Pauschal-
wertberichtigungen nahezu vollstandig abgedeckt. Eine verblei-
bende Haushaltsbelastung wird von der Finanzbuchhaltung auf
rd. 0,1 Mio. € geschétzt.

Aus einer eventuell veranderten Verfahrensweise bei der Ermitt-
lung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung wird seitens der
Finanzbuchhaltung eine Haushaltsbelastung nicht erwartet. Ziel
ist es die konkreten und erkannten Ausfallrisiken (z. B. Insol-
venzerdffnungen) in ihrer Gesamtheit durch Einzelwertberichti-
gungen abzudecken. Die Pauschalwertberichtigung wirde dem-
entsprechend zuriickgefuhrt. Die Pauschalwertberichtigung sollte
in Zukunft lediglich ein in der jeweiligen Forderungsart innewoh-
nendes allgemeines Ausfallrisiko beriicksichtigen.
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4.7.5.

Die beabsichtigten Mallnahmen kénnen nur der erste Schritt einer umfas-
senden Prufung aller zweifelhaften Forderungen sein. Das RPA wird die
weitere Bearbeitung priferisch begleiten.

Riickstellungen fiir nicht genommenen Urlaub und Uber-
stunden/Gleitzeitiiberhange

Fir die Verpflichtung zur Gewahrung von Urlaub unter Fortzahlung des
Entgelts ist eine Ruckstellung zu bilden, soweit Beschaftigte am Bilanz-
stichtag den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen
haben und der Urlaubsanspruch im Folgejahr weiterhin besteht. Gleiches
gilt fr im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit bis zum Bilanzstichtag aufge-
laufene Stundenliberhange, die in nachfolgenden Jahren abgebaut wer-
den konnen.

Fir die Berechnung der Ruickstellung fir Gleitzeitiberhange wird ein
durchschnittlicher Wert der Personalkosten je Besoldungs- bzw. Entgelt-
gruppe ermittelt. Die Durchschnittskosten werden jedes Jahr angepasst,
damit z.B. Besoldungs- bzw. Tariferhdhungen bertcksichtigt werden. Die-
ser Jahreswert wird durch die personliche Jahresarbeitszeit dividiert. Die
Anzahl der Uberstunden wird dann mit dem sich daraus ergebenden
durchschnittlichen Stundensatz multipliziert. Das Ergebnis ist die Hohe der
Ruckstellung zum Bilanzstichtag. Die Berechnung der Ruckstellungen far
nicht genommenen Urlaub erfolgt nach demselben Schema. Die Uber-
stunden der Feuerwehr werden nach der Mehrarbeitsvergutungsverord-
nung (MVergV) ausgezahit.

Die Rickstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr Rickstellung Ruckstellung Summe Zufihrung (+)
Urlaub/Uberst. Uberstunden Entnahme (-)
Feuerwehr
(Auszahlung)
Mio. € Mio. € Mio. €
2012 5,19 0,54 5,73 -0,63
2013 5,68 0,57 6,25 +0,52
2014 6,64 0,67 7,31 +1,06
2015 6,06 0,67 6,73 -0,58
2016 6,78 0,62 7,39 +0,66

Der Anstieg der Ruckstellungen erklart sich durch die Einbeziehung der
Mitarbeiter der GWH. Auf diesen Personenkreis entfallen Rickstellungen
in Hohe von rd. 0,76 Mio. €.

Nach unserer Auffassung sind die Rickstellungen zu niedrig bewer-
tet.

Bei Berechnung der Stundenwerte wurde fur die Beamten ein Grundgehalt
der Stufe 5 und fir die Tarifbeschaftigten ein Entgelt der Stufe 2 zugrunde
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4.7.6.

gelegt. Dies entspricht u.E. jedoch nicht der tatsachlichen Altersstruktur
der Verwaltungsmitarbeiter. Realistischer ware es, bei Beamten von einem
Grundgehalt der Stufe 10 und bei Tarifbeschéaftigten von Stufe 5 auszuge-
hen. Das Volumen der sich hierdurch ergebenden Wertanpassungen war-
de sich Uberschlagig auf rd. 1,35 Mio. € belaufen.

Eine vom Fachbereich Personal und Organisation erbetene Stellungnah-
me lag bis zur Beendigung der Prufung nicht vor.

Forderungen und Rickstellungen nach
§ 107b BeamtVG

Aus der Verteilung der Versorgungslasten beim Dienstherrenwechsel von
Beamten und Beamtinnen bestanden zum 31.12.2016 folgende Forderun-
gen und Verbindlichkeiten:

Forderungen nach § 107b BeamtVG 3,97 Mio. €
Verbindlichkeiten nach § 107b BeamtVG 3,87 Mio. €

Durch das DRModG NRW haben sich zum 01.07.2016 Anderungen bei
der Verteilung der Versorgungslasten ergeben. Die bisherige prozentuale
Versorgungslastenverteilung wurde durch ein Abfindungssystem ersetzt.
Damit entfallt die Notwendigkeit, Forderungen und Ruckstellungen zu bi-
lanzieren. Bei der bisherigen Regelung verbleibt es lediglich fir 2 Falle, in
denen der Versorgungsfall vor dem 01.07.2016 eingetreten ist und — auf-
grund einer Sonderregelung — fur den Bereich der CVUA (5 Falle). Durch
die kunftigen Abfindungszahlungen werden sich Einmaleffekte fur die Er-
gebnisrechnung der Folgejahre ergeben.

Die sich aus dem DRModG NRW ergebenden Anderungen wurden im
Jahresabschluss 2016 noch nicht beriicksichtigt.

Die Bilanzierung von Abfindungsbetragen hat sich zu orientieren am er-
rechneten Abfindungsbetrag, einer biometrischen Betrachtungsweise mit
den entsprechenden Sterbewahrscheinlichkeiten und dem Einbau der bis
zum tatsachlichen Eintritt in die Versorgung stattfindenden zu prognosti-
zierenden Besoldungserh6hungen. Hinweise des Innenministeriums, wel-
che Annahmen bei der Bilanzierung dieser Betrage zugrunde zu legen
sind, liegen bis zum heutigen Tag nicht vor. Nach Auskunft des Fachbe-
reichs Personal und Organisation hat eine interkommunale telefonische
Umfrage ergeben, dass die befragten Kommunen bei der Aufstellung der
Ruckstellungen zum 31.12.2016 bei der praktizierten prozentualen Vertei-
lung geblieben sind. Auch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-
Lippe hat die sonstigen Ruckstellungen nach der bisher gangigen Praxis
bilanziert.

Die Berechnung der sonstigen Ruckstellungen fur den Jahresabschluss
2016 ist insofern in Ermangelung der erforderlichen Grunddaten und der
finanzmathematischen Ldsung in Fortschreibung der Ergebnisse der ver-
gangenen Haushaltsjahre erfolgt.
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4.7.7. Sonstige Verbindlichkeiten

4.8.

Die Bilanz weist zum 31.12.2016 sonstige Verbindlichkeiten in HOohe von
109,55 Mio. € aus. Gegenuber dem Vorjahr nahmen die sonstigen Ver-
bindlichkeiten um 2,46 Mio. € zu.

Ausgehend von einer Auswertung der Einzelposten wurden die sonstigen
Verbindlichkeiten durch analytische Prufhandlungen auf atypische Ge-
schaftsvorfalle untersucht.

Wie bei den Anlagen im Bau und den Forderungen ist festzustellen,
dass die sonstigen Verbindlichkeiten zahlreiche alte Buchungen ent-
halten, bei denen sich die Frage stellt, ob diese nicht langst abgewi-
ckelt sein missten. Eine kontinuierliche Bearbeitung ist bisher nicht
erfolgt.

Einer naheren Betrachtung bedlrfen insbesondere die

e Verbindlichkeiten aus erhaltenen Pauschal- und Zweckzuwendungen.
Das Volumen der Einzelposten, die alter als zwei Jahre sind, belauft
sich auf rd. 14,5 Mio. €. Davon stammen Verbindlichkeiten in Hohe von
rd. 1,1 Mio. € aus der Zeit vor 2012.

e Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen.
Der Bilanzposten enthalt rd. 1.600 Einzelposten mit einem Falligkeits-
datum, das vor dem 01.01.2016 liegt. Die altesten Posten stammen
aus 2007. Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen entstehen im Regel-
fall nur kurzfristig.

e Verwahrkonten fur diverse Zwecke .
Verschiedene Verwahrkonten enthalten alte Posten, die zwar insge-
samt nicht werthaltig sind, aber einer Uberprifung und ggf. Bereini-
gung bedurfen, da sie ansonsten Jahr fur Jahr weiter geflihrt werden.

Eine Einzelfallprifung wirde den zeitlichen Rahmen der Jahresab-
schlussprufung sprengen. Wir haben daher dem Fachbereich Finanzen
und Controlling eine Liste der aus unserer Sicht klarungsbedurftigen Ein-
zelfalle als Grundlage fur eine systematische Abarbeitung zur Verfugung
gestellt.

Feststellungen und Erlauterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung fiir 2016 entspricht in Form und Aufbau den gesetz-
lichen Anforderungen. Die Ertrage und Aufwendungen wurden - von den
nachfolgenden Feststellungen abgesehen - vollstandig und periodenge-
recht erfasst, unter den richtigen Bezeichnungen ausgewiesen und den
richtigen Teilplanen zugeordnet.
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Die in Stichproben durchgeflhrte Prufung einzelner Ertrags- und Auf-
wandsarten fuhrte zu folgenden Feststellungen:

Die Teilergebnisrechnungen enthalten keine Ertrage und Aufwendun-
gen aus internen Leistungsbeziehungen. Das vorhandene Verrech-
nungsmodell entspricht nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und
bedarf einer grundlegenden Uberarbeitung. Allerdings ist die Stadt zur
Darstellung der internen Leistungsbeziehungen nicht verpflichtet (vgl.
Handreichungen zu § 17 GemHVO NRW).

Die Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen enthalten Aufwen-
dungen in H6he von rd. 0,62 Mio. € fur die Sanierung der Briicke Ber-
chumer Str., bei denen es sich nach unserer Auffassung um investive
Auszahlungen handelt. Aus der bestehenden Instandhaltungsruckstel-
lung wurden 0,26 Mio. € aufwandsmindernd fur die Bricke Berchumer
Str. in Anspruch genommen. Zur Frage der Abgrenzung von Unterhal-
tungsaufwand und Herstellungskosten bestehen unterschiedliche Auf-
fassung zwischen Verwaltung und RPA. Wahrend die Verwaltung da-
von ausgeht, dass durch die Bruckensanierung lediglich die urspringli-
che Nutzungsdauer von 90 Jahren erreicht wird, beurteilen wir die
durchgefuhrten Arbeiten aus bautechnischer Sicht als eine wesentli-
che Verbesserung, die Uber den urspriunglichen Zustand hinausgeht
und deshalb investiven Charakter hat. Durch Einbringung neuer
Spannglieder und Langs- und Schubbewehrung wird zum einen der
schadhafte Zustand behoben, daruber hinaus erhalt die Bricke durch
Einbringen einer Bewehrung, die den heutigen Belastungsanforderun-
gen entspricht, eine hdohere Belastungsobergrenze (Tragreserven fur
stetig zugenommenen Guter- und Schwerlastverkehr).

In den Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen sind weitere 0,26
Mio. € fir die Erneuerung der Strallenbeleuchtung nach § 12 des Stra-
Renbeleuchtungsvertrages enthalten, bei denen es sich in Teilen eben-
falls nicht um Unterhaltungsaufwand, sondern um investive Auszah-
lungen handelt.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung von Kunstrasen in stadt.
Sportanlagen wurden rd. 0,03 Mio. € aufwandswirksam gebucht, ob-
wohl die Bauleistungen ebenfalls einen investiven Charakter haben.

Durch unzutreffende Zuordnung verschiedener Sachaufwendungen
(Mietaufwand, Energie- und Betriebskosten) wurde der Teilplan 1123
(Verwaltung der Liegenschaften) um rd. 0,6 Mio. € zu hoch und der
Teilplan 1130 (Gebaudewirtschaft) entsprechend zu niedrig belastet.

Zur Aktivierung von Eigenleistungen wird auf Ziff. 4.7.1 verwiesen.
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4.9.

5.1.

Feststellungen und Erlauterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung fur 2016 enthalt alle erforderlichen Angaben und ent-
spricht den Vorgaben des § 39 GemHVO NRW.

FESTSTELLUNGEN UND ERLAUTERUNGEN ZUR
HAUSHALTSWIRTSCHAFT

Der Prufung der Ordnungsmafigkeit der Haushaltswirtschaft lag der vom
IDR veroffentlichte Fragenkatalog (IDR Prufungsleitlinie 720) zu Grunde.
Der vollstandige Fragenkatalog ist dem Prifbericht als Anlage 1 beigeftigt.

Die wesentlichen Eckdaten zur Ausfihrung des Haushaltsplans und die
hierzu getroffenen Priufungsfeststellungen werden nachfolgend wiederge-
geben.

Uber die im Bericht und in der Anlage 1 getroffenen Feststellungen hinaus
hat die Prufung keine Besonderheiten ergeben, die fur die Beurteilung der
Ordnungsmaligkeit der Haushaltswirtschaft von Bedeutung sind.

Eigenkapitalausstattung

Nach Aufstellung der Eréffnungsbilanz verflgte die Stadt Hagen Uber ein
Eigenkapital in Hohe von rd. 574 Mio. €. Bedingt durch die jahrlichen
Fehlbetrage in den Ergebnisrechnungen, die Zunahme der Verbindlichkei-
ten fur Liquiditatskredite, den Werteverzehr beim Anlagevermdgen (Ab-
schreibungen) sowie die im Jahresabschluss 2011 gebuchte Korrektur der
Eroffnungsbilanz hat das Eigenkapital in den folgenden Jahren schnell
abgenommen. Zum 31.12.2013 war die Stadt erstmals bilanziell in einer
Groflenordnung von 32,54 Mio. € Uberschuldet.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist zum Bilanz-
stichtag 31.12.2016 auf nunmehr 117,18 Mio. € angewachsen. Das
entspricht 5,02 % der Bilanzsumme. Gem. 8 75 Abs. 7 GO NRW darf
sich eine Gemeinde nicht tberschulden. Sie ist Uberschuldet, wenn
nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Der Schuldendienst fur die Fremdfinanzierung des stadtischen Vermdgens
fuhrt trotz des anhaltend niedrigen Zinsniveaus zu erheblichen finanziellen
Belastungen, die den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt erheblich
einschranken.
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5.2.

Entwicklung des Eigenkapitals
Mio. €
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Rettungsdienst- und Krankentransportgebiihren

Beim Amt fur Brand- und Katastrophenschutz sind in den letzten Jahren
erhebliche Ruckstande bei der Erhebung von Rettungsdienst- und Kran-
kentransportgebihren aufgelaufen.

Abweichend von der bisher Ublichen Verfahrensweise, Ertrage erst zum
Zeitpunkt der Bescheiderteilung zu buchen, wurden im Abschluss 2015
noch nicht erhobene Krankentransportgebihren in Hohe von 4,37 Mio. €
ertragswirksam zu Gunsten des Teilplanes 1270 (Rettungsdienst) und als
sonstige Forderung (antizipative Rechnungsabgrenzung) erfasst. Hiervon
bestand zum Bilanzstichtag noch ein Restbetrag von rd. 2,39 Mio. €

Zum Bilanzstichtag haben sich die Rickstande weiter erhoht. Fur die
Periodenabgrenzung 2016 wurden weitere 9,69 Mio. € an noch nicht
geltend gemachten Rettungsdienst- und Krankentransportgebihren
als sonstige Forderungen gebucht.

Insgesamt beliefen sich die Rickstande damit zum 31.12.2016 auf rd.
12,07 Mio. €

Die Auswirkungen der noch nicht geltend gemachten Rettungsdienstge-
bihren auf den Liquiditatsstatus wird durch einen Vergleich von Teiler-
gebnisrechnung und Teilfinanzrechnung zum Stichtag 31.12.2016 deut-
lich.

Teilplan 1270 Plan Ist Unterschied
Rettungsdienst Mio. € Mio. € Mio. €
Ertrage aus off.-rechtl. Leistungsent- 876 9.65 +0.89
gelten

Einzahlungen aus 6ff.-rechtl. Leis- 876 210 6,66

tungsentgelten
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5.3.

5.3.1.

Ausfuhrung des Haushaltsplans

Ergebnisplan

In der Haushaltssatzung 2016 wurden der Gesamtbetrag der Ertrage auf
660,35 Mio. € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 673,89 Mio. €
festgesetzt. Der prognostizierte Fehlbedarf lag mithin bei 13,54 Mio. €. Der
Haushaltsplan war damit nicht gem. 8 75 Abs. 2 GO NRW ausgegli-
chen.

Im Vergleich zu den unverandert fortgeschriebenen Planansatzen des
Gesamtergebnisplans (Ansatze des Haushaltsplans +/- Ermachtigungs-
Ubertragungen, jedoch ohne Uber- und aulerplanmaRige Bereitstellungen)
haben sich die Ertrage und Aufwendungen wie folgt entwickelt:

Ergebnisrechnung Plan Ist Verbesse-

Mio. € Mio. € rung (+)
Verschlechte-

rung (-)
Ordentliche Ertrage 649,92 671,13 +21,21
Ordentliche Aufwendungen 645,18 671,29 -26,11
Ordentliches Ergebnis 4,75 -0,16 -4,91
Finanzertrage 10,43 11,02 +0,59

Zinsen und sonstige

. 28,71 23,57 +5,14
Finanzaufwendungen
Finanzergebnis -18,28 -12,55 +5,74
Ergebrlls. der. laufenden Verwal- 13,54 12,71 +0,83
tungstatigkeit
AuRerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -13,54 -12,71 +0,83

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Finanzaufwendungen) wurde um
20,97 Mio. € Uberschritten. Die ordentlichen Mehraufwendungen konnten
durch Mehrertrage und geringere Finanzaufwendungen kompensiert wer-
den, so dass sich gegenuber der Haushaltsplanung ein um 0,83 Mio. € ge-
ringerer Jahresfehlbetrag ergab.

Detaillierte Informationen zu den Entwicklungen bei den einzelnen Ertrags-
und Aufwandskonten kdnnen dem Lagebericht und dem Anhang entnom-
men werden.
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5.3.2. Finanzplan

Im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansatzen des Gesamtfinanzplans
haben sich die Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt entwickelt:

Finanzrechnung Ansatz Fortge- Ist Verbesse-

schriebener rung (+)
Ansatz Verschlech-

Mio. € Mio. € Mio. € terung (-)
o et 637,59 637,59 591,03 45,56
Pt 626,36 626,36 625,40 +0,96
ﬁﬁ:ggtg‘tﬁzl'(fe"!iverwa" 11,23 11,23 34,37 45,60
E;gfg?;fgieeﬂ aus Inves- 32,64 32,64 18,13 -14,51
ot o e 41,50 57,29 20,22 +37,07
iy nvestitions: 8,86 24,65 2,08 +22,56
Aufnahme und Riickflds- 12,80 12,80 8,20 4,60
futhahime von Liquidi - - 689,14 +689,14
Jigung und Gewahrung 9,91 9,91 13,60 -3,69
'Ik'ilgsji?egnvon Liquiditats- _ . 642,14 642,14
rsuar']‘;‘;t?;tjfglz?ta””e' 2,89 2,89 41,59 +38,70
Q.Zdepﬁﬁgﬁz?ﬁftﬁﬂd i .27 -10,52 +5,14 +15,67
Arrodtend - - | | aa
Liquide Mittel 5,27 -10,52 6,53 +17,06

Anmerkungen:
Die Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditatssicherung und der Ausweis der

fremden Finanzmittel erfolgt ohne Bildung eines Haushaltsansatzes.

Der Finanzplan wurde sowohl hinsichtlich der Auszahlungen aus Ifd. Ver-
waltungstatigkeit als auch hinsichtlich der Auszahlungen fur Investitionsta-
tigkeit eingehalten.

Insbesondere die zeitverzogerte Auszahlung der Starkungspaktmittel und
die Rlckstande bei den Krankentransportgebuhren flihren jedoch zu ge-
ringeren Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit, so dass sich anstelle
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5.3.3.

eines geplanten Uberschusses von 11,23 Mio. € ein negativer Saldo aus
Ifd. Verwaltungstatigkeit von 34,37 Mio. € ergab.

Der Saldo aus Finanzierungstatigkeit war positiv, da das Volumen der auf-
genommenen Liquiditatskredite die Tilgung von Liquiditatskrediten Uber-
stieg.

Wie bereits in den Vorjahren wurden die fir Baumalinhahmen veran-
schlagten Haushaltsmittel nur teilweise in Anspruch genommen. Der
fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 36,47 Mio. €. Hiervon wurden
nur 16,19 Mio. € (rd. 44 %) kassenwirksam verausgabt.

Die beschriebene Problematik ist bereits in friheren Prufberichten mehr-
fach erortert worden. Bisher ist es nicht gelungen, zu einer realistischeren
Ansatzbildung zu kommen. Nach den in § 11 GemHVO NRW verankerten
allgemeinen Planungsgrundsatzen sind Auszahlungen in Hohe der vo-
raussichtlich zu leistenden Betrage zu veranschlagen. Durch einen zeit-
versetzten Mittelabfluss ergeben sich Auswirkungen auf die Kreditlinie und
die Hohe der Ermachtigungsubertragungen (siehe auch nachfolgende Ziff.
5.3.3).

Ermachtigungsubertragungen

Der Oberblurgermeister hat mit Datum vom 28.11.2013 ortliche Regelun-
gen zur Ermachtigungsibertragung gem. § 22 GemHVO NRW erlassen,
denen der Rat am 12.12.2013 zugestimmt hat. Durch die Ubertragung er-
héhen sich die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgen-
den Jahres.

Die Stadt hat ausschlieRBlich Auszahlungsermachtigungen fur Investitionen
in einem Gesamtvolumen von 6,23 Mio. € in das Jahr 2017 Ubertragen.

Zur Finanzierung der Ermachtigungsubertragungen stehen zu erwartende
Zuwendungen von 4,47 Mio. € zur Verfugung. Zusatzlich wurden nicht
verbrauchte Kreditermachtigungen in Hohe von 1,76 Mio. € nach 2017
ubertragen.

Der Rat hat die Ermachtigungsubertragungen am 18.05.2017 zur Kenntnis
genommen.

Unzutreffende Ermachtigungsibertragungen wurden nicht vorgenommen.
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6.1.

6.2.

GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Feststellungen zur Gesamtaussage

Der Jahresabschuss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsgemaler Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen ent-
sprechendes Bild der Vermégens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang beschrie-
ben. Folgende wesentliche Bewertungsgrundlagen sind hervorzuheben:

Vermogensgegenstande und Schulden wurden grundsatzlich einzeln be-
wertet. Festwerte wurden nur fur die Medienbestdnde der Blcherei und
der Museumsbibliothek und fur Leerrohre fur Verkehrslenkungsanlagen
gebildet. Die Festwerte sind insgesamt wertmafRig von untergeordneter
Bedeutung.

Vermogensgegenstande, die einer Abnutzung unterliegen, wurden linear
Uber die zugrunde gelegten Nutzungsdauern abgeschrieben. Eine Aus-
nahme stellen die geringwertigen Vermogensgegenstande dar, die im Jahr
der Anschaffung vollstandig abgeschrieben wurden.

Bedingt durch die Ruckfiuhrung der GWH wurde im Zusammenhang mit
durchgefuhrten Hochbaumalinahmen erstmals Eigenleistungen aktiviert.

Das Ausfallrisiko bei Forderungen wurde durch Wertberichtigungen be-
rucksichtigt.

Den bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken wurde durch die Bil-
dung von Ruckstellungen Rechnung getragen.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gem. § 107b BeamtVG bei
Dienstherrenwechsel von Beamten (Verteilung der Versorgungslasten)
wurden noch nicht an die ab dem 01.07.2016 geltende Rechtslage ange-
passt (sh. Ziff. 4.7.6).

Abweichend von der in den Handreichungen des MIK vertretenen Rechts-
auffassung werden vollstandig abgeschriebene Vermogensgegenstande
auf 0 € abgeschrieben und nicht mit einem Erinnerungswert von 1 € ge-
fuhrt. Eine Auflistung dieser Vermdgensgegenstande ist dem Anhang als
Anlage 6 (als CD-Rom) beigefugt.

Ruckzahlungsbetrage von Verbindlichkeiten, die hoher als der Auszah-
lungsbetrag sind (Disagio), werden in Ausubung des Wahlrechts gem. §
42 Abs. 2 GemHVO NRW als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewie-
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6.3.

6.4.

6.4.1.

sen und durch planmaliige jahrliche Abschreibungen, die auf die Laufzeit
der Verbindlichkeiten aufgeteilt werden, aufgelost.

Anderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenuber dem
Vorjahr unverandert angewandt.

Sachverhaltsgestaltende MaBRnahmen

Im Berichtsjahr waren folgende sachverhaltsgestaltende Malknahmen, die
von der Ublichen Gestaltung abweichen und sich auf den Ansatz oder die
Bewertung von Vermdgensgegenstanden oder Schulden auswirken, zu
verzeichnen:

Ruckfiihrung der GWH

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 die Ruck-
fihrung der GWH zum 01.01.2016 beschlossen (DS 0533/2015).

Die Stadt Hagen hat sich mangels Rechtsvorschriften im NKF an den Re-
gelungen des HGB orientiert und hat die Ruckfiuhrung der GWH als Auf-
nahme ohne Abwicklung gemafl § 2 UmwG vollzogen. Aulierdem wurde
auch von dem Wahlrecht It. § 24 UmwG Gebrauch gemacht, wonach die
Verschmelzung ohne Kapitalerhdhung erfolgt und die Buchwerte des
ubertragenden Rechtstragers tbernommen werden kénnen.

Die Ubernahme der Bilanzwerte der GWH erfolgte auf Basis des testierten
Jahresabschlusses 2015. Zeitwerte wurden in Ausubung des Wabhlrechtes
nicht angesetzt.

Die nachfolgende Ubersicht stellt die von der GWH zum 01.01.2016 Uber-
nommenen Aktiva und Passiva, die unterjahrige Entwicklung dieser Positi-
onen sowie den Bestand zum 31.12.2016 dar.

Bilanzposition Ubernahme Veranderung 2016  Bestand zum
in die stadt. Bilanz 31.12.2016

Immaterielle VG 2.212,00 € -743,00 € 1.469,00 €
Sachanlagen 981.250,11 € -107.784,47 € 873.465,64 €
Finanzanlagen 1.226.443,36 € -1.226.443,36 € 0,00 €
Vorrate 114.244,35 € -34.085,15 € 80.159,20 €
Forderungen 10.216.198,65€ -10.110.522,57 € 105.676,08 €
Aktive Rechnungs-

abgrenzungsposten 103.627,00 € -34.422,36 € 69.204,64 €
SUMME AKTIVA 12.643.975,47 € -11.514.000,91 € 1.129.974,56 €
Eigenkapital 2.859.956,32 € -2.859.956,32 € 0,00 €
Rickstellungen 4.580.706,20 € -1.830.298,40 € 2.750.407,80 €
Verbindlichkeiten 5.203.311,94 € -3.766.057,36 € 1.437.254,58 €
SUMME PASSIVA 12.643.974,46 € -8.456.312,08 € 4.187.662,38 €
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Anmerkung: Die Differenz in Hohe von 1,01 € zwischen den ibernommen Aktiv- und Passivpositio-
nen ist auf zwei Vermdgensgegenstande zuriickzufihren, die bei der GWH fehlten bzw. bereits ab-
geschrieben waren.

Sachanlagen
Bei den Ubernommen Vermogensgegenstanden handelt es sich vorwie-

gend um energietechnische Anlagen (rd. 757.304 €) und Betriebs- und
Geschaftsausstattung (rd. 125.587 €). Die unterjahrige Veranderung resul-
tiert aus der Abschreibung.

Finanzanlagen

Unter dieser Position hatte die GWH eine langfristige Forderung gegen-
Uber der Stadt zur Tilgung des "Lieferantendarlehens" der GIV fur die Sa-
nierung der Rundturnhallen Haspe und Hohenlimburg bilanziert. Auf der
Passivseite war das ,Lieferantendarlehen” der GIV ausgewiesen.

Da bei der Stadt bereits eine eigene Verbindlichkeit gegenuber der GWH
bilanziert war, ist nach Ruckfihrung der GWH die GWH-Forderung mit der
GWH-Verbindlichkeit saldiert worden. Die Stadt ist nun Schuldner gegen-
Uber der GIV.

Forderungen
Die Gesamtforderungen gegenuber der Stadt betrugen zum 31.12.2015

rd. 9.910.706 €. Hier ist insbesondere das zur gegenseitigen Kassenver-
starkung eingerichtete Cash-Pooling zu erwahnen. Zum Bilanzstichtag be-
lief sich die Forderung der GWH gegenlber der Stadt auf 7.765.481 €.
Nach Ubernahme konnten die gegenseitigen Forderungen und Verbind-
lichkeiten ausgebucht werden.

Bei den noch ausstehenden Forderungen in Héhe von 105.676 € handelt
es sich grofdtenteils um alte Forderungen aus Mieten und Pachten sowie
Schadensersatzforderungen aufgrund von Schilerschaden.

Eigenkapital
Das Eigenkapital der GWH wurde in die stadtische Bilanz ibernommen

und mit der bestehenden stadt. Finanzanlage verrechnet. Hiernach ergibt
sich ein Verschmelzungsgewinn in Héhe von rd. 2.179.315 €.

Ruckstellungen

Zum 31.12.2016 belaufen sich die Ubernommen Ruckstellungen auf rd.
2,75 Mio. €. Den groten Anteil bilden hierbei die Rickstellungen fur Al-
tersteilzeit sowie Urlaub und Gleitzeit mit einem Betrag von insgesamt
2.217.519 €.

Verbindlichkeiten

Von der GWH ist ein Investitionskredit in Hohe von 1.602.000 € (ibernom-
men worden. Die Restschuld zum 31.12.2016 belauft sich auf 1.362.000
€.

Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2016
Der Gesamtertrag fur 2016 aus der Rickfihrung der GWH belauft sich auf
3.132.568 €. Dieses Ergebnis setzt sich aus dem zuvor erwahnten Ver-
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6.5.

schmelzungsgewinn sowie weiterer notwendiger bilanztechnischer Anpas-
sungsbedarfe zusammen.

2.179.315,32 € Verschmelzungsgewinn
Auflésung nicht bendtigter bzw. nicht NKF-
+ 487.976,18 € konformer Ruckstellungsbetrage

Auflésung Verbindlichkeit fur investive Mallnahmen,

+ 339.575,39 € da in NKF keine Abgrenzungen erlaubt sind

Ausbuchung nicht bendgtigter Verbindlichkeitsanteile

(u. a. aufgrund Skonto, Umsatzsteuer, geringerer

+ 215.813,38 € Rechnungsbetrage)
69.211,05 € Auflésung Wertberichtigungen

Ubertragung der nicht verausgabten zweckgebun-
- 100.449,55 € denen Ricklage auf das Jahr 2017

Auflésung Lager fur Reinigungsmittel und Dienst-
- 37.833,55 € /Schutzkleidung

Korrekturen Anlagevermégen (vorwiegend EDH-
- 21.039,99 € Anlagen)

3.132.568,23 € Gesamtertrag

Unsere Prifung hat zu keinen Beanstandungen gefuhrt. Die Uber-
nommen Aktiv- und Passivposten sind ordnungsgemal erfasst und
fortgeschrieben worden. Bilanzpositionen, die nicht NKF-konforme
Bestandteile beinhalteten sind unterjdhrig neu bewertet und korri-
giert worden.

Ortliche Nutzungsdauern

Fir die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren
Vermoégensgegenstanden hat die Stadt Hagen die vom Innenminister be-
kannt gegebene Abschreibungstabelle fuir Kommunen zu Grunde gelegt
und unter Berucksichtigung der ortlichen Verhaltnisse Nutzungsdauern in
einer Inventurrichtlinie festgelegt. Durch eine Anpassung der Rahmenvor-
gaben haben sich mit Wirkung vom 01.01.2013 Anderungen bei der Nut-
zungsdauer von Stral’en ergeben, die sich auf die fur die Stadt Hagen
festgelegte Nutzungsdauer auswirken. Die geanderte NKF-Rahmentabelle
sieht fur StralRen Nutzungsdauern von 25-50 Jahren vor. Auf der Grundla-
ge der bis 2012 gultigen Rahmentabelle, die Nutzungsdauern von 30-60
Jahren ermdoglichte, hatte die Stadt fur alle Stralden eine einheitliche Nut-
zungsdauer von 55 Jahren festgelegt. Eine Anpassung der Nutzungsdau-
ern fur das Strallenvermdgen wurde bisher noch nicht vorgenommen.
Dies soll im Zuge der Neubewertung des Strallenvermogens im Jahresab-
schluss 2018 nachgeholt werden.
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PRUFQ_NG VON ENTSCHEIDUNGEN UND VERWALTUNGS-
VORGANGEN AUS DELEGIERTEN SOZIALHILFEAUFGA-
BEN

In die Prifungen des Jahresabschlusses sind gemalf § 103 Abs. 1 Satz 2
GO NRW die Entscheidungen und Verantwortungsvorgange aus delegier-
ten Aufgaben einzubeziehen, sofern sie von erheblicher Bedeutung sind.
Dies gilt auch dann, wenn die Zahlungsvorgange durch den Trager der
Aufgabe wahrgenommen werden.

Prifungsrelevante Geschaftsvorfalle sind im Bereich der Sozialhilfegewah-
rung vorhanden, weil das Land als Uberortlicher Trager der Sozialhilfe
nach § 3 des Landesausflihrungsgesetzes zum SGB Xll einzelne Aufga-
ben auf die Stadt Hagen als ortlichen Trager Ubertragen hat.

Im Rahmen der routinemaRigen Prufung der Aufgabenwahrnehmung des
Fachbereiches Jugend und Soziales prift das Rechnungsprifungsamt der
Stadt Hagen regelmalig stichprobenweise die Entscheidungen und Ver-
waltungsvorgange der delegierten Sozialhilfeaufgaben. Prifungsschwer-
punkte waren die Gewahrung von Hilfe zur Pflege bei stationarer Betreu-
ung sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Bean-
standungen haben sich nicht ergeben.

Der LWL erhalt einmal pro Jahr einen Prufbogen mit der Angabe Uber die
Zahl der gepriften Einzelfalle, die Anzahl der Falle mit Beanstandungen
und die Art der Beanstandungen.

PRUFUNG DER EU-BEIHILFERECHTSKONFORMEN
FINANZIERUNG VON KOMMUNALEN LEISTUNGEN

Am 30. Mai 2008 hat das Land NRW im Rahmen eines gemeinsamen
Runderlasses des Ministeriums fur Wirtschaft, Mittelstand und Energie
sowie des Innenministeriums eine EU-beihilferechtliche Kontrollpflicht der
Gemeinden und der Gemeindeverbande eingefluhrt und geregelt, dass das
Rechnungsprifungsamt regelmaRig Kontrollen zur Vermeidung von Uber-
kompensationen bei der Gewahrung von Ausgleichszahlungen vorzuneh-
men hat. Aus dieser rechtlichen Verpflichtung heraus sind die Rech-
nungsprufungsamter dazu angehalten, zu prifen, ob es sich bei den oben
genannten Auszahlungen um mit dem Europarecht zu vereinbarende bei-
hilferechtliche Zahlungen handelt. Daruber hinaus ergibt sich aus IDW PS
700 die Notwendigkeit der Behandlung dieses Themas im Rahmen der
Jahresabschlussprufung.

Im Rahmen der Griindung der Theater gGmbH ist die Gesellschaft mit der
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-
resse (Dawl) im Bereich des Betriebs des Theaters in Hagen betraut wor-
den.
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Den Vorgaben des Freistellungsbeschlusses entsprechend ist im Betrau-
ungsakt vorgesehen, dass die Kosten und Erl0se der nicht betrauten Ta-
tigkeiten buchhalterisch getrennt von denen der Dawl-Tatigkeiten erfasst
werden mussen. Nur die Uber diese sogenannte Trennungsrechnung er-
mittelten Nettokosten der Dawl (Erlése abzgl. Kosten) kénnen beihilfen-
rechtskonform von der Stadt ausgeglichen werden.

Gemal § 3 Abs. 2 des Betrauungsaktes hat die Theater GmbH die Tren-
nungsrechnung gemeinsam mit dem Jahresabschluss durch eine Wirt-
schaftsprufungsgesellschaft auf eigene Kosten priufen zu lassen und der
Stadt nach Ende eines Wirtschaftsjahres zusammen mit dem Jahresab-
schluss vorzulegen.

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zum 31.07.2016 ist eine ent-
sprechende Trennungsrechnung erstellt und von dem mit der Jahresab-
schlussprufung beauftragten Wirtschaftsprufer geprift worden.

Dabei stellte sich heraus, dass keine Uberkompensation erfolgt ist. Aller-
dings werden die Ausgaben der Nicht-Dawl-Leistungen nicht — wie in § 3
der Betrauung gefordert — gesondert erfasst. Die Anforderungen konnten
zum Bilanzstichtag im Bereich der Aufwendungen EDV-technisch noch
nicht durch die Einrichtung getrennter Konten umgesetzt werden. Abwei-
chungen der Gemeinkostenermittiung von den Vorgaben des Betrauungs-
akts und von den Anforderungen gemafl® § 3 TranspRLG hatten jedoch
keine Auswirkung auf das Prifungsurteil des Wirtschaftsprufers.

Im Rahmen einer Ordnungsprtfung zur Blrgschaftsgewahrung durch die
Stadt hat sich herausgestellt, dass mit Ausnahme der aktuell zugunsten
der GIV und der HVG vergebenen Blrgschaften, die Burgschaftsgewah-
rung in der Vergangenheit nicht den EU-beihilferechtlichen Anforderungen
entsprach. Bei einem Groldteil der Blrgschaften handelt es sich jedoch
aufgrund der Verjahrungsfrist von zehn Jahren um Bestandsbulrgschaften.
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BESTATIGUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss der Stadt Hagen fur das Haushaltsjahr 2016, beste-
hend aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den
Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht, wurde nach § 101
i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buchfihrung, der Inventur,
des Inventars sowie der Ubersicht tiber die 6rtlich festgelegten Nutzungs-
dauern der Vermdgensgegenstande geprtift.

In die Prifung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushalts-
satzung fur das Haushaltsjahr 2016 sowie erganzende Regelungen durch
ortliche Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, soweit sich
diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezogen
worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses liegt in der Verantwortung des
Kammerers und des Oberburgermeisters der Stadt Hagen. Aufgabe der
Rechnungsprufung ist es, auf der Grundlage der durchgeflihrten Prifung
eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung des Lage-
berichtes abzugeben.

Die Prifung wurde so geplant und durchgefiihrt, dass Unrichtigkeiten und
Verstole, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-
ter Beachtung der Grundsatze ordnungsgemafer Buchfihrung und durch
den Lagebericht zu vermitteInden Bildes der Vermdgens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prufungshandlungen sind
die Kenntnisse uber die Verwaltungstatigkeit und Uber das wirtschaftliche
und rechtliche Umfeld der Stadt Hagen sowie die Erwartungen Uber mogli-
che Fehler berucksichtigt worden.

Im Rahmen der Prifung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in
der Buchflhrung, im Inventar, in der Ubersicht Uber die 6rtlich festgelegten
Nutzungsdauern der Vermogensgegenstande, im Jahresabschluss und im
Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Pri-
fung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und
der wesentlichen Einschatzungen des Oberblrgermeisters der Stadt Ha-
gen sowie die Wurdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes umfasst.

Die Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach den bei der Prifung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jah-
resabschluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie den erganzen-
den Bestimmungen der Ortlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen
Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft beziehen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsgemaler Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
haltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Schulden-, Ertrags- und
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Finanzlage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Hagen
und stellt die Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Hagen, 27.10.2017

Der stellv. Leiter des Rechnungsprifungsamtes

(Kotysch)
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Prifung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hagen

Fragenkatalog zur Prifung der Ordnungsmalfigkeit der Haushalts-
wirtschaft gemal IDR Priufungsleitlinie 720

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Verwal-
tungsleitung

a) Gibt es Geschaftsordnungen fur die Organe (wie z.B. Verwaltungsvorstand,
Dezernentenkonferenzen) und einen Geschaéftsverteilungsplan fur die Ver-
waltungsleitung? Gibt es dariiber hinaus schriftliche Weisungen des Uber-
wachungsorgans zur Organisation fur die Verwaltungsleitung (Geschafts-
anweisung)? Entsprechen die Regelungen den Bedilrfnissen der Gebiets-
korperschaft?

Far den Rat und seine Ausschusse gibt es eine Geschaftsordnung und eine Zu-
standigkeitsordnung. Weisungen des Rates zur Organisation existieren in Form
von Beschlissen zur Dezernatsverteilung gem. § 73 GO NRW. Die Regelungen
entsprechen den Bedurfnissen der Gebietskérperschaft.

b)Wie viele Sitzungen der Organe (Rat) und ihrer Ausschisse haben stattge-
funden und wurden Niederschriften erstellt?

2016 haben jeweils acht Rats- und HFA-Sitzungen stattgefunden. Daruber hin-
aus gibt es weitere pflichtige und freiwillige Ausschusse, die im Jahr 2016 getagt
haben.

Die Sitzungsunterlagen und Niederschriften der Ratssitzungen und der Sitzungen
der Ausschusse sind im Ratsinformationssystem Allris dokumentiert.

c)In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1
Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Verwaltungsleitung tatig?

Die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Verwaltungsvorstandes sind im
Lagebericht aufgefihrt.

d)Wird die Vergutung der Organmitglieder (Verwaltungsleitung, Ratsmitglie-
der) soweit gesetzlich gefordert im Anhang des Jahresabschlusses ausge-
wiesen?

Die Vergutung der Organmitglieder wird im Anhang nicht ausgewiesen. Eine ge-
setzliche Verpflichtung zur Angabe der Vergltung besteht in Nordrhein-Westfalen
nicht (vgl. § 44 GemHVO NRW).
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FUr den Oberburgermeister besteht gem. § 17 KorruptionsbG die Pflicht, dem Rat
jahrlich eine Aufstellung der Einkinfte aus Nebentatigkeiten bis zum 31.03. des
Folgejahres vorzulegen. Der Rat der Stadt hat die Einkiunfte am 30.03.2017 zur
Kenntnis genommen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedirfnissen der Kommune entsprechenden Organisati-
onsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustéandigkei-
ten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmalRige
Uberprufung?

Ja. Ein Uberblick tber die Vorstandsbereiche und die ihnen zugeordneten Amter
und Fachbereiche ist im Intranet in seiner jeweils aktuellen Fassung abrufbar und
wird regelmaRig aktualisiert. Die Zustandigkeiten der Mitarbeiterinnen ergeben
sich aus den Geschaftsverteilungsplanen.

b)Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan
verfahren wird?

Die Prufung hat keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisati-
onsplan verfahren wird.

c) Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktbereichen der Verwal-
tung?

Nein, die Produktbereiche wurden entsprechend der Gliederung der kommunalen
Finanzstatistik gebildet. Hierbei gibt es einige Bereiche, die nicht eindeutig einem
Verantwortungsbereich zugeordnet werden kénnen. Die Federfihrung fur die Kla-
rung von Zustandigkeiten obliegt dem Fachbereich fur Personal und Organisation.

d)Sind die Produktbereiche dezentral fur ihren Ressourcenverbrauch verant-
wortlich?

FUr die Produktbereiche sind die Vorstandsbereiche verantwortlich. Die Verant-
wortung fUr die Produkte ist in der Regel auf der Ebene der Amts- bzw. Fachbe-
reichsleitungen angesiedelt. Bei grolReren Organisationseinheiten sind Ausnah-
men in Absprache mit dem Fachbereich flr Personal und Organisation mdglich.
Daneben gibt es Ertrags- und Aufwandsarten, die zentral geplant und bewirtschaf-
tet werden.
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e) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fur wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwick-
lung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewé&hrung)? Haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Verbindliche Regelungen sind fir die wesentlichen Entscheidungsprozesse vor-
handen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Vorgaben im
Berichtszeitraum nicht eingehalten wurden.

f) Besteht eine ordnungsgemale Dokumentation von Vertragen (z.B. Grund-
sticksverwaltung, EDV)?

Die Stadt Hagen hatte im Berichtszeitraum noch kein zentrales Vertragsregister.
Die Einfuhrung eines Vertragsmanagementsystems erfolgte in 2017.

Im Rahmen der Jahresabschlussprifung sind uns keine Mangel bei der Vertrags-
dokumentation bekannt geworden.

Fragenkreis 3: Strategische Steuerung

a) Orientiert sich das Handeln der Gebietskérperschaft an einer langfristigen
strategischen Ausrichtung?

Der Rat hat am 19.06.2008 die in der Vorlage 0037/2008 beschriebenen strategi-
schen Handlungsfelder beschlossen und zur Grundlage des kinftigen Handelns
erklart.

Die Abbildung der strategischen Zielsetzung in Form von operativen Zielen in den
einzelnen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten hat sich nicht reali-
sieren lassen.

b)Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer
Form dokumentiert?

Die strategische Ausrichtung ist durch das Leitbild ,Lebendiges Hagen“ dokumen-
tiert.

Fragenkreis 4: Ziele und Kennzahlen

a)Sind Ziele und Kennzahlen fir eine outputorientierte Steuerung definiert
worden?

Die zuletzt im Band VI des Haushaltsplans 2012/2013 angegebenen Ziele und
Kennzahlen wurden nicht weiter fortgeschrieben. Mit dem Haushaltsplan
2014/2015 ist die Berichterstattung Uber Ziele und Kennzahlen entfallen.
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Es ist vorgesehen, Ziele und Kennzahlen ab 2018 in die Haushaltsplanung der
Folgejahre einzubeziehen.

b)Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung geeignet?

Entfallt, sh. Antwort zu a).

c) Inwiefern wurden die formulierten Ziele erreicht bzw. wo gab es berichtens-
werte Planabweichungen?

Entfallt, sh. Antwort zu a).

Fragenkreis 5: Controlling

a) Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es organisiert?

Das Finanzcontrolling obliegt dem Fachbereich fur Finanzen und Controlling. Der
Fachbereich fordert quartalsweise Berichte von den Amtern zu ihren Amterbud-
gets und den zentralen Budgets an. Neben einer Plan-Ist-Analyse erfolgt eine
Prognose. Die Berichte werden aggregiert und Uber den Verwaltungsvorstand
dem HFA zur Kenntnis gegeben. Daneben wird im Rahmen der Berichtspflichten
nach dem Starkungspaktgesetz zum 15.04., 30.06. und 01.12. eines Jahres der
Kommunalaufsicht berichtet.

Im Rahmen eines Personalberichtes wird vierteljahrlich tber die Entwicklung des
Personalbestandes und der Personalkosten berichtet. Zustandig ist der Fachbe-
reich Personal- und Organisation.

Das operative Beteiligungscontrolling wird durch die HVG wahrgenommen. Das
strategische Beteiligungscontrolling ist bei der Stadtkanzlei angesiedelt.

b)Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebietskdrperschaft um
den Steuerungsbedurfnissen der Verwaltungsleitung Rechnung zu tragen
und umfasst es alle wesentlichen Verwaltungsbereiche?

Die Quartalsberichte unterrichten Uber die Entwicklung der Ergebnisrechnung und
die Einhaltung der Planansatze. Die Verwaltungsleitung erhalt fur ihre Verantwor-
tungsbereiche vorstandsbezogene Informationen mit Begrindung von Abwei-
chungen, die steuerungsrelevant sind. Informationen zur Vermodgenslage sind
nicht enthalten.

Gemal Beteiligungsrichtlinie der Stadt erstellt das operative Beteiligungscontrol-
ling vierteljahrlich einen Bericht. Dieser wird der Kommission flr Beteiligungen
und Personal, dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat in nicht-
offentlicher Sitzung zur Kenntnis gegeben.
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Daruber hinaus wird ein jahrlicher Beteiligungsbericht erstellt.

Das bestehende Controlling entspricht den Anforderungen.

c)Ermdglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder
Uberwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen ei-
ne wesentliche Beteiligung besteht?

Das Berichtswesen erméglicht dem Grunde nach eine Steuerung und Uberwa-
chung. Eine Prufung des Berichtswesens ist durch das Rechnungsprifungsamt
nicht erfolgt.

Fragenkreis 6: Kosten- und Leistungsrechnung

a)In welchen Teilen der Verwaltung existiert eine Kosten- und Leistungsrech-
nung?

Kosten- und Leistungsrechnungen sind insbesondere in den Gebuhrenhaushalten
vorhanden. Dariber hinaus sind Grundzlige einer Kostenrechnung tber Struktu-
ren und Verrechnungen im NKF-Haushalt vorhanden. Eine Uberarbeitung der
Stammdatenstrukturen hat im Rahmen des Projektes ,Restrukturierung Stammda-
ten” fur die Haushalte ab 2018 stattgefunden.

b)Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die fur die wirtschaftliche Steue-
rung der Verwaltung erforderlichen Informationen bzw. an welchen Stellen
besteht nach Einschatzung des Rechnungsprifers noch Handlungsbedarf?

Eine Prifung der Kosten- und Leistungsrechnung durch das Rechnungsprifungs-
amt ist nicht erfolgt.

Fragenkreis 7: Risikofriherkennungssystem

a)Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert
und MaBnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche Risiken rechtzeitig
erkannt werden kénnen?

Die Einrichtung eines Risikofriherkennungssystems ist nur fir die Eigenbetriebe
vorgeschrieben.

Mit dem bestehenden Quartalsberichtswesen, den Abfragen zur Entwicklung der
HSP-Malinahmen, dem Schuldenmanagement und dem Beteiligungscontrolling
sind wesentliche Komponenten einer RisikofrUherkennung und -Uberwachung
vorhanden. Ein umfassendes dokumentiertes und fortgeschriebenes Risikofriher-
kennungssystem, das die Bestandteile Risikoidentifikation, Risikobewertung und
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MaRnahmen zur Risikobewaltigung einschlief3t, ist noch nicht installiert.

b)Reichen diese MalRBhahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfil-
len? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Mal3hahmen nicht durch-
gefuhrt werden?

Anhaltspunkte, dass bestehende MalRnahmen nicht durchgefihrt wurden, liegen
dem Rechnungsprufungsamt nicht vor.

¢) Sind diese MaRnahmen ausreichend dokumentiert?

Bezogen auf das bestehende Berichtswesen ist eine ausreichende Dokumentati-
on vorhanden.

Fragenkreis 8: Finanzinstrumente, andere Termingeschafte, Optio-
nen und Derivate

a)Hat die Verwaltungsleitung den Geschaftsumfang zum Einsatz von Finan-
zinstrumenten sowie von anderen Termingeschéften, Optionen und Deriva-
ten schriftlich festgelegt? Dazu gehort
e Welche Produkte/Instrumente dirfen eingesetzt werden?
e Mit welchen Partnern dirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen
Betragen eingesetzt werden?
e Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in
welchem Umfang dirfen offene Posten entstehen?
e Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien
ausschlie3lich zulassig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchge-
fuhrt werden durfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Grundlage ist der vom Rat beschlossene Handlungsrahmen fur ein aktives
Schuldenmanagement. Der Handlungsrahmen beinhaltet u.a. Regeln zur Portfo-
liosteuerung und zu Risikolimits, setzt Rahmenbedingungen flr Derivatgeschafte
und enthalt einen Katalog zulassiger Produkte. Spekulative Finanzgeschafte und
Fremdwahrungsgeschafte durfen nicht getatigt werden. Zinssicherungsgeschafte
durfen nicht ohne zugehdrige Grundgeschafte eingesetzt werden. Vor dem Ein-
satz neuer Finanzinstrumente ist eine Entscheidung des Haupt- und Finanzaus-
schusses erforderlich.

Der Handlungsrahmen wurde 2015 Uberarbeitet. Als weiteres Instrument des
Schuldenmanagements wurden Anleihen in den Produktkatalog aufgenommen.
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b)Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

e Hat die Verwaltungsleitung ein dem Geschéaftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfiugung gestellt insbesondere in Bezug auf
Erfassung der Geschéfte
Beurteilung der Geschéafte zum Zweck der Risikoanalyse
Bewertung der Geschéafte zum Zweck der Rechnungslegung
Kontrolle der Geschéafte?

Im Berichtszeitraum wurden keine Derivate eingesetzt.

c)Gibt es eine Erfolgskontrolle fur nicht der Risikoabsicherung (Hedging)
dienenden Derivatgeschafte und werden Konsequenzen aufgrund der Risi-
koentwicklung gezogen?

Derivatgeschafte durfen nur zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Be-
grenzung von Zinsanderungsgeschaften abgeschlossen werden.

d)Hat die Verwaltungsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe Antwort a)

e)Ist die unterjahrige Unterrichtung der Verwaltungsleitung im Hinblick auf
die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen
geregelt?

Im Rahmen des Berichtswesens, bestehend aus Standardberichten und Abwei-
chungsberichten, und des Berichts zur Haushaltslage (fur jede Sitzung des HFA)
erfolgt eine umfassende Unterrichtung der Verwaltungsleitung.

Fragenkreis 9: Haushaltsgrundséatze

a)Wurde der Grundsatz der Vollstandigkeit beachtet oder gibt es relevante
Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?

Aufwendungen und Ertrage aus der Auflésung von Rechnungsabgrenzungspos-
ten, Wertberichtigungen von Forderungen und sonstige nicht zahlungswirksame
ordentliche Ertrage wurden bisher nicht geplant, sondern nur bei Aufstellung des
Jahresabschlusses im Ist gebucht. Ab 2018 sollen diese Aufwendungen und Er-
trage auf der Basis von Schatzwerten in die jahrliche Haushaltsplanung einflie-
Ren.

Davon abgesehen, wurde der Grundsatz der Vollstandigkeit beachtet.
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b)Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentli-
che Sachverhalte bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten
hat?

Es fehlen verbindliche Zustandigkeiten und Vorgaben, die sicherstellen, dass vor
Entscheidungen Uber neue Mallnahmen grundsatzlich Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen durchgefuhrt werden.

c)Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und —klarheit beachtet und
wurden insbesondere alle geplanten Ertrdge und Aufwendungen sorgféaltig
geschatzt, sofern sie nicht errechenbar sind?

Der Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit wurde dem Grunde
nach beachtet. Samtliche Ansatze wurden im Rahmen von internen Plangespra-
chen hinterfragt.

Ahnlich wie in den Vorjahren bestehen jedoch in der Finanzrechnung bei den
Auszahlungen fur Baumalnahmen erhebliche Abweichungen zwischen den ver-
anschlagten und den tatsachlich abgeflossenen Mitteln. Bei einem fortgeschrie-
benen Ansatz von 36,47 Mio. € wurden nur 16,19 Mio. € (rd. 44 %) kassenwirk-
sam verausgabt.

Auch bei der Schatzung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten besteht noch Op-
timierungspotenzial. Hierzu zahlen insbesondere Ertrage aus der Aufldsung von
Sonderposten, Zufihrungen zu den Pensionsrickstellungen, Forderungsab-
schreibungen und Wertveranderungen bei Vermdgensgegenstanden.

d)Wurden die Grundsatze der Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die
zur Erfullung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus spezi-
ellen Entgelten und im Ubrigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die
sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen?

Die sonstigen Finanzmittel — hierzu zahlen insbesondere Zuweisungen, Zuschuis-
se, Mieten, Pachten, Buligelder, Verkaufserlése und Zinsen — reichen zur Be-
darfsdeckung nicht aus.

Die Stadt erhebt spezielle Entgelte in Form von Gebuhren, Beitragen und Ein-
trittsgeldern. Die festgelegten Preise sind bei diversen Einrichtungen (z.B. Muse-
en, VHS, Elternbeitrage fur Kindertageseinrichtungen und OGS) nicht kostende-
ckend.

Die Steuersatze wurden gegentber dem Vorjahr nicht verandert.
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Fragenkreis 10: Planungswesen

a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht die-
se den geltenden gesetzlichen Vorschriften (z.B. § 84 GO NRW)?

Die Bestimmungen zur Haushaltsplanung werden vollstandig angewendet.

Aufgrund der Neuregelungen des Starkungspaktgesetzes wurde die mittelfristige
Finanzplanung um den Zeitraum bis 2021 erweitert.

b)Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen des Berichtswesens ausfuhrlich unter-
sucht.

Fragenkreis 11: Haushaltssatzung

a) Enthalt die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und entspricht die
Form den gesetzlichen Vorgaben?

Die Haushaltssatzung flr den Doppelhaushalt 2016/2017 entspricht den gesetzli-
chen Vorgaben (§78 GO NRW).

b)Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veré6ffentlicht wor-
den?

Die Haushaltssatzung wurde fur das erste Planungsjahr des Doppelhaushalts
2016/2017 nicht fristgerecht beschlossen und veroffentlicht.

Der zeitliche Ablauf des Aufstellungsverfahrens wird dadurch bestimmt, dass die
Haushaltssatzung und der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan spatestens
am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen bzw. vorzulegen
sind (§ 80 Abs. 5 GO NRW bzw. § 6 Abs. 3 Starkungspaktgesetz).

Der Doppelhaushalt 2016/2017 mit dem Haushaltssanierungsplan 2016/2017
wurde vom Rat am 07.04.2016 verabschiedet. Die Vorgabe des Starkungspakt-
gesetzes, 2016 den Haushaltsausgleich darzustellen, konnte nicht erreicht wer-
den.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2016 wurde von der Bezirks-
regierung Arnsberg nicht genehmigt (Verfligung vom 07.11.2016).

Demgegenuber wurde die vom Rat am 24.11.2016 beschlossene Fortschreibung
des Haushaltssanierungsplans fir 2017 genehmigt, so dass die Haushaltssatzung
fir 2016 und 2017 mit Beginn des Jahres 2017 o&ffentlich bekannt gemacht wer-
den durfte.
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c)Wurden ggf. die Vorschriften zur vorlaufigen Haushaltsfihrung beachtet,
d.h. sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Auszahlungen geleistet wor-
den, zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die fir die Weiter-
fuhrung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren?

Die Vorschriften zur vorlaufigen HaushaltsfUhrung wurden beachtet. Zur Sicher-
stellung der mit einer vorlaufigen Haushaltsfuhrung verbundenen Einschrankun-
gen haben der Oberbiurgermeister und der Kdmmerer Bewirtschaftungsregelun-
gen erlassen. Die bereits in den Vorjahren praktizierte Visakontrolle wurde fortge-
setzt.

d)War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristgerecht erlassen
worden?

Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Zusatzliche Mittelbedarfe wurden
durch zweckgebundene Mehrertrage/Mehreinzahlungen gedeckt oder Uber- bzw.
aullerplanmalig bereitgestellt.

Fragenkreis 12: Haushaltsplan

a) Enthalt der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und entspricht die
Form den gesetzlichen Vorgaben?

Aus technischen Grinden haben die Produktbereiche eine vom Produktrahmen
des Landes abweichende Bezifferung.

In den Teilergebnisplanen wurden keine Ertrage und Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen veranschlagt, da das zu Grunde liegende Verrechnungs-
modell nicht mehr aktuell ist und einer grundlegenden Uberarbeitung bedarf. Die
Teilergebnisrechnungen enthalten dementsprechend keine Ist-Werte aus internen
Leistungsverrechnungen.

Davon abgesehen enthalt der Haushaltsplan alle durch § 1 GemHVO NRW vor-

geschriebenen Bestandteile und Anlagen und entspricht den Formvorschriften.

b)Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stellen gab es we-
sentliche Abweichungen und welche Grinde waren hierfir ausschlagge-
bend?

Ergebnisplan:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Aufwendungen wur-
de Uberschritten. Die ordentlichen Mehraufwendungen konnten durch Mehrertrage
und geringere Finanzaufwendungen kompensiert werden, so dass sich in der Ge-
samtbetrachtung ein um 0,83 Mio. € verbesserter Jahresfehlbetrag ergab.
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Finanzplan:

Der Finanzplan wurde sowohl hinsichtlich der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs-
tatigkeit als auch hinsichtlich der Auszahlungen fir Investitionstatigkeit eingehal-
ten.

Insbesondere die zeitverzogerte Auszahlung der Starkungspaktmittel und die
Ruckstande bei den Krankentransportgebuihren flihren jedoch zu geringeren Ein-
zahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit, so dass sich anstelle eines geplanten
Uberschusses von 11,23 Mio. € ein negativer Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit
von 34,37 Mio. € ergab.

Eine vertiefende Darstellung enthalt der Prufbericht unter den Ziffern 5.3.1 und
5.3.2. Die wesentlichen Planabweichungen werden im Lagebericht erlautert.

Fragenkreis 13: Haushaltssicherungskonzept

a)War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (sofern gesetzlich
vorgeschrieben) erforderlich, um die kunftige dauernde Leistungsfahigkeit
der Gebietskdrperschaft zu erreichen?

Die Stadt Hagen ist entsprechend den Regeln des Starkungspaktgesetzes ver-
pflichtet, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen und jahrlich fortzuschreiben.

b)Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehdrde genehmigt
worden?

Die Fortschreibung 2016 des Haushaltssanierungsplans wurde von der Bezirks-
regierung Arnsberg nicht genehmigt (siehe auch Fragenkreis 11).

c)Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht bzw. wurden
die darin enthaltenen Mal3hahmen auch umgesetzt?

Der HSP-Controllingbericht zum 31.12.2016 weist in der Gesamtbetrachtung eine
Verbesserung gegenuber dem geplanten Konsolidierungsvolumen um 1,26 Mio. €
aus.

Fragenkreis 14: Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanla-
gen, immaterielle Anlagewerte und Vorrate) angemessen geplant und vor
Realisierung auf Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken
gepruft?

Grundsatzlich werden Investitionen nur nach einem Abstimmungsprozess geplant.
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Eine Einplanung erfolgt grundsatzlich nur, wenn dies haushaltsvertraglich darge-
stellt werden kann, also samtliche Einzahlungen und Auszahlungen gepruift wur-
den, eine Finanzierung im Haushalt rechtlich moglich ist und die erforderlichen
Unterlagen nach § 14 GemHVO NRW vorliegen. In den Beschlussvorlagen wer-
den die Folgekosten einer Mallnahme dargestellt.

Nach Auffassung des Rechnungsprufungsamts besteht weiterhin Nachbesse-
rungsbedarf in Bezug auf die in § 14 GemHVO NRW geforderten Wirtschaftlich-
keitsvergleiche. Siehe hierzu Frage 9 b).

b)Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur
Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil Uber die Angemes-
senheit des Preises zu erméglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Verau3erung von
Grundsticken oder Beteiligungen)?

Bei Durchsicht diverser Submissionsergebnisse in den Bereichen Hochbau (65)
und Infrastruktur (WBH) waren Angebote mit sehr glinstigen oder hohen Ange-
botspreisen aufgefallen, die erheblich von der eigenen Kostenschatzung der er-
mittelnden Fachabteilung abwichen. Tendenziell ist festzustellen, dass die von
den ausschreibenden Fachbereichen vorzunehmenden eigene Kostenermittlun-
gen zum Zeitpunkt der beabsichtigten Veroffentlichung der Ausschreibung /
Vergabe von Bauleistungen nicht immer auf der Basis eines Kostenanschlags
bzw. der Ausflihrungsplanung vorgenommen werden und ein nicht wirklichkeits-
nahes Schatzungsergebnis wiederspiegeln. Nach Auffassung des Rechnungspru-
fungsamts besteht Nachbesserungsbedarf bei der Kostenplanung. Auf die DIN
276 fur Hochbau- und IngenieurbaumalRnahmen und der Anweisung zur Kosten-
ermittlung und zur Veranschlagung von StrallenbaumalRnahmen (AKVS 2014)
wird hingewiesen.

c) Werden Durchfuhrung, Budgetierung und Veranderungen von Investitionen
laufend GUberwacht und Abweichungen untersucht?

Die mit der Durchfihrung betrauten Fachdienststellen Uberwachen laufend die
Einhaltung des Budgets einer Mallnahme und stimmen ggf. Anpassungsbedarfe
mit dem FB 20 ab.

Zur transparenten Darstellung der Kostenentwicklung bei Baumalinahmen berich-
tet die Verwaltung dem Rat regelmaRig tber den Fortgang aller Bauprojekte mit
einem Budget Uber 1 Mio. €.

d)Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitun-
gen ergeben? Wenn ja, in welche Ho6he und aus welchen Griinden?

In dem vom Rat am 15.12.2016 zur Kenntnis genommenen Bericht Uber Grol3pro-
jekte wird die Malknahme Sidumgehung Haspe, 4. Bauabschnitt genannt, bei der
eine Kostenuberschreitung von 150.000 € droht. Weiter Fortbestand besitzt die
Forderungen der DB Netz AG in H6he von rund 1 Mio. €, die im Zusammenhang
mit. der EKrG-Malnahme ,Verbreiterung der Rehstr.“ stehen und von der Stadt
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bestritten werden.

Aufgrund fehlender Basisdaten Uber die Kosten-Leistungsrechnung des WBH er-
folgte die Planung der Personalkosten fiur das Projekt Bahnhofshinterfahrung na-
herungsweise (rd. 350.000 € / Jahr). Insgesamt erhoht sich der prognostizierte
gesamte Finanzierungsbedarf unter Berlcksichtigung der WBH-Personalkosten
von ursprunglich 65,1 Mio. € auf rd. 67,2 Mio. €. Die ursprunglichen prognostizier-
ten WBH-Personalkosten wurden in 2016 nach oben hin angepasst. Auswirkun-
gen auf das prognostizierte Gesamtbudget bis zur Fertigstellung ergeben sich bis
dato nicht.

e)Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Ver-
trage nach Ausschopfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Die Kreditermachtigung wurde nicht
ausgeschopft.

Fragenkreis 15: Kredite

a) Gab es eine Nettoneuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abge-
baut werden?

Schulden konnten nur bei den Investitionskrediten abgebaut werden.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sanken im Zeitraum 01.01.2016 bis
31.12.2016 von 96,95 Mio. € auf 93,19 Mio. €.

Demgegenuber stiegen die Verbindlichkeiten aus Liquiditatskrediten zum
31.12.1016 von 1.124,86 Mio. € auf 1.163,07 Mio. €. Das durchschnittliche tagli-
che Kreditvolumen lag bei 1.140,66 Mio. € und war damit etwas niedriger als im
Vorjahr (1.143,27 Mio. €).

b)Wurden Kredite nur fur Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen?

Es wurden nur Kredite fur Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen.

c) Gibt es ein aktives Zins- und Schuldenmanagement?

Ein aktives Zins- und Schuldenmanagement ist vorhanden. Es ist beim Fachbe-
reich Finanzen und Controlling angesiedelt. Das Verfahren ist durch den Hand-
lungsrahmen zum Schuldenmanagement geregelt.
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Fragenkreis 16: Liquiditat

a)Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufen-
de Liquiditatskontrolle gewahrleistet?

Ein funktionierendes Finanzmanagement ist vorhanden. Die tagliche Liquiditats-
kontrolle findet in der Bankbuchhaltung statt. Uber eine Onlineauskunft werden
dort die aktuellen Kontenstande abgefragt, die laufenden Zahlungsverpflichtungen
ermittelt und die erforderliche Liquiditat der Bankkonten gesichert.

Die Aufnahme der Liquiditatskredite erfolgt durch den Bereich Finanzwirtschaft
und Schuldenmanagement.

b)Gehoért zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management
und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierflr geltenden Rege-
lungen nicht eingehalten worden sind?

Das Cash-Management ist Teil des Finanzmanagements. Die Stadt unterhalt mit
dem HABIT) einen Cashpool zur gegenseitigen Liquiditatsverstarkung. Die
Zinsabrechnung erfolgt tageweise.

Bei den unterjahrig durchgefuhrten Prufungen der Zahlungsabwicklung haben
sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die geltenden Regelungen nicht eingehal-
ten worden sind.

c) Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditatssicherung aufnehmen und wie
hat sich der Bestand dieser Kredite entwickelt?

Die Verwaltung musste auch im Jahr 2016 laufend Kredite zur Liquiditatssiche-
rung aufnehmen. Zur Héhe siehe Fragenkreis 15, Antwort a).

d)Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Hochstbetrag fur Kredite zur
Liquiditatssicherung unterjahrig tberschritten?

Der festgelegte Hochstbetrag (1.400,00 Mio. €) wurde unterjahrig nicht tGberschrit-
ten.

Fragenkreis 17: Forderungsmanagement

a) Gibt es eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum
Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedirfnissen der Verwal-
tung?

Es bestehen Richtlinien Uber die Zustandigkeit bei Erlass, Stundung und Nieder-
schlagung von Forderungen der Stadt Hagen und eine Dienstanweisung mit Ver-
fahrensregelungen. Die vorhandenen Regelungen entsprechen den Bedurfnissen

Anlage 1 Fragenkatalog zur Ordnungsmafigkeit der Haushaltswirtschaft 14



der Verwaltung.

b)Ist durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen sichergestellt,
dass Entgelte vollstandig, zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Fallige Forderungen werden im wochentlichen Rhythmus gemahnt. Nach erfolglo-
ser Mahnung wird die zwangsweise Einziehung eingeleitet. Ausgenommen sind
Forderungen, bei denen von den Fachamtern die Anforderung gestellt wurde, die-
se nicht zu mahnen bzw. zu erinnern, z.B. Unterhaltsanspruche und Abldsebeitra-
ge fur Stellplatzverpflichtungen. Hier liegt die Verantwortung der Forderungsregu-
lierung bei den Fachdienststellen.

Die Quote der erledigten Forderungen lag in 2016 bei 37 % und damit niedriger
als im Vorjahr (47 %). Allerdings ist auch die Anzahl der Hauptforderungen um rd.
20 % gestiegen.

Der hohe Bestand an offenen Forderungen flhrt dazu, dass mehr Liquiditatskredi-
te aufgenommen werden mussen, als dies sonst notwendig ware.

Fragenkreis 18: Vergaberegelungen

a) Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den
gesetzlichen Vorgaben?

Es bestehen Geschaftsordnungen flr den VOL-Bereich und den VOB-Bereich.

Aufgrund diverser gesetzlicher Anderungen bediirfen beide Geschaftsordnungen
der Aktualisierung.

Der Rat hat am 12.12.2013 Vergabegrundsatze fiur die Vorbereitung von Verga-
beentscheidungen beschlossen. In der am 13.05.2014 unterzeichneten Leis-
tungsvereinbarung zwischen Stadt und WBH ist geregelt, dass der WBH die
vergaberechtlichen Bestimmungen beachtet, soweit rechtlich erforderlich, zwin-
gend dann, wenn die Stadt gebunden ist und es aus zuwendungsrechtlichen Re-
gelungen erforderlich ist. U. E. fehlt allerdings eine erganzende schriftliche Fest-
legung von Regelungen fur das Genehmigungsverfahren im Vergabeverfahren bei
Bauleistungen.

Eine Geschaftsordnung fur die Vergabe freiberuflicher Leistungen, insbesonde-
re im Bereich von Architektur- und Ingenieursleistungen, halt die Stadt Hagen
nicht vor.

b)Werden fur Geschéafte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Kon-
kurrenzangebote (z.B. auch fir Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) einge-
holt?

Nach dem Handlungsrahmen fur ein aktives Schuldenmanagement sind vor der
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Aufnahme von Krediten grundsatzlich Angebote von mindestens funf untereinan-
der unabhangigen Kontraktpartnern einzuholen.

Ausnahmen von Vergaberegelungen betreffen u.a. Geschafte innerhalb des Kon-
zerns Stadt. Leistungsabnahmeverpflichtungen bestehen gegentber HEB, WBH,
und HABIT. Leistungen werden in diesen Fallen ohne Vergabeverfahren und
Wirtschaftlichkeitsvergleiche abgenommen.

Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen unterhalb der EU-
Schwellenwerte erfolgt dezentral in den zustandigen Organisationseinheiten im
Rahmen freihandiger Vergaben. Dabei werden i.d.R mindestens drei Ver-
gleichsangebote eingeholt.

Eine zentrale Vergabestelle, die bei der Ausschreibung freiberuflicher Architektur-
und Ingenieursleistungen im Baubereich beratend und koordinierend tatig sein
kann, halt die Stadtverwaltung nicht vor. Die Stadt sollte erwagen, eine solche
zentrale Vergabestelle einzurichten.

c)Gab es im Rahmen der Prufung Anhaltspunkte, dass gegen bestehende
Vergaberegelungen verstofRen wurde?

Das Rechnungsprufungsamt hat im Berichtszeitraum umfangreiche Vergabepru-
fungen durchgeflhrt.

Bei den VOL-Vergaben ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.

Im Rahmen einer Ordnungsprifung wurde der Ablauf von Vergabeverfahren bei
Baumalnahmen, die der WBH im Auftrag der Stadt Hagen durchfihrt, naher un-
tersucht. Neben Feststellungen zum Optimierungspotenzial beim Vergabeverfah-
ren wurde insbesondere festgestellt, dass seit Aufnahme der Tatigkeit des WBH
A6R keine konkrete schriftliche Vereinbarung bzw. kein auf die Bedurfnisse der
Stadt angepasstes Vergabe-Regelwerk vorliegt.

Fragenkreis 19: Gebuhren- und Beitragssatzungen

a)Wurden die Gebuhrenbedarfsberechnungen von der ortlichen Prifung auf
Plausibilitdt und RechtméaRigkeit Gberprift?

Der Aufgabenbereich wurde im Berichtszeitraum nicht gepruft.
b)Wurde in den gebihrenrechnenden Bereichen eine Nachkalkulation durch-
gefuhrt, damit eventuelle Kostenliberdeckungen und —unterdeckungen fest-

gestellt werden kdnnen?

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Geblhrensatzungen und Entgeltordnungen
angepasst.
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c)Werden die bestehenden Gebuhrensatzungen regelmallig auf ihren Anpas-
sungsbedarf hin untersucht?

Die Gebuhrensatzung uUber die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes wurde
mehrere Jahre nicht auf Anpassungsbedarf untersucht. Zum 01.06.2016 erfolgte
eine Neukalkulation, die die Unterdeckungen der Vorjahre einbezieht.

d)Gab es wahrend der Prifung Anhaltspunkte daflir, dass gegen bestehende
Gebuhrensatzungen verstof3en wurde oder diese nicht den gesetzlichen
Vorgaben entsprechen?

Der Aufgabenbereich wurde im Berichtszeitraum nicht gepruft.

e)Ist sichergestellt, dass alle Beitrdge zeitnah und vollstédndig erhoben wer-
den?

Bei der Abrechnung der Rettungsdienstgebihren sind wegen fehlenden Perso-
nals erhebliche Ruckstande aufgelaufen. Das Amt flur Brand- und Katastrophen-
schutz informiert den Verwaltungsvorstand regelmaRig Gber den Bearbeitungs-
stand.

Auf die Berichterstattung im Prufbericht wird verwiesen.

Fragenkreis 20: Korruptionspréavention

a)Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergrif-
fen und dokumentiert?

Es besteht eine Dienstanweisung ,Korruptionspravention®. Dartber hinaus hat der
Rat der Stadt Hagen im Jahr 2011 die Einrichtung einer Antikorruptionsstelle be-
schlossen, die zum 01.04.2012 beim Rechnungsprufungsamt eingerichtet wurde
und seitdem schwerpunktmaRig Konzepte zur Korruptionspravention erarbeitet
und malgeblich an der Aufstellung eines Korruptionsgefahrdungsatlas fur die ge-
samte Stadtverwaltung mitwirkt. Ferner werden Schulungen zur Korruptionspra-
vention durchgefuhrt und in Ordnungsprufungen auf Anhaltspunkte fur korruptive
Handlungen geachtet.

Die Vergabestelle fir VOL-Leistungen beim FB 25 tritt in den Bereichen Blroaus-
stattung und Buroverbrauchsmaterialien auch als Bedarfsstelle auf. Dadurch ent-
steht das Risiko produkt- oder anbieterbezogen formulierter Leistungsbeschrei-
bungen. Der FB 25 wirkt dem durch eine Beteiligung anderer Stellen an den
Vergabeentscheidungen entgegen (Personalrat, FB 11, Arbeitssicherheit,
Schwerbehindertenvertretung, Objektbetreuer, Vertreter von Schulen, MA des
Materiallagers etc.). Mitarbeiter der Vergabestelle sind in diesen Fallen nicht aktiv
an der Qualitatswertung beteiligt. Das Korruptionsrisiko wird durch diese Mal}-
nahme auf ein vertretbares Mal} reduziert.
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b)Gibt es interne Regelungen zur Korruptionspravention, z.B. Annahme von
Geschenken?

Siehe Dienstanweisung ,Korruptionspravention®.
c) Gab es im abgelaufenen Jahr Falle von Korruption, die zur Anzeige gebracht
wurden?

Im Jahr 2016 hat die Verwaltung nach unserem Kenntnisstand keine Korruptions-
verdachtsfalle zur Anzeige gebracht.

Fragenkreis 21: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

a)Hat die Verwaltungsleitung den Rat unterjahrig Uber die Entwicklung der
Haushaltswirtschaft informiert?

Der Kdmmerer berichtet in jeder Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses uber
die Haushaltslage und den Stand der Liquiditatskredite. Zusatzlich wird quartals-
weise Uber die Entwicklung des Haushalts berichtet.

b)Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche La-
ge der Stadt und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche?

Nach unserer Auffassung vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die
wirtschaftliche Lage der Stadt und deren wichtigste Verwaltungsbereiche.

c)Wurde der Rat Uber wesentliche Vorgange angemessen und zeitnah unter-
richtet? Liegen insbesondere ungewo6hnliche, risikoreiche oder nicht ord-
nungsgemal abgewickelte Geschaftsvorfalle sowie erkennbare Fehldisposi-
tionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hiertiber berichtet?

Dem Rechnungsprifungsamt sind keine entsprechenden Vorgange bekannt.

Fragenkreis 22: UngewOhnliche Kennzahlen zur Vermdégens-,
Schulden-, Finanz- und Ertragslage

a) Gibt es Auffalligkeiten bei den Kennzahlen (z.B. NKF-Kennzahlenset NRW)
zur Vermégens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gebietskdrper-
schaft?

Die Eigenkapitalquote | von -5,02% (Vorjahr -4,58 %) spiegelt die bilanzielle
Uberschuldung der Stadt wider.

Die Investitionsquote zeigt mit 45,58 % eine Verbesserung gegenliber dem Vor-
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jahr (36,10 %), ist aber weiterhin sehr niedrig. Da der durch die Abschreibungen
eintretende Werteverlust nicht durch Investitionen kompensiert wird, ergibt sich
als Folge ein Vermogensverlust.

Die Liquiditat 2. Grades von 38,99 % (Vorjahr 18,99 %) verdeutlicht den proble-
matischen Liquiditatsstatus der Stadt. Die Veranderung gegeniber dem Vorjahr
erklart sich durch die Zunahme kurzfristiger Forderungen.

b)Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt?

Siehe Darstellung im Lagebericht.

c)Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beurteilen?

Aktuelle Vergleichszahlen liegen dem Rechnungsprufungsamt nicht vor.

Fragenkreis 23: Ungewdhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a)Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges
Vermdgen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermodgen in wesentlichem Umfang ist
nicht vorhanden.

Die Stadt weist im Umlaufvermégen zum Verkauf anstehende Gebaude und
Grundstlicke mit einem Gesamtwert von 1,50 Mio. € (Vorjahr ebenfalls 1,5 Mio. €)
aus.

b)Sind Bestande auffallend hoch oder niedrig?

Der Wert des Strallenvermogens ist mit rd. 581,28 Mio. € sehr hoch. Entspre-
chend wird die Ergebnisrechnung mit hohen Abschreibungen belastet. Erkennt-
nisse aus der zurzeit laufenden Neubewertung des StralRenvermodgens liegen
noch nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditatskrediten belaufen sich auf
1.256,26 Mio. €. Das entspricht rd. 53,9 % der Bilanzsumme.

c)Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermégenslage durch im Ver-
gleich zu den bilanziellen Werten erheblich héhere oder niedrigere Ver-
kehrswerte der Vermdgensgegenstande wesentlich beeinflusst wird?

Der WVR-Fonds enthalt zum 31.12.2016 stille Reserven von 2,18 Mio. €. Stille
Reserven bzw. stille Lasten bestehen moglicherweise auch bei den sonstigen Po-
sitionen des Finanzanlagevermdgens. Eine aufwendige, und soweit keine Verau-
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Rerungsabsicht besteht, auch nicht notwendige Ermittlung von Verkehrswerten er-
folgt an dieser Stelle nicht, so dass sich Abweichungen zu den bilanziellen Werten
nicht beziffern lassen.

Fragenkreis 24: Finanzierung

a)Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzie-
rungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehen-
den wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur mit ihrem Schwerpunkt im langfristigen Bereich hat sich im
Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verandert.

Zur Finanzierung des langfristig gebundenen Vermogens (Anlagevermogen, lang-
fristige Forderungen und langfristige Rechnungsabgrenzungsposten) von
2.026,95 Mio. € steht langfristig gebundenes Kapital (Sonderposten, langfristige
Ruckstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten) von
1.387,46 Mio. € (68,45 %) zur Verfigung.

Zur Deckung der investiven MalRnahmen wurden Kreditermachtigungen in Hohe
von rd. 1,76 Mio. € nach 2017 Ubertragen. Der Entwurf der Haushaltssatzung
2016/2017 enthalt eine Kreditermachtigung zur Finanzierung von Investitionen in
Hohe von 24,45 Mio. € fur 2017.

b)Wie ist die Finanzlage der Gebietskdrperschaft zu beurteilen, insbesondere
hinsichtlich der bestehenden Kredite fur Investitionen und zur Liquiditatssi-
cherung?

Die Finanzlage ist weiterhin extrem kritisch. Zur Hohe der Kreditverbindlichkeiten
siehe Fragenkreis 15, Antwort a.

c)In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fordermittel einschliel3-
lich Garantien der offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte
ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des
Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Stadt Hagen hat 2016 Schllsselzuweisungen in Hohe von 139,25 Mio. €, Mit-
tel aus dem Starkungspakt in Hohe von 35,99 Mio. € (gezahlt in 2017) und Zu-
wendungen und Zuschisse flr laufende Zwecke von 61,95 Mio. € ertragswirksam
vereinnahmt.

Die Finanzrechnung 2016 weist erhaltene Zuwendungen flur Investitionsmalinah-
men von 15,98 Mio. € aus.

In 2016 sind keine Investitionszuwendungen ruckgezahlt worden.
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Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung

a) Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Uberschuldung?

Die Stadt Hagen ist bereits seit 2013 bilanziell GUberschuldet. Der nicht durch Ei-
genkapital gedeckte Fehlbetrag belauft sich zum 31.12.2016 auf 117,18 Mio. €.

Fragenkreis 26: Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

a)Haben die ordentlichen Ertrage die ordentlichen Aufwendungen decken
kdnnen?

Die ordentlichen Aufwendungen uUberschreiten die ordentlichen Ertrage um
158.179,72 €
b)Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgangen gepréagt?

Durch die Ruckfuhrung der GWH hat sich ein Ertrag von 3,13 Mio. € ergeben (sh.
Ziff. 6.4.1 des Prufberichts)

Aulerordentliche Ertrage oder Aufwendungen i.S.v. § 2 GemHVO NRW fielen
nicht an.

c)Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen der Gebietskérperschaft und deren Eigen-
gesellschaften bzw. Eigenbetrieben eindeutig zu unangemessenen Konditi-
onen vorgenommen werden?

Wir empfehlen, folgende Sachverhalte zu Gberprifen:

Fir den Verkauf von Theaterkarten in den Burgeramtern erhalt die Stadt keine
Vergutung von der Theater Hagen gGmbH.

Das Jobcenter beteiligt sich im Gegensatz zu den ubrigen Gesellschaften der

Stadt nicht an den Kosten des Firmentickets flr das dort beschaftigte stadtische
Personal.

Fragenkreis 27: Strukturelles Defizit und seine Ursachen

a) Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursachen?

Der stadtische Haushalt weist seit Jahren sowohl im Plan als auch im Ist ein struk-
turelles Defizit aus. Die Ursachen sind vielschichtig. Die laufenden Ertrage reichen
insgesamt nicht zur Deckung der laufenden Aufwendungen aus. Detaillierte In-
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formationen kdnnen dem Anhang und dem Lagebericht entnommen werden.

b)Welche Produktbereiche haben malRgeblich zum defizitaren Ergebnis beige-
tragen?

Mit Ausnahme der Produktbereiche 53 (Ver- und Entsorgung) und 61 (Allgemeine
Finanzwirtschaft) Ubersteigen in allen Produktbereichen die Aufwendungen die Er-
trage. Besonders hohe Defizite (mehr als 25 Mio. €) bestehen bei den Produktbe-
reichen 11 (Innere Verwaltung), 31 (Soziale Leistungen), 36 (Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe) und 54 (Verkehrsflachen und —anlagen, OPNV).

Fragenkreis 28: MalRnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a)Sind langfristige MaRnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erforder-
lich?

MaRnahmen zur Verbesserung der Finanz- und Ertragslage sind weiterhin erfor-
derlich.
b)Welche MaRnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Er-

tragslage der Gebietskorperschaft zu verbessern?

Die MalRnahmen sind im Haushaltssanierungsplan dargestellt.
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Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Analyse der Vermogens- , Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ha-
gen
1.1. Vermogenslage

Das Vermoégen und die Schulden der Stadt Hagen haben sich im Flnfjah-
resvergleich wie folgt entwickelt:

Aktiva 2012 2013 2014 2015 2016
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Immat"erlelle Vermdgensge- 0.05 0.04 0.06 0.03 0.02
genstande
Sachanlagen 1.676,79 | 1.644,75 1.613,76 1.588,74 1.564,10
Unbebaute Grundstiicke und 97,73 96,51 96,22 98.33 97,37

grundstiicksgleiche Rechte

Bebaute Grundstiicke und

grundstiicksgleiche Rechte 594,15 574,81 556,04 550,12 536,00

Infrastrukturvermdgen 876,13 856,27 838,21 820,43 808,15
Kunstgegenstande, Kultur- 76,81 76,96 76,96 77,08 77.14
denkmaler
Maschinen, techn. Anlagen, 12,32 11,18 10,59 10,58 9.03
Fahrzeuge
tBuer>1tgr;ebs- und Geschaftsausstat- 757 7.23 6.50 6.55 6,37
Geleistete Anzahlungen, 12,07 | 21,81 29,23 25,65 29,13
Anlagen im Bau

Finanzanlagen 496,29 493,76 487,59 457,27 456,29

Anteile an verbundenen Unter- 45222 | 452,22 447,67 446,54 446,54

nehmen
Beteiligungen 0,29 0,16 0,16 0,15 0,15
Sondervermdgen 6,23 6,23 6,23 3,97 3,29
Wertpapiere des Anlagevermo- 345 3.45 3.45 3.45 345
gens
Ausleihungen 34,11 31,71 30,81 3,15 2,85
Umlaufvermégen 169,47 162,68 109,45 115,41 178,08
Vorrate 0,22 0,20 0,22 0,20 0,27
Forderungen und sonstige 113,94 | 14043 97,29 111,35 171,21
Vermogensgegenstande
Liquide Mittel 55,31 22,05 11,94 3,87 6,60
Aktive Rechnungsabgrenzung 11,25 17,09 16,93 16,39 16,56
Nicht durch Eigenkapital ge-
deckter Fehlbetrag 0 32,54 84,63 104,49 117,18
Bilanzsumme Aktiva 2.353,85 | 2.350,85 2.312,41 2.282,32 2.332,23
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Anlage 2

Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Zum 31.12.2016 hat sich die Bilanzsumme um 49,91 Mio. € erhdht. Die
grundlegende Vermogens- und Kapitalstruktur ist im Wesentlichen unver-
andert geblieben.

Der Wert des Sachanlagevermdgens hat weiter abgenommen (-24,63
Mio. €), da die Abschreibungen und Abgange das Investitionsvolumen
Ubersteigen. Mit einem Anteil von 67,06 % bildet es nach wie vor den

Schwerpunkt der Aktiva.

Das Sachanlagevermdgen entwickelte sich wie folgt:

2015 2016

Mio. € Mio. €
Zugange (Investitionen) 21,62 20,93
Abgange -2,80 -2,67
Umbuchungen -0,12 -0,01
Abschreibungen -43,72 -42,88
Veranderung -25,02 -24,63

Die Entwicklung des Sachanlagevermdgens ergibt sich im Einzelnen aus
dem Anlagenspiegel und dem Anhang.

Der Wert der Finanzanlagen hat sich nur unwesentlich verandert (-0,98
Mio. €). Die Veranderungen betreffen das Sondervermégen (Restrukturie-
rung der GWH) und die sonstigen Ausleihungen (insbes. Wohnungsbau-
darlehen). Mit Ausnahme der Aufldsung des Eigenbetriebs GWH kam es
im Jahr 2016 zu keinen Veranderungen in der Beteiligungsstruktur der
Stadt. Eine Uberprifung der Beteiligungsbuchwerte zur Ermittlung ggf.
notwendiger aulderplanmaliiger Abschreibungen ist erfolgt. Eine Notwen-
digkeit zur Reduzierung der Beteiligungsbuchwerte 2016 bestand dem-
nach nicht.

Durch die Eingliederung der GWH hat sich der Wert der Vorrate von 0,20
Mio. € auf 0,27 Mio. € erhdoht. Zum Vorratsvermdgen zahlen das Bluroma-
teriallager, das Treibstoff- und Werkstofflager der Feuerwehr und das
Brennstofflager der Gebaudewirtschaft.

Die Forderungen und sonstigen Vermégensgegenstdnde setzen sich
wie folgt zusammen:

2015 2016
Mio. € Mio. €
Offentlich - rechtliche Forderungen und Forde- 99,05 149,86
rungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen 1,33 3,29
Sonstige Vermdgensgegenstande 10,96 18,06
Summe 111,35 171,21

Die Forderungen enthalten 35,99 Mio. € an Zuwendungen aus dem Star-
kungspakt, die erst in 2017 gezahlt wurden. Das Volumen der Forderun-

gen hat insgesamt um 59,86 Mio. € zugenommen.
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Anlage 2

Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Das Ausfallrisiko wurde durch Wertberichtigungen in folgender Hohe be-
rucksichtigt:

2015 2016
Mio. € Mio. €
Einzelwertberichtigungen 3,24 3,09
Pauschalwertberichtigungen 22,84 25,61
Summe 26,08 28,69

Die sonstigen Vermdégensgegenstande enthalten als antizipativen
Rechnungsabgrenzungsposten die ruckstandigen Rettungsdienst- und
Krankentransportgebihren des Amtes fir Amt und Katastrophenschutz.
Die Ruckstande belaufen sich zum 31.12.2016 auf rd. 12,07 Mio. € und
setzten sich wie folgt zusammen:

Rettungs- und Krankentransporte bis 2015 = 2,39 Mio. €
Rettungs- und Krankentransporte aus 2016 = 9,69 Mio. €.

Der Bilanzposten beinhaltet ferner die zum Verkauf anstehenden Grund-
stiicke und Gebaude, Forderungen aus debitorischen Kreditoren und die
gegenseitige Kassenbestandsverstarkung mit dem HABIT.

Die liquiden Mittel beinhalten die kurzfristig verfiUgbaren Bankguthaben
und die Bargeldbestande. Die Richtigkeit der Bestande wurde durch
Bankbestatigungen nachgewiesen.

Zusammensetzung und Hohe der Rechnungsabgrenzungsposten haben
sich gegenuber dem Vorjahr nicht wesentlich verandert. Rechnungsab-
grenzungsposten wurden gebildet fir die Besoldung und Versorgung
sowie die sozialen Leistungen fur Januar 2017, geleistete Zuwendungen
an Dritte, Mietvorauszahlungen fur die vom HABIT zur Verfligung gestellte
Hard- und Software und fir ein Disagio, das im Zusammenhang mit einer
Kreditaufnahme angefallen ist.

Die Uberschuldung der Stadt Hagen hat weiter zugenommen. Der nicht
durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag hat sich durch den in der Er-
gebnisrechnung entstandenen Fehlbetrag und weitere Buchungen von
Anlagenabgangen gegen die allgemeine Rucklage gem. § 43 Abs. 3
GemHVO NRW um 12,69 Mio. € vergroRert und belduft sich nun auf
117,18 Mio. €. Das sind rd. 5,02 % der Bilanzsumme.
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Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Passiva 2012 2013 2014 2015 2016
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Eigenkapital 7,52 0 0 0 0
Sonderposten 541,86 527,06 519,61 521,74 519,17
fir Zuwendungen 389,57 378,93 375,03 380,54 381,04
fur Beitrage 118,68 115,96 112,45 109,37 106,18
fur den Gebulhrenausgleich 4,78 2,89 2,74 2,26 2,22
Sonstige Sonderposten 28,83 29,28 29,39 29,57 29,73
Ruckstellungen 358,93 362,83 377,67 388,91 399,17
Pensionsrickstellungen 322,99 324,71 342,45 353,36 366,92
Deponien und Altlasten 0,38 0,38 0,38 0,44 0,54
Instandhaltungsriickstellungen 6,67 5,46 3,75 4,86 5,41
Sonstige Rickstellungen 28,88 32,28 31,09 30,25 26,30
Verbindlichkeiten 1.438,51 1.447,65 1.391,63 1.345,86 1.388,40
Verbindlichkeiten aus Krediten 131,82 | 114,08 | 105,12 96,95 93,19
fir Investitionen
Verbindiichkeiten aus Krediten | 4 435 16 | 116908 | 1.137,18 | 1.124.86 | 1.163,07
zur Liquiditatssicherung
\(erbmdhchkqten aus kreditahn- 32,92 30,61 28.18 455 416
lichen Geschaften
Verblndllchkelten aus Lieferun- 41,53 27.38 23,38 12,20 15,19
gen und Leistungen
V(_erblndllchkelten aus Transfer- 2.95 3.04 223 0.21 324
leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten 90,88 103,46 95,54 107,09 109,55
Passive Rechnungsabgrenzung 12,28 13,32 23,50 25,82 25,49
Bilanzsumme Passiva 2.353,85 2.350,85 2.312,41 2.282,32 2.332,23

Neue Sonderposten fur erhaltene Zuwendungen wurden u.a. fur die
Bahnhofshinterfahrung, den Bau von Kindertagesstatten und verschiede-
ne Stralenerneuerungsmalnahmen passiviert. Unter Berucksichtigung
der ertragswirksamen Aufldsung von Sonderposten ergab sich in der Ge-
samtbetrachtung eine Zunahme um 0,50 Mio. €.

Die Sonderposten fir Beitrdge haben sich durch ertragswirksame Auflo-
sungen um 3,18 Mio. € verringert.

Sonderposten fir den Gebuhrenausgleich wurden fir die Stralenreini-
gung und die Abfallbeseitigung angesetzt.

Sonstige Sonderposten wurden flr erhaltene Sachschenkungen und

rechtlich unselbstandige Stiftungen gebildet. Der Wert der sonstigen Son-
derposten hat sich nur geringflgig verandert (+ 0,16 Mio. €).
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Anlage 2

Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Die Wert der Riuckstellungen nahm um insgesamt 10,26 Mio. € zu. Die
Veranderungen betreffen:

2015 2016
Mio. € Mio. €
Pensionsrickstellungen 353,36 366,92
Altlasten 0,44 0,54
Instandhaltungsrickstellungen 4,86 5,41
Sonstige Riickstellungen 30,25 26,30
Summe 388,91 399,17

Die Wertveranderung der Pensions- und Beihilferiickstellungen be-
rucksichtigt die Auswirkungen des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes
(Wiedereinfuhrung der Ruhegehaltfahigkeit der Feuerwehrzulage) und die
Besoldungs- bzw. Versorgungserhohung.

Die Ruckstellung fur Deponien und Altlasten wurde fur die Sanierung
von Altlasten auf einem Grundstick in der Eichenkampstral’e heraufge-
setzt.

FUr die unterlassene Instandhaltung von Gebauden, Strallen und sonsti-
gen Sachanlagen wurden RiUckstellungen angesetzt. Die Instandhal-
tungsriuckstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

2015 2016
Mio. € Mio. €
Gebaude 2,59 2,73
Strallen 2,23 2,67
Sonstige Sachanlagen 0,03 0,00
Summe 4,86 5,41

Die Instandhaltungsrickstellung fiur Gebaude wurde um die aus der
Schlussbilanz der GWH ubernommenen Instandhaltungsrickstellungen
aufgestockt.

Fur die Ermittlung des Sanierungsbedarfs von Briickenbauwerken und fur
die Sanierung von Stralden und Fahrbahnibergangen wurde den Instand-
haltungsruckstellungen ein Betrag von 0,75 Mio. € zugefuhrt.

Die sonstigen Ruckstellungen bilden folgende Sachverhalte ab:

2015 2016

Mio. € Mio. €
Altersteilzeit 10,86 8,04
Nicht genommener Urlaub/Uberstunden 6,73 7,39
Ruckstellungen nach § 107 b BeamtVG 3,44 3,87
Drohende Verluste 1,64 1,47
Andere sonstige Rickstellungen 7,58 5,52
Summe 30,25 26,30

Im Zuge der Ruckflhrung der GWH wurden die dort bilanzierten Rickstel-
lungen flr Altersteilzeit, Urlaub und Uberstunden in die stadtische Bilanz
einbezogen.
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Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Bei den Rickstellungen nach § 107 b BeamtVG wurden die Auswirkun-
gen, die sich durch das neue Dienstrechtsreformgesetz ergeben, noch
nicht im Abschluss 2016 berucksichtigt.

Die fir den Auszug des Stadtmuseums aus der Wippermannpassage vor
Ablauf des Mietverhaltnisses gebildete Drohverlustrickstellung wurde
fortgeschrieben.

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenuber Dritten haben insgesamt um
42,54 Mio. € zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist folgende Ent-
wicklung erkennbar:

2015 2016

Mio. € Mio. €
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 96,95 93,19
Verbindlichkeiten aus Liquiditatskrediten 1.124,86 1.163,07
Kreditdhnliche Rechtsgeschéafte 4,55 4,16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 12,20 15,19
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,21 3,24
Sonstige Verbindlichkeiten 107,09 109,55
Summe 1.345,86 1.388,40

Die Hohe der Verbindlichkeiten wird maf3geblich durch die zur Liquiditats-
sicherung aufgenommenen Kredite gepragt. Die Rlckstande bei der Er-
hebung der Kranken- und Rettungsdienstgebuhren und die erst 2017 er-
folgte Zahlung der Zuwendungen aus dem Starkungspakt haben dazu
beigetragen, dass der Bestand der Verbindlichkeiten aus Liquiditatskredi-
ten zum Bilanzstichtag um 38,21 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr ange-
stiegen ist. Die finanzielle Situation der Stadt drickt sich auch in den im
Lagebericht abgebildeten Kennzahlen zur Liquiditat 2. Grades, zur kurz-
fristigen Verbindlichkeitenquote und zur Zinslastquote aus.

Zusammensetzung und GroRenordnung der Passiven Rechnungsab-
grenzungsposten haben sich gegenuber dem Vorjahr nicht wesentlich
verandert. Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden fiir die Uber-
tragung zweckgebundener Ertrage und fur an Dritte weitergeleitete Investi-
tionszuwendungen gebildet. Letzteren stehen Aktive Rechnungsabgren-
zungsposten in gleicher Héhe gegenuber.

Analyse der VFE-Lage
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Anlage 2

Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Ertragslage
Gesamtergebnisrechnun 2012 2013 2014 2015 2016
9 9 Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Steuern und &hnliche Abgaben 195,95 219,22 202,37 233,91 231,94
e davon Gewerbesteuer 79,23 85,32 63,55 91,21 85,61
. davon. Gemeindeanteil an 61.19 64.18 67.84 68.41 70,63
der Einkommensteuer
Zuwendungen und allgemeine 19669 | 180,51 | 206,28 | 22612 | 251,75
Umlagen
* g:‘éon Schlusselzuweisun- 111,81 100,68 116,73 132,61 139,25
* davonaligemeine Zuweisun- | gqg5 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599
gen (Starkungspakt)
Sonstige Transferertrage 3,52 3,75 3,15 3,93 9,77
Offentlich-rechtliche 6256 | 6318 | 6439 | 6396 | 7385
Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte 3,74 4,05 3,98 1,88 5,16
Kostenerstattungen und Kosten- 38.41 47,75 56,68 60,14 65.15
umlagen
Sonstige ordentliche Ertrage 29,15 29,83 34,23 30,34 32,98
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0,52
Ordentliche Ertrage 530,03 548,28 571,78 620,28 671,13
Personalaufwendungen 108,69 116,29 128,06 112,68 137,85
Versorgungsaufwendungen 6,97 11,28 23,22 17,03 18,45
Sach- und Dienstleistungen 117,93 116,84 113,88 119,49 119,09
Bilanzielle Abschreibungen 51,01 46,10 48,99 45,80 46,90
Transferaufwendungen 175,91 181,54 190,19 219,41 247,55
S?grr:stlge ordentliche Aufwendun- 9172 96.24 96,97 102,49 101,44
Ordentliche Aufwendungen 552,22 568,29 601,31 616,90 671,29
Ordentliches Ergebnis -22,20 -20,01 -29,52 3,38 -0,16
Finanzertrage 6,80 9,03 12,05 9,41 11,02
Zinsen und sonstige Finanzauf- 31.95 28.75 30,04 27.99 2357
wendungen
Finanzergebnis -25,15 -19,72 -17,98 -18,58 -12,55
Ergebnis der laufenden Verwal- | 47 a5 -39,73 -47,51 -15,20 12,71
tungstatigkeit
AuRerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -47,35 -39,73 -47,51 -15,20 -12,71
Analyse der VFE-Lage 7




Anlage 2

Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Jahresergebnis

Gegenuber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt der Ist-Fehlbetrag (Jah-
resergebnis) von 12,71 Mio. € eine Verbesserung um 0,83 Mio. € dar.

Der Ist-Fehlbetrag wurde weiter reduziert. Im Funfjahresvergleich wird
deutlich, dass bisher erreichte Verbesserungen vor allem durch Ertrags-
steigerungen herbeigefuhrt wurden, wahrend das Volumen der Aufwen-
dungen weiter zunahm.

Gesamtertrage und Gesamtaufwendungen

Mio. €
750,00
644,89-2~ 582 15
650,00 g

—
3T15_. - “629,69

600,00 -
—sgr 17 - --58383

= =557 31

550,00 )

500,00 . . . . )
2012 2013 2014 2015 2016

=== Ertrage

Aufwendungen

Ordentliche Ertrage

Die ordentlichen Ertrage weisen gegeniuber dem Vorjahr ein Plus von
50,85 Mio. € aus. Dabei stellen die Steuern und Abgaben zusammen mit
den erhaltenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weiterhin die
wichtigsten Finanzierungsquellen dar. Auf diese Ertragsarten entfallen zu-
sammen rd. 72 % der ordentlichen Ertrage.

Das Aufkommen an Steuern und ahnlichen Abgaben nahm 2016 um
1,96 Mio. € (0,84 %) ab. Das Gewerbesteueraufkommen lag um 5,60 Mio.
€ unter dem Vorjahresergebnis und um 1,12 Mio. € unter dem Haushalts-
ansatz.

Bei allen anderen Ertragsarten waren im Vergleich zu 2015 Mehrertrage
zu verzeichnen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen brachten gegenuber dem
Vorjahr Mehrertrage von 25,63 Mio. €, von denen 6,64 Mio. € auf hohere
Schlisselzuweisungen und 14,41 Mio. € auf hdhere Zweckzuweisungen
des Landes zuruckzufuhren waren. Das Ist-Ergebnis enthalt die Finanz-
zuweisungen aus dem Starkungspakt von 35,99 Mio. €.

Analyse der VFE-Lage 8
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Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Als sonstige Transferertrage wurden vor allem Ersatze von sozialen
Leistungen und Ertrage aus Umlagezahlungen des VRR vereinnahmt. Im
Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Zuwachs um rd. 5,85 Mio. €.

Die offentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs-
und Benutzungsgebihren sowie nicht zahlungswirksame Ertrage aus der
Auflésung von Sonderposten flr Beitrage und fur den Gebuhrenausgleich.
Den groften Anteil machen die Benutzungsgebuhren und hier wiederum
die Rettungsdienstgebihren und die Elternbeitrage fir Kindertageseinrich-
tungen aus (im Einzelnen sh. Angaben im Anhang). Gegenuber dem Vor-
jahr ist bei den offentlich-rechtlichen Leistungsentgelten eine Steigerung
um 9,89 Mio. € zu verzeichnen. Zu den Rettungsdienstgebuhren wird auf
die Ausflihrungen im Bericht verwiesen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (+3,28 Mio. €) resultieren aus
Mieten und Pachten, Verkaufen und Eintrittsgeldern.

An Kostenerstattungen Dritter — hierzu zahlen Bund, Land, Gemeinden,
Zweckverbande und die Beteiligungen - konnten rd. 5,01 Mio. € mehr als
im Vorjahr vereinnahmt werden. Die groRten Einzelposten sind die Leis-
tungsbeteiligung des Bundes fir die Kosten der Unterkunft an Arbeitssu-
chende (17,81 Mio. € gegenulber 16,05 Mio. € im Vorjahr) und die Leis-
tungsbeteiligung an der Grundsicherung (19,48 Mio. € gegenlber 18,46
Mio. € im Vorjahr).

Zu den sonstigen ordentlichen Ertragen (+2,64 Mio. €) zahlen insbe-
sondere Konzessionsabgaben, Bufl3- und Verwarnungsgelder, Saumnis-
zuschlage und Zinsen fur Gewerbesteuernachzahlungen. Hinzu kommen
nicht zahlungswirksame Ertrage aus der Auflésung von Sonderposten und
Ruckstellungen und aus Wertberichtigungen von Forderungen. Ertrags-
steigerungen ergaben sich in erster Linie durch Bul3- und Verwarnungs-
gelder (+3,13 Mio. €). Die VerauRerung von Vermogensgegenstanden er-
brachte Mehrertrage gegenitber den Buchwerten von 0,88 Mio. € (Vorjahr
= 0,57 Mio. €).

Beding durch die Rickfihrung der GWH konnten erstmals aktivierte Ei-
genleistungen von 0,52 Mio. € ergebniswirksam gebucht werden.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zu 2015 um 54,39
Mio. €. Mit einem Volumen von 671,29 Mio. € lagen sie um 0,16 Mio. €
uber den ordentlichen Ertragen.

Die Restrukturierung der GWH fihrte zu Verschiebungen zwischen Per-
sonal- und Sachaufwendungen. Die Personalausgaben nahmen tendenzi-
ell zu, wahren die Sachaufwendungen tendenziell abnahmen. Dies wirkte
sich auch auf die im Lagebericht dargestellten Kennzahlen zur Personalin-
tensitat und zur Sach- und Dienstleistungsintensitat aus.

Analyse der VFE-Lage 9



Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

Die einzelnen Aufwandsarten lassen folgende Entwicklung erkennen:

Die Personalaufwendungen stiegen um 25,17 Mio. € (22,34 %) an. Unter
Berucksichtigung der Ertrage aus der Auflosung von Ruckstellungen stellt
sich das Rechnungsergebnis wie folgt dar:

2015 2016

Mio. € Mio. €
Lfd. Personalaufwand Aktive 100,15 123,57
Zufuhrungen zu Personalriickstellungen 16,08 18,04
Aufwandsmind. Inanspruchn. v. Rickstellungen -4,77 -5,05
Honorare 1,22 1,29
Summe Personalaufwand 112,68 137,85
Ertrage aus der Auflésung von Rickstellungen -1,29 -0,57
Saldo 111,39 137,28

Die Versorgungsaufwendungen fur Beamte und Tarifbeschaftigte ein-
schlieBlich der gewahrten Beihilfen stiegen um 1,42 Mio. € (8,34 %). Unter
Berucksichtigung der Ertrage aus der Auflésung von Ruckstellungen stellt
sich das Rechnungsergebnis wie folgt dar:

2015 2016

Mio. € Mio. €
Lfd. Versorgungsaufwendungen 18,06 18,98
Inanspruchnahme von Ruckstellungen -1,03 -0,53
Summe Versorgungsaufwand 17,03 18,45
Ertrage aus der Auflésung von Pensionsrickst. -1,61 -2,51
Saldo 15,42 15,94

Bei den Aufwendungen fir Sach- und Dienstleistungen ist eine gering-
fugige Ergebnisverbesserung um 0,4 Mio. € zu verzeichnen. Das Rech-
nungsergebnis enthalt ZufiUhrungen zu Instandhaltungsrickstellungen von
0,75 Mio. € (Vorjahr 2,46 Mio. €).

Die im Vergleich zum Vorjahr um 1,10 Mio. € héheren bilanziellen Ab-
schreibungen sind durch hohere Forderungsabschreibungen begrindet.
Die niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen haben ein Volumen
von 2,94 Mio. € gegenuber 1,33 Mio. € in 2015. AulRerplanmalige Ab-
schreibungen von Vermogensgegenstanden des Anlagevermdgens wur-
den in Hohe von rd. 3.600 € gebucht. Im Vorjahr beliefen sich die aul3er-
planmafigen Abschreibungen auf 1,07 Mio. €.

Das Volumen der Transferaufwendungen hat in den letzten Jahren
Uberproportional zugenommen. Dieser Trend setzte sich auch im Berichts-
jahr fort. Auf die Transferleistungen entfallen mittlerweile rd. 37 % der or-
dentlichen Aufwendungen. Die jahrlichen Steigerungsraten betragen je-
weils gegenuber dem Vorjahr:

2011: 9,02 Mio.
2012: 5,41 Mio.
2013: 5,63 Mio.
2014: 8,65 Mio.
2015: 29,22 Mio.

ONONORONO)
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2016: 28,15 Mio. €

Die Transferaufwendungen lassen sich grob wie folgt untergliedern:

2015 2016

Mio. € Mio. €
Zuweisungen und Zuschusse fir Ifd. Zwecke 81,68 91,58
Sozialhilfetransferaufwendungen 73,13 87,01
Gewerbesteuerumlage u. Fonds. Dt. Einheit 12,29 12,86
Allgemeine Umlagen 49,81 53,44
Sonstige Transferaufwendungen 2,49 2,66
Summe 219,41 247,55

Die Zuweisungen und Zuschusse fur Ifd. Zwecke enthalten die Verlust-
Ubernahmen der stadtischen Beteiligungen. Vgl. hierzu die nachfolgenden
Anmerkungen zum Finanzergebnis (Gewinn- und Verlustibernahmen).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-1,05 Mio. €) umfassen alle
Aufwendungen, die nicht den Ubrigen Positionen der Ergebnisrechnung
zuzuordnen sind. Auf Leistungen nach dem SBG Il entfallen 59,20 Mio. €
(2015 = 56,46 Mio. €) und damit rd. 58 % dieser Kontengruppe. Wertver-
anderungen beim Anlagevermogen, Umlaufvermoégen und bei den Son-
derposten verursachten nicht zahlungswirksamen Aufwand von 6,03 Mio.
€ (Vorjahr 5,44 Mio. €).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Finanzertrage ./. Finanzaufwendungen) ist - bedingt
durch die Zinsaufwendungen fur die Investitions- und Liquiditatskredite -
wie in den Vorjahren negativ (-12,55 Mio. €). Die Zinsaufwendungen la-
gen um 4,43 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis; die Finanzertrage nah-
men um 1,60 Mio. € zu. In den Finanzertragen sind die Gewinnanteile von
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermdgen enthal-
ten. Stellt man diese den unter den Transferaufwendungen erfassten Zu-
schissen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver-

madgen gegenuber, so ergibt sich folgendes Bild:

Gewinn- (-) und 2015 2016
Verlustibernahmen (+) Mio. € Mio. €
Sparkasse -6,00 -6,00
WBH -2,90 -2,91
HAGENagentur 1,30 0,98
agentur mark 0,26 0,26
HVG 12,61 19,72
Theater 15,16 14,77
CVUA 0,37 0,37
GWH -0,50 0,00
Saldo 20,30 27,19

Ferner enthalt das Ergebnis 2016 den Verschmelzungsgewinn aus der
Ruckfihrung der GWH in Héhe von 2,18 Mio. €.

Analyse der VFE-Lage
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Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

AulRerordentliches Ergebnis

Aulierordentliche Ertrage oder Aufwendungen fielen nicht an.

1.3. Finanzlage

2012 2013 2014 2015 2016

Gesamtfinanzrechnung Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit 510,60 491,72 577,87 611,03 591,03

Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit 541,06 551,88 553,24 591,12 625,40

Saldo aus laufender Verwal-

o -30,46 -60,16 24,64 19,91 -34,37
tungstatigkeit
tl?érllé?thlungen aus Investitionsta- 26,64 26,02 28,33 25,45 1813
,tbi\;ks:i?hlungen aus Investitionsta- 19,10 16,70 25,24 30,02 20,22
Saldoaus =~ 7,54 9,32 3,08 4,57 2,08
Investitionstatigkeit
Finanzmitteliberschuss/ -
fehlbetrag -22,92 -50,84 27,72 15,34 -36,45
Agfnahme von Krediten fir Inves- 6.00 9.28 6.21 3.77 8.20
titionen

Aufnahme von Krediten zur

e 709,13 700,78 781,79 826,63 689,14
Liquiditatssicherung

Tilgung und Gewahrung von

17,99 26,77 14,27 13,68 13,60
Darlehen

Tilgung von Krediten zur

A 643,48 663,56 804,50 842,01 642,14
Liquiditatssicherung

Saldo aus Finanzierungstatig-

Keit 53,66 19,72 -30,78 -25,29 41,59
Anderung des Bestandes an 30,74 31,12 -3,05 -9,95 5,14
eigenen Finanzmitteln

Anfangsbestand an eigenen 15,07 48,27 14,96 11,82 1,27
Finanzmitteln

B_estand an fremden 2.46 -2.20 0,00 -0,60 011
Finanzmitteln

Liquide Mittel 48,27 14,96 11,91 1,27 6,53

Nach zwei positiven Jahren weist die Gesamtfinanzrechnung als Saldo
aus Ifd. Verwaltungstéatigkeit ein negatives Ergebnis (Auszahlungstiber-
schuss) von 34,37 Mio. € aus, das sich durch die erst 2017 erhaltenen
Zuweisungen aus dem Starkungspakt erklart. Mit den Mitteln aus dem
Starkungspakt in Hohe von 35,99 Mio. € hatte sich rechnerisch ein Ein-
nahmeuberschuss von 1,62 Mio. € (Vorjahr 19,91 Mio. €) ergeben. Der
Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit wurde auch durch fehlende Einzahlun-
gen von Rettungsdienstgeblihren negativ beeinflusst (sh. Prifbericht, Ziff.
5.2).

Der Saldo aus Investitionstatigkeit ist ebenfalls negativ (2,08 Mio. €).
Den erhaltenen Einzahlungen aus Investitionstatigkeit von 18,13 Mio. €
stehen Auszahlungen von 20,22 Mio. € gegenuber.

Anlage 2 Analyse der VFE-Lage 12
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Der Saldo aus Finanzierungstatigkeit von 41,59 Mio. € bildet den Zahl-
fluss aus den aufgenommenen und zurtickgezahlten Investitions- und Li-
quiditatskrediten ab. Da das Volumen der aufgenommenen Liquiditatskre-
dite das Volumen der zuruckgezahlten Liquiditatskredite Uberschreitet,
ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstatigkeit, der den negati-
ven Cash-Flow aus Verwaltungs- und Investitionstatigkeit zum Stichtag
kompensiert.

Der Bestand an fremden Finanzmitteln ist mit 0,11 Mio. € von unterge-
ordneter Bedeutung.

Unter Berucksichtigung des Anfangsbestandes an eigenen Finanzmitteln

errechnet sich ein Bestand an liquiden Mitteln von 6,53 Mio. €. Zum
31.12. des Vorjahres beliefen sich die liquiden Mittel auf 1,27 Mio. €.

Analyse der VFE-Lage 13






HAGEN [/
Stadt der FernUniversitat

Jahresabschluss 2016
der Stadt Hagen

Aufstellunasvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hagen wurde nach den Vorschrif-
ten des § 95 Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966) aufgestellt und wird hiermit gemaR
§ 95 Abs. 3 GO NRW zur Bestatigung vorgelegt.

Hagen, den 20.10.2017

s
———

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und
Stadtkdmmerer

Bestatigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Hagen wird hiermit
gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt gean-
dert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966) von mir bestatigt.

Hagen, den 20.10.2017
f

20, L )
Erik O. Schulz
Oberbirgermeister

Anlage 3 Jahresabschluss zum 31.12.2016
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1. Allgemeine Hinweise

Gemaly § 95 GO in Verbindung mit § 37 GemHVO hat die Gemeinde zum Schluss
eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis
der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dieser muss unter Be-
achtung der Grundsatze ordnungsgemaler Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
haltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
der Gemeinde vermitteln und ist zu erlautern. Der Jahresabschluss besteht aus der
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem An-
hang. Des Weiteren ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufugen.

Im Anhang sind laut § 44 Abs. 1 GemHVO die Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den der wesentlichen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung, die Haftungsver-
haltnisse und die sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen darzulegen, so
dass ein sachverstandiger Dritter dies beurteilen kann. GemaR § 44 Abs. 3 GemHVO
ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeits-
spiegel nach den §§ 45 — 47 GemHVO beizufiugen.

Obgleich die Finanzrechnung als dritte integrierte Komponente im Neuen Kommuna-
len Finanzmanagement (NKF) in den gesetzlichen Vorgaben zum Anhang nicht er-
wahnt wird, erscheint es sachgerecht, im Zusammenhang mit der Bilanz und der Er-
gebnisrechnung auch die Finanzrechnung in den wesentlichen Positionen zu erlau-
tern.

Die Stadt Hagen hat zum 01.01.2008 ihr komplettes Rechnungswesen auf das System
der doppelten Buchfihrung (Doppik) umgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss
zum 31.12.2016 ist unter Anwendung der obengenannten Vorschriften aufgestellt
worden.

Die im Ganzen abgeschriebenen Vermdgensgegenstande werden in der Bilanz nicht
mit einem Erinnerungswert von 1 € abgebildet, sondern auf 0 € abgeschrieben. Aus
diesem Grund werden diese als Anlage 6 dem Anhang beigefligt. Da es sich hierbei
um umfangreiches Datenmaterial handelt, wird die Anlage 6 in Form einer CD-ROM
zur Verflgung gestellt.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 5
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2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermodgensgegenstanden, Schulden und
Rechnungsabgrenzungsposten fanden die derzeit gultigen Vorschriften zum NKF
NRW (§§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO) Anwendung. Soweit das NKF kei-
ne eigenstandigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlagigen handelsrecht-
lichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Aus dem Grundsatz des Vorsichtsprinzips gemal® § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ergibt
sich, dass eher zu niedrig als zu hoch bewertet wurde. Dies bedeutet, dass alle vor-
hersehbaren Risiken und Verluste berlcksichtigt wurden, dagegen Gewinne nur, wenn
sie zum Abschlussstichtag realisiert werden konnten.

Bei der Ermittlung der Wertansatze von Vermdgensgegenstanden sind insbesondere
auch die Vorschriften des § 33 GemHVO beachtet worden. Dementsprechend sind in
die Bilanz nur Vermdégensgegenstande aufgenommen worden, bei denen die Stadt
das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und die selbststandig verwertbar sind.
Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft,
d.h. fir die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zu-
stehen und wenn sie Uber das Verwertungsrecht verfigt und somit die tatsachliche
Verflugungsgewalt (Sachherrschaft) ausubt.

Als Bewertungsgrundsatz wurde ganz uberwiegend das Prinzip der Einzelbewertung
(§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) angewandt. Es besagt, dass Vermdgen und Schulden
zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten sind. Davon sind Vermdgensgegenstande
ausgenommen, die nicht selbststandig nutzbar sind und mit anderen Vermogensge-
genstanden eine Bewertungseinheit (Sachgesamtheit) bilden. In bestimmten Fallen
wurde flr Vermdgensgegenstande des Sachanlagevermoégens eine Vereinfachung der
Bewertung im Wege der Festwertbewertung gemal § 34 Abs. 1 GemHVO durchge-
fuhrt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen erflillt wurden (siehe hierzu die
Ausfuhrungen zu den einzelnen Bilanzpositionen).

Entsprechend des Grundsatzes der Vollstandigkeit sollen in der Bilanz samtliche Ver-
modgensgegenstande und Schulden dargestellt werden.

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 beschlossen, die Ge-
baudewirtschaft Hagen (GWH) als Eigenbetrieb zum 31.12.2015 aufzuldésen. Ab dem
01.01.2016 wird die Gebaudebewirtschaftung in der Verwaltung der Stadt Hagen als
Fachbereich Gebaudewirtschaft weitergefuhrt. Der Bereich An- und Vermietung der
Liegenschaften wird dem Fachbereich 60 zugefuhrt.

Mangels Regelungen im NKF, welches sich an den kaufmannischen Standards des
Handelsgesetzbuches (HGB) orientiert, erfolgt zum 01.01.2016 die Ubernahme der
GWH durch die Stadt Hagen als Rechtsnachfolger angelehnt an die Vorschriften des
Umwandlungsgesetzes (UmwG). Die Umwandlung der GWH vollzieht sich durch Ver-
schmelzung im Wege der "Aufnahme ohne Abwicklung". Die Aufnahme findet ohne
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Liquidation statt durch Ubertrag des gesamten Vermdgens und der Schulden der
GWH auf die Stadt Hagen. Analog zum § 24 UmwG Ubt die Stadt Hagen ihr Wahlrecht
aus und setzt die Buchwerte aus der im Jahresabschluss 2015 gegenseitig abge-
stimmten Schlussbilanz der GWH zum 31.12.2015 an. Zeitwerte kommen nicht zum
Ansatz.

Die gegenseitig bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten wurden im Jahres-
abschluss 2015 abgestimmt und erfolgswirksam in 2015 Uber die Gewinn- und Ver-
lustrechnung der GWH und uber die Ergebnisrechnung der Stadt Hagen den jeweili-
gen Schlussbilanzen zugefiihrt. Bei Ubernahme zum 01.01.2016 wurden die gegen-
seitig ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten verrechnet und ausgebucht.
Bewertungsdifferenzen zwischen NKF und HGB wurden fir die Ergebnisrechnung
2016 ergebniswirksam gebucht.

Zur Restrukturierung der GWH werden jeweils unter den betreffenden Positionen der
Bilanz und Ergebnisrechnung Erlauterungen im Anhang aufgefthrt.

Die Bewertung von geringwertigen Vermogensgegenstanden (GVG) erfolgte gemal §
33 Abs. 4 GemHVO in vereinfachter Form. Bei GVG handelt es sich um Vermogens-
gegenstande des beweglichen Anlagevermogens, die selbststandig genutzt werden
kénnen, einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten wertmafig den Betrag von 410 € netto nicht Uberschreiten.

Far die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermo-
gensgegenstanden ist gemal § 35 Abs. 3 GemHVO die durch Runderlass des Innen-
ministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005 bekannt gegebene
Abschreibungstabelle fir Kommunen zu Grunde gelegt worden. Innerhalb des dort
vorgegebenen Rahmens ist unter Berlcksichtigung der tatsachlichen ortlichen Ver-
haltnisse die Bestimmung der Ublichen Gesamtnutzungsdauer wie folgt vorgenommen
worden:

Soweit fur einzelne Vermdgensgegenstande in der NKF - Rahmentabelle des Innen-
ministeriums keine Abschreibungsdauern vorgesehen waren und auch keine eigenen
Erfahrungswerte hinsichtlich der Nutzungsdauer dieser Vermdgensgegenstande vor-
lagen, dienten hilfsweise die Abschreibungstabelle der Kommunalen Gemeinschafts-
stelle fur Verwaltungsmanagement (KGSt) sowie Steuerrichtlinien als Quellen. In den
Fallen, in denen die oben genannten Fundstellen keine Angaben zu einzelnen Gegen-
standen beinhalteten, wurden Nutzungsdauern von artverwandten Gegenstanden ana-
log zugrunde gelegt. In der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern fir kom-
munale Vermogensgegenstande haben sich Veranderungen bezogen auf die Nut-
zungsdauern von Stral3en ergeben, die sich in diesem Fall auf die stadtisch festgeleg-
te oOrtliche Nutzugsdauer auswirkt. Eine Anpassung der Nutzungsdauern wurde bisher
noch nicht vorgenommen. Dies wird erst im Zuge der Neubewertung bzw. Inventur des
StralRenvermdgens zum Jahresabschluss 2018 umgesetzt.

Die Vermodgensgegenstande, die einer Abschreibung unterliegen, werden linear Uber
die in Hagen zugrunde gelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Ausnahme hiervon
stellen die GVG dar. Durch das Inkrafttreten des NKF Weiterentwicklungsgesetzes
ergeben sich unter anderem neue Regelungen bezogen auf das Abschreibungs-
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beginndatum von Vermogensgegenstanden des Anlagenvermogens, da die alte Rege-
lung Uber monatsgenaue Abschreibung der Vermdgensgegenstande nach § 35 Abs.2
GemHVO entfallen ist. Diese sah vor, fir Vermégensgegenstande des Anlagevermo-
gens im Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur den Teil der auf ein Jahr anfallen-
den Abschreibungen anzusetzen, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen der
Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres entfallt. Dementsprechend
wurde die Abschreibung bis zum Haushaltsjahr 2013 ab dem Folgemonat des Zu-
gangs der einzelnen Vermogensgegenstande gebucht. Eine derartige Regelung zum
Abschreibungsbeginn sieht die Gemeindehaushaltsverordnung in ihrer jetzigen Fas-
sung nicht mehr vor. Zur Festlegung des Abschreibungsbeginns ist somit auf Rege-
lungen hoherrangiger Gesetze abzustellen. Aus diesem Grund ist auf § 253 Abs. 3
HGB in Verbindung mit § 7 Abs.1 Satz 4 EStG zuruckzugreifen. Daraus geht hervor,
dass die Abschreibung bereits im Monat des Zugangs des Vermogensgegenstandes
bertcksichtigt werden muss. Diese Regelung wird systemseitig seit dem Haushaltsjahr
2014 angewandt.

Die Inventur wurde gemall § 28 Abs. 1 GemHVO zum Schluss des Haushaltsjahres
durchgefuhrt. Im Rahmen der Regelung, mindestens alle 5 Jahre eine korperliche In-
ventur durchzuflhren, wird in Hagen ein rollierendes Verfahren fur die einzelnen Vor-
standsbereiche praktiziert. Bis zum Haushaltsjahr 2013 war die Inventur alle 3 Jahre
durchzufihren. Diese Regelung wurde im Zuge der Neuregelungen des NKF-
Weiterentwicklungsgesetzes angepasst. Einzelheiten zur Inventur sind in der Allge-
meinen Inventurrichtlinie der Stadt Hagen vom 01.04.2007 geregelt. Detaillierte Rege-
lungen zur Durchfuhrung der Inventur erhalten die betroffenen Vorstandsbereiche zum
Zeitpunkt der jeweils anstehenden Inventur Uber eine gesonderte Inventurverfligung.

Bisher ist es nicht gelungen, eine korperliche Inventur fir die im stadtischen Eigentum
befindlichen Stralen durchzuflhren. Dies soll im Zuge der Erstellung des Jahresab-
schlusses 2018 nachgeholt werden. Hierflir wurde im Jahr 2016 in Zusammenarbeit
mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen eine Befahrung der stadtischen Stralen vorge-
nommen. Veranderungen, die sich durch die Befahrung sowie anschlieRender Neu-
bewertung ergeben, sollen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 buchungstech-
nisch berucksichtigt werden.

Fir die im stadtischen Eigentum befindlichen Immobilien wurde die mit der ehemali-
gen Gebaudewirtschaft Hagen (GWH) vereinbarte und erstmalig im Jahresabschluss
2014 umgesetzte Vorgehensweise zur Inventur der Immobilien weiter fortgesetzt. Von
Seiten des neu installierten Fachbereichs Gebaudewirtschaft liegt zum Bilanzstichtag
die Bestatigung vor, dass im Rahmen der unterjahrigen Inaugenscheinnahme der Ge-
baude, Uber die bereits bekanntgegebenen Falle hinaus, keine weiteren offensichtli-
chen Mangel festgestellt wurden, die entweder weitere Instandhaltungsriickstellungen
zur Folge hatten oder bei Nichtbeseitigung zu einer bilanziellen Abwertung der stadti-
schen Immobilien fihren wirden.

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande sind mit den Nennbetragen
aktiviert.
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Das Vorratsvermdgen wurde nach den Vorschriften des § 34 Abs. 3 GemHVO bewer-
tet. Wahrend beim Buromateriallager ein gleitender Durchschnittswert ermittelt wurde,
ist das Brennstofflager im Wege der Sammelbewertung bemessen worden.

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als aktive Rechnungsabgrenzungspos-
ten ausgewiesen werden, mit den Nennbetragen berucksichtigt worden.

Zugange zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbetragen passiviert.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risi-
ken ist durch die Bildung von Rickstellungen gemalt § 36 GemHVO ausreichend
Rechnung getragen.

Im Zuge der Prifung der Jahresabschlisse 2011 und 2012 wurde vom Rechnungs-
prifungsamt angeregt, flir Rickstellungen und andere Abgrenzungsbuchungen eine
Anhebung der Geringfugigkeitsgrenze von 1.000 € auf 25.000 € im Einzelfall und von
10.000 € auf 50.000 € fur die Summe gleichartiger Einzelfalle vorzunehmen. Diese
Anregung wurde aufgegriffen und seit dem Jahresabschluss 2014 umgesetzt.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Riuckzahlungsbetrag.

Nach § 42 Abs. 2 Satz 1 GemHVO darf in den Fallen, in denen der Ruckzahlungsbe-
trag einer Verbindlichkeit hoher ist als der erhaltene Auszahlungsbetrag, der Unter-
schiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden.
Dieser Betrag ist durch planmafige jahrliche Abschreibungen, die auf die gesamte
Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt werden konnen, ergebniswirksam aufzulosen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung eroffnet somit ein Aktivierungswahlrecht fir ein
Disagio. Die Anwendung von Wahlrechten hat fur die Bilanzierung eine erhebliche Be-
deutung und beeinflusst den Jahresabschluss. Seit der Entscheidung des Stadtkam-
merers in 2015 werden bei der Stadt Hagen Disagien grundsatzlich als Rechnungsab-
grenzungsposten aktiviert und Uber die Laufzeit der Verbindlichkeit ergebniswirksam
aufgeldst.

Der Ansatz der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag.

Weitere Angaben sind den Erlauterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Po-
sitionen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu entnehmen. Des Weiteren enthalten die
strukturierten Darstellungen in den einzelnen dem Anhang beigefugten Spiegeln néhe-
re Angaben.
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3. Erlauterungen zur Bilanz

31 AKTIVA
3.1.1 Anlagevermégen

Immaterielle Vermdgensgegenstande

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 24.610,00 29.087,00 -4.477,00

Unter den immateriellen Vermogensgegenstanden des Anlagevermogens wurden die
Vermogensgegenstande aktiviert, die entgeltlich von Dritten erworben wurden und
daruber hinaus selbststandig bewertbar sind. Unentgeltlich erworbene oder selbst
hergestellte immaterielle Vermdgensgegenstande gemall § 43 Abs. 1 GemHVO wur-
den nicht aktiviert. Bei den unter dieser Bilanzposition bilanzierten Anlagen handelt es
sich ausschlie8lich um DV-Software. Die Veranderung dieser Bilanzposition in Hohe
von 4.477,00 € resultiert neben den gebuchten Abschreibungen fir das Haushaltsjahr
2016 aus Zugangen verschiedener Software, die sich aus der Restrukturierung der
Gebaudewirtschaft Hagen ergeben.

Sachanlagen

31.12.2016

€

31.12.2015

€

Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€

Lt. Bilanz

1.564.104.411,92

1.588.736.050,56

-24.631.638,64

Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Unbebaute Grundstiicke und 97.374.674,70 98.329.058 51 -954.383,81

grundstiicksgleiche Rechte

Bebaute Grundstlicke und
grundstiicksgleiche Rechte

536.001.351,74

550.120.552,25

-14.119.200,51

Infrastrukturvermogen

808.153.965,62

820.426.111,17

-12.272.145,55

Anlage 3

Anhang zum Jahresabschluss 2016
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31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €

ﬁ‘gl‘:rt_gege”“a”de' Kulturdenk- 77.136.402,75 77.078.896,36 57.506,39
Maschinen u. technische Anla- 9.932.096,00 10.577.760,00 -645.664,00
gen, Fahrzeuge

E;tgebs' und Geschaftsausstat- 6.373.629.28 6.553.380,00 -179.750,72
Geleistete Anzahlungen, Anlagen 20.132.236,28 25.650.292,27 3.481.944.01

im Bau

Summe

1.564.104.411,92

1.588.736.050,56

-24.631.638,64

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermogensgegenstande der Gemeinde
erfasst, die fur Zwecke der Herstellung und Lieferung von Dienstleistungen und Wirt-
schaftsgutern, zur Uberlassung an Dritte oder fiir eigene Verwaltungszwecke vorhan-
den sind und von der Gemeinde langer als ein Haushaltsjahr genutzt werden. Hierun-
ter wurden samtliche, selbststandig nutzbare Vermogensgegenstande erfasst, an de-
nen die Stadt Hagen das wirtschaftliche Eigentum hat.

Anders als in der Eréffnungsbilanz wurden als Wertansatze fur diese Vermodgensge-
genstande die Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser gemaly § 33 GemHVO

angesetzt.

Unbebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 97.374.674,70 98.329.058,51 -954.383,81
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Grunflachen 54.532.884,38 54.780.827,39 -247.943,01
Ackerland 2.257.842,00 2.271.260,00 -13.418,00
Wald und Forsten 99.566,00 99.566,00 0,00
Sonstige unbebaute Grundsticke 40.484.382,32 41.177.405,12 -693.022,80
Summe 97.374.674,70 98.329.058,51 -954.383,81
Anhang zum Jahresabschluss 2016 11
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Unbebaute Grundsticke sind Grundstlicke, auf denen sich keine benutzbaren, bzw.
wesentlichen Gebaude befinden. Die auf diesen Grundsticken befindlichen und ggf.
abzuschreibenden unterschiedlichen Aufbauten oder Anlagen stellen selbststandige
Vermogensgegenstande dar, die getrennt vom jeweiligen Grund und Boden zu aktivie-
ren sind.

Die Verminderung dieser Bilanzposition in Hohe von 954.383,81 € ergibt sich aus dem
Saldo der Zu- und Abgange sowie der bilanziellen Abschreibungen (circa 793.000,00
€) im Bereich der Aufbauten. Fir das Haushaltsjahr 2016 sind einerseits Zugange in
Hohe von etwa 580.000,00 € und andererseits Abgange in Hohe von circa 740.000,00
€ zu verzeichnen. Wahrend es sich bei den Zugangen Uberwiegend um Aktivierungen
im Bereich Sport, wie beispielsweise dem Kunstrasenplatz Ennepepark (ca.
410.000,00 €) und dem Umkleidegebaude des Sportplatzes Friedensplatz (ca.
53.000,00 €), handelt, setzen sich die Abgange hauptsachlich aus den Verkaufen klei-
nerer Grundstlicke wie beispielsweise dem des Wissenschaftsparks Feithstralle, aber
auch aus Gewerbe- und Wohnbauflachen sowie Verkehrsflachen zusammen.

Die Bilanzposition ,Wald und Forsten“ beinhaltet den Bodenwert ,Flurbereinigung
Waldbauer®. Hierbei handelt es sich um ein laufendes Verfahren.

Bebaute Grundstiicke und grundsticksgleiche Rechte

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €

Lt. Bilanz

536.001.351,74

550.120.552,25

-14.119.200,51

Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
. laufend/Vorjahr
Bezeichnung €
€ €
Grundstiicke mit Kinder- und 28.346.844,81 27.975.962,31 370.882,50
Jugendeinrichtungen
Grundstiicke mit Schulen 299.030.466,00 308.956.537,00 -9.926.071,00
Grundstiicke mit Wohnbauten 2.553.007,00 2.617.747,00 -64.740,00
Grundstiicke mit sonstigen
Dienst-, Geschafts- und anderen 206.071.033,93 210.570.305,94 -4.499.272,01
Betriebsgebauden
Summe 536.001.351,74 550.120.552,25 -14.119.200,51

Anlage 3
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Bebaute Grundstlcke sind Grundstlcke, auf denen sich benutzbare Gebaude befin-
den. Bei der Bilanzierung stellen die mit dem Grund und Boden verbundenen Gebau-
de und Aul3enanlagen, wie zum Beispiel Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen
oder Wohnbauten, selbststandige Vermogensgegenstande dar, die getrennt vom
Grund und Boden als Aufbauten zu aktivieren sind.

Die Bilanzposition bebaute Grundsticke hat sich im Vergleich zum Vorjahr um einen
Betrag in Hohe von circa 14,12 Mio. € verringert. Obwohl im Haushaltsjahr 2016 Akti-
vierungen in Hohe von insgesamt etwa 2,74 Mio. € fir Mallnahmen wie dem "Feuer-
wehrgeratehaus Hallleyer Stralle." (ca. 394.000,00. €), der "Kindertageseinrichtung
Rappelkiste" (ca. 715.000,00 €) sowie dem "Kindergarten Cuno-Villa" (ca. 200.000,00
€) vorgenommen wurden, wird der Bilanzposten im Wesentlichen durch den hohen
Abschreibungsaufwand, der durch die Abnutzung der Gebaude - Gberwiegend der von
Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie von Schulen- entsteht, bestimmt. Dieser be-
tragt fir das Haushaltsjahr 2016 circa 16,80 Mio. €.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 13
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Infrastrukturvermodgen
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 808.153.965,62 820.426.111,17 -12.272.145,55

Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist

Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €

Grund und Boden des Infrastruk- 100.531.278,82 100.111.336,13 419.942.69
turvermogens
Briicken und Tunnel 98.648.461.00 100.738.713,00 22.090.252,00
Entwasserungs- und Abwasser- 3.663.134,00 3.732.629,00 -69.495,00
beseitigungsanlagen
StraBennetz, Wege, Platze und 581.284.261,80 591.054.605,04 -9.770.343 24
Verkehrslenkungsanlagen
Sonstige Bauten des Infrastruk- 24.026.830,00 24.788.828,00 -761.998,00
turvermogens
Summe 808.153.965.62 82042611117 112.272.145,55

Unter dem Infrastrukturvermogen werden alle 6ffentlichen Einrichtungen, die nach ih-
rer Bauweise und Funktion ausschlielich der oértlichen Infrastruktur dienen, angesetzt.
Unter der Position ,Verkehrslenkungsanlagen® wurden Lichtsignal-, Schilder- und Be-
leuchtungsanlagen, samtliche Wegweiser sowie das Parkleitsystem und das LKW-
Routing bilanziert. Die Anlageguter wurden jeweils einzeln erfasst und entsprechend
aktiviert.

Allerdings wird bei der Bewertung von Verkehrslenkungsanlagen auf eine Besonder-
heit hingewiesen. Die Bewertung der Leerrohre erfolgt im ,Festwertverfahren®. Der
Wert wurde auf Basis eines Einheitspreises fur ,Leerrohr 4-zlgig“ ermittelt. Die hierfur
unterjahrig getatigten Auszahlungen flr Neuanschaffungen werden als Aufwand ge-
bucht, aber als Investitionen in der Finanzrechnung abgebildet.

Im Rahmen der Malinahmen "Bahnhofshinterfahrung” (ca. 2,47 Mio. €) sowie diverser
StraRenerneuerungsmaflinahmen (ca. 5,07 Mio. €) sind etliche Aktivierungen vorge-
nommen worden. Die Aktivierung der entstandenen Kosten flur die Beseitigung der
Altlasten (Bahnhofshinterfahrung) wird im Laufe des Jahres 2017 erfolgen. Dabei wird
eine verursachungsgerechte Verteilung dieser Kosten auf die Anlagen des 1. BA vor-
genommen. Es sind ferner die Ausbauten Enneper Stralle (ca. 254.000 €), Kaiser-
strale (ca. 415.000 €), Holthauser Stral’e (ca. 51.000 €) sowie die Sanierung Kolner
Strae (ca. 97.000 €) aktiviert worden. Die Kosten fir das Strallenbegleitgriin der
Dieckstralle werden zum 01.01.2017 aktiviert. Im Saldo ist dennoch eine Reduzierung

Anhang zum Jahresabschluss 2016 14
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des Bilanzpostens um rund 12,27 Mio. € festzustellen, die im Wesentlichen auf den
hohen planmafligen Abschreibungsaufwand zurlckzuflhren ist. Ein Grofteil davon
entfallt auf den Bereich der Bricken und Tunnel (ca. 2,14 Mio. €) sowie auf das Stra-
Renvermdgen (ca. 19,77 Mio. €).

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen kurzen Uberblick tiber die Zusammenstellung
der planmafigen Abschreibungen des Stralkenvermégens im Haushaltsjahr 2016:

Bilanzposition ,,StraBennetz, Wege, Platze und Abschreibungen
Verkehrslenkungsanlagen* €

Strallen 15.927.541,39
Wege 813.546,37
Platze 113.098,51
Verkehrslenkungsanlagen 2.912.963,77
Summe 19.767.150,04

Nahere Erlauterungen zur Darstellung der Abschreibungen werden unter Punkt 4.2.4
,Bilanzielle Abschreibungen® beschrieben.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermogens

Dieser Bilanzposition sind die Vermdgensgegenstande des Infrastrukturvermégens
zuzuordnen, die nicht bereits unter einer der zuvor genannten Positionen des Infra-
strukturvermogens bilanziert wurden.

Hierzu gehoren beispielsweise die stadtischen verrohrten Gewasser, aber auch
Stutzwande und Sonderbauwerke wie Larmschutzwande, das Dach des Zentralen
Omnibusbahnhofes sowie die Pergola des Bahnhofvorplatzes. Die Veranderung der
Posten der Bilanzposition innerhalb des Haushaltsjahres 2016 ergibt sich einerseits
aus dem Abschreibungsaufwand dieser Position zugeordneten Vermdgensgegenstan-
de (ca. 764.973,00 €) und andererseits aus weiteren kleineren Aktivierungen im Be-
reich von Stutz- und Larmschutzwanden im Rahmen des Projektes "Bahnhofshinter-
fahrung" (ca. 2.980,00 €).

Bauten auf fremden Grund und Boden

Im Jahr 2016 waren keine Bauten auf fremden Grund und Boden zu bilanzieren.

Kunstgegenstande und Kulturdenkmaler

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 77.136.402,75 77.078.896,36 57.506,39
Anhang zum Jahresabschluss 2016 15
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Diese Bilanzposition beinhaltet insbesondere Vermogensgegenstande, deren Erhal-
tung wegen ihrer Bedeutung fur Kunst, Geschichte und Kultur im 6ffentlichen Interesse
liegt.

Hierzu gehoren bei der Stadt Hagen samtliche Kunstgegenstande des Karl-Ernst-
Osthaus-Museums, des Hohenhofs, des Stadtmuseums Hagens, des Museums fur
Ur- und Frihgeschichte Wasserschloss Werdringen und des Stadtarchivs, aber auch
die Kunst im offentlichen Raum.

Die Veranderung dieser Bilanzposition in Form einer Erhdhung um 57.506,39 € ist re-
lativ gering. Hierbei entfallt ein Wert von 29.000,00 € auf ein Gemalde des Kunstlers
Rudolf Jahns, welches dem Osthaus Museum bereits im Wege einer Leihgabe fur eine
Ausstellung zur Verfiigung stand. Die restlichen 28.506,39 € entfallen auf Aktivierun-
gen von Kunstwerken, die im Zusammenhang mit aktuellen oder frGheren Ausstel-
lungsprojekten stehen oder einen Bezug zur Hagener Kunstgeschichte haben. Bei-
spielhaft seien hier Werke von Henry van der Velde und Werner Nofer genannt.

Bis auf eine Ausnahme sind der Stadt Hagen alle im Haushaltsjahr 2016 neu bilanzier-
ten Kunstgegenstande im Wege von Sachschenkungen zugegangen, so dass fur de-
ren Aktivierungssumme auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten bilanziert wur-
den, die die Finanzierung dieser Kunstwerke darstellen. Eine Ausnahme stellen die
Ausgaben fur ein Kunstwerk von Eva Niestrath-Berger in Hohe von 1.606,39 € dar.
Auf der Passivseite werden somit Sonderposten aus Sachschenkungen fir Kunstge-
genstande in Hohe von insgesamt 55.900,00 € bilanziert.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 9.932.096,00 10.577.760,00 -645.664,00
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Maschinen, technische Anlagen, 2.350.799,00 2.737.523,00 -386.724,00
Betriebsvorrichtungen
Fahrzeuge 7.581.297,00 7.840.237,00 -258.940,00
Summe 9.932.096,00 10.577.760,00 -645.664,00

Zu dieser Bilanzposition gehdéren samtliche vom unbeweglichen Vermbgen abge-
grenzten Betriebsvorrichtungen sowie Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne.

Anlage 3
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Weiterhin umfasst dieser Bilanzposten alle Fahrzeuge, die als Transport- und Ver-
kehrsmittel genutzt werden.

Alle Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden einzeln erfasst und an-
hand ihrer Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Bezogen auf den Bereich der Maschinen und technischen Anlagen ist fur das Haus-
haltsjahr 2016 eine Reduzierung der Bilanzposition in HOhe von 386.724,00 € zu ver-
zeichnen. Diese ergibt sich aus dem Saldo der bilanziellen Abschreibungen, die mit
einem Wert von etwa 431.350,00 € den grofl3ten Anteil dieser Position ausmachen und
Veranderungen im Bereich von Geschwindigkeitsiiberwachungsanlagen.

Im Bereich der Fahrzeuge wurden Zugange in Héhe von etwa 872.000,00 € bilanziert.
Diese beziehen sich hauptsachlich auf Aktivierungen von Fahrzeugen im Bereich der
Feuerwehr wie beispielsweise verschiedener Kranken- und Rettungstransportfahrzeu-
gen (ca. 388.400,00 €) sowie verschiedener Mannschaftstransportfahrtzeugen (ca.
200.400,00 €). Die Summe der Zugange, die sich aus der Ubernahme von Fahrzeu-
gen durch die Restrukturierung der Gebaudewirtschaft Hagen ergibt, betragt
77.314,42 €

Die Summe der Abgange betragt fir den Bereich der Fahrzeuge etwa 330.000,00 €.
Diese resultieren hauptsachlich aus der Veraulierung von Fahrzeugen der Feuerwehr,
die Uber das Portal Zollauktion verauf3ert wurden.

Unter Berucksichtigung aller Veranderungen sowie des relativ hohen Abschreibungs-
aufwandes dieser Bilanzposition von circa 1,55 Mio. € betragt die Gesamtveranderung
der Bilanzposition ,Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge® fur das Haushaltsjahr
2016 645.664,00 €.

Betriebs- und Geschaftsausstattung

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 6.373.667,00 6.553.380,00 -179.713,00
Anhang zum Jahresabschluss 2016 17
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Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
zit;'ebs' und Geschaftsausstat- 6.373.667,00 6.553.380,00 1179.713,00
Ggringvyertige Vermdgensgegen- 0,00 0,00 0,00
stdnde in Sammelverwaltung
Summe 6.373.667,00 6.553.380,00 -179.713,00

Unter dieser Bilanzposition werden alle Vermodgensgegenstande, die dem allgemeinen
Geschaftsbetrieb der Kommune dienen, bilanziert. Hier werden unter anderem alle
Einrichtungsgegenstande von Buros und Schulen sowie Spielsachen in Kindertages-
einrichtungen und Jugendzentren grundsatzlich einzeln erfasst und bewertet.

Eine Ausnahme von der Einzelbewertung stellen der Medienbestand der Bucherei und
der Medienbestand der Museumsbibliothek dar. Diese werden gemall § 34 Abs. 1
GemHVO als Festwerte abgebildet. Wahrend sie keiner Abschreibung unterliegen,
werden die hierfir unterjahrig getatigten Auszahlungen fur Neuanschaffungen als
Aufwand gebucht, aber als Investitionen in der Finanzrechnung erfasst.

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen kurzen Uberblick tiber die Zusammenstellung
der Festwerte der Bilanzposition ,Betriebs- und Geschéaftsausstattung” im Haushalts-
jahr 2016:

Bilanzposition ,,Betriebs- und Geschaftsausstat- Festwert

tung“ €

Medienbestand Biicherei 836.000,00
Medienbestand Museumsbibliothek 1,00
Summe 836.001,00

Fir den Bereich der Betriebs- und Geschaftsausstattung wurden im Haushaltsjahr
2016 Zugange in Hohe von circa 945.000,00 € gebucht. Besonders erwahnenswert
sind hier weitere Aktivierungen fir das bereits im Haushaltsjahr 2015 aktivierte Funk-
vermittlungs- und Notrufabfragesystems bei der Feuerwehr in Hohe von circa
350.000,00 €. Bei der Summe der ubrigen Zugange handelt es sich Gberwiegend um
kleinere Anschaffungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung. Durch die
Restrukturierung der Gebaudewirtschaft Hagen wurden fir die Bilanzposition Betriebs-
und Geschaftsausstattung Vermdgenswerte in Hohe von circa 127.000,00 € uber-
nommen.

Die Summe der Abgange betragt fir das Haushaltsjahr 2016 insgesamt nur circa
15.800,00 €. Hierbei handelt es sich um Ausbuchungen von Vermogensgegenstanden
aufgrund von Defekten bzw. aufgrund von Inventurdifferenzen.
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Der durch die Bilanzposition "Betriebs- und Geschaftsausstattung® sowie ,Geringwer-
tigen Vermogensgegenstande" entstandene Aufwand aus Abschreibungen liegt im
Jahr 2016 bei etwa 2,45 Mio. €. Hierbei ist zu beachten, dass die geringwertigen Ver-
mogensgegenstande im Jahr ihrer Anschaffung bereits in voller Hohe abgeschrieben
werden. Die Gesamtveranderung des Bilanzpostens ist im Vergleich zum Vorjahr um
einen Wert von insgesamt 179.713,00 € gesunken.

Der fur die Position "Geringwertige Vermodgensgegenstande" ausgewiesene Endbe-
stand zum 31.12.2016 weist einen negativen Saldo in Hohe von 37,72 € aus. Dieser
musste aufgrund der zuvor genannten vollstandigen Abschreibung im Jahr des Zu-
gangs grundsatzlich 0,00 € betragen. Bei dem nun ausgewiesenen Negativsaldo han-
delt es sich um eine Erstattung nicht bertcksichtigter Skontoabzuge fur die Anschaf-
fung geringwertiger Vermogensgegenstande aus dem Haushaltsjahr 2015, die der
Stadt Hagen im Haushaltsjahr 2016 erstattet wurden. Der verspatet eingebuchte
Skonto wurde versehentlich dem bereits aktivierten und in Ganze abgeschriebenen
geringwertigen Vermdgensgegenstand zugeordnet und nicht als Ertragsbuchung er-
fasst. Der genannte Vermogensgegenstand weist nunmehr einen negativen Saldo
aus, der im Laufe des Haushaltsjahres 2017 entsprechend korrigiert und in den Ertrag
umgebucht wird.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 29.132.254,11 25.650.292,27 3.481.961,84

Unter dieser Bilanzposition sind die Aufwendungen fur noch nicht fertig gestellte
Sachanlagen zu erfassen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um grélRere Baumal-
nahmen wie beispielsweise Mallnahmen im Bereich des Strallenbaus sowie im Be-
reich des Ausbaus von Tageseinrichtungen fur Kinder.

Die betroffenen MaRnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen
Auszahlungen inklusive aktivierbarer Eigenleistungen angesetzt.

Aufgrund weiterer Ausgaben flir bereits begonnene Bauprojekte sowie diverser Neu-
baumalnahmen wurden im Jahr 2016 Zugange in Hohe von 13,09 Mio. € gebucht.
Projekte, die sich auch Uber den Jahresabschluss 2016 hinweg im Bau befinden, sind
beispielsweise das Projekt ,Bahnhofshinterfahrung“, der Neubau des "Feuerwehrgera-
tehauses Berchum/Garenfeld" sowie der Neu- und Anbau von Kindertagesstatten im
Zuge des "U-3 Ausbaus" (Kita Kuhlerkamp).

Die Fertigstellung bzw. Aktivierung verschiedener InvestitionsmaRnahmen in Hoéhe
von etwa 9,60 Mio. € fuhrt dazu, dass sich die Bilanzposition zum Haushaltsjahresen-
de 2016 insgesamt um einen Betrag von circa 3,48 Mio. € erhoht hat.

Grolere Bauprojekte, fur die im Jahr 2016 Aktivierungen vorgenommen wurden sind
beispielsweise die "Bahnhofshinterfahrung" (ca. 6,17 Mio. €), Neubaumalnahmen von
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Kindertagesstatten wie beispielsweise der "Kita Am Bugel" (ca. 800.000,00 €) und
Straldenerneuerungsmallnahmen in den Bereichen "Holthauser Stralie", "Kaiserstra-
Re" und "Verbandsstrale/Spannstiftstral’e" (insgesamt ca.1,24 Mio. €).

Zu beachten ist hierbei, dass jede Aktivierung (unabhangig davon, ob Einzelvermo-
gensgegenstand oder grol’e Baumalnahme) uber das Bestandskonto ,Anlagen im
Bau“ gebucht wird. Bei einzelnen Vermdgensgegenstanden, die nicht im Rahmen von
mehrjahrigen Projekten angeschafft werden, erfolgt die Entlastung der Anlagen im Bau
direkt nach der Belastung dieser.

Finanzanlagen

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 456.289.191,15 457.268.810,68 -979.619,53
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Anteile an verbundenen Unter- 446.542.691,61 446.542.691,61 0,00
nehmen
Beteiligungen 153.111,00 153.111,00 0,00
Sondervermégen 3.288.716,48 3.969.357,48 -680.641,00
g\;rstpap'ere des Anlagevermo- 3.450.104,00 3.450.104,00 0,00
Ausleihungen an verbundenen 1.453.821,78 1.566.156,89 -112.335,11
Unternehmen
Sonstige Ausleihungen 1.400.746,28 1.587.389,70 -186.643,42
Summe 456.289.191,15 457.268.810,68 -979.619,53

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen werden jene gesondert ausgewie-
sen, bei denen das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Stadt Hagen
steht, bzw. der Stadt das Recht zusteht, auf das Unternehmen einen beherrschenden
Einfluss auszuliben. Ein beherrschender Einfluss auf einen Betrieb ist i.d.R. anzu-
nehmen, wenn eine Beteiligung an dem Betrieb von mehr als 50% vorliegt. Beteiligun-
gen sind Unternehmensverbindungen Uber 20 %, jedoch geringer als 50 %. Dabei wird
davon ausgegangen, dass ein mafigeblicher Einfluss vorliegt.
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Die Prufung der Bewertung der Finanzanlagen ist auf Basis der Jahresabschllsse der
Unternehmen erfolgt. Daraus ergab sich keine Notwendigkeit, auRerplanmafige Ab-
schreibungen beim Finanzanlagevermogen durchzuflhren.

Zum 01.01.2016 erfolgte die Restrukturierung der GWH. Als Grundlage diente die
Schlussbilanz der GWH zum 31.12.2015. Als Gegenleistung gibt die Stadt Hagen ihr
Sondervermogen an der Gebaudewirtschaft hin. Der Restbuchwert der Finanzanlage
zum 31.12.2015 betrug 680.641,00 €.

Eine Kapitalerhdhung beim aufnehmenden Rechtsnachfolger, also der Stadt Hagen,
darf nicht erfolgen. Der Wert des ubernommenen Eigenkapitals der GWH wird mit der
Finanzanlage GWH verrechnet. Bei der Bilanzposition der Finanzanlagen ist insofern
ein Anlagenabgang in Hohe von 680.641,00 € zu verzeichnen, dem gegenuber konnte
uber die Ergebnisrechnung ein Ertrag aus dem Verschmelzungsgewinn realisiert wer-
den. In diesem Zusammenhang wird auf die Verrechnung mit der Allgemeinen Ruck-
lage im Eigenkapital der Stadt Hagen verwiesen. (vgl. Passiva, Pkt. 3.2.1 Eigenkapi-
tal).

Die Stadt Hagen hat ihre Ausleihung an d-NRW in Hoéhe von 6.880,00 € zum
31.12.2016 gekundigt. Ziel ist es, der neugegrindeten d-NRW AGR mit Wirkung vom
01.01.2017 beizutreten. Dem liegt ein entsprechender Ratsbeschluss vom 22.09.2016
zugrunde. Der neu gegrindeten d-NRW A6R wird damit eine zeitgemalie Rechtsform
verliehen. Als Trager sollen neben dem Land NRW samtliche kommunalen Gebiets-
korperschaften der Anstalt beitreten. Ein zentraler Vorteil dieser Rechtskonstruktion
liegt darin, dass die Trager der kunftigen Gesellschaft Auftrage im Wege der Inhouse-
Vergabe ausschreibungsfrei erteilen kdnnen.

Ferner enthalt die Bilanzposition Tilgungen einer Ausleihung an den BSH sowie die
Anpassung eines Barwertes einer Ausleihung an den Werkhof.

Die Bilanzposition ,Sonstige Ausleihungen® enthalt die unverzinslich gewahrten Darle-
hen an den ,Sauerlander Madchenchor Hagener Volmespatzen e.V*, an den Werkhof
gGmbH und an die Wohnstatten-Immobilien GmbH. Sie wurden mit dem Barwert bi-
lanziert, da keine Gegenleistungsverpflichtung vorliegt. Eine Anpassung des Barwer-
tes zum 31.12.2016 wurde vorgenommen. Ferner werden dort die Kleinstbeteiligungen
an der CVUA, dem Arcadeon und dem Freizeitschwerpunkt Glortalsperre bilanziert.

3.1.2 Umlaufvermdgen

Vorrate
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 268.395,83 195.320,80 73.075,03
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Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Buromateriallager 86.593,10 80.128,65 6.464,45
Treibstofflager 51.261,93 66.717,69 -15.455,76
Werkstattlager 50.381,60 48.474,46 1.907,14
SBéﬁzastofﬂager Gebaudewirt- 80.159.20 0,00 80.159.20
Summe 268.395,83 195.320,80 73.075,03

Zum Vorratsvermogen gehoéren die Lagerbestande der Buromaterialbeschaffungsstel-
le und des Treibstoff- und Werkstattlagers der Feuerwehr.

Von der GWH wurde der Bestand eines Vorratslagers mit einem Wert von insgesamt
114.244,35 € Gbernommen. Die im Materiallager gefihrten Vorrate fir Reinigungsmit-
tel (19.229,42 €) und Dienstkleidung (18.604,13 €) wurden bei der Stadt Hagen im
Stundensatz der Reinigungskrafte eingepreist, daher sind diese Positionen ertrags-
wirksam aufgeldst worden. Weiter wurden Bestande fur Heizdl (62.761,67 €) und
Fllissiggas (13.649,13 €) Ubernommen und im Jahresabschluss zum 31.12.2016
durch Ablesen der Heiz- und Flissiggasanlagen auf 80.159,20 € fortgeschrieben.

Das Lager der Poststelle (Frankiermaschinen) wird unter der Bilanzposition "Liquide

Mittel" geflhrt.

Anzahlungen auf Vorrate wurden nicht geleistet.

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

31.12.2016

€

31.12.2015

€

Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€

Lt. Bilanz

171.207.663,41

111.345.531,56

-59.862.131,85

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung

31.12.2016

€

31.12.2015

€

Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€

Offentlich-rechtliche Forderun-
gen. u. Forderungen aus Trans-
fer

149.862.976,39

99.050.531,36

50.812.445,03

Privatrechtliche Forderungen 3.287.263,77 1.332.180,43 1.955.083,34
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31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Sonst. Vermbdgensgegenstande 18.057.423,25 10.962.819,77 7.094.603,48
Summe 171.207.663,41 111.345.531,56 59.862.131,85

Die Differenz der o6ffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transfer in
Hohe von 51,03 Mio. € resultiert hauptsachlich aus der Forderung "Starkungspakt
Stadtfinanzen" in Héhe von 35,99 Mio. €, die im Jahr 2016 nicht ausgeglichen wurde
(vgl. Ziffer 3.2.4 sowie 5.18).

Offentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Der ermittelte Forderungsbestand wurde aufgrund des latenten Ausfallrisikos um pau-
schale Wertberichtigungen (PWB) in Hohe von insgesamt 25.605.627,31 € bereinigt.
Im Jahr 2016 wurde insgesamt ein Betrag in Hohe von 2.763.254,81 € der pauschalen
Wertberichtigung zugefuhrt bzw. aufgeldst. Es wurde der Anregung des Rechnungs-
prifungsamtes gefolgt, die Nebenforderungen bei einzelwertberichtigten Forderungen
in die Berechnung der PWB einzubeziehen und nicht einer Einzelwertberichtigung zu
unterziehen. Die Pauschalwertberichtigung setzt sich wie folgt zusammen:

PWB Zufuhrung/ Auflg- PWB

Forderungsart sung

31.12.2016 2016 31.12.2015
Geblihren 2.795.224,05 € 213.157,34 € 2.582.066,71 €
Steuern 6.677.559,20 € 1.613.218,88 € 5.064.340,32 €
Transferleistungen 3.386.748,20 € -227.550,08 € 3.614.298,28 €
Sonstige offentlich-
rechtliche Forderun- 11.934.607,51 € 715.433,42 € 11.219.174,09 €
gen
Privatrechtiiche 811.788,35 € 448.995,25 € 362.793,10 €
Forderungen
Summe 25.605.927,31 € 2.763.254,81 € 22.842.672,50 €

Hinsichtlich der Einzelwertberichtigung (EWB) von Forderungen wurde unter Wirt-
schaftlichkeitsgesichtspunkten eine Wertgrenze in Hohe von 50.000,00 € - bezogen
auf den Einzelwert der Forderung - festgelegt. Eine Wertgrenze ist sinnvoll, da eine
EWB auf Forderungen mit einem Einzelwert oberhalb von 50.000,00 € fir moéglich und
hinsichtlich des Aufwandes als verhaltnismaflig und angemessen angesehen wird. Der
Aufwand fur EWB fir Forderungen mit einem Einzelwert unterhalb von 50.000,00 €
steht hingegen in keinem angemessenen Verhaltnis zu den zu berichtigenden Werten.
Diese Betrage sind durch die Pauschalwertberichtigungen (PWB) bericksichtigt wor-
den.
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Ausgehend von den offenen Posten zum 31.12.2016 sind die Forderungen gemaf der
folgenden Staffelung berichtigt worden:

0 - 6 Monate = keine Berichtigung

6 - 12 Monate = Berichtigung zu 25 %
12 - 18 Monate = Berichtigung zu 50 %
18 - 24 Monate = Berichtigungzu 75 %
ab 24 Monate = Berichtigung zu 100 %

Fiar die Einzelwertberichtigung wurden alle offenen Forderungen ausgewertet, die
mehr als 50.000,00 € betragen. Es handelt sich Uberwiegend um riickstandige Gewer-
besteuerforderungen. Die entsprechenden Debitorenkonten enthalten neben der
Hauptforderung auch Nebenforderungen in nicht unerheblichem Male.

Es wurde der Anregung des Rechnungsprufungsamtes gefolgt, Einzelwertberichtigun-
gen kunftig nur noch auf Basis der Hauptforderungen vorzunehmen und die Nebenfor-
derungen bei der Berechnung der Pauschalwertberichtigung zu berucksichtigen.

Die Wertberichtigung der sonstigen o6ffentlich-rechtlichen Forderungen besteht im We-
sentlichen aus BuRgeldern sowie Nebenforderungen.

Die Einzelwertberichtigungen haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

EWB Zufuhrung/Auflésung EWB
Forderungsart
31.12.2016 2016 31.12.2015
Steuern 2.793.219,31 € -9.469,63 € 2.802.688,94 €
Gebihren 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige offentlich-
rechtliche Forde- 235.770,79 € 60.000,00 € 175.770,79 €
rungen
Privatrechtliche 56.494,18 € 1200.982,69 € 266.476,87 €
Forderungen
Summe 3.085.484,28 € -159.452,32 € 3.244.936,60 €
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Sonstige Vermodgensgegenstande

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 18.057.423,25 10.962.819,77 7.094.603,48
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Darlehen an HABIT 2.370.180,23 1.194.117,76 1.176.062,47
Forderung aus debitorischen 9.196.940,50 8.825.899,56 371.040,94
Kreditor
ARAP Korrektur Forderung aus -4.197.130,80 -4.190.438,69 -6.692,11
debitorischen Kreditor
ARA Korrekt. HCM Bankverrech- -3.842.603,82 -3.117.102,93 -725.500,89
nungskonto
Gebaude mit Verkaufsabsicht 533.130,00 533.130,00 0,00
Grundstiicke mit Verkaufsabsicht 964.359,20 970.956,76 -6.597,56
Ubrlg_g Sachanlagen im Umlauf- 0,00 0,00 0,00
vermdgen
F.inanzanlagen mit Verkaufsab- 2.00 2.00 0.00
sicht
,Sb\itéiltemungen mit Verkaufsab- 300,00 300,00 0.00
Klarungsliste Auszahlungen 44.840,22 44.840,22 0,00
Sonstige Forderungen 12.987.204,43 6.662.142,77 6.325.061,66
Bestand Frankiermaschine 201,29 38.972,32 -38.771,03
Summe 18.057.423,25 10.962.819,77 7.094.603,48

Das Cashpooling mit dem HABIT schliet mit positivem Bestand in Hohe von
2.370.180,23 € zum 31.12.2016 ab.

Durch die Ubernahme der GWH zum 01.01.2016 wurde ab 2016 die gegenseitige
Kassenbestandsverstarkung mit dem verbundenen Unternehmen aufgeldst. Mit der
Ubernahme der Schlussbilanzpositionen der GWH (Stand 31.12.2015) wurde die ge-
genuber der Stadt bestehende Forderung aus Cashpooling in Hohe von 7.765.480,80
€ in die Bilanzposition ,Sonstige Vermdgensgegenstande“ zunachst ibernommen und
gegen die im Jahresabschluss 2015 der Stadt Hagen eingestellte Verbindlichkeit ge-
genuber der GWH in Héhe von 7.765.480,80 € ausgeglichen (vgl. Punkt 3.2.4 Ver-
bindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung).
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Den wesentlichen Posten der sonstigen Vermogensgegenstande stellen die Forde-
rungen aus Umgliederungen von debitorischen Kreditoren in Hohe von 9.196.940,50 €
dar. Zum Abschlussstichtag 31.12.2016 werden diese Forderungen auf der Aktivseite
als Gegenposition zur Korrektur der Sollsalden der Verbindlichkeiten auf der Passiv-
seite bilanziert. Die entsprechenden Korrekturbetrage sind den Ausfuhrungen unter
Punkt 3.2.4 Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Den grofdten Anteil dieser Umgliederungen in der Bilanz haben die Sollsalden der
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenuber dem privaten Bereich. Sie resul-
tieren aus den Auszahlungen von Sozialleistungen fur den Monat Januar 2017, die
Ende Dezember 2016 angewiesen wurden. Hierflr war ein Betrag in H6he von insge-
samt 4.197.130,80 € abzugrenzen. Weiter wird hier die Umgliederung der Auszahlung
der Beamtenbesoldung und Versorgung fur Januar 2017 Ende Dezember 2016 in H6-
he von 3.842.603,82 € aus dem HCM Bankverrechnungskonto bilanziert.

Sowohl der Aufwand aus der Auszahlung der Transferleistungen, als auch der Auf-
wand der Beamtenbesoldung und Versorgung wird zum 31.12.2016 unter den Aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt (vgl. Pkt. 3.1.3 Aktive Rechnungsabgren-
zungsposten).

Die "Sonstigen Forderungen" fur den Abschlussstichtag 31.12.2016 in Hohe von
12,25 Mio. € bestehen hauptsachlich aus der ausstehenden Sollstellung des Amtes
fur Brand- und Katastrophenschutz (-37-) aus dem Abrechnungsverfahren fur Ret-
tungsdienst- und Krankentransportgebuhren. Fur die Periodenabgrenzung 2016 zu
2017 mussten 9,69 Mio. € zugeflhrt werden. Zusatzlich besteht zum 31.12.2016 fur
den gleichen Sachverhalt aus der Abgrenzung 2015 zu 2016 von 4,37 Mio. € zum
31.12.2016 noch ein Restbetrag in Héhe von 2,39 Mio. €.

Diese antizipativen Abgrenzungen sind fir in 2016 und 2015 durchgefiihrte Transporte
des Rettungsdienstes des Amtes 37. Die Ertrage gehen somit periodengerecht in die
jeweilige Ergebnisrechnung ein, sind aber mit keinem Zahlungseingang verbunden.
Die "Sonstige Forderung" baut sich erst mit Erstellung der Gebuhrenbescheide ab und
ein Zahlungseingang kann generiert werden (vgl. Pkt. Ergebnisrechnung Pkt. 4.1.4
offentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Finanzrechnung Ziff. 5.16).

Die im Jahresabschluss 2015 eingestellte Forderung fur die vertraglich zugesicherten
Erstattungen des Landes flir Personalkosten und Abschreibungen der im Auftrag des
Landes gefuhrten Fluchtlingsunterkinfte in Hohe von 926.900,00 € wurde endgultig in
2016 nur in Hohe von 367.483,33 € beschieden. Der Rest von 559.415,75 € musste
als unberechtigte Forderung ausgebucht werden.

Einen weiteren Anteil an den sonstigen Vermogensgegenstanden bilden die konkret
zur VeraulRerung vorgesehenen Vermdgensgegenstidnde des Anlagevermdgens, die
im Umlaufvermdgen unter Berlcksichtigung des strengen Niederstwertprinzips — also
zum aktuellen Verkehrswert — zu bilanzieren sind.

Die Summe der zum Verkauf stehenden Immobilien im Umlaufvermégen liegt mit ei-
nem Gesamtwert von circa 1,50 Mio. € nur um circa 6.600,00 € unter der des Vorjah-
res. Hiervon entfallen etwa 964.360,00 € auf Grundstiicke und 533.130,00 € auf Ge-
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baude und Aufbauten. Der Wert der Zugange betragt flir das Haushaltsjahr 2016 le-
diglich 4.459,24 €. Hierbei handelt es sich um eine Zugangsbuchung, die aus der
Schlussvermessung eines Verkaufes einer Teilflache der Immobilie "Kaufmannschule
[I" resultiert, fir die keine weitere Abrechnung nach Vermessung vorgesehen ist. Wei-
tere Umgliederungen flr zum Verkauf stehende Immobilien wurden nicht vorgenom-
men. Aullerdem wurde ein Abgang in Hohe von 945,80 € gebucht, da die Schluss-
vermessung der verkauften Gartenlandflache an der Gabelsberger Stralle minimal
grolRer war als vertraglich festgelegt. Da auch hier keine weitere Abrechnung nach
Vermessung vereinbart wurde, ist der Betrag in den Abgang zu bringen. Die Abwick-
lung der Veraullerung dieser Immobilie ist buchungstechnisch bereits im Haushalts-
jahr 2015 vorgenommen worden. Neben den beiden genannten Sachverhalten wurde
fur das Haushaltsjahr 2016 zudem eine aul3erplanmafige Abschreibung in Hohe von
10.111,00 € fur das bereits im Umlaufvermdgen bilanzierte Grundstick "Auf dem L6l-
fert/Wiesenstral3e" vorgenommen. Dieses wurde aufgrund seiner eingeschrankten
Nutzbarbarkeit neu bewertet und daraufhin im Wert korrigiert. Die Reduzierung der
Bilanzposition ist somit lediglich auf die drei genannten Sachverhalte zurickzufuhren
und stellt dementsprechend keine grofRartige Veranderung dar.

Liguide Mittel
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 6.602.490,29 3.869.023,53 2.733.466,76
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Bestand Bankguthaben 3.074.809,20 505.152,99 2.569.656,21
Davon Bestand Bankguthaben
Stiftungen 24,99 115,41 -90,42
Bestand Stiftungen 172.520,88 172.795,88 -275,00
Bestand Hand- u. Wechselgeld 30.063,50 31.789,00 -1.725,50
Bestand sonstige liquide Mittel 3.325.096,71 3.159.285,66 165.811,05
Summe 6.602.490,29 3.869.023,53 2.733.466,76

Die Bilanzposition umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig
zur Disposition stehen. Dazu gehoren in erster Linie die Bankguthaben einschlief3lich
der Schwebeposten mit einem Betrag von insgesamt 3.074.809,20 € im Jahr 2016.
Darauf hinzuweisen ist, dass es sich bei den Schwebeposten um bereits in der Fi-
nanzrechnung ausgewiesene Zahlungen handelt, die aber bei der kontofuhrenden
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Bank erst mit zeitlicher Verzogerung bearbeitet werden. Fur alle Bankkonten wurden
entsprechende Saldenbestatigungen eingeholt.

Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Aktiva der liquiden Mittel um 2.733.466,76 € zu.
Bankkonten mit negativem Bestand zum Bilanzstichtag werden unter den Verbindlich-
keiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung auf der Passivseite der Bilanz ausgewie-
sen. Diese nahmen zum Vorjahr um 2.524.153,67 € ab, sodass die Bestande der li-
quiden Mittel, zusammen mit den Zugangen der Aktiva im Jahr 2016 insgesamt um
5.257.620,43 € zunahmen (vgl. Finanzrechnung Pkt. 5.25 Liquide Mittel).

In diesem Zusammenhang wird dagegen auf die negative Entwicklung der Liquiditats-
kredite hingewiesen, die insgesamt um 38,21 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr zuge-
nommen haben (vgl. Pkt. 3.2.4 Verbindlichkeiten).

Der in 2016 ausgewiesene Anteil der unselbstandigen Stiftungen an den Bankgutha-
ben der stadtischen Bilanz betragt 24,99 € auf dem Girokonto der SEB Bank. Fir die
Zinsabwicklung des Eonia-Tagesgeldes wird dieses Konto auch weiterhin bendtigt,
obwohl fur die Abrechnung des Tagesgeldes eine monatliche Gebuhr fallig wird. Im
Jahr 2017 wird das Girokonto bei der SEB Bank in den Tagesabschluss Ubernommen
werden.

Unter dem Bestand an Stiftungen wurden die folgenden rechtlich unselbststandigen
Stiftungen, bei denen es sich ausschlieRlich um Kapitalstiftungen handelt, aktiviert:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist

Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €

ngtgeld Hermann-Pohlschmidt- 87.939,91 87.939.91 0,00
Stiftung
F_estg__eld Stiftung Sozialhilfe Stu- 84.580,97 84.855,97 -275.00
dienférderung
Summe 172.520,88 172.795,88 -275,00

Zum Bilanzstichtag ist das Stiftungskapital sowohl fur ,Soziale Zwecke und Studien-
forderung“ als auch fur die ,Hermann-Pohlschmidt-Stiftung“ als Termingeld bei der
Sparkasse Hagen angelegt.

Fir diese rechtlich unselbststandigen 6rtlichen Stiftungen, bei denen durch den Stifter
Vermogensgegenstande mit einer bestimmten Zweckbindung in das Eigentum der
Gemeinde Ubertragen wurden, sind in Hohe der erhaltenen Vermogenswerte Sonder-
posten auf der Passivseite der Bilanz gebildet worden (vgl. Pkt. 3.2.2 Sonstige Son-
derposten).

Einen wesentlichen Posten der sonstigen liquiden Mittel stellt das HCM Bankverrech-
nungskonto in Hohe 3.323.966,57 € dar. Er korrespondiert und verrechnet sich mit den
sonstigen Verbindlichkeiten aus HCM auf der Passivseite der Bilanz, wie den sonsti-

Anhang zum Jahresabschluss 2016 28

Anlage 3 Jahresabschluss zum 31.12.2016 38



HAGEN [
Stadt der FernUniversitat

gen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuern, Sozialversicherungsabgaben
und Verbindlichkeiten gegenuber dem Personal. Das HCM Bankverrechnungskonto
beinhaltet u.a. die Zahlung der Beamtenbesoldung und Versorgung Ende Dezember
des abzuschlielienden Jahres fur Januar des Folgejahres (vgl. Ausfuhrungen unter
den "Sonstigen Vermdgensgegenstanden").

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 16.555.548,42 16.388.882,52 166.665,90
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Goloistote Zuwendungan an 6.415.972,00 6.729.548,00 -313.576,00
Projekt SAP HABIT 459.925,17 750.404,24 -290.479,07
Miete HABIT 1.187.231,06 1.514.594,14 -327.363,08
Sonstige 69.204,64 0 69.204,64
ARAP Sozialleistungen 4.197.130,80 4.190.438,69 6.692,11
ARAP Besoldung u. Versorgung 3.842.603,82 3.117.102,93 725.500,89
Disagio 383.480,93 86.794,52 296.686,41
Summe sonstiger ARAP 10.139.576,42 9.659.334,52 480.241,90
Summe 16.555.548,42 16.388.882,52 166.665,90

Nach § 43 Abs. 2 GemHVO sind Zuwendungen, die die Stadt an einen Dritten leistet
und die dort zu einem zu aktivierenden Vermogensgegenstand fihren, als aktive
Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz zu bilanzieren. Voraussetzung ist ferner,
dass die geleistete Zuwendung mit einer mehrjahrigen und einklagbaren Gegenleis-
tungsverpflichtung verbunden ist. Der Rechnungsabgrenzungsposten ist entsprechend
der Erfillung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulésen.

Zuwendungen, die die Stadt erhalt, um sie zuldssigerweise an Dritte weiterzuleiten,
sind parallel zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auch als passive Rech-
nungsabgrenzungsposten zu bilanzieren (siehe hierzu die Ausfihrungen unter Ziffer
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Im Haushaltsjahr 2016 hat sich der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
aufgrund geleisteter Zuwendungen an Dritte im Vergleich zum Vorjahr um
313.576,00 € verringert. Bei den geleisteten Zuwendungen handelt es sich in erster
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Linie um Zuwendungen an soziale Einrichtungen wie zum Beispiel Kindertageseinrich-
tungen und Sportvereine. Aullerdem wurde die Weiterleitung von Fordermittel im
Rahmen der ZuschussmalRnahme "Neubau eines Zentralen Omnibusbahnhofs mit
Kombibahnsteig am Bahnhof Hagen-Hohenlimburg" als Aktiver Rechnungsabgren-
zungsposten bilanziert. Die Summe der flr das Haushaltsjahr 2016 neu eingestellten
Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gemal® § 43 Abs. 2 GemHVO betragt insge-
samt 854.907,83 €. Die Reduzierung der Bilanzposition in Héhe von 313.576,00 € re-
sultiert neben den Zugangen vor allem aus den Abgrenzungen der geleisteten Zuwen-
dungen, die als Aufwand in die Ergebnisrechnung einflieRen. Diese betragen flr das
Haushaltsjahr 2016 rund 1,16 Mio. €.

Bei den in 2016 geleisteten Zuwendungen handelt es sich ausschliellich um solche,
die die Stadt Hagen ihrerseits als Zuwendung erhalten und zulassigerweise an Dritte
weitergeleitet hat. Aus diesem Grund wurden auf der Passivseite der Bilanz entspre-
chende passive Rechnungsabgrenzungsposten in gleicher Hohe gebildet, die analog
zur Abgrenzung im Aufwand zu Ertragsbuchungen in der Ergebnisrechnung flhren.

Neben den geleisteten Zuwendungen an Dritte bestehen weitere sonstige aktive
Rechnungsabgrenzungen in Héhe von insgesamt 10.139.576,42 €. Im Vergleich zu
2015 bedeutet dies insgesamt ein Anstieg in Hohe von 480.241,90 €.

Die Abgrenzungen bestehen zum Uberwiegenden Teil aus den im Dezember 2016
durch eigenstandige Auszahlungsverfahren geleisteten Sozialleistungen fur Januar
2017. Die Transferaufwendungen fur Januar 2017 fir den Leistungsbereich UVG, die
wirtschaftliche Jugendhilfe, wirtschaftliche Hilfe SGB Xl und BuT und fur die Jugend-
hilfe wurden dabei mit Buchungsdatum 01.01.2017 in die richtige Periode gebucht und
sind in der Ergebnisrechnung 2017 enthalten.

Fir diese Auszahlungen der Transferaufwendungen fiur Januar 2017 war aus der
sonstigen Forderung debitorische Kreditoren der umgegliederten Verbindlichkeiten
aus Transferleistungen, ein Betrag in Hohe von insgesamt 4.197.130,80 € abzugren-
zen. Dieser setzt sich zusammen aus 146.096,94 € Kindertagespflege, 244.873,00 €
Unterhaltsvorschussen, 310.446,21 € an Auszahlungen der wirtschaftlichen Jugendhil-
fe und 3.495.714,65 € fur Sozialleistungen nach SGBXII und fur Bildung und Teilhabe.
Den gleichen Hintergrund des gesonderten Ausweises im aktiven Rechnungsabgren-
zungsposten haben die Zahlungen der Beamtenbesoldung und Versorgung Ende De-
zember 2016 fUr Januar 2017. Diese wurden in Hohe von insgesamt 3.842.603,82 €
zur Korrektur des HCM Bankverrechnungskonto abgegrenzt (vgl. Pkt. 3.1.2 Umlauf-
vermogen, sonstige Vermdgensgegenstande).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde hinsichtlich der Mietvorauszahlungen
fur genutzte Software an den HABIT entsprechend auf dessen passivem Rechnungs-
abgrenzungsposten im Jahresabschluss 2016 abgestimmt. Infolge der zeitversetzten
JahresabschlUsse sind Differenzen entstanden, die nunmehr angepasst wurden.

Fur das Jahr 2016 bestehen gegenuber dem HABIT an Rechnungsabgrenzungen da-
nach noch insgesamt 1.647.156,23 € (Mietvorauszahlungen 1.182.499,00 €, SAP Pro-
jekt 459.925,17 €, Bildungsnetzwerk 4.732,06 €). Insgesamt entstand aus der auf-
wandswirksamen Auflosung ein Aufwand in Hohe von 617.842,15 €.
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Die Stadt Hagen leistet fur die Nutzung der vom HABIT zur Verfigung gestellten Hard-
und Software Mietvorauszahlungen in Hohe der Anschaffungskosten, die Uber den
Nutzungszeitraum abzugrenzen sind. In Folge der vorzunehmenden Anpassungen
musste der Bestand des Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt Hagen zum
31.12.2016 um 10.826,34 € aufwandsmindernd angepasst werden.

Der speziell fur die Nutzung des SAP-Systems bestehende Rechnungsabgrenzungs-
posten wurde in 2016 periodengerecht in Hohe von 290.479,07 € aufwandswirksam
aufgelost. Die letzte Auflosung der Mietvorauszahlungen der Stadt Hagen wird hierfur
in 2018 erfolgen. Fur die aufwandswirksame Zahlungen an den HABIT fiur die Soft-
ware ALKRIS wurde der bestehende Abgrenzungsposten komplett in 2016 in Hohe
von 233.537,50 € aufgeldst und fir Bildungsnetzwerke in Héhe von 104.651,92 €.

Von der GWH wurde zum 01.01.2016 in diese Bilanzposition ein Betrag in Hohe von
16.127,00 € fur die vorfinanzierte Instandhaltung des Werkhofes und 87.500,00 € fur
geleistete Mietvorauszahlungen fir den Werkhof Gbernommen. Zum 31.12.2016 be-
findet sich hierfur noch ein Abgrenzungsbetrag in Hohe von 69.204,64 €.

Zu den Kreditbeschaffungskosten im Vorjahr wurde ein weiteres Disagio in 2016 fur
die Aufnahme eines Liquiditatskredites in Form einer Stadteanleihe in Héhe von
325.125,00 € abgegrenzt und im Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert.
Zum 31.12.2016 weist diese Position einen Betrag in Hohe von 383.480,93 € aus.

3.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 117.180.846,97 104.490.974,59 12.689.872,38

Die Gemeinde hat in den Fallen, in denen zum Abschlussstichtag das gesamte Eigen-
kapital aufgezehrt ist und sich dadurch in der gemeindlichen Bilanz ein Uberschuss
der Passivposten Uber die Aktivposten ergibt, den entsprechenden Betrag auf der Ak-
tivseite der kommunalen Bilanz nach MalRgabe des § 43 Abs. 7 GemHVO, analog zu §
268 Abs. 3 HGB, unter der gesonderten Bilanzposition ,Nicht durch Eigenkapital ab-
gedeckter Fehlbetrag” als letzten Posten der Aktivseite anzusetzen. Dieser letzte Pos-
ten auf der Aktivseite der Bilanz stellt eine rechnerische Korrekturgré3e zum gemeind-
lichen Eigenkapital dar und ist daher weder als ein Vermdgensgegenstand noch als
ein Instrument der Rechnungsabgrenzung anzusehen. Es wird hiermit die eingetrete-
ne bilanzielle Uberschuldung der Stadt Hagen aufgezeigt.

Erstmalig in 2013 deckte das vorhandene Eigenkapital den Fehlbetrag des abzu-
schlieRenden Jahres nicht mehr. Vor der Umbuchung auf die Aktivseite der Bilanz
weist die Bilanz zum 31.12.2016 ein negatives Eigenkapital in Hohe von
12.689.872,38 € aus. Die buchmaBige Uberschuldung setzt sich aus dem Jahresfehl-
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betrag 2016 von 12.705.386,88 € und der unmittelbaren Verrechnung von Ertragen
und Aufwendungen aus Anlageabgangen mit der allgemeinen Rucklage nach § 43
Abs. 3 GemHVO mit positivem Ergebnis in Hohe von 15.514,50 € zusammen.

Da die Bilanzierung eines negativen Eigenkapitalpostens auf der Passivseite vermie-
den werden soll, sieht die kommunale Bilanz nach MalRgabe des § 43 Abs. 7 GemH-
VO, analog zu § 268 Abs. 3 HGB, die Bildung einer Position ,Nicht abgedeckter Fehl-
betrag” als letzten Posten der Aktivseite vor. Auf der Passivseite der Bilanz ist bei der
Gesamtposition ,Eigenkapital® daher kein Betrag mehr auszuweisen und das negati-
ves Eigenkapital in Hohe von 12.689.872,38 € wurde auf die Aktivseite umgebucht.
Zum 31.12.2016 weist die Bilanz nunmehr ein negatives Eigenkapital in Hohe von ins-
gesamt 117.180.846,97 € aus.
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32 PASSIVA
3.2.1 Eigenkapital

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 0,00 0,00 0,00

Das kommunale Eigenkapital gliedert sich gemaf § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO in fol-
gende Bilanzpositionen, die sich nach der Korrekturbuchung des durch Eigenkapital
nicht gedeckten Fehlbetrages auf der Passivseite der Bilanz folgendermalen darstel-
len:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist

Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €

Allgemeine Riicklage -12.689.872,38 -19.864.961,19 7.175.088,81
Verrechnung allgemeine Ruckla-
ge NKFWG §43.3 GemHVO -15.514,50 4.660.706,89 -4.676.221,39
(Unterkonto Allg. Rucklage)
(Korrektur Eréffnungsbilanz 0,00 3.125,00 -3.125.00
2008)
Jahrestiberschuss / Jahresfehl- 12.705.386,88 15.201.129,30 2.495.742,42
betrag
nachrichtlich: nicht durch Eigen-
kapital gedeckter Fehlbetrag 12.705.386,88 15.201.129,30 -2.495.742,42
gem. § 43 Abs. 7 GemHVO
Summe 0,00 0,00 0,00

Unter der Bilanzposition ,Allgemeine Rucklage® wird der Wert ausgewiesen, der sich
aus der Saldierung der Aktiva und der Ubrigen Passiva als wertmaRiger Uberschuss
ergibt.

Der Jahresabschluss 2015 wurde durch den Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung
vom 15.12.2016 festgestellt und das Ergebnis, ein Jahresfehlbetrag in Héhe von ins-
gesamt 15.201.129,30 €, gegen die Allgemeine Rulcklage ins Eigenkapital vorgetra-
gen.

Vor der Umbuchung auf die Aktivseite der Bilanz weist die Bilanz zum 31.12.2016 ein
negatives Eigenkapital in H6he von 12.689.872,38 € aus.

Die buchmaRige Uberschuldung setzt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2016 von
12.705.386,88 € und aus den unmittelbaren Verrechnungen mit der allgemeinen Ruiick-
lage nach § 43 Abs. 3 GemHVO mit positivem Ergebnis in Hohe von 15.514,50 € zu-
sammen.
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Zur Erlauterung der Position ,Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag” wird auf
die Erlauterung des entsprechenden Aktivpostens unter Pkt. 3.1.4 verwiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind nach § 43 Abs. 3 GemHVO Ertrage und Aufwendun-
gen aus dem Abgang und VeraufRerung von Vermdgensgegenstanden, die die Ge-
meinde zur Erfullung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr bendtigt, direkt ge-
gen die allgemeine Rucklage zu buchen.

Die gemal § 43 Abs. 3 GemHVO aus dem Abgang und der Verauf3erung von Vermo-
gensgegenstanden nach § 90 Abs. 3 S. 1 GemHVO, sowie aus Wertveranderungen
von Finanzanlagen entstandenen, unmittelbar mit der allgemeinen Rucklage zu ver-
rechnenden Ertrage und Aufwendungen, sind entsprechend im Anhang zu erlautern.

Aus Abgangen und VeraufRerungen dieser Art wurden fur das Haushaltsjahr 2016,
auRerhalb des Ubernahmeprozesses des Eigenkapitals der GWH und Ermittlung des
Verschmelzungsgewinns, Ertrage aus Verauflerungen kleinerer Grundstlucksflachen
wie beispielsweise einem Grundstick an der Altenhagener Stralle und am Schlds-
sersbusch in Hohe von 15.568,50 € und Aufwendungen in Hohe von 54,00 € gebucht
und mit der allgemeinen Rulcklage verrechnet. Hierflr steht das positive Ergebnis der
Eigenkapitalverrechnung in Héhe von 15.514,50 €.

Im Rahmen der Restrukturierung der Gebaudewirtschaft Hagen (GWH) erfolgte zu-
nachst in dieser Bilanzposition die Ubernahme des Eigenkapitals der GWH in Hohe
von insgesamt 2.859.956,32 €. Es setzt sich zusammen aus 50.000,00 € Stammkapi-
tal, aus allgemeinen Ricklagen in Hohe von 250.000,00 €, aus zweckgebundenen
Rucklagen in Hohe von 408.725,00 € fur die digitale Bestandsaufnahme von Bauwer-
ken auf stadtischen Liegenschaften (200.000,00 €) und eine Kapitalriicklage aus der
Verwendung des Jahresuberschusses 2014 der GWH fur den Ausgleich des geplan-
ten Jahresverlustes 2015 (208.725,00 €). Als Gewinnvortrag waren der Rest des Jah-
resuberschusses 2014 in Hohe von 344.674,73 € und der Jahresuberschuss der Ge-
winn- und Verlustrechnung 2015 in Héhe von 1.806.556,59 € zu Ubernehmen.

Als Gegenleistung flr den Vermogensubertrag der GWH gibt die Stadt Hagen ihr
Sondervermdgen an der Gebaudewirtschaft hin. Der Restbuchwert der Finanzanlage
zum 31.12.2015 betrug 680.641,00 € (vgl. Bilanz unter Pkt. 3.1.1 Finanzanlagen). Der
aus der Ausbuchung der stadtischen Finanzanlagenanteile entstandene Aufwand wird
gemal § 43 Abs. 3 GemHVO ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rucklage verrech-
net. Da eine Kapitalerhdhung bei der Stadt Hagen als aufnehmender Rechtsnachfol-
ger der GWH nicht erfolgen darf, wird der Wert des ibernommenen Eigenkapitals der
GWH (2.859.956,32 €) mit der Gegenleistung der Stadt Hagen (680.641,00 €) ver-
rechnet.

Der sich ergebende Verschmelzungsgewinn in Hohe von 2.179.315,32 € wird ertrags-
wirksam gegen die Allgemeine Ricklage verrechnet, sodass sich ein Saldo von 0,00 €
hierfur in der allgemeinen Rucklage ergibt und keine Eigenkapitalerhdhung der Stadt
Hagen durch die Ubernahme der GWH entsteht (vgl. Ergebnisrechnung, Pkt. 4.2.9
Finanzertrage).
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Zu bilanzierende Deckungsricklagen gemal § 43 Abs. 3 GemHVO sowie zu bilanzie-
rende Sonderrtcklagen gemaf § 43 Abs. 4 GemHVO wurden nicht festgestellt.

3.2.2 Sonderposten

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 519.168.673,83 521.736.822,58 -2.568.148,75
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Sonderposten fiir Zuwendungen 381.040.462,97 380.544.037,03 496.425,94
Sonderposten fir Beitrage 106.184.257,80 109.368.671,80 -3.184.414,00
SSQ;Zirgr?Sten fur den Gebuhren- 2.218.907,55 2.257.910,24 -39.002,69
Sonstige Sonderposten 29.725.045,51 29.566.203,51 158.842,00
Summe 519.168.673,83 521.736.822,58 -2.568.148,75

In der stadtischen Bilanz mussen die Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe
von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermogensgegenstanden erfolgen
und zur Aufgabenerledigung der Stadt beitragen, gesondert angesetzt werden. Sie
durfen nicht von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des damit finanzierten
Vermogensgegenstandes in Abzug gebracht werden.

Sonderposten fiir Zuwendungen

Anlage 3

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 381.040.462,97 380.544.037,03 496.425,94
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Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist

Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €

Zuweisungen vom Bund 742.911,79 824.299,79 -81.388,00
Zuweisungen vom Land 367.502.811,74 366.990.122,80 512.688,94
Zuweisungen von Gemeinden 4.706.841,64 4.577.650,64 129.191,00
Zgwelsungen von Zweckver- 1.463,00 1.755,00 -292.00
banden
Zuweisungen vom sonstigen 142.060,00 142.724,00 -664,00
offentlichen Bereich
Zuschusse von verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen 683.014,38 687.431,38 -4.417,00
und Sondervermdgen
Zuschilsse von sonstigen &ffent- 635.143,00 640.932,00 -5.789,00
lichen Sonderrechnungen
Zuschiisse von privaten Unter- 5.408.233 46 5.488.833 46 -80.600,00
nehmen
fﬁgﬁhusse von Ubrigen Berei- 1.217.983,96 1.190.287,96 27.696,00
Summe 381.040.462,97 380.544.037,03 496.425,94

Die im Haushaltsjahr 2016 erfassten Sonderposten fur Zuwendungen wurden auf der
Grundlage der Zuwendungsbescheide berilcksichtigt und den subventionierten Ver-
mogensgegenstanden zugeordnet. Sofern sich die betroffenen Vermdgensgegenstan-
de noch im Bau befinden, werden die Zuwendungen zunachst als Verbindlichkeiten
auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Erst zum Zeitpunkt der Aktivierung des sub-
ventionierten Vermogens erfolgt eine direkte Zuordnung einschlieBlich Umbuchung
(Passivtausch) als Sonderposten.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Summe der Sonderposten fur Zuwendungen
lediglich um einen Betrag von 496.425,94 € erhoht. Wahrend der Uberwiegende Teil
der Einzelposten dieser Bilanzposition nur geringen Veranderungen zum Vorjahr un-
terliegt, ist die Summe der Zuwendungen im Bereich "Zuweisungen vom Land" um
einen Betrag von rund 513.000,00 € gestiegen.

Die Veranderung der Position "Zuweisungen vom Land" ist zum Uberwiegenden Teil
auf die Passivierung weiterer Sonderposten in Héhe von circa 12,28 Mio. € beispiels-
weise im Bereich der "Bahnhofshinterfahrung”, dem Bau der "Kindertagesstatte Rap-
pelkiste" sowie verschiedener Strallenerneuerungsmallnahmen wie beispielsweise
der der "Enneper Strale" (ca. 52.000 €) zuruckzuflihren. Aulderdem wurden Sonder-
posten flr Neuanschaffungen der durch das Kommunale Investitionsforderungsgesetz
finanzierten MalRnahme "Energetische Sanierung der StralRenbeleuchtung" in Héhe
von circa 1,04 Mio. € passiviert.
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Die oben genannte Gesamtveranderung der Bilanzposition "Sonderposten flr Zuwen-
dungen® in Hohe von 496.425,94. € wird neben den fur den Bereich "Zuweisungen
vom Land“ detaillierter beschriebenen Veranderungen auf3erdem sehr stark durch die
ertragswirksame Auflosung aller bilanzierten "Sonderposten flir Zuwendungen" be-
stimmt. Diese betragen fir das Haushaltsjahr 2016 etwa 13,41 Mio. € (davon ca.
11,90 Mio. € aus der planmafigen Aufldsung von Sonderposten aus zweckgebunde-
nen Zuwendungen vom Land).

Sonderposten fir Beitrage

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 106.184.257,80 109.368.671,80 -3.184.414,00
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
ErschlieBungsbeitrdge BBauG 105.867.017,80 109.098.163,80 -3.231.146,00
Beitrdge nach KAG 317.240,00 270.508,00 46.732,00
Summe 106.184.257,80 109.368.671,80 -3.184.414,00

Fir die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von offentlichen Einrichtungen o-
der Anlagen sowie von ErschlieBungsanlagen werden Beitrage nach den §§ 8, 9 und
11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) oder nach § 127 des Baugesetzbuches
von den jeweils Beitragspflichtigen erhoben. Die Beitrage werden von den Grund-
stickseigentumern als Gegenleistung dafur erhoben, dass ihnen durch die Mdglichkeit
der Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche
Vorteile geboten werden. Da die erhobenen Beitrage aus abgabenrechtlicher Sicht
einmalige Finanzleistungen Dritter fir gemeindliche InvestitionsmalRnahmen darstel-
len, sind diese bilanziell als Sonderposten zu erfassen und entsprechend der Nut-
zungszeit der damit finanzierten Vermogensgegenstande ertragswirksam aufzuldsen.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden ErschlieRungsbeitrage gemal § 127 BauGB in Hohe
von 54.283,27 € als Sonderposten aus Erschlielfungsbeitragen passiviert. Diese be-
treffen einerseits die "Lethmather StralRe" (1.643,27 €) andererseits die Baustralle
"Bredelle/Feithstrale" (52.640,00 €). AuRerdem wurden Korrekturen flur die Stral’en
"Lénsweg" und "Wilhelmstrae" in Gesamthdhe von 71.812,84 € vorgenommen. Wah-
rend fur die Stral3e "Lonsweg" im Haushaltsjahr 2016 eine Korrektur doppelt bilanzier-
ter Sonderposten vorgenommen wurde, wurden die Sonderposten der Wilhelmstralie
hinsichtlich ihrer Zuordnung in den Bereich der Beitrage nach § 8 KAG umgebucht.
Passivierungen von Sonderposten aus Beitragen nach § 8 KAG wurden fir das Haus-
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haltsjahr 2016 nur fur die Wilhelmstralie (59.261,68 €) vorgenommen. Hierbei handelt
es sich um die bereits zuvor genannte Korrektur der Zuordnung der Beitragsart.

In der Gesamtbetrachtung dieser Bilanzposition ist eine Reduzierung um etwa
3,18 Mio € festzustellen. Diese ist hauptsachlich durch die hohen ertragswirksamen
Auflésungen der bereits in Vorjahren gebildeten Sonderposten aus Beitragen zu be-
grunden und betragt fur 2016 circa 3,21 Mio. €.

Auf die Ausfihrungen unter Ziffer 6 b) wird verwiesen.

Sonderposten fiir den Gebihrenausgleich

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 2.218.907,55 2.257.910,24 -39.002,69

Der Sonderposten fur den Gebuhrenausgleich beinhaltet Jahresuberschiisse der kos-
tenrechnenden Einrichtungen aus der Gebliihrenkalkulation. Ein entstandener Uber-
schuss ist wieder zweckentsprechend dem Aufgabenbereich zur Verfigung zu stellen,
da die Stadt nicht Uber die von den Gebuhrenzahlern zuviel erhaltene Betrage frei ver-
fugen darf.

Zum 31.12.2016 sind folgende Sonderposten fir den Geblhrenausgleich gebildet
worden:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Stral3enreinigung 540.261,09 888.990,71 -348.729,62
Abfallbeseitigung 1.678.646,46 1.368.919,53 309.726,93
Summe 2.218.907,55 2.257.910,24 -39.002,69
Sonstige Sonderposten
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 29.725.045,51 29.566.203,51 158.842,00

Anlage 3
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Unter dem Bilanzposten ,Sonstige Sonderposten® sind alle sonstigen vermogenswirk-
samen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewahrt worden sind, anzusetzen,
soweit dabei die Voraussetzungen fur die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Zu
solchen Leistungen sind z. B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen
sowie rechtlich unselbststandige Stiftungen zu zahlen, weil die Gemeinde rechtlicher
und wirtschaftlicher Eigentumer der tubergebenen Vermogenswerte wird.

Im Sinne des § 43 Abs. 5 GemHVO sind Schenkungen in Form von Geld- oder Sach-
leistungen bilanziell wie erhaltene Zuwendungen zu behandeln. In diesen Fallen wer-
den die als Sachschenkung erhaltenen Vermodgensgegenstande sowohl auf der Aktiv-
als auch auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Entsprechend ihrer Nutzungsdauer
werden einerseits Abschreibungen und anderseits ertragswirksame Sonderpostenauf-
I6sungen in gleicher Hohe in der Ergebnisrechnung erzeugt.

Die Bilanzposition ,Sonstige Sonderposten® stellt sich in der Einzelbetrachtung wie
folgt dar:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Sé’::;'ffnzgﬂgerp%te” (Sach- 29.552.524,63 29.393.407,63 159.117,00
Summe 29.552.524.63 20.393.407.63 159.117,00

Ein groRer Anteil dieser Bilanzposition ist den in nicht unerheblichem Umfang ge-
schenkten Kunstgegenstanden zuzuordnen. Im Haushaltsjahr 2016 kamen weitere
Sachschenkungen in Hohe von 222.044,14 € hinzu. Hierbei handelt es sich einerseits
um die Ubernahme von Grundstiicken und ErschlieBungsanlagen, die im Rahmen von
ErschlieBungsvertragen unentgeltlich auf die Stadt Hagen Ubertragen wurden (ca.
146.871,00 €) und andererseits um die Annahme diverser Kunstgegenstanden
(55.900,00 €). Zusatzlich hat die Stadt Hagen weitere kleinere Sachschenkungen bei-
spielsweise im Bereich der Feuerwehr sowie im Bereich von Schulen erhalten
(19.273,14 €).

Die ertragswirksame Sonderpostenaufldsung der Bilanzposition ist mit 62.826,74 €
relativ gering. Dies liegt Uberwiegend darin begrundet, dass ein Groldteil der ge-
schenkten Vermogensgegenstande (beispielweise Kunstgegenstande) keiner Ab-
schreibung unterliegt. Da die Summe der in 2016 neu hinzugekommenen Vermdgens-
gegenstande und der hierflr bilanzierten sonstigen Sonderposten die Summe der er-
tragswirksamen Auflésung Ubersteigt, ist fur die Bilanzposition im Vergleich zum Vor-
jahr insgesamt eine positive Veranderung in Hohe von 159.117,00 € festzustellen.

Fir rechtlich unselbststandige ortliche Stiftungen, bei denen durch den Stifter Vermo-
gensgegenstande mit einer bestimmten Zweckbindung in das Eigentum der Gemeinde
ubertragen wurden, sind in Hohe der angesetzten Vermdgenswerte Sonderposten in
der Bilanz gebildet worden. Hierbei handelt es sich um die unter der Bilanzposition
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»oonstige liquide Mittel* aktivierten Festgeldkonten (vgl. Pkt. 3.1.2 Umlaufvermdgen,

Liquide Mittel).

Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Positionen:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Grundvermdgen Herman-
Pohlschmidt-Stiftung 86.672,28 86.672,28 0,00
Z|r_1$ante|I Herman-Pohlschmidt- 1.267,63 1.267.63 0,00
Stiftung
Qrundvermégen Stiftung fir So- 81.723,80 81.723,80 0,00
Ziale Zwecke
Zinsanteil Stiftung fir Soziale 2.857.17 3.132,17 -275,00
Zwecke
Summe: 172.520,88 172.795,88 -275,00
3.2.3 Riuckstellungen
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 399.168.232,81 388.911.543,89 10.256.688,92

Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Pensionsrickstellungen 366.924.659,00 353.356.702,00 13.567.957,00
Aickstellungen flr Deponien und 541.000,00 441.000,00 100.000,00
Instandhaltungsruckstellungen 5.407.458,84 4.860.753,29 546.705,55
Sonstige Riickstellungen 26.295.114,97 30.253.088,60 -3.957.973,63

Summe

399.168.232,81

388.911.543,89

10.256.688,92

Pensions- und Beihilferiickstellungen

Die Pensionsruckstellungen beinhalten sowohl die Pensionsverpflichtungen nach den
beamtenrechtlichen Vorschriften als auch die Anspriche auf Beihilfen. Auszuweisen
sind bestehende Versorgungsanspriche sowie samtliche Anwartschaften und andere
fortgeltende Anspriiche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.
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Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist

Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €

Pensionsriickstellungen far aktiv 153.174.658,00 147.762.099,00 5.412.559,00

Beschiftigte

Pensionsriickstellungen fir Ver- 165.170.526,00 158.811.476,00 6.359.050,00

sorgungsempfanger

Beihilferiickstellungen fur aktiv 23.374.453,00 22.548.496,00 825.957,00

Beschiftigte

Beihilfertickstellungen fir Ver- 25.205.022,00 24.234.631,00 970.391,00

sorgungsempfanger

Summe 366.924.659,00 353.356.702,00 13.567.957.00

Pensionsriuckstellungen

Fir die nach beamtenrechtlichen Vorschriften bestehenden Pensionsanwartschaften
wurden die Pensionsrickstellungen nach § 36 Abs. 1 GemHVO durch Berechnung
des auf dem Teilwert basierenden Barwertes mit Hilfe einer zertifizierten Software
(,Haessler Pensionsruckstellung HPR 5%) gebildet. Hierbei erfolgte eine Trennung zwi-
schen den aktiv beschaftigten Beamtinnen und Beamten und den bestehenden Ver-
sorgungsanspruchen der Versorgungsempfangerinnen und Versorgungsempfangern.

Die ausgewiesenen Pensionslasten beinhalten Anspriche der stadtischen Beamtin-
nen und Beamten, die in den Eigenbetrieben, den stadtischen Gesellschaften und
dem Jobcenter tatig sind und gleichzeitig aber einen originaren Versorgungsanspruch
gegenuber der Stadt haben.

Seit 2012 werden neue Berechnungsfaktoren zugrunde gelegt, da der prognostizierte
Ruhegehaltssatz aufgrund der vorgegebenen Pauschalierungen als wesentlich zu
hoch angesehen werden musste. Der Teilzeitfaktor wurde von 1 auf 0,7 gesenkt.
Dadurch senkt sich der prozentualen Ruhegehaltssatz, der den tatsachlichen Gege-
benheiten am nachsten kommt.

Aus der Pensionsruckstellung der im aktiven Dienst tatigen Beamten mussten die er-
reichten Barwerte der Versorgung der neuen Pensionare im Jahr 2016 in Hohe von
9.001.991,00 € in die Pensionsruckruckstellung der Versorgungsempfanger umge-
bucht werden.

Durch das Ausscheiden aus dem "Aktiven Dienst" der Stadt Hagen waren im Jahr
2016 weitere 131.387,00 € in die "Sonstigen Ruckstellungen" umzubuchen. Hierfur
besteht bei der Stadt Hagen als abgebender Dienstherr gegenuber dem aufnehmen-
den Dienstherrn eine Erstattungsverpflichtung bei Eintritt der Versorgung. Diese ist
unter den "Sonstigen Ruckstellungen" und nicht mehr unter den Pensionsrickstellun-
gen zu passivieren.
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Die Buchungen der Zu- und Abgange der Pensionsruckstellungen wurden nach dem
Prinzip der Einzelbewertung vorgenommen und der sich ergebende Ertrag und Auf-
wand getrennt voneinander nach dem Bruttoprinzip gebucht.

Fur die Abgange der Pensionsruckstellung der Versorgungsempfanger in Hohe von
2.513.079,00 € und die Abgange der Pensionsrickstellung der Aktiven in Hohe von
405.177,00 € wurden die Ruckstellungen ertragswirksam aufgelost.

Fur die in 2016 von den aktiven Beamten erworbenen Teilwerte ihrer ratierlich anzu-
sparenden Versorgungsanspruche (Barwerte) wurde im Vergleich zu 2015 eine Erho-
hung von 5.412.559,00 € berechnet. Obwohl sich die Anzahl der Beamten von 710 (in
2015) auf 696 (in 2016) reduziert hat, ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, der auf
die Besoldungserhdhung von netto 2,1 % und auf die Wiedereinfuhrung der Ruhege-
haltfahigkeit der Feuerwehrzulage durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz zu-
ruckzufihren ist. Die Wiedereinfihrung lasst in 247 aktiven Fallen die zugrundeliegen-
den ruhegehaltfahigen Dienstbezlge, zusatzlich zur Besoldungserhohung, um rd.
90,00 € steigen. Zusammen mit der Umbuchung der neuen Versorgungsempfanger in
Hohe von 9.001.991,00 €, den Umbuchungen aus Dienstherrenwechsel mit
131.387,00 € und der ertragswirksamen Auflésung von 405.177,00 € fir Abgange aus
der Pensionsruckstellung der aktiven Beamten, ergibt sich in 2016 hierfur ein Zufuh-
rungsbetrag in die Pensionsrlickstellung in Héhe von 14.951.114,00 €.

Der Anteil an neuen Pensionaren in 2016 und deren Umbuchung ihrer Versorgungs-
anspruche in Hohe von 9.001.991,00 €, fihrt insgesamt zu einem Anstieg der Ruck-
stellungen im Versorgungsbereich um 6.359.050,00 € im Vergleich zu 2015. Der glei-
che Effekt wie unter den aktiven Beamten beschrieben, tritt auch fur den Bereich der
Pensionsrlckstellungen der Versorgungsempfanger auf. Hier ist durch die Wiederein-
fuhrung der Ruhegehaltsfahigkeit der Feuerwehrzulage in 52 Fallen, zusatzlich zur
Erhéhung der Versorgungsbeziige, ein Anstieg der Versorgung erfolgt. In 2016 war im
Versorgungsbereich eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme daher nur in Hohe
von 129.862,00 € mdglich.

Fur Abgange und Wegfall des Rulckstellungsgrundes konnte dagegen eine ertrags-
wirksame Auflésung in Hohe von 2.513.079,00 € fur die Pensionsrickstellung Versor-
gung erfolgen.

Beihilfertickstellung

Auch fur Anspriche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (LBG) sowie ande-
re Anspriche aullerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes sind Ruckstellungen zu
bilden.

Der Barwert fur diese Anspriche wird aus dem Verhaltnis der Beihilfeauszahlungen an
Versorgungsempfanger zu den gezahlten Versorgungsbezigen ermittelt. Der Prozent-
satz ist alle funf Jahre zu Uberprifen. Die Stadt Hagen legt daher nicht mehr die bishe-
rigen 15,165 % sondern seit 2012 einen prozentualen Anteil in Hohe von 15,26 % der
Pensionsrickstellungen zu Grunde.
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Durch die prozentuale Kopplung der Beihilferiickstellung an die Pensionsrickstellung
vollzogen sich im Jahr 2016 die gleichen Prozesse wie bei den Pensionsruckstellun-

gen beschrieben.

In der Gesamtsicht der Bilanzposition Pensions- und Beihilferlickstellungen ist in 2016
ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Hohe von 13,57 Mio. € (2015 Anstieg
10,91 Mio. €) zu verzeichnen, wobei die Pensionsrickstellungen flr Versorgungs-
empfanger den groften Anteil von 6,36 Mio. € daran haben.

Rickstellungen fiir Deponien und Altlasten

Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Gebaude 541.000,00 441.000,00 100.000,00
Summe 541.000,00 441.000,00 100.000,00

Der Ruckstellung fur Deponien und Altlasten wurde in 2016 ein Betrag in Hohe von
100.000,00 € fur die Sanierung von Altlasten auf der Flache der Hugo-Moller KG in der

Eichenkampstral’e zugeflhrt.

Instandhaltungsriickstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Gebaude 2.733.097,28 2.592.725,21 140.372,07
Strallen 2.670.505,56 2.233.400,00 437.105,56
sonst. Sachanlagen 3.856,00 34.628,08 -30.772,08
Summe 5.407.458,84 4.860.753,29 546.705,55

FUr unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Ruckstellungen anzusetzen,
wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als
bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Mallinahmen, aus denen sich der Ge-
samtbetrag ergibt, sind in der konkreten Umsetzungsplanung der Verwaltung enthal-
ten.
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Entsprechend den Handreichungen zu § 36 Abs.3 GemHVO sollen die Ruckstellungen
binnen eines Zeitraums von vier Jahren abgearbeitet werden. Hierbei kann durch o6rtli-
che Gegebenheiten im Einzelfall dieser Zeitrahmen auf funf Jahre verlangert werden.
Die Stadt Hagen hat sich entschieden, die Verlangerungsoption fur die Instandhal-
tungsrickstellung Gebaude nicht in Anspruch zu nehmen und zum 31.12.2011 Rlck-
stellungen aufzulosen. Die Ruckstellung beinhaltet daher zum 31.12.2016 einen Be-
trag in Hohe von 2.733.097,28 € nur noch Mallnahmen an Objekten, fir die sich neue
Instandhaltungsruckstellungstatbestande in 2016 ergeben haben oder bei denen der
Ruckstellungstatbestand aus Vorjahren bzw. seit der Erdffnungsbilanz aufrechterhal-
ten werden kann. Es besteht hierflr die konkrete Absicht die Mallhahmen in der Fol-
geperiode durchzufuihren. Diese sind aber mit der gleichzeitigen Landesférderung
"Gute Schule 2020" abzustimmen. Erst nach erfolgter Durchfihrung der MaRnahmen
in den Folgejahren 2017 bis 2020 steht fest, ob der Riickstellungsgrund entfallen ist
und die Instandhaltungsrickstellung aufgelost werden kann. Das Landesprogramm
wurde erst Ende 2016 fir die Kommunen verflugt.

Die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rickstellung erfolgte in 2016 in Hohe
von insgesamt 135.563,46 €.

Den Uberwiegenden Anteil daran hatte die DurchfUhrung der gro3en Sanierungsmal3-
nahme der Leitungssysteme der Stadthalle in Hohe von 95.591,14. Die Sanierung der
Trinkwasserversorgung der Gesamtschule Haspe betrug 7.265,53 €. Weiter wurde die
Fassaden- und Dachsanierung der Gesamtschule Fritz-Steinhoff in Hdhe von
7.414,80 € und der Rest der Sanierung des Journalistenzentrums in Hohe von
2.009,82 € komplett durchgefiihrt.

Im Jahr 2016 erfolgte zum Bilanzstichtag keine Zufihrung nach § 36 Abs. 3 GemHVO
zur Instandhaltungsruckstellung der Gebaude

Zum 01.01.2016 wurden Bestande aus der Schlussbilanz 2015 der GWH in die In-
standhaltungsriickstellung Gebaude der Stadt Hagen in HoOhe von insgesamt
276.252,58 € Ubernommen. Ein Betrag von 144.194,58 € war davon flr die bereits in
der Ruckstellung vorhandenen Malinahme der Sanierung der Feuchtigkeitsschaden
der Bruchsteinmauer des Hohenhofs. Dazu wurden fur die Sanierung des Ehren-
denkmals in Hagen-Halden 10.558,00 € tGbernommen, die Ruckstellung wurde kom-
plett in 2016 in Anspruch genommen. Weitere 121.500,00 € wurden fur die Sanierung
der Aullenanlagen Ubernommen, welche mit den Gebauden verbunden sind. Im Rah-
men der Restrukturierung der GWH wurden die Zustandigkeiten fur die Grununterhal-
tung der Aulienanlagen in den Fachbereich 60 verlagert.

Eine Einzelaufstellung der InstandhaltungsrickstellungsmafRnahmen sind der Anlage
4b (Instandhaltungsrickstellung Gebaude) zu entnehmen.

Die Durchfuhrung von Instandsetzungsmalnahmen der Strallen ist in 2011 in den
Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) ausgegliedert worden. Dabei wurde dem im 2011
neu eingerichteten Fachbereich 60 - Bauverwaltung die Aufgabe des Auftraggebers
der Stadt Hagen gegenuber dem WBH AGR fiir die 6ffentlichen Infrastruktureinrichtun-
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gen ubertragen. Gemeinsam mit dem Fachbereich Finanzen und Controlling besteht
die Aufgabe der Entwicklung und Abstimmung eines Bauinvestitionscontrollings.

Zur Instandhaltung zahlen, neben den vorbeugenden MalRhahmen zur Erhaltung des
funktionsfahigen Zustandes, auch wiederherstellende Malnahmen, wie die Beseiti-
gung von Ausfallen oder Schaden. Als unterlassen gelten auch Instandhaltungsmaf}-
nahmen, flr die es erst im Haushaltsjahr einen Anlass (Schaden) gab.

Seit 2015 besteht die Instandhaltungsrickstellung aus zwei Sanierungsprojekten. Der
Bestand zum Bilanzstichtag in Hohe von 2.670.505,56 € teilt sich auf in die Sanierung
der Bricke im Zuge des Zubringers zur A 46 Uber die Berchumer Stralde
(1.357.249,95 €) und in die Spannbetonbricken mit einem problembehafteten Spann-
stahl (1.238.255,61 €), welche auf eine mdogliche Spannungsrisskorrosion fir eine Sa-
nierung untersucht werden mussen. Daruber hinaus wurde ein Betrag in Hohe von
75.000,00 € fur die Erstellung eines Verkehrsgutachtens eingestellt (s. u.)

Die Gesamtkosten der Sanierung der Bricke Berchumer Stralle betragen
3.591.200,00 €. Es handelt sich um eine SanierungsmalRnahme, da keine Verlange-
rung der Nutzungsdauer vorliegt. Fur den stadtischen Eigenanteil an der Bruckensa-
nierung wurde 2015 ein Betrag von 1.613.400,00 € der Ruckstellung zugefuhrt, die
Ertrage aus der zweckgebundenen Zuwendung des Landes wurde hierflr in den Pas-
siven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. (vgl. 3.2.5 Passive Rechnungsab-
grenzung).

Im Jahr 2016 wurde die Instandhaltungsrickstellung flr Strallen und Fahrbahniber-
gange in Hohe von insgesamt 312.894,44 € aufwandsmindernd in Anspruch genom-
men. 256.150,05 € wurden fur die Sanierung der Brlicke Uber die Berchumer Strale
verwendet.

Fur die in den 60er Jahren errichteten Spannbetonbriicken mit einem problembehafte-
ten Spannstahl hatte der WBH bis Ende 2015 Untersuchungen auf mdgliche Span-
nungsrisskorrosion begonnen, welche die betroffenen Briuckenbauwerke in einer ers-
ten Stufe auf die Moglichkeit eines plotzlichen Versagens (Einsturzgefahrdung ohne
Vorankundigung) Uberpruft. Zur Ermittlung eines Sanierungsbedarfes steht hierfur in
Stufe 2 eine Gesamtbeurteilung durch Ingenieure an. Zum Thema Spannungsrisskor-
rosion erfolgte in 2015 daher fur 10 der betroffenen Brickenbauwerke eine Zufuhrung
zur Instandhaltungsriickstellung in Hohe von insgesamt 620.000,00 €.

Im Jahr 2016 wurden Instandhaltungsarbeiten in Hohe von 56.744,39 € an den mit
Spannungsrisskorrosion bedrohten Briicken durchgefiihrt.

Weitere 750.000,00 € wurden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO fir das Thema Spannungs-
risskorrosion in die Instandhaltungsrickstellung Stralen und Fahrbahnibergange zu-
geflhrt. Zum einen wurden, um Prioritaten setzen zu kénnen, fur die Erstellung eines
Verkehrsfuhrungskonzeptes der B 54 Trasse ein Betrag in Héhe von 75.000,00 € ein-
gestellt und zum anderen wurde fir MalRnahmen flr neue Bricken ein Betrag in Hohe
von insgesamt 675.000,00 € zugefuhrt.
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Der WBH teilt die betroffenen Bricken in drei Stufen ein: Bauwerke ohne Ankindi-
gungsverhalten, mit Ankandigungsverhalten und Bauwerke mit eventuell gefahrdetem
Spannstahl. Fir Bricken ohne Anklndigungsverhalten wurden 150.000,00 € fur die
Talbricke Helfe, 110.000,00 € fur die Ischelandbricke, 25.000,00 € fur die Briucke
Ribbertstralle und 300.000,00 € fur ein Monitoring der Stennertbricke. Fur Bricken-
bauwerke mit Ankindigungsverhalten je 30.000,00 € fur die nordliche und sudliche
FuRgangerbriicke an der Eckeseyer Bricke und fur die Bricke Fehrbelliner Stral3e.
Fir die Folgejahre hat der mit der Durchfuhrung der Malinahmen beauftragte WBH die
Planung der Auftrage nach den drei Prioritatenstufen fir die Bauwerke mit gefahrde-
tem Spannstahl angepasst. Innerhalb der Instandhaltungsrickstellung zum
31.12.2016 musste fur die bereits seit 2015 eingestellten Brickenbestande eine Um-
verteilung vorgenommen werden.

Eine Einzelaufstellung der geplanten Malinahmen sind der Anlage 4a (Instandhal-
tungsruckstellung Strallen) zu entnehmen.

Eine weitere Instandhaltungsrickstellung besteht fur die Sanierung von Sachanlagen.
Die Malinahmen, flir die in der Bilanz zum 31.12.2015 eine Rickstellung fir Kunstge-
genstande in Hohe von 34.628,08 € bestand, wurden in 2016 durchgefuhrt. Von der
GWH wurde in diese Bilanzposition eine Rickstellung zur Sanierung einer Teleskop-
tribline in Hohe von 3.856,00 € Ubernommen und ein Betrag in Hohe von 30.821,00 €
fur die Instandsetzung eines Steinway Konzertfligels, die in 2016 durchgeflihrt wurde.

Sonstige Rickstellungen

Ruckstellungen, die keiner anderen Position zugeordnet werden konnen, sind unter
den sonstigen Rickstellung zu bilanzieren. Sofern es sich um wesentliche Betrage
handelt, wird der Posten ,Sonstige Ruckstellungen® entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 4
GemHVO aufgegliedert und anschliel3end erlautert:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €

Altersteilzeit 8.043.904,84 10.857.519,34 -2.813.614,50
Nicht genommener Urlaub bzw.

Uberstunden 6.776.937,75 6.059.223,66 717.714,09
Auszahlung Feuerwehrbeamte 616.261,24 666.916,07 -50.654,83
Ruckslellung gem. 5 107 Be- 3.866.111,67 3.442.368,67 423.743,00
GWH Rechnungen 0 902.644,60 -902.644,60
HABIT Rechnungen 2.920.999,53 2.655.886,34 265.113,19
WBH Rechnungen 478.000,00 1.553.202,00 -1.075.202,00
Weitere sonstige -Riickstellungen 2.251.590,30 2.472.259,40 -220.669,10
Summe andere sonstige Rick-

stellungen 5.518.258,08 7.583.992,34 -2.065.734,26
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31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Drohende Verluste 1.473.641,39 1.643.068,52 -169.427,13
Summe 26.295.114,97 30.253.088,60 -3.957.973,63

Ruickstellungen fiir Altersteilzeit

Die Ruckstellungen flur Altersteilzeit wurden fir alle ab dem Zeitpunkt der tatsachli-
chen Inanspruchnahme der Altersteilzeit bis zum Bilanzstichtag 31.12.2016 erworbe-
nen Anspruche auch wahrend der Freistellungsphase zu erbringende Leistungen ge-
bildet. Zum 01.01.2016 wurden aus dem Buchwert der GWH flr die Altersteilzeitrick-
stellung zunachst ein Betrag von 1.559.050,00 € Ubernommen. Hierfir wurde eine
Korrektur nach den NKF Bewertungskriterien in Form einer ertragswirksamen Auflo-
sung in Héhe von 146.031,00 € in 2016 vorgenommen. Zum 31.12.2016 konnte die
Ruckstellung mit 5.054.506,40 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden,
sodass sich der Bestand insgesamt im Vergleich zum Vorjahr (10,86 Mio. €) auf
8,04 Mio. € verringert hat. Die Ruckstellung wird sich in den Folgejahren erheblich ab-
bauen, da seit dem 01.01.2013 Altersteilzeit nur noch fir Tarifbeschaftigte zu flexiblen
Arbeitszeitregelungen fur altere Beschaftigte gewahrt wird. Dieser Tarifvertrag war bis
zum 31.12.2016 gultig.

Riickstellung fiir noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub und fiir geleistete Uber-
stunden / Gleitzeitiiberhange

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 besteht ein Riickstellungsbetrag fiir geleistete Uber-
stunden bzw. Gleitzeitiberhange in Hohe von 2.322.566,60 € (2.162.066,60 € zuzlg-
lich des GWH Anteils von 160.500,00 €) und fur nicht genommenen Urlaub
4.454.371,15 € (3.810.371,15 €, zuzlglich 644.000,00 € aus der Ubernahme der
GWH. Der Anstieg der Ruckstellung in 2016 um 717.714,09 € lasst sich durch die
Aufnahme des GWH Personals erklaren.

Fir die geleisteten Uberstunden der Feuerwehrbeamten, deren Abrechnung zum

31.12.2016 noch nicht erfolgen konnte und im Folgejahr ausgezahlt werden, wurde
der Rickstellung ein Betrag von 616.261,24 € zugeflhrt.

Andere sonstige Riickstellungen

Diese Bilanzposition enthalt Verpflichtungsrickstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO.
Es handelt sich um in 2016 entstandene Verpflichtungen gegeniber Dritten (Au-
Renverpflichtung), die dem Grunde und/ oder der Héhe nach zum Abschlussstichtag
noch nicht genau bekannt sind.
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Als grof3te Abgrenzungsposition mussten fur die verbundenen Unternehmen der Stadt
Hagen zum Abschlussstichtag 31.12.2016 ausstehende Spitzabrechnungen in Hohe
von ca. 3,40 Mio. € in die sonstige Rlckstellung eingestellt werden.

Fur den HABIT waren 2.920.999,53 € aufgrund ausstehender Spitzabrechnungen und
deren verwaltungsweite verursachungsgerechte Kostenaufteilung im Bereich der Dau-
erleistungen (Betreuung und Bereitstellung fur laufende IT-Verfahren in den Facham-
tern) abzugrenzen. Fir die ausstehende Abrechnung der in 2016 geleisteten Grin-
pflege durch den WBH wurde eine Ruckstellung in Hohe von 478.000,00 € gebucht.
Der als Abgrenzung 2015 zu 2016 im Jahresabschluss 2015 als Ruckstellung einge-
stellte ausstehende 12. Abschlag in Hohe von 1.553.202,00 € an den WBH wurde in
2016 ausgezahlt und die Ruckstellung aufgeldst.

Aus der Abgrenzung der Stadt Hagen gegenlber der GWH zum Abschlussstichtag
31.12.2015 in Hohe von 902.644,60 € fur die ausstehenden Rechnungen, konnte ein
Betrag von 830.802,13 € in 2016 aufwandsmindernd gebucht werden.

Zum 31.12.2016 stehen somit noch 71.842,47 € dem Fachbereich Gebaudewirtschaft
fir ausstehende Abrechnungen aus Vorjahren zur Verfiigung. Aus der Ubernahme
von sonstigen Ruckstellungen aus der Schlussbilanz der GWH in H6he von
1.906.226,62 € wurden 841.000,00 € erfolgsneutral gegen eine ibernommene Forde-
rung der GWH ausgeglichen. Aufwandsmindernd konnten daraus 466.440,69 € ge-
bucht werden und aus dem Wegfall des Rulckstellungsgrundes konnten 335.447,71 €
ertragswirksam aufgeldst werden. Zum 31.12.2016 verbleibt hieraus ein Rest von
263.338,22 €.

Die sonstige Ruckstellung der Stadt Hagen als abgebender Dienstherr gemaf
§ 107 b BeamtVG u.a. nahm im Jahr 2016 um 423.743,00 € auf 3,87 Mio. € weiter
zu. Bis zum 30.06.2016 wurde durch das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG)
vom 18.11.2008 die Aufteilung von Versorgungslasten bei Versetzungen innerhalb des
Landes NRW geregelt. Dieses Gesetz galt urspriinglich rickwirkend flr alle Verset-
zungen, soweit der Versorgungsfall bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht eingetre-
ten war. Durch Art. 22 des Zweiten Gesetzes zur Anderung der gesetzlichen Befris-
tungen im Zustandigkeitsbereich des Innenministeriums vom 08.12.2009 wurde die
Ruckwirkung wieder abgeschafft. Fur Wechsel, die vor dem Inkrafttreten des VLVG
erfolgt sind, ist die zum Zeitpunkt des Wechsels jeweils glltige Gesetzeslage mal3ge-
bend, namlich § 107b Beamtenversorgungsgesetz in der jeweils glltigen - alten - Fas-
sung. Die Erstattungsanspriche von Vordienstherren gemaf VLVG bzw. § 107b Be-
amtVG -alte Fassung- wurden separat in Hohe der zu erwartenden Teilwertverpflich-
tung im Rahmen der Sonstigen Ruckstellungen gebildet.

Die Einarbeitung der Auswirkungen des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes auf die
Sonstigen Ruckstellungen, namlich die Umstellung der bisherigen prozentualen Ver-
sorgungslastenteilung auf ein Abfindungsmodell, ist zum 31.12.2016 in Ermangelung
der erforderlichen Grunddaten und der finanzmathematischen Lésung in Fortschrei-
bung der Ergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre erfolgt.

Einen Anteil daran haben die Umbuchungen in H6he von insgesamt 131.387,00 € aus
der Pensionsruckstellung der aktiv Beschaftigten, die mit Anspruch auf VLVG o0.a. in
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2016 zu einem anderen Dienstherren gewechselt sind. Hierflr besteht eine Verpflich-
tung der Stadt Hagen gegenuber dem aufnehmenden Dienstherren einen Teil der
Pensionslast fur diese Mitarbeiterlnnen zu erstatten. Fur die bereits in Vorjahren aus-
geschiedenen Mitarbeiterlnnen wurde ein Betrag in Hohe von 304.236,00 € zugefuhrt.
Ein Betrag von 11.880,00 € konnte wegen Wegfall des Ruckstellungsgrundes ertrags-
wirksam aufgelost werden.

Da die Steuerlast zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2016 noch nicht beziffert
werden konnte, wurde flr die abzufiihrende Kapitalertragssteuer sowie den Solidari-
tatszuschlag fur die Gewinnausschuttung der Sparkasse eine sonstige Ruckstellung in
Hohe des geplanten Ansatzes von 949.950,00 € gebildet.

Im Jahresabschluss 2015 wurden im Sozialhilfebereich Rickstellungen flir ausstehen-
de Abrechnungen in Hohe von insgesamt 947.550,00 € gebildet. Bis auf einen Betrag
von 39.951,95 € aus dem Anteil in Héhe von 558.550,00 € flr die Erstattungen von
Aufwendungen an Gemeinden, die die Stadt Hagen zustandigkeitshalber nach § 33
SGB VIII tragen muss, konnten die Rlickstellungen flr den Sozialhilfebereich vollstan-
dig aufwandsmindernd aufgelost werden.

Fir nicht beschiedene Antrage auf Pflegewohngeld wurde flir diesen Bereich ein Be-
trag in Hohe von 100.000,00 € zum 31.12.2016 zugefuhrt.

Daruber hinaus wurde die Ruckstellung in Héhe von 160.000,00 € fur die Verlustabde-
ckung der Stadthalle in 2016 in Anspruch genommen.

Drohverlustriickstellungen

Drohverlustrickstellungen werden gemaf § 36 Abs. 5 GemHVO fur bestehende Risi-
ken aus schwebenden Geschaften oder laufenden Verfahren gegenlber Dritten (Au-
Renverpflichtung) gebildet.

Die Bilanzposition besteht aus einer Rickstellung flr drohende Verluste aus Erbbau-
rechtsvertragen, die zum Bilanzstichtag 1. € betragt. Bei der Behandlung des Erbbau-
rechtsverhaltnisses gelten die Grundsatze Uber die Bilanzierung schwebender Ge-
schafte. In den vorliegenden Fallen Ubersteigt der Barwert der noch zu erbringenden
Leistung (die vertraglich vereinbarten, von der Stadt jahrlich zu entrichtenden Erbbau-
zinsen) den Barwert der korrespondierenden Gegenleistung (die Grundsticksnutzung,
Vergleich des marktublichen Erbbauzinses). Es ist davon auszugehen, dass der zum
Vergleich herangezogene Marktzins nicht nur vorubergehend unter dem zu leistenden
Erbbauzins liegen und zu einem nachhaltigen Verlust fur die Stadt fihren wird. Zum
Bilanzstichtag betragt die Riuckstellung noch 1.380.492,00 €.

Fir die Mietzahlungen in Folgejahren, die ohne Gegenleistung fir das Stadtmuseum
in der Wippermannpassage geleistet werden, wurde im Jahresabschluss 2015 ein Be-
trag von 252.023,52 € eingestellt. Das Stadtmuseum ist bereits aus dem Gebaude in
der Eilper Str. ausgezogen, obwohl der Mietvertrag noch bis 2018 lauft. Die Rickstel-
lung wurde in 2016 auf einen Betrag in H6he von 93.149,39 € fortgeschrieben.
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3.2.4 Verbindlichkeiten

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 1.388.401.608.57 | 1.345.860.029.19 42.541.579.38
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist

Bezeichnun lau-

zel ung fend/Vorjahr

€ € €

Verbindiichkeiten aus Krediten 93.189.076,26 06.947.883,86 | -3.758.807,60
fur Investitionen
Verbindlichkeiten aus Krediten 1.163.070.206,63 1.124.859.841,10 | 38.210.365,53

zur Liquiditatssicherung

Verbindlichkeiten aus Vorgan-
gen, die Kreditaufnahmen wirt- 4.163.829,06 4.547.338,99 -383.509,93
schaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten aus Lieferun-

. 15.188.780,41 12.204.321.40| 2.984.459 01
gen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Transfer- 3.240.540,08 206.949,55| 3.033.590,53
leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten 109.549.176.13 107.093.694.29| 2.455.481.84
Summe 1.388.401.608.57 1.345.860.029.10 | 42.541.579.38

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenuber Dritten. Diese sind
grundsatzlich einzeln erfasst und mit dem Rulckzahlungsbetrag angesetzt worden.
Verbindlichkeiten in Fremdwahrung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Die im April 2013 durch die IT-NRW herausgegebene Anpassung der finanzstatisti-
schen Rahmenplane gibt fur den Verbindlichkeitenspiegel eine geringere Mindestglie-
derung nach § 41 Abs.4 Nr.4 GemHVO vor. Es ergibt sich eine starkere Zusammen-
fassung der Bilanzpositionen bei den Investitions- und Liquiditatskrediten.

Die Investitionskredite weisen im Glaubigerbereich 2.4 nur noch Verbindlichkeiten ge-
genuber dem gesamten offentlichen Bereich aus, im Glaubigerbereich 2.5 wird der
gesamte Bereich gegenuber Kreditinstituten dargestellt.

Die Liquiditatskredite werden in ihrer Gesamtsumme im Verbindlichkeitenspiegel aus-
gewiesen und erfahren keine Unterteilung in Glaubigerbereiche mehr.

Einzelheiten und Strukturen sind dem beigeflgten Verbindlichkeitsspiegel (siehe An-
lage 3) zu entnehmen.
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Verbindlichkeiten aus Krediten fiir Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten flr Investitionen sind nach den Kreditgebern strukturiert
worden. Im Jahr 2016 ist der Bestand an Investitionskrediten durch den regelmafig
vorgegebenen Schuldendienst um ca. 3,76 Mio. € gesunken.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung

Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
hg#'d'tats"red'te inklusive Anlei- | 4 455 500.000,00|  1.114.500.000,00 48.500.000,00
Negative Bestande liquide Mittel 70.206,63 2.594.360,30 -2.524.153 67
Kurzfristige Darlehen 0,00 7.765.480,80 -7.765.480,80

Summe

1.163.070.206,63

1.124.859.841,10

38.210.365,53

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung werden mit dem vorhan-
denen Restkapital sowie mit den negativen Salden der Bankgirokonten dargestellt.

Im Jahr 2016 hat sich der Gesamtbestand der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Liquiditatssicherung" nicht wie in den Vorjahren 2014 (31,99 Mio. €) und
2015 (12,32 Mio. €) verringert, obwohl auch in diesen Perioden ein Fehlbetrag zu ver-
zeichnen war. Insgesamt trat eine Verschlechterung in Hohe von insgesamt
38,21 Mio.€ ein. Diese Zunahme resultiert Gberwiegend aus den nicht mehr in 2016
geleisteten Mitteln aus dem Starkungspakt in Hohe von 35,99 Mio. €.

Ein im Volumen der Liquiditatskredite enthaltener Anteil von 77,50 Mio. € entfallt auf
die NRW-Stadteanleihen, die die Stadt Hagen als Gemeinschaftsanleihen mit anderen
Stadte begeben hat. An der 2015 ausgegebenen Stadteanleihe ist die Stadt Hagen mit
einem Volumen von 40,00 Mio. € beteiligt. An der in 2016 ausgegebenen Stadteanlei-
he betragt die Beteiligung der Stadt Hagen 37,50 Mio. €.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2015 bestand gegenuber der GWH ein kurzfristiges Dar-
lehen aus dem Negativbestand der taglich wechselnden Kassenbestandsverstarkun-
gen. Zum 01.01.2016 erfolgte die Ubernahme der Schlussbilanzpositionen der GWH
(Stand 31.12.2015). Die gegenulber der Stadt bestehende Forderung aus Cashpooling
in Hohe von 7.765.480,80 € wurde in die Bilanzposition ,Sonstige Vermdgensgegen-
stande“ zunachst ibernommen und gegen die im Jahresabschluss 2015 der Stadt
Hagen eingestellte Verbindlichkeit gegenuber der GWH in Hohe von 7.765.480,80 €
ausgeglichen
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Das Cashpooling mit den verbundenen Unternehmen besteht ab 2016 somit nur noch
mit dem HABIT. Der positive Bestand daraus wird unter den liquiden Mitteln bilanziert
(vgl. Ziffer. 3.1.2 Liquide Mittel).

Die entsprechenden Saldenbestatigungen liegen vor.

Verbindlichkeiten aus Vorgangen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen

Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
ZS;';’S:Qr‘;%‘;?re'fe”de Stun- 953.900,40 1.226.443,36 1272.542,96
Rentenschulden 0,00 0,00 0,00
S:va?izreung Schuldendiensthilfen 0,00 0,00 0,00
Mietkaufvertrage Gebaude 3.209.928,66 3.320.895,63 -110.966,97
Summe 4.163.829,06 4.547.338,99 -383.509,93

Unter der Bilanzposition ,Periodenubergreifende Stundungsabreden® wird der
,Lieferantenkredit von der G.l.V. an die Stadt Hagen bilanziert. Gegenstand des
Geschaftes ist die Durchfuhrung von SanierungsmalRnahmen der Rundturnhallen in
Haspe und in Hohenlimburg, deren Bezahlung in jahrlichen Teilbetragen innerhalb von
15 Jahren durch die Stadt Hagen zu erfolgen hat. Zum Abschlussstichtag 31.12.2016
besteht noch eine Verbindlichkeit in Hohe von 953.900,40 €.

Aulerdem werden hier erstmalig seit dem Haushaltsjahr 2015 die Verbindlichkeiten
bilanziert, die aus dem mit der Hagener Erschlieungs- und Entwicklungsgesellschaft
mbH  geschlossenen unechten Mietkauf flir die "Kindertageseinrichtung
Heigarenweg 9" entstandenen sind. Da bereits zum Abschluss des "Mietvertrages" der
spatere Erwerb der Immobilie durch die Stadt Hagen fest beabsichtigt ist, gilt dieser
von Anfang an als Kaufvertrag. Das bedeutet, dass das wirtschaftliche Eigentum
bereits zu diesem Zeitpunkt auf die Stadt Hagen Ubergeht. Wahrend auf der Aktivseite
der Bilanz die Anschaffungs- und Herstellungskosten in Hohe der Summe der
gesamten Kaufpreisraten (3.430.222,68 €) zu bilanzieren sind, ist auf der Passivseite
eine entsprechende Gegenposition in Form einer Verbindlichkeit auszuweisen. Diese
sinkt mit Zahlung der Kaufpreisraten, die als investive Auszahlung in der
Finanzrechnung ausgewiesen werden, Uber den Zeitraum der Vertragslaufzeit. Unter
Berucksichtigung der bereits in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 gezahlten
"Mietraten" ergibt sich zum Jahresabschluss 2016 eine Restverbindlichkeit in Hohe
von 3.209.928,66 €.
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Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

o , _ 31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Verblndllchken_en aus Liefe- laufend/Vorjahr
rungen und Leistungen

€ € €
Gegenliber Land 308.236,87 -348.583,73 656.820,60
Gegenilber Bund, Gemeinden 429.379,89 7.904,67 42147522
und Zweckverbanden
Gegenilber verbundene Unter- 1.594.321,46 152.995,59 1.441.325 87
nehmen und Beteiligungen
Gegenulber Sondervermogen 395.379,98 25.253,57 370.126,41
Gegentiber sonstige offentliche 6.851.254.02 9.571.076,.29 -2.719.821,37
Sonderrechnung
Gegenuber privaten Bereich 4.635.089,82 2.284.191,86 2.350.897,96
Gegenilber gesetzliche Sozial- 367.653,12 104.753,60 262.899,52
versicherung
Korrektur debitorische Kreditoren 607.464,35 406.729,55 200.734,80
Summe 15.188.780,41 12.204.321,40 2.984.459,01

Im Jahresabschluss ist der Sollsaldo eines Kreditors (Verbindlichkeit) als Forderungen
an debitorische Kreditoren auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen (vgl. Ziffer 3.1.2
sonstige Vermdgensgegenstande).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegeniber den
verbundenen Unternehmen in Hohe von 1.594.321,46 € bestehen zum Abschluss-
stichtag 31.12.2016 Uberwiegend gegenuber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH).
Die gegenuber Sondervermodgen bestehende Verbindlichkeit in Hohe von
395.379,98 € besteht gegentiber dem HABIT.

Gegenuber sonstigen offentlichen Sonderrechnungen bestehen offene Posten zum
31.12.2016 in Hohe von 6.851.254,92 €. Diese kurzfristen Verbindlichkeiten zum Bi-
lanzstichtag bestehen in der Hauptsache gegenuber der NRW-Bank in Hbéhe von
2,77 Mio. € und gegenuber der Landesbank Hessen Thiringen mit 3,45 Mio. €.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenluber dem privaten Bereich bestehen uber-
wiegend aus falligen Zinszahlungen, Baurechnungen und Energiekostenabrechnun-
gen zum Stichtag 31.12.2016, welche angewiesen wurden, aber in 2016 nicht mehr
zur Auszahlung gelangten.

Die Sollsalden der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in H6he von
607.464,35 € werden auf der Passivseite korrigiert und somit wird eine Saldierung
verhindert.
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Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

o ] 31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Verb_lndl|chke|ten aus Trans- laufend/NVorjahr
ferleistungen

€ € €
Korrektur debitorische Kreditoren 4.332.191,66 8.408.692,42 -4.076.500,76
Verbindlichkeiten gegenlber pri-
vatem Bereich -934.146,05 -8.271.240,38 7.337.094,33
Sonstiges -157.505,53 69.497,51 -227.003,04
Summe 3.240.540,08 206.949,55 3.033.590,53

Unter dem Bilanzposten ,Verbindlichkeiten aus Transferleistungen® sind Verpflichtun-
gen der Gemeinde anzusetzen, denen jedoch keine konkreten Gegenleistungen ge-
genuberstehen. Sie beruhen auf einseitige Verwaltungsvorfalle und nicht auf einem
Leistungsaustausch. Es handelt sich beispielsweise um Transferleistungen aus der
Gewahrung von Sozialhilfeleistungen oder andere personenbezogene stadtische Fi-
nanzleistungen.

Die Sozialleistungen fur den Januar des Folgejahres werden zum 31.12. des Vorjah-
res aulderhalb von SAP mit anderen Zahlungsverfahren ausgezahlt. Der dadurch ent-
standene Sollsaldo der Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist als Forderung aus
debitorischen Kreditoren in der Bilanz umzugliedern (vgl. Pkt. 3.1.2 Umlaufvermdgen,
sonstige Vermdgensgegenstande).

Hierdurch wird die Saldierung auf der Passivseite verhindert. Zum 31.12.2016 erfolgte
hierflr eine Korrektur in Hohe von 4.332.191,66 € (vgl. Pkt. 3.1.2 Umlaufvermogen,
sonstige Vermdgensgegenstande). Den grofdten Anteil dieser Umgliederungen haben
die Sollsalden der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenuber dem privaten
Bereich.

Auszahlungen vor dem Jahresabschlussstichtag, die Aufwand der Folgeperioden dar-
stellen, sind in einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) gesondert aus-
zuweisen. Aus Transferaufwendungen fur Januar 2017 war ein Betrag in Hohe von
insgesamt 4.197.130,80 € abzugrenzen. Dieser setzt sich zusammen aus
146.096,94 € Kindertagespflege, 244.873,00 € Unterhaltsvorschussen, 310.446,21 €
an Auszahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und 3.495.714,65 € fir Sozialleis-
tungen nach SGBXII und fur Bildung und Teilhabe (vgl. Pkt. 3.1.3 Aktive Rechnungs-
abgrenzung).
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Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist

Bezeichnun lau-

zel ung fend/Vorjahr

€ € €

Lohn- und Kirchensteuer 809.922,76 596.289,49| 213.633,27
Verbindlichkeiten Personall 9.187,13 6.834,56 2.352,57
romektur debitorische Kredito- 4.257.284,49 10.477,59 | 4.246.806,90
Kreditorische Debitoren 156.755,33 258.779,47| -102.024,14
Zweckgebundene Zuwendun-
gen (investiv) 72.791.686,39 73.159.933,03 | -368.246,64
@"geme'”e Investitionspauscha- 6.572.987,26 4.419.870,13| 2.153.117,13
Schul- und Bildungspauschale 9.503.040,04 9.411.313,61 91.726,43
Sportpauschale 1.417.670,48 1.605.051,52| -187.381,04
Brandschutzpauschale 374.083,86 151.964,28 222.119,58
Stellplatzablose 1.994.660,23 2.029.493,98 -34.833,75
ErschlieRungsbeitrage- u. Bei-
tréige KAG 207.206,57 111.861,65 95.344,92
Ersatzmafnahmen/ Ausgleichs- 1.751.803,71 1.406.640,30 | 345.163,41
zahlungen
Spenden 372.367,44 421.576,49 -49.209,05
Summe mittelfristige sonstige 100.218.655,69 93.590.086,10 | 6.628.569,59
Verbindlichkeiten
Weitere zweckgebundene Zu- 94.539,31 105.407,53|  -10.868,22
wendungen
Rechnungsabgrenzungen 3.427.213,15 7.502.476,50 4.075.263,35
Verbindlichkeiten aus Akonto- -
zahlung 302.971,46 1.979.325,40 1.676.353,94
Verrechnung/ Verwahr 1.378.020,71 1.273.246,93 104.773,78
Weitere andere sonstige Ver- 4.127.750,82 2.643.151,83 | 1.484.598,99
bindlichkeiten
Summe 109.549.151,14 107.093.694,29 | 2.455.456,85

Zum Abschlussstichtag 31.12.2016 wurden Sollsalden der sonstigen Verbindlichkeiten
auf der Passivseite der Bilanz in Hohe von 4.257.284,49 € korrigiert, die auf der Aktiv-
seite als Forderung an debitorische Kreditoren ausgewiesen werden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten aus HCM, wie den sonstigen Verbindlichkeiten aus
Lohn- und Kirchensteuern, Sozialversicherungsabgaben und gegeniber dem Personal
korrespondieren und verrechnen sich mit dem HCM Bankverrechnungskonto auf der

Aktivseite der Bilanz.
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Der grofte Anteil an den sonstigen Verbindlichkeiten entfallt auf die bereits erhaltenen
Zuwendungen, die noch nicht fur den vorgesehenen Zweck verwendet worden sind.
Hierbei handelt es sich schwerpunktmalig um Verbindlichkeiten aus zweckgebunde-
nen Zuwendungen in Hohe von 72.791.686,39 €, die Uberwiegend investiv einzuset-
zen sind. Sie gehdren zu den sonstigen Verbindlichkeiten, die im Verbindlichkeitsspie-
gel als mittelfristig (mehr als 1 bis 5 Jahre) angesetzt werden, da die Zuwendungsbe-
trage bis zur zweckgerechten Verwendung, wie die Fertigstellung eines Bauprojektes
und der anschliefenden Aktivierung der Sachanlage, auf dem Verbindlichkeitenkonto
verbleiben.

Unter die als mittelfristig zu bewertenden sonstigen Verbindlichkeiten fallen auch die
noch nicht fur ihren vorgesehenen Zweck verwendeten pauschalen Zuwendungen in
Hohe von insgesamt 17.867.781,64 €. AuRerdem werden hierunter auch die Erschlie-
Rungsbeitrage nach BauGB sowie Beitrage nach § 8 KAG subsummiert, bei denen es
sich um Vorauszahlungen der pflichtigen Anlieger handelt und die erst nach Fertigstel-
lung der jeweiligen Strallenbaumalnahme als Sonderposten ausgewiesen werden
(207.206,57 €). Verbindlichkeiten aus der Stellplatzablése bestehen in Hohe von
1.994.660,23-€. Das Gleiche gilt fur die Verbindlichkeiten aus Ersatzmalinahmen nach
dem Landschaftsgesetz und diverse Ausgleichszahlungen und Verbindlichkeiten aus
Spenden, die noch nicht fur den vorgegebenen Zweck, investiv oder konsumtiv, ver-
wendet worden sind 2.218.710,46 €.

Trotz weiterer Passivierungen im Bereich der Baumaflnahme "Bahnhofshinterfahrung"
in Héhe von etwa 1,86 Mio. €, aber auch anderer Projekte wie beispielsweise dem
Feuerwehrgeratehaus an der Haldleyer Stralle sowie dem Funk- und Notrufabfrage-
systems der Feuerwehr vorgenommen werden konnten, haben sich die Verbindlichkei-
ten aus der allgemeinen Investitionspauschale im Vergleich zum Vorjahr um einen
Betrag in Hohe von 2,17 Mio. € erhoht. Alle anderen Verbindlichkeiten aus pauschalen
Zuwendungen, Spenden, Ersatz- und Ausgleichszahlungen unterliegen im Vergleich
zum Vorjahr nur geringen Veranderungen.

Unter der Position der Rechnungsabgrenzung des Jahres 2016 zu 2017 wurde ein
Betrag in HOhe von 3.427.213,15 € bilanziert. Er besteht unter anderem aus den Zu-
fuhrungen aus Vorjahren, wie z. B. der Verbindlichkeit auf Erstattung der abzugelten-
den Urlaubsanspriiche gegenuber der Theater Hagen gGmbH in Hohe von
594.280,73 €. DarlUber hinaus besteht seit dem 31.12.2011 eine Erstattungspflicht in
Hohe von insgesamt 1,44 Mio. € gegentiber dem Land. Der Betrag stammt aus einem
zu Ungunsten der Stadt Hagen beendeten Klageverfahren gegen die Rickzahlung zu
viel erhaltener Wohngeldzuweisungen. Der Betrag ist im Jahr 2019 in einer Summe zu
leisten, wenn sich keine Ansprlche bis dahin ergeben. Erstmalig war in 2016 eine Ver-
rechnung mit Zahlungen an die Stadt Hagen mdglich. Es wurde fir 2016 ein Anspruch
von 180.023,28 € festgesetzt, sodass noch eine Verbindlichkeit in Hohe von
1.260.162,95 € besteht.

Die zum 31.12.2015 eingestellte Verbindlichkeit fir Erstattungsforderungen von umlie-
genden Gemeinden fur Aufwendungen der Erziehungshilfe in Ho6he von
2.578.977,33 € wurde in 2016 aufgeldst. Diese Abgrenzung war erforderlich, da zum

Anhang zum Jahresabschluss 2016 56

Anlage 3 Jahresabschluss zum 31.12.2016 66



HAGEN [
Stadt der FernUniversitat

Jahresabschluss 2015 der Buchungsschluss generell um einen Monat vorgezogen
worden war und daher die Spritzabrechnungen zum Stichtag 31.12.2015 noch nicht
vorliegen konnten. Speziell fur diesen Bereich wurde im Jahresabschluss 2016 der
Buchungszeitraum fur Leistungen aus 2016 auf Ende Januar 2017 verlangert, sodass
eine solche Abgrenzung fur das Jahr 2016 nicht vorzunehmen war.

Neue Rechnungsabgrenzungen wurden flr den Anteil des Leistungsentgeltes des
Bewertungszeitraumes 1. Mai 2016 bis 30. April 2017 eingestellt, der im Jahr 2016
erworben wurde (894.486,05 €).

Zusatzlich wurde insgesamt ein Betrag von 617.438,53 € flr ausstehende Rechnun-

gen abgegrenzt, welche im Aufstellungszeitraum des Jahresabschlusses 2016 bis En-
de Januar 2017 beziffert werden konnten.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Bilanz 25.494.642,78 25.815.285,58 -320.642,80
Zusammensetzung und Entwicklung:
31.12.2016 31.12.2015 Vergleich Ist
Bezeichnung laufend/Vorjahr
€ € €
Abgrenzung Landeszuweisun- 19.130.368,78 19.134.899,58 -4.530,80
gen, Theater und sonstiges
Abgrenzung Gewerbesteuervo- 0.00 0.00 0.00
rauszahlungen ’ ' '
PRA gem. § 43Il, S.2 GemHVO
NRW fir geleistete Zuwendun- 6.364.274,00 6.680.386,00 -316.112,00
gen
Summe 25.494.642,78 25.815.285,58 -320.642,80

Laut einer Prifbemerkung des Rechnungsprifungsamtes zum Jahresabschluss 2014
wird zur Wahrung der Vollstandigkeit der Bilanz die gesamte Forderung aus dem be-
schiedenen Zuwendungsbetrag auch im konsumtiven Bereich komplett eingebucht.
Die zweckgebundenen Ertrage daraus, die sich nicht auf die abzuschliefiende Periode
beziehen, werden auf einen Passiven Rechnungsabgrenzungsposten ubertragen zur
zweckgerechten Verwendung in den Folgejahren.
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Bei der Abgrenzung von Landeszuwendungen handelt es sich Uberwiegend um Be-
triebskosten fur Kindergarten und -tagesstatten und um Zuwendungen nach dem Kin-
derbildungsgesetz (KiBiz) die den Zeitraum Januar 2017 bis Juli 2017 betreffen und
um Fordermittel fur soziale Arbeit an Schulen fur den Zeitraum 2016 bis 2017. Auch
die zweckgebundenen Ertrage fur das Projekt "Soziale Stadt Wehringhausen" in Héhe
von noch rund 1,14 Mio. € und die zweckgebundenen Landesmittel zur Sanierung der
Bricke im Zuge des Zubringers zur A 46 Uber die Berchumer Strafl’e in Héhe von
1,48 Mio. € werden hieruber zur weiteren zweckgerechten Verwendung Ubertragen.

Wie bereits unter Ziffer 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten- ausgefuhrt, han-
delt es sich bei der Position PRAP gemal} § 43 Abs. 2 S.2 GemHVO uberwiegend um
Zuwendungen, die an soziale Einrichtungen wie zum Beispiel Kindertageseinrichtun-
gen und Sportvereine weitergeleitet werden. Parallel zu den im Haushaltsjahr 2016
weitergeleiteten Zuwendungen in Hohe von 854.907,83 €, die als aktive Rechnungs-
abgrenzungsposten bilanziert wurden, wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten
in gleicher Hohe eingestellt. Unter Berucksichtigung der genannten Neupassivierungs-
summe flr 2016 sowie der ertragswirksamen Aufldsung dieser und der bereits fur Vor-
jahre passivierten Positionen von etwa 1,16 Mio. € betragt die Gesamtveranderung
der Bilanzposition 316.112,00 €.
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4. Erlauterungen zur Ergebnisrechnung

Gemal § 38 GemHVO weist die Ergebnisrechnung die Ertrage und Aufwendungen
einer Kommune aus und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressour-
cenverbrauch im abgelaufenen Haushaltsjahr ab. Es wird so der Jahreserfolg, der sich
als Uberschuss oder als Fehlbetrag darstellt, ermittelt.

In der Ergebnisrechnung sind die Ertrage und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in
zusammengefassten Positionen, in Staffelform aufgestellt. Es werden die Positionen
der laufenden Verwaltungstatigkeit, die Finanztransaktionen und die aul3erordentli-
chen Geschaftsvorfalle deutlich unterschieden und die Ergebnisse so transparent ge-
macht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstitzen, werden gemaf den
Anforderungen des § 44 GemHVO die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Posi-
tionen nachstehend erlautert.

4.1 Ertragsarten
4.1.1 Steuern und ahnliche Abgaben

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 231.944.231,27 233.906.441,25 -1.962.209,98
Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
Grundsteuer A und B 48.542.418,26 48.269.739,91 272.678,35
Gewerbesteuer 85.610.051,01 91.212.671,30 -5.602.620,29
Semeindeanteil Einkommens- 70.627.383,26 68.405.810,30 2.221.572,96
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 12.775.314,93 12.397.074,47 378.240,46
Sonstige Steuer (Vergnigungs-,
Hunde- und Wettbiirosteuer) 7.020.137,48 6.758.822,07 261.315,41
Steuerahnliche Ertrage und Aus- 7.368.926.33 6.862.323,20 506.603,13
gleichsleistungen
Summe 231.944.231,27 233.906.441,25 -1.962.209,98

Zu den kommunalen Steuern gehdren einerseits als Realsteuern gemall § 3 Abs. 2
(AO) die Gewerbesteuer und die Grundsteuer und andererseits die Gemeindeanteile
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an den Gemeinschaftssteuern wie Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Des Weite-
ren werden noch als sonstige Steuern unter anderem die Vergnugungssteuer und die
Hundesteuer sowie steuerahnliche Ertrage und Ausgleichsleistungen erzielt.

Im Jahr 2015 wurde erstmalig eine Steuer auf sexuelle Vergntigungen erhoben.
Die Gewerbesteuer hat sich gegentber dem Vorjahresergebnis um 6,54 % vermindert;
die steuerahnlichen Ertrage und Ausgleichszahlungen haben sich demgegenuber um

6,87 % erhdht. Insgesamt ist bei den Steuern und ahnlichen Abgaben eine Verminde-
rung in Hohe von 0,85 % gegenuber dem Vorjahr entstanden.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 251.745.748,96 226.119.901,69 25.625.847,27

Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
Schlisselzuweisungen 139.247.860,00 132.605.580,00 6.642.280,00
Allgemeine Zuweisungen 35.987.716,02 35.987.716,02 0,00

Zuwendungen fur laufende Zwe-
cke

61.947.926,46

43.415.153,68

18.5632.772,78

Ertrdge aus der Auflésung von

13.405.719,21 12.365.068,82 1.040.650,39
Sonderposten
Auflosung PRAP flr geleistete 1.156.527,27 1.174.959,44 118.432,17
Zuwendungen
Allgemeine Umlagen vom Land - 571.423,73 -571.423,73

Summe

251.745.748,96

226.119.901,69

25.625.847,27

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschisse erfasst. Zuweisungen sind
Ubertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskorperschaften und Zuschusse sind
Ubertragungen vom unternehmerischen und Ubrigen Bereich von oder an Kommunen.

Fiar das Jahr 2016 hat die Stadt Hagen eine Finanzzuweisung nach dem Starkungs-
paktgesetz in Hohe von 35,99 Mio. € erhalten.
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Insgesamt haben sich die Zuwendungen fur laufende Zwecke im Vergleich zu 2015 in
2016 um ca. 18,64 Mio. € erhoht. Die Zunahme ist insbesondere auf erhdhte Landes-
zuwendungen fur Kindertageseinrichtungen zurlckzufihren. Hierzu ist anzumerken,
dass den Mehrertragen in der Hauptsache auch hdhere Aufwendungen gegenuber-
stehen (vgl. Pkt. 4.2.5 Transferaufwendungen).

Bei den Ertragen aus der Auflésung von Sonderposten handelt es sich um jene inves-
tive Zuwendungen, die in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus Investiti-
onstatigkeit abgebildet und gesondert als Zuwendungen fir InvestitionsmalRnahmen
veranschlagt werden. Sie fuhren in Abhangigkeit zur Aktivierung der durch sie gefor-
derten Vermogensgegenstande im Rahmen der Bilanzierung zu Sonderposten auf der
Passivseite der Bilanz und werden parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam
aufgeldst. Der durch die Abschreibungen in der Ergebnisrechnung angesetzte Auf-
wand wird so, zumindest anteilig, durch die Ertrage aus der Auflésung der Sonderpos-
ten finanziert, bzw. neutralisiert. Wertmalig liegt die ertragswirksame Auflésung von
Sonderposten im Haushaltsjahr 2016 um circa 1,04 Mio. € Uber dem Betrag aus dem
Haushaltsjahr 2015.

Aulerdem fallen hierunter die auRerplanmafigen Auflésungen von Sonderposten, die
beispielsweise parallel zu den auRerplanmafigen Abschreibungen im Bereich des An-
lagevermogens entstehen kénnen. Wahrend die Summe der aulierplanmalfigen Son-
derpostenauflésung im Haushaltsjahr 2015 bei 169.317,00 € lag, wurden 2016 keiner-
lei aul3erplanmaliige Sonderpostenauflésungen gebucht.

Die Ertrage aus der Aufldsung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus ge-
leisteten Zuwendungen betragen fur das Haushaltsjahr 2016 circa 1,16 Mio. € und
liegen damit nur rund 18.432,00 € unter dem Wert des Vorjahres. Hierunter werden
die weitergeleiteten Zuwendungen an Dritte gemal} § 43 Abs. 2 GemHVO zusammen-
gefasst. Fur diese wurde neben der Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungs-
posten fur die Gewahrung einer Zuwendung auf3erdem ein passiver Rechnungsab-
grenzungsposten gebildet, der entsprechend ertragswirksam aufzuldsen ist.

4.1.3 Sonstige Transferertrage

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 9.771.538,84 3.925.893,34 5.845.645,50
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Ersatz von sozialen Leistungen 974.233,64 855.322,85 118.910,79
aufierhalb von Einrichtungen
Ersatz von sozialen Leistungen in 8.140.230,20 2.576.029,49 5.564.200,71
Einrichtungen
Andere sonstige Transferertrage 657.075,00 494.541,00 162.534,00
Summe 9.771.538,84 3.925.893,34 5.845.645,50

Im Bereich des Ersatzes von sozialen Leistungen auf3erhalb von Einrichtungen erfolg-
ten Kostenbeitrage in Hohe von 68.162,68 €, Ruckzahlungen gewahrter Hilfen in Hohe
von 227.054,39 € und Unterhaltsleistungen in Hohe von 315.148,66 €. Leistungen von
Sozialleistungstragern betragen 356.892,72 € und die sonstige Ersatzleistungen
6.975,19 €.

Im Bereich der sozialen Leistungen in Einrichtungen erfolgten im Jahr 2016 Kostenbei-
trage und -erstattungen in Hohe von 752.121,28 €, Unterhaltszahlungen in Hohe von -
198.993,81 € wund Leistungen anderer Sozialleistungstrager in Hohe von
7.164.872,43 €. Ruckzahlungen gewahrter Hilfen und sonstige Ersatzleistungen er-
folgten in Héhe von 24.242,68 €.

Andere sonstige Transferertrage bestehen aus den Umlagezahlungen vom VRR in
Hoéhe von 657.075,00 €.

4.1.4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 73.850.534,69 63.964.409,72 9.886.124,97
Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
Verwaltungsgebiihren 7.715.704,92 6.658.139,17 1.057.565,75
Benutzungsgebuhren und ahnli- 61.375.377,81 52.488.989,86 8.886.387,95
che Entgelte
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Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Ertrage aus der Auflosung von 3.226.146,11 3.225.322,76 823,35
Sonderposten fir Beitrage
Ertrage aus der Auflésung von
Sonderposten fir den Gebuhren- 1.5633.305,85 1.591.957,93 -58.652,08
ausgleich
Summe 73.850.534,69 63.964.409,72 9.886.124,97

Die offentlich-rechtlichen Leistungsentgelte nahmen im Vergleich zum Vorjahr um ei-
nen Betrag in Hohe von 9,89 Mio. € zu.

Der Bereich der Verwaltungsgebuhren hat daran einen Anteil in Héhe von 1,06 Mio. €.
Verwaltungsgebuihren sind o6ffentlich-rechtliche Gebuhren (Entgelte) fur die Inan-
spruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, wie z.B. Passgebuh-
ren, Genehmigungsgeblhren, Gebulhren fir die Bautiberwachung, Geblhren flr Be-
glaubigungen usw.

Benutzungsgebuihren und ahnliche Entgelte nehmen den grofdten Anteil an den 6ffent-
lich-rechtlichen Leistungsentgelten ein. In 2016 waren es 61,38 Mio. €, wobei zu 2015
eine Verbesserung in Hohe von 8,89 Mio. € eintrat, welche hauptsachlich mit knapp
7,00 Mio. € durch Mehrertrage bei den Benutzungsgebuihren entstanden ist
(22,31 Mio. € 2016 zu 15,32 Mio. € 2015).

Den groRten Anteil an den Benutzungsgeblihren haben die Transportgeblihren des
Rettungsdienstes des Amtes fur Brand- und Katastrophenschutz mit insgesamt
9,69 Mio. € Gebuhrenertragen in 2016 (6,13 Mio. € in 2015, siehe Ausfuhrungen zur
Abgrenzung der Transportgebuhren unter Bilanz Aktiva Pkt. 3.1.2 Sonstige Vermo-
gensgegenstande). Weiter konnten 5,05 Mio. € Ertrage bei den Kindertageseinrich-
tungen erzielt werden (4,17 Mio. € in 2015) und durch die Unterbringung und Betreu-
ung von Asylbewerbern 2,98 Mio. € (0,54 Mio. € in 2015).

Weitere Ertrage aus diesem Bereich werden fur die Benutzung von o6ffentlichen Ein-
richtungen und Anlagen und fur die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistun-
gen entrichtet. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Entgelte fur die Inanspruch-
nahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Mullabfuhr, der Stral3enreini-
gung und fur die Sondernutzung von Stral3en. Die Einnahmeanteile aus den Grundbe-
sitzabgaben werden an den HEB und den WBH weitergeleitet.

Sonderposten flr Beitrage werden fur ErschlieBungsbeitrage nach BauGB und fir Bei-
trage nach KAG gebildet. (Nahere Ausfuhrungen zur ertragswirksamen Aufldsung von
Sonderposten werden unter Ziffer 4.1.2 dargestellt). Fir das Haushaltsjahr 2016 be-
tragt die Summe der ertragswirksamen Auflésung aus Sonderposten flr Beitrage circa
3,23 Mio. €. Hiervon entfallen 3.208.628,51 Mio. € auf Beitrage nach BauGB und le-
diglich 17.517,60 € auf die nach KAG.
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4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 5.162.675,11 1.878.659,12 3.284.015,99
Zusammensetzung und Entwicklung:
Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Mieten und Pachten 4.090.536,49 565.457,18 3.525.079,31
Ertrage aus Verkauf 492.586,24 465.785,01 26.801,23
Ertrage aus Eintrittsgeldern 108.265,42 486.766,58 -378.501,16
i%’;ssté%‘?geft’g"atrecm"c“e Leis- 471.286,96 360.650,35 110.636,61
Summe 5.162.675,11 1.878.659,12 3.284.015,99

Die Erhéhung der Mietertrage um 3,53 Mio. € ist ursachlich mit der Rekommunalisie-
rung der GWH verbunden (vgl. dazu die Ausfihrungen unter Ziffer 4.2.6).

Die Ertrage aus Verkauf ergeben sich z. B. aus dem Verkauf beweglicher Sachen, die
nicht als Anlagevermoégen erfasst waren, aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art
und aus dem Verkauf im Gastrobereich, wie z. B. im Cafe K im Kultopia.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind z. B. die Eintrittsgelder des Museums,
Werbeeinnahmen sowie der privatrechtliche Teil der Marktstandgebuhren.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Lt. Ergebnisrechnung

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
65.152.314,45 60.143.126,54 5.009.187,91
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Ertrage aus Erstattungen vom 24.591.227 15 22.974.719,70 1.616.507.45
Bund, Land, etc.
Aufgabenbezogene Leistungsbe- 39.873.541,94 36.990.475,08 2.883.066.86
teiligungen
Ertrage aus Erstattungen aus der 687.545,36 177.931,76 509.613,60
Umlage des KSA
Summe 65.152.314 45 60.143.126.54 5.009.187.91

Kostenerstattungen sind Ertrage, die die Gemeinde erhalt, wenn sie flr eine andere
Stelle im Rahmen eines Auftragsverhaltnisses tatig wird. Hierzu gehdren auch die Er-
stattungen der Uberértlichen Sozialhilfetrager (LWL) fur die von der Stadt Hagen ge-
leistete Sozialhilfe und die Erstattungen des Bundes fur die Unterstellung der Fahr-
zeuge des Bundes im Rahmen der Katastrophenabwehr.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen sind die des Bundes fiur die Kosten der
Unterkunft an Arbeitssuchende in Hohe von 17,81 Mio. € (+ 10,99 %), denen an Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen in Héhe von 2,58 Mio. € (+ 4,19 %) sowie der Leis-
tungsbeteiligung an der Grundsicherung nach § 46a SGB in Hohe von 19,48 Mio. € (+

5,5 %).

Bei pauschalierten Erstattungen wird von Kostenumlagen gesprochen.

4.1.7 Sonstige ordentliche Ertrage

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 32.979.891,30 30.338.856,85 2.641.034,45
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Konzessionsabgaben 12.105.951,57 12.000.000,00 105.951,57
Erstattung von Steuern 121,64 4.313,69 -4.192,05
Ertrage aus der Verauferung von 882.514.46 573.953,59 308.560,87
Vermdgensgegenstanden
Weitere sonstige ordentliche 13.718.935,66 12.264.704.98 1.454.230,68
Ertrage
E_rtrége aus der Auflésung sons- 62.927.14 62.075,27 851,87
tiger Sonderposten
Nicht zahlungswirksame ordentli- 5.107.130,34 4.251.081,42 856.048,92
che Ertrage
ﬁggzre sonstige ordentliche Er- 1.102.310,49 1.182.727.90 -80.417,41
Summe 32.979.891.30 30.338.856,85 2.641.034,45

Bei den Ertragen aus der VerauRerung von Vermdgensgegenstanden handelt es sich
um den Differenzbetrag zwischen dem Buchwert und dem Verkaufserlés des Vermo-
gensgegenstandes. Der Wert flr 2016 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um einen
Betrag von 308.560,87 € erhdht. Der grofdte Anteil von Ertragen aus der Veraulierung
von Vermogensgegenstanden resultiert aus dem Verkauf von Grundsticken in Héhe
von 831.367,31 €. Hiervon betroffen sind beispielsweise der Verkauf von Grundstu-
cken des "Gewerbegebietes Herbeck® (682.441,80 €), einem Grundstick "Im alten
Holz" (76.826,00 €) und an der "FeithstralRe" (32.666,88 €) sowie mehreren kleineren
Grund stiicken und Vorhalteflachen. Wahrend fir das Jahr 2016 keine Ertrage aus
dem Verkauf von Gebauden sowie immateriellen Vermogensgegenstanden erzielt
werden konnten, wurden flr den Verkauf von beweglichen Vermdgensgegenstanden
Ertrage in Hohe von 51.147,15 € generiert. Diese sind hauptsachlich auf VeraufRerun-
gen von Fahrzeugen zurtickzufihren.

Weitere sonstige ordentliche Ertrage sind z. B. Bul3gelder, Verwarngelder, Zwangs-
gelder, Sdumniszuschlage sowie Gewerbesteuernachzahlungszinsen, die sich gegen-
uber dem Vorjahr um 1,45 Mio. € erhdht haben.

Ertrage aus der Aufldsung von Sonderposten aus Sachschenkungen sind der Position
.Ertrage aus der Aufldsung von sonstigen Sonderposten® zuzuordnen. Erhalt die Stadt
Vermogensgegenstande im Zuge einer Sachschenkung ist flr diese neben der Bilan-
zierung auf der Aktivseite ein entsprechender sonstiger Sonderposten zur Darstellung
der Finanzierung auf der Passivseite der Bilanz abzubilden. Im Haushaltsjahr 2016
betragt die Summe dieser Auflésungen 62.927,14 € und liegt damit lediglich um
851,57 € Uber dem Ergebnis des Vorjahres.

Der Ertrag im Bereich der nicht zahlungswirksamen ordentlichen Ertrage von
5,11 Mio. € setzt sich in 2016 Uberwiegend aus den ertragswirksamen Auflosungen
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von Ruckstellungen in Héhe von rund 1,15 Mio. € zusammen und aus 3,08 Mio. € aus
Auflosung von Personalruckstellungen, wobei die Auflosung der Pensionsruckstellung
der Versorgungsempfanger mit 2,51 Mio. € den gréfdten Anteil daran hat. Die Erho-
hung der Ertrage um 0,86 Mio. €. im Bereich der nicht zahlungswirksamen Ertrage
erklart sich Uberwiegend aus den Bewertungskorrekturen nach NKF flr die Gbernom-
menen Buchwerte der GWH (Mehrertrag 385.547,21 €).

Die anderen sonstigen ordentlichen Ertrage setzen sich aus Burgschaftsprovisionen,
Schadensersatz und sonstigen Ertragen wie z. B. Sponsoring zusammen.

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierbare Eigenleistungen entstehen im Bereich von Investitionen, wenn bei der
Erstellung eigene Ressourcen in Form von Personal oder Material zum Einsatz kom-
men. Sie stellen demnach selbsterstellte Erzeugnisse des Anlagevermogens dar, die
nach § 33 Abs. 3 GemHVO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu akti-
vieren sind. Die aktivierbaren Eigenleistungen werden in der Ergebnisrechnung als
ErtragsgroRe berticksichtigt. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in
der Ergebnisrechnung in verschiedenen Positionen enthaltenen Aufwendungen, die im
Zusammenhang mit der Erstellung eigener Vermoégensgegenstande angefallen sind
(Personalaufwand, Materialaufwand etc.), zu neutralisieren.

Durch die Reintegration der Gebaudewirtschaft Hagen zum 01.01.2016 wurden erst-
mals seit dem Haushaltsjahr 2011 wieder aktivierbare Eigenleistungen in Hohe von
524.040,00 € erbracht, in dem durch den Einsatz eigenen Personals Vermdgensge-
genstande erstellt wurde. Hierbei handelt es sich um Aktivierungen fir Hochbaumalf3-
nahmen wie beispielsweise der MalRnahme "Erneuerung der Fassade des Verwal-
tungshochhauses" (153.920,00 €), dem Neu- bzw. Umbau von Kindertageseinrichtun-
gen (145.560,00 €) oder aber dem Neubau von Feuerwehrgeratehausern
(93.080,00 €). Aktivierbare Eigenleistungen des Fachbereichs Stadtentwicklung, -
planung werden in 2017 gepruft.

4.1.9 Bestandsverdnderungen

Im Jahr 2016 wurden keine Korrekturen der Lagerbestande aufgrund der durchgefihr-
ten Inventur vorgenommen.
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4.1.10 Ordentliche Ertrage

Ist
31.12.2016
€

Ist
31.12.2015
€

Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€

Lt. Ergebnisrechnung

671.130.974,62

620.278.738,20

50.852.236,42

4.2 Aufwandsarten

4.2.1 Personalaufwendungen

Ist
31.12.2016
€

Ist
31.12.2015
€

Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€

Lt. Ergebnisrechnung

137.848.933,93

112.677.971,85

25.170.962,08

Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Dienstaufwendungen Beamte 29.484.656,28 28.018.701,22 1.465.955,06
Dienstaufwendungen 72.266.749,66 54.201.537,54 18.065.212,12
tariflich Beschaftigte
sonstige Personalaufwendungen 0,00 828.548,65 -828.548,65
Beitrage Versorgungskasse 5.755.164,52 4.330.571,54 1.424.592,98
Beitrage zur gesetzlichen Sozial- 14.447.742.48 10.873.874,55 3.573.867,93
versicherung
Beihilfen/ Entschadigungen fir
Beschaftigte (Dienstunfalle) 1.613.972,49 1.900.771,96 -286.799,47
Personalaufwand Aktive 123.568.285,43 100.154.005,46 23.414.279,97
Zufuhrungen zu Personalriick- 18.041.815,60 16.072.922,11 1.968.893.49
stellungen
Aufwandsmind. Inanspruchnah- -5.054.506,40 -4.766.335,62 -288.170,78
me von Personalrickstellungen
Personalriickstellungen 12.987.309,20 11.306.586,49 1.680.722,71
Dienstaufwendungen Hono- 1.293.339,30 1.217.379,90 75.959.40
rarkrafte

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit den Beschaftigten (Beamte, Tarifbeschaftigte, Aushilfen
und sonstige Beschaftigte) der Kommune zu verstehen.
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Es handelt sich also hierbei z. B. um regelmaRige Dienstbeziige, Uberstundenzu-
schlage, Weihnachtsgeld usw.

In den Personalaufwendungen sind ebenfalls Aufwendungen fir Honorarkrafte enthal-
ten.

In den Bereich Beihilfen und Unterstutzungsleistungen gehéren auch die Kosten der
Reihenuntersuchungen, Untersuchungen vor der Anstellung auf Lebenszeit von Be-
amten, Zuschusse zum Mutterschaftsgeld, Kosten der Schutzimpfungen und derglei-
chen.

Die gesamten Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zu 2015 um
25,17 Mio. € erhdht, wobei der grofdte Anteil daran mit 21,36 Mio. € im Bereich der
tariflich Beschaftigten liegt. Die Grunde fur den Anstieg der Personalaufwendungen
liegen zum Teil in der Erhéhung der Tabellenentgelte aufgrund der Tarifeinigung vom
29.04.2016 ruckwirkend zum 01.03.2016.

Eine weitere Ursache der Erhéhung der Personalaufwendungen stellt die Restrukturie-
rung der Gebaudewirtschaft zum 01.01.2016 dar und die damit einhergehende Uber-
nahme des tarifbeschaftigten Personals.

Auch die Zufiuhrung zu den Pensions- (14,95 Mio. €) und Beihilfertickstellungen
(2,20 Mio. €) fur aktiv beschaftigte Beamte stellt in 2016 im Vergleich zum Vorjahr
einen Mehraufwand in Hohe von 3,03 Mio. € dar (Vgl. Bilanz Passiva Pkt. 3.2.3 Pensi-
onsruckstellungen).

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 18.449.350,95 17.028.431,50 1.420.919,45
Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
versorgungsaufwendungen fur 16.047.703,37 15.136.876,99 910.826,38
Beamte
Versorgungsaufwendungen fir 44.610,42 32.452,79 12.157,63
Tarifbeschéaftigte
Beihilfen und Unterstitzungsleis-
tungen fir Versorgungsempfan- 2.890.212,16 2.887.861,72 2.350,44
ger
Inanspruchnahme Rucksteliung -129.862,00 678.786,00 548.924,00
Versorgungsaufwendungen
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Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Inanspruchnahme Beihilfertck- -403.313,00 -349.974,00 -53.339,00
stellung
Zufiihrung Pensioqsrﬂckstellung 0.00 0,00 0.00
Versorgungsempfanger
Zufiihrung Beihilfefijckstellung 0,00 0,00 0,00
Versorgungsempfanger
Summe 18.449.350,95 17.028.431,50 1.420.919,45

Versorgungsaufwendungen sind Ruhegelder, Unterhaltsbeitrage, Hinterbliebenenbe-
zuge, Witwen- und Waisenbezige und Sterbegelder.

Insgesamt trat in 2016 bei den Versorgungsaufwendungen eine Mehrbelastung im
Vergleich zum Vorjahr in Hohe 1,42 Mio. € ein. Der deutliche Anstieg ist, neben der
Besoldungserhdhung von netto 2,1 %, auf die Wiedereinfuhrung der Ruhegehaltfahig-
keit der Feuerwehrzulage durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz zurickzuflh-
ren.

Neben diesen Mehraufwendungen konnte die Inanspruchnahme der Rickstellung fur
Versorgungsaufwendungen aufwandsmindernd nur in Héhe von 129.862,00 € erfolgen
(vgl. Bilanz Passiva Pkt. 3.2.3 Pensionsrickstellungen).

4.2.3 Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 119.094.827,71 119.492.013,72 -397.186,01
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €

Instandhaltung der Grundstiicke
und baulichen Anlagen aus Pau- 10.380.494,46 3.527.091,69 6.853.402,77
schalen
Erstattungen fir Aufwendungen
von Dritten aus laufender Verwal- 51.072.093,11 49.473.799,49 1.598.293,62
tungstatigkeit
Unterhaltung und Bewirtschaf-
tung der Grundstuicke und bauli- 10.575.074,02 28.301.616,62 -17.726.542,60
chen Anlagen
Unterhaltung und Bewirtschaf- 27.348.059,04 24.566.873,00 2.781.185,95
tung des Infrastrukturvermdgens
Unterhaltung des beweglichen 1.207.514,19 1.307.299,90 -99.785,71
Vermdgens
Besondere Verwaltungs- und

; 10.206.093,61 7.532.406,25 2.673.687,36
Betriebsaufwendungen
Aufwendungen fir sonstige 1.565.540,73 1.382.440.26 183.100,47
Sachleistungen
Aufwendungen fir sonstige 6.739.958,55 3.400.486,42 3.339.472,13
Dienstleistungen
Summe 119.094.827,71 119.492.013,72 -397.186,01

Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit
dem sogenannten Betriebszweck der Verwaltung wirtschaftlich zusammenhangen o-
der der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sachanlagevermdgens
dienen. Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2016 mit 119,22 Mio. € eine geringflugige Ver-
besserung in Hohe von 275.809,52 € zum Vorjahr (119,49 Mio. €) zu verzeichnen.

Den grofdten Anteil bei den Erstattungen an Dritte mit 51,07 Mio. € haben die Leistun-
gen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermégen in Hohe von
insgesamt 41,10 Mio. €. Sie gehen z. B. an den WBH fur die Abrechnung der
Schmutz- und Niederschlagswassergeblihren und an den HEB fir die Abfallentsor-
gung, den Winterdienst und die Stra’enreinigung, weil diese Betriebe die Aufgabe der
Daseinsvorsorge fur die Stadt Hagen erledigen.

Insgesamt betragen die Aufwendungen flr die Instandhaltung der Grundstiicke und
baulichen Anlagen 10.380.494,46 €, inklusive der Schul- und Bildungspauschale fur
die Schulgebaude. Fir die Ausfuhrungen ist der neue Fachbereich Gebaudewirtschaft
zustandig. Durch die Neuverteilung der Aufgabenwahrnehmung ab dem 01.01.2016
steigen die Aufwendungen um 6,85 Mio. € insgesamt in diesem Bereich.

Der Aufwand fir die Zufihrung zu Instandhaltungsrickstellungen ist den finanzstatisti-
schen Vorgaben dem Bereich fur Instandhaltung der Grundsticke und baulichen An-
lagen zuzuordnen. Fur die Instandhaltung von Bruckenbauwerken musste der Ruck-
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stellung fir die Instandhaltung von StralRen und Fahrbahnibergangen insgesamt ein
Betrag in Hohe von 750.000,00 € zugefuhrt werden (vgl. Bilanz Passiva Pkt. 3.2.3 In-
standhaltungsrickstellungen).

Nach Auflésung des Eigenbetriebes GWH zum 31.12.2015, wird das Mieter-
Vermieter-Modell nicht mehr weitergefuhrt. Die bisher diesem Bereich zugeordneten
Aufwendungen fur die Gebaudebewirtschaftung entfallen daher ab 2016 (10,20 Mio. €
Betriebskosten und 14,80 Mio. € Serviceleistungen). Dies erklart die Verringerung der
Aufwendungen in Héhe von 17,73 Mio. € in diesem Bereich.

Der Aufgabenbereich der An- und Vermietung wurde auf den Fachbereich 60 verla-
gert, sodass in 2016 die Aufwendungen fur die Energiekosten Abrechnung der Ge-
baudewirtschaft auf 7,36 Mio. € und Grundbesitzabgaben auf 2,23 Mio. € steigen.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermdgens wird durch den
WBH durchgeflihrt. Im Haushaltsjahr 2016 wurden insgesamt 27,47 Mio. € flr diesen
Bereich aufgewendet. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr (24,57 Mio. €) einen An-
stieg in H6he von 2,90 Mio. € dar. In diesen Bereich fallt die Unterhaltung der Ge-
meindestralRen mit dem groften Anteil von 9,08 Mio. €, die Unterhaltung von Ver-
kehrssignalanlagen (1,30 Mio. €) und o6ffentlicher Beleuchtung (3,11 Mio. €), die Un-
terhaltung von konstruktiven Ingenieurbauten (1,95 Mio. €), die Unterhaltung von 6f-
fentlichen Grinanlagen (3,79 Mio. €), Kinderspielplatzen (1,02 Mio. €) und die Pflege
von Grun- und Aufdenanlagen (1,56 Mio. €). Die gestiegenen Aufwendungen in 2016
zu 2015 liegen groRtenteils in der Unterhaltung von o6ffentlichen Griinanlagen (Mehr-
aufwand 1,31 Mio. €) und der Pflege von Grun- und Aul3enanlagen 1,48 Mio. €. Im
Rahmen der Restrukturierung der GWH wurden die Zustandigkeiten fur die Grinun-
terhaltung der AulRenanlagen in den Fachbereich 60 - Bauverwaltung verlagert. Die-
sem ist die Aufgabe des Auftraggebers der Stadt Hagen gegeniuber dem WBH Uber-
tragen.

Die Unterhaltung der Fahrzeuge des stadtischen Fuhrparks und der Aufwand fur das
Werkstatt- und das Treibstofflager bei der Feuerwehr sind die wesentlichen Posten in
dem Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermogens.

Als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden Lernmittel nach dem
Lernmittelfreiheitsgesetz, Schulerbeférderungskosten und Aufwendungen fir die
Festwerte Bucherei, Wald und Leerrohre betrachtet. Die Schulerbeférderungskosten
haben in 2016 einen Anteil in Hohe 3.534.555,56 €.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Festwerte ein Bewertungsvereinfachungsverfahren
darstellen und gemag § 34 Abs. 1 GemHVO flr Vermogensgegenstande des Sachan-
lagevermogens, die regelmafig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachran-
giger Bedeutung ist, gebildet werden kénnen. AuRerdem darf deren Bestand in seiner
Grole, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen un-
terliegen.
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Der Mehraufwand bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in
Hohe von 2,35 Mio. € ist im Wesentlichen bei den sozialen Einrichtungen, z. B. der
Unterhaltung der Notunterklinfte, entstanden.

Aufwendungen flr sonstige Sachleistungen sind die Aufwendungen fur den Erwerb
von Vorraten und setzen sich aus dem Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
und der Beschaffung von Waren zusammen. Bei Waren handelt es sich um materielle
Guter, die eingekauft werden und ohne wesentliche Be- oder Verarbeitung weiterver-
aulert werden. Die VerauRerung kann dabei entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen, z.
B. Lebensmittel fur den Bistroverkauf, Schulverpflegung durch einen Catering-Service,
Firmentickets fur die Mitarbeiterlnnen der Stadtverwaltung.

Zu den Aufwendungen flir sonstige Dienstleistungen zahlen alle Aufwendungen fir
Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden kon-
nen und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung von Verwaltungsleistun-
gen stehen, wie z. B. die Anfertigung von Ausweisen durch die Bundesdruckerei und
die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten. Auch die Noteinsatzfahrzeugtrans-
porte und Inkubatorentransporte durch das Amt fir Brand- und Katastrophenschutz
(37) fallen hierunter.

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 46.904.134,63 45.804.837,69 1.099.296,94
Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
Absch_relbungen auf_lmmaterlelle 6.689,00 6.104,39 584.61
Vermdgensgegenstande
Abschreibungen auf Gebaude 21.715,00 21.715,00 0,00
Abschreibungen auf Bricken und 2.140.397,74 2.158.603,30 -18.205,56
Tunnel
Abschreibungen auf Entwasse-
rungs- und Abwasserbeseiti- 69.495,00 69.482,62 12,38
gungsanlagen
Abschreibungen auf Stralennetz,
Wege, Platze und Verkehrslen- 19.767.150,04 19.680.366,75 86.783,29
kungsanlagen
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Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Abschreibungen auf Sonstige 18.340.804,30 17.999.385,15 341.419,15
Bauten
Abschreibungen auf Betriebs- 1.122.020,53 1.043.601,76 78.418,77
und Geschéftsausstattung
Abschreibungen auf Geringwerti- 936.712,34 911.343,83 25.368,51
ge Vermdgensgegenstande
Abschreibungen auf Fahrzeuge 1.119.915,14 1.090.878,41 29.036,73
Abschreibungen auf Maschinen,
technische Anlagen und Be- 429.318,38 422.399,39 6.918,99
triebsvorrichtungen
g‘é‘ferp'a”mag'ge Abschreibun- 3.609,00 1.072.436,07 11.068.827,07
Pauschal geplante AfA 0,00 0,00 0,00
Absc@relbungen auf das Umlauf- 10.111,00 0,00 10.111,00
vermdgen
Abschreibungen auf Forderungen 2.936.197,16 1.328.521,02 1.607.676,14
Summe 46.904.134,63 45.804.837,69 1.099.296,94

Abschreibungen stellen den Werteverzehr, bzw. das Ressourcenaufkommen des An-
lagevermogens dar. Sie sind grundsatzlich linear auf die Nutzungsdauer des ange-
schafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. PlanmaRige Abschreibungen
ergeben sich nach § 35 Abs. 1 GemHVO durch die gleichmaRige (lineare) Verteilung
der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermdgens auf die verwal-
tungsubliche Nutzungsdauer. Diese Nutzungsdauer ist in einer speziell fur Hagen er-
stellten Nutzungsdauertabelle je Vermoégensart festgelegt.

Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen zum 31.12.2016 in Hohe von
46.904.134,63 € liegt um circa 1,10 Mio. € Uber dem Ergebnis des Vorjahres. Dies ist
hauptsachlich auf Veranderungen der Posten "Abschreibung auf sonstige Bauten",
"AullerplanmaRige Abschreibungen" sowie die "Abschreibungen auf Forderungen"
zurtckzufihren. Wahrend sich der erst genannte Posten im Vergleich zum Vorjahr um
341.419,15. € erhoht hat, haben sich die auerplanmaRigen Abschreibungen um circa
1,07 Mio. € verringert. Die Abschreibungen auf Forderungen wiederum sind um einen
Wert von circa 1,61 Mio. € gestiegen.

Fur geringwertige Vermogensgegenstande besteht die Mdoglichkeit der Sofortab-
schreibung im Jahr der Anschaffung. Von dieser Moéglichkeit macht die Stadt Hagen
Gebrauch. Die Summe der Abschreibungen fur diese Vermogensgegenstande liegt fur
das Haushaltsjahr 2016 mit einem Betrag von 936.712,34 € lediglich knapp tUber dem
Ergebnis des Vorjahres.

Keiner Abschreibung unterliegen Grundsticke und Finanzanlagen sowie die bilanzier-
ten Kunstgegenstande. (An dieser Stelle wird auf die nicht planbaren Wertverande-
rungen unter Ziffer 4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen verwiesen.)
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AulBerplanmalige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung eines Vermdgensgegenstandes des Anlagevermogens vorzunehmen. In 2016
wurden aufRerplanmafige Abschreibungen in Héhe von nur 3.609,00 € gebucht. Der
im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,07 Mio. € niedrigere Wert resultiert iberwiegend
daraus, dass im Vorjahr im Zuge der Teilaktivierungen der Malinahme "Bahnhofshin-
terfahrung" mehrere auRerplanmafige Abschreibungen sowie Wertveranderungen auf
Sachanlagen vorgenommen werden mussten.

Die fur das Haushaltsjahr 2016 gebuchte aul3erplanmaRige Abschreibung bezieht sich
auf ein Rettungstransportfahrzeug der Feuerwehr, welches bei einem Verkehrsunfall
stark beschadigt wurde.

Beim Vergleich der aufgefuhrten Abschreibungssummen der Ergebnisrechnung mit
denen des Anlagengitters ist zu beachten, dass die Darstellung der Abschreibungen
im Anlagengitter sowohl die planmaRigen als auch die auerplanmafigen Abschrei-
bungen enthalt. Diese werden in der Ergebnisrechnung getrennt voneinander auf ver-
schiedenen Aufwandskonten dargestellt. Ein direkter Vergleich der Daten aus der Er-
gebnisrechnung mit denen des Anlagengitters ist somit nicht moglich.

Die Veranderungen im Bereich der Abschreibungen auf das Umlaufvermdgen sind auf
Wertveranderungen im Rahmen von Umgliederungen von Vermogensgegenstanden
des Anlagevermdgens in das Umlaufvermégen, die aufgrund hinreichend konkreter
Verkaufsabsichten vorgenommen wurden, entstanden. Diese sind im Umlaufvermo-
gen mit dem niedrigeren Wert (strenges Niederstwertprinzip) anzusetzen. Wahrend fur
das Haushaltsjahr 2015 keine Abschreibungen auf das Umlaufvermégen vorgenom-
men wurden, wurden fur das Haushaltsjahr 2016 Abschreibungen in Hohe von
10.111,00 € gebucht. Diese beziehen sich auf das Grundstick "Auf dem Lol-
fert/Wiesenstralle". Dieses wird zwar bereits im Umlaufvermdgen bilanziert, aufgrund
seiner eingeschrankten Nutzbarkeit wurde es allerdings neu bewertet und daraufhin im
Wert korrigiert.

Abschreibungen auf Forderungen entstehen bei Niederschlagungen und Erlassen von
Forderungen. Bei der Ubernahme der Altdaten in das SAP-System sind auch Forde-
rungen Ubernommen worden, die zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr werthaltig
waren. Im Jahr 2016 wurden Forderungen in Héhe von 2.936.197,16 € ausgebucht.

4.2.5 Transferaufwendungen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 247.552.459,69 219.407.234,26 28.145.225,43
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr

€ € €
Zuweisungen Und Zuschiisse flr 91.584.405,74 81.680.540,26 9.903.865,48
Sozialtransferaufwendungen 87.010.341,58 73.129.665,01 13.880.676,57
Steuerbeteiligungen 12.864.664,71 12.291.541,90 573.122,81
Allgemeine Umlagen 53.437.679,19 49.814.216,04 3.623.463,15
Sonstige Transferaufwendungen 2.655.368,47 2.491.271,05 164.097,42
Summe 247.552.459,69 219.407.234,26 28.145.225,43

Unter Transferaufwendungen im Bereich der 6ffentlichen Verwaltung sind Aufwendun-
gen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenuberstehen. Sie be-
ruhen auf einseitige Verwaltungsvorfalle und nicht auf einen Leistungsaustausch. Ins-
gesamt sind die Aufwendungen in diesem Bereich im Vergleich zu 2015 in H6he von
28,15 Mio. € gestiegen.

Die Transferaufwendungen setzen sich aus drei Bereichen zusammen. Den groéf3ten
Anteil machen in 2016 die Zuweisungen und Zuschusse fur laufende Zwecke in Hohe
von 91,58 Mio. € aus. Diese sind um 9,90 Mio. € gegenuber dem Vorjahr gestiegen.
Mit einem Anteil von insgesamt 6,69 Mio. € liegt die Ursache hauptsachlich bei den
Betriebserhaltungszuschiissen, dabei ist die HVG besonders hervorzuheben. Wurden
2015 noch 12,61 Mio. € von der Stadt Hagen geleistet, gingen in 2016 20,80 Mio. € an
die HVG. Weitere Zuschlsse gingen in 2016 an die Theater Hagen gGmbH mit 14,77
Mio. €, Stadthalle in Hohe von 850.000 €, Agentur Mark GmbH 260.000 €, Hage-
nAgentur 650.000 €).

Die Betriebskostenzuschisse an die Trager von Kindertageseinrichtungen haben ei-
nen weiteren Anteil in Hohe von 31,90 Mio. € an diesem Bereich der Transferaufwen-
dungen. Ferner wird zusatzlich unter dieser Position das Pflegewohngeld (8,15 Mio. €)
gefluhrt.

Den zweiten Bereich bilden die Sozialtransferaufwendungen in 2016 in Hoéhe von
87,01 Mio. €, mit einem Anstieg zu 2015 in Hohe von 13,88 Mio. €. Hierin enthalten
sind alle sozialen Leistungen, die naturlichen Personen in Form von individuellen Hil-
fen gewahrt werden, unabhangig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Bar-
leistungen (z. B. Grundsicherung) oder um Sachleistungen (z.B. Verpflegung, arztliche
Betreuung) handelt, auch darlehensweise gewahrte Hilfen werden als Aufwand ge-
bucht. Im Jahr 2016 kam es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehraufwendungen Uber-
wiegend im Bereich sonstiger Hilfen in Einrichtungen in Héhe von 6,18 Mio. €, in der
Hauptsache flr die wirtschaftliche Jugendhilfe und aus dem Bereich der Sozialtrans-
ferleistungen fr Asylbewerber fur Hilfe zum Lebensunterhalt von 4,65 Mio. €.

Den dritten Anteil der Transferaufwendungen bilden die Umlagen und Beteiligungen
mit Aufwendungen in 2016 in Hohe von 68,96 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr
(64,60 Mio. €) bedeutet dies einen Anstieg um 4,36 Mio. €.
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Die Steuerbeteiligungen setzten sich aus der Finanzierungsbeteiligung an dem Fonds
Deutsche Einheit und aus der Gewerbesteuerumlage zusammen. Wahrend die Ge-
werbesteuerumlage um 0,59 Mio. € gegenltber dem Vorjahr gesunken ist, stieg die
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit um 1,16 Mio. auf 7,22 Mio. €.
Aus dem Bereich der allgemeinen Umlagen stieg mit 51,43 Mio. € in 2016 die Land-
schaftsumlage nach § 22 LVerbO an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe um
3,50 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (47,93 Mio.

Weitere Umlagen werden-an den Regionalverband Ruhr in Hohe von 2,00 Mio. € ge-
leistet.

Unter den Sonstigen Transferaufwendungen ist insbesondere die Krankenhausumlage

(2,18 Mio. €) zu nennen.

4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 101.439.447,43 102.490.560,17 -1.051.112,74
Zusammensetzung und Entwicklung:
Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Sonstige Personal- und Versor- 1.240.678,58 1.065.241,63 175.436,95
gungsaufwendungen
Aufwendungen fur die Inan-
spruchnahme von Rechten und 12.007.453,45 18.405.946,87 -6.398.493,42
Diensten
Geschaftsaufwendungen 15.130.375,89 13.021.614,40 2.108.761,49
Steuern, Versicherungen, Scha- 4.108.568,10 4.554.164,87 -445.596,77
densfalle
Aufgabenbezogenen Leistungs- 59.202.330,26 56.456.775,55 2.745.554,71
beteiligungen
Wertveranderungen bei Vermo- 1.266.776,78 663.951,38 602.825,40
gensgegensténden
Zuschreibungen Sonderposten 1.494.303,16 1.114.878,00 379.425,16
Wertberichtigungen auf Forde- 3.276.378,87 3.665.460,34 -389.081,47
rungen
Besondere und weitere sonstige
Aufwendungen aus laufender 3.712.582,34 3.542.527,13 170.055,21
Verwaltungstatigkeit
Summe 101.439.447,43 102.490.560,17 -1.051.112,74
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Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem
Ergebnis der gewohnlichen Verwaltungstatigkeit hinzuzurechnen sind, aber nicht zu
den Aufwendungen gehoren, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammen-
hangen. Diese Aufwendungen betragen insgesamt 101,44 Mio. € in 2016 und sind
somit insgesamt um 1,05 Mio. € im Vergleich zu 2015 gesunken.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sind z. B. Reisekosten, Entgelte
fur Aus- und Fortbildungen, die Kosten fur die Augenuntersuchungen der Mitarbeiter
beim TUV und die Pramien fur Dienstjubilaen.

Die Aufwendungen fur die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten betrugen in
2016 insgesamt 12,01 Mio. € und sind im Vergleich zu 2015 (18,41 Mio. €) um 6,40
Mio. € gesunken.

In der Hauptsache lasst sich dies dadurch begrinden, dass ab dem 01.01.2016 die
Gebaudebewirtschaftung als Regiebetrieb in der Verwaltung der Stadt Hagen als
Fachbereich Gebaudewirtschaft weitergeflhrt wird. Der Mietaufwand aus dem Mieter-
Vermieter-Modell mit der GWH, mit einem anteiligen Aufwand in 2015 in Héhe von
13,81 Mio. €, entfallt ab 2016. Der Bereich An- und Vermietung der Liegenschaften
wurde dem Fachbereich 60 zugeflhrt. An Miet- und Pachtaufwendungen fielen in
2016 insgesamt 7,05 Mio. € an, welches eine Steigerung von 5,27 Mio. € im Vergleich
zu 2015 bedeutet.

Weiter zahlen zu den Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten die Aufwendun-
gen fur ehrenamtliche und sonstige Tatigkeiten (wie die Erstattungen der Auslagen der
Ratsmitglieder), Aufwendungen fur Gerichtsverfahren und Aufwendungen fur nicht
realisierte Investitionen wie Gutachterkosten, die ansonsten bei realisierten Investitio-
nen aktiviert werden konnten. Ferner sind darin Leasingraten enthalten (Kopierer:
76.340,54 €, Fahrzeuge: 21.838,58 €, Medienzentrum: 406.627,68 €).

Der Bereich der Geschaftsaufwendungen ist mit 15,13 Mio. € um 2,11 Mio. € gestie-
gen. Als Geschaftsaufwendungen werden z. B. die Aufwendungen fur Buromaterial,
Porto, Fachliteratur, 6ffentliche Bekanntmachungen und Telekommunikation erfasst.
Der um 13,94 % erhdhte Aufwand gegenuber dem Vorjahr bezieht sich im Wesentli-
chen auf die IT- und TK-Netz-Bereitstellung, sowie die Betreuung der IT-Verfahren
(1.318.732,59 € Mehraufwand) und Ausgaben fur Porto (347.889 € Mehraufwand).

Der Bereich Steuern, Versicherungen, Schadensfalle umfasst unter anderem die von
der Stadt zu zahlende Grundsteuer, Personenversicherungsbeitrage und die Regulie-
rung laufender Schaden, die der KSA gemeldet werden. Wesentlich ist in 2016, dass
sich die Haftpflichtumlage im Vergleich zum Vorjahr um 982.523,64 € vermindert hat.
Der Bereich der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen ist mit insgesamt
59,20 Mio. € in 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 2,75 Mio. € gestiegen. Darunter
sind die Erstattungen des stadtischen Anteils an das Jobcenter zu verstehen. Davon
sind die Leistungsbeteiligungen zur Unterkunft gegeniber dem Vorjahr um 1,94 Mio. €
gestiegen. Ein Teil der Mehraufwendungen wird durch die Beteiligung des Bundes
aufgefangen. Fur die Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden 320.253,80 € aufge-
wendet (vgl. Pkt. 4.1.2 Zuwendungen fur laufende Zwecke).
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Unter Wertveranderungen bei Vermdgensgegenstanden sind die Verluste aus dem
Abgang von Vermogensgegenstanden des Anlage- oder Umlaufvermogens, wie zum
Beispiel durch Verkauf, Verlust oder Verschrottung zu verstehen. Die hieraus entste-
henden Aufwendungen stehen in keinem direkten Sachzusammenhang mit der Nut-
zung eines Vermogensgegenstandes. Daher kdnnen sie nicht als planmalige oder
aulerplanmafige Abschreibungen berucksichtigt werden. Im Haushaltsjahr 2016 be-
tragt die Summe der Wertveranderungen bei Vermdgensgegenstanden circa 1,21 €
Mio. € und liegt damit um 550.712,61 € Uber dem Wert des Vorjahres.

Die Summe der Wertveranderungen von Sachanlagen bezieht sich sowohl auf die
VeraufRerung von Immobilien, deren Veraulierungserlés unter dem Restbuchwert des
betroffenen Vermogensgegenstandes liegt, als auch auf Abgange von entsorgten oder
entwendeten beweglichen Vermodgensgegenstanden. Im Haushaltsjahr 2016 entfallt
ein Groldteil der Wertveranderungen von Vermogensgegenstanden auf Stral3enab-
schnitte, die im Rahmen von Strallenerneuerungsmallnahmen wie beispielsweise der
Kaiserstralde ausgebucht werden mussten.

Die Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten fur den Gebuhrenaus-
gleich (Abfallbereich, Winterdienst sowie Stral3enreinigung) betragen 1.494.303 € und
erhdhen sich gegenltber dem Vorjahr um 379.425 €.

Der Aufwand fur die Wertberichtigungen auf Forderungen betragt fur die Pauschal-
wertberichtigung 2.763.254,81 €. Die Einzelwertberichtigung hat zu einer Auflésung in
Hohe von 159.452,32 € gefuhrt. Insgesamt betragt der fur die Wertberichtigungen ent-
stehende Aufwand 2.603.802,49 € (vgl. die Ausfihrungen zu Ziffer 3.1.2 - Offentlich-
rechtliche und privatrechtliche Forderungen).

Weitere 559.415,75 € mussten fur die Wertberichtigung der im Jahresabschluss 2015
in Héhe von 926,000,00 € eingestellten sonstige Forderung aufgewendet werden. Fur
die vertraglich zugesicherten Erstattungen des Landes fir Personalkosten und Ab-
schreibungen der im Auftrag des Landes gefuhrten Fluchtlingsunterkiinfte wurden
durch den endgultigen Festsetzungsbescheid in 2016 nur Erstattungen in Hohe von
367.483,33 € geleistet.

Besondere und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstatigkeit
sind z. B. die Fraktionszuwendungen, die Verfugungsmittel des Oberblrgermeisters
und die von der Stadt zu zahlenden BuRgelder, Stundungszinsen, Mahngebuhren,
aber auch die Auflésung von geleisteten Investitionszuwendungen an Dritte. Die ge-
leisteten Investitionszuwendungen an Dritte haben sich fur das Haushaltsjahr 2016 um
15.528,34 € verringert. Hierunter fallen die bereits unter den Ziffern 3.1.3 Aktive Rech-
nungsabgrenzungsposten sowie 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung dargestellten
Zuwendungssachverhalte, bei denen die Stadt Hagen die an soziale Einrichtungen wie
Kindertagesstatten und Sportvereine geleisteten Zuwendungen durch eigens erhalte-
ne Zuwendungen finanziert. Die flr diese Zwecke bilanzierten passiven Rechnungs-
abgrenzungsposten sind analog zu den ihr zugehorigen aktiven Rechnungsabgren-
zungsposten Uber die in den Zuwendungsbescheiden festgelegten Zweckbindungsfris-
ten abzugrenzen. Die Ertrage dieser Abgrenzungen betragen flr das Haushaltsjahr
2016 nunmehr etwa 1,16 Mio. €.
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4.2.7 Ordentliche Aufwendungen

Ist
31.12.2016
€

Ist
31.12.2015
€

Vergleich Ist
laufend/Vorjahr
€

Lt. Ergebnisrechnung

671.289.154,34

616.901.049,19

54.388.105,15

4.2.8 Ordentliches Ergebnis

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung -158.179,72 3.377.689,01 3.535.868,73

Das Ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der lau-
fenden Tatigkeit der Stadt ergibt. Es ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ertra-
ge und ordentlichen Aufwendungen. Uberstiegen in 2015 erstmalig seit 2008 die or-
dentliche Ertrage die ordentlichen Aufwendungen um 3.377.689,01 €, entstand in
2016 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Hohe von 302.704,67 €, da die or-
dentlichen Ertragen die ordentlichen Aufwendungen nicht decken.

4.2.9 Finanzertrage

Lt. Ergebnisrechnung

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
11.017.964,93 9.414.656,27 1.603.308,66
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Zinsertrage 30.681,79 13.696,65 16.985,14
Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen und 8.908.417,37 9.400.959,62 -492.542,25
Sondervermdgen
Sonstige Finanzertrage 2.078.865,77 0,00 2.078.865,77
Summe 11.017.964,93 9.414.656,27 1.603.308,66

Unter dieser Position werden insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber
auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Ertrage aus Beteiligungen oder Wert-
papieren des Anlagevermogens, Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben und
andere zinsahnliche Ertrage als Finanzertrage veranschlagt. AuRerdem fallen hierun-
ter die Ertrage aus Wertpapieren des Umlaufvermdgens sowie die jahrlichen Aufzin-
sungsbetradge aus niedrig verzinsten oder unverzinslichen Ausleihungen, sofern im
Bereich Anlagevermdgen langfristige und abgezinste Ausleihungen mit inrem Barwert
angesetzt sind.

Die Bruttogewinnausschuttungen der verbundenen Unternehmen nahmen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 0,49 Mio. € ab. Der in 2016 erzielte Betrag in Hohe von insge-
samt 8,91 Mio. € teilt sich auf in den Anteil der Sparkasse von 6,00 Mio. € und des
WBH von 2,91 Mio. Demgegenuber stehen auf der Aufwandsseite die sonstigen Steu-
ern in Hohe von 969.476 € (vgl. Pkt. 4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Die sonstigen Finanzertrage in Hohe von 2,08 Mio. € bestehen aus dem Verschmel-
zungsgewinn aus der Rekommunalisierung der GWH.

4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 23.565.172,09 27.993.474,58 -4.428.302,49
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Zinsaufwendungen an Bund 644,51 1092,06 -447,55
Zinsaufwendungen an Land 317,97 9.942,50 -9.624,53
Zinsaufwendungen an Gemein-
den und Gemeindeverbande 112,18 1.439,32 -1.327,14
Zinsaufwendungen an sonstige
offentliche Bereich 0,00 0,00 0,00
Zinsaufwendungen an verbunde-
ne Unternehmen, Beteiligungen 237,34 6.739,33 -6.501,99
und Sonderrechnungen
Zinsaufwendungen an sonstige 201.096,48 277.744,00 -76.647,52
offentliche Sonderrechnungen
Zinsaufwendungen an Krediinsti 23.362.336,54 27.696.517,37 14.334.180,83
Zinse_n an sonstigen inlandischen 427,07 0,00 427,07
Bereich
Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Summe 23.565.172,09 27.993.474,58 -4.428.302,49

Insgesamt mussten an Zinsaufwendungen 18,79 % weniger gegenuber dem Jahr

2015 aufgewendet werden.

4.2.11 Finanzergebnis

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung -12.547.207,16 -18.578.818,31 6.031.611,15

Das Finanzergebnis ergibt sich als Saldo aus den Finanzertragen sowie Zinsen und
sonstigen Finanzaufwendungen.

Anhang zum Jahresabschluss 2016

Anlage 3

Jahresabschluss zum 31.12.2016

82
92



HAGEN [
Stadt der FernUniversitat

4.2.12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung -12.849.911,83 -15.201.129,30 2.351.217,47

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit setzt sich aus dem Ordentlichen Er-
gebnis und dem Finanzergebnis zusammen.

Das Jahr 2016 schliel3t die Stadt Hagen mit einem negativen Ergebnis der laufenden
Verwaltungstatigkeit in Héhe von 12,85 Mio. € ab.

4.2.13 AulRerordentliches Ergebnis

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung 0,00 0,00 0,00

Unter dem aul3erordentlichen Ergebnis werden alle Vorgange, das heildt alle auReror-
dentlichen Ertrage sowie alle auferordentlichen Aufwendungen erfasst, die zwar
durch die Aufgabenerfillung der Stadt verursacht werden, jedoch fir den normalen
Verwaltungsablauf uniblich sind.

Es gibt bei der Stadt Hagen keine Vorgange, die unter dieser Position zu erfassen ge-
wesen waren.

4.2.14 Jahresergebnis

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Ergebnisrechnung -12.705.386,88 -15.201.129,30 2.495.742,42

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des Ergebnisses der laufenden Verwal-
tungstatigkeit und des aul3erordentlichen Ergebnisses gebildet.
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Die Stadt Hagen weist fur das Jahr 2016 einen Jahresfehlbetrag in Héhe von
12,71 Mio. € aus.

4.2.15 Darstellung der Abweichungen zur Haushaltssatzung 2016

Die Abweichungen zur Haushaltssatzung 2016 werden im Lagebericht dargestelit.
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5. Erlauterungen zur Finanzrechnung

Gemal § 39 GemHVO sind in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt von einander auszuweisen.

Es wird somit im Jahresabschluss der in der Finanzrechnung ausgewiesene Finanz-
mittelbestand mit dem Posten “Liquide Mittel” in der gemeindlichen Bilanz abgegli-
chen.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstitzen, werden gemaf} den

Anforderungen des § 44 GemHVO die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Positio-
nen nachstehend erlautert.

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung -34.367.400,13 19.911.562,50 -54.278.962,63

In der Finanzrechnung entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten (Positionen 1 — 16)
in der Gruppe ,Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit®
inhaltlich weitgehend den Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung, da die
Ertrage und Aufwendungen zugleich auch zahlungswirksam sein kénnen. Aus diesem
Grunde wird hier auf eine Erlduterung verzichtet.

5.2 Zuwendungen flr InvestitionsmalRnahmen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 15.975.673,35 13.586.870,00 2.388.803,35
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
I'_”;’rf;t't'onszuwe”dunge” vom 5.659.927,27 4.168.094,00 1.491.833,27
Investitionspauschale vom Land 7.966.423,29 7.351.853,19 614.570,10
mvestitionszuwendungen vom 232.798,66 230.367,00 2.431,66
Investitionszuwendungen von 23.369,41 0,00 23.369,41
verbundenen Unternehmen
Investitionszuwendungen von 40.099,98 872.045,40 -831.945,42
privaten Unternehmen
Investitionszuwendungen von
sonstigen offentlichen Sonder- 0,00 3.200,00 -3.200,00
rechnungen
gg:s“ge Investitionszuwendun- 2.053.054,74 961.310,41 1.091.744,33
Summe 15.975.673,35 13.586.870,00 2.388.803,35

Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschisse als Ubertragungen vom 6f-
fentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde zu veranschlagen, die ausdrucklich
fur die Durchfihrung von gemeindlichen Investitionen geleistet werden. Dabei werden
die Zuwendungen der Gemeinde malinahmenbezogen oder pauschal gewahrt.

In der Gesamtbetrachtung sind die Zuwendungen fur Investitionsmallnahmen um ei-
nen Betrag von circa 2,39 Mio. € gestiegen, der sich Uberwiegend aus Veranderungen
in den Bereichen "Investitionszuwendungen vom Land" (1,49 Mio. €) und "sonstigen
Investitionszuwendungen" (1,09 Mio. €) ergibt. Diese beziehen sich auf grofiere Bau-
malinahmen wie beispielsweise die "Bahnhofshinterfahrung" (ca. 3,56 Mio. €), "Kon-
junkturpaketmittel" (ca. 1,38 Mio. €) sowie "Investitionskostenzuschisse an Kitas" (ca.
1,03 Mio. €).

Im Bereich der ,Zuwendungen fiur InvestitionsmalRnahmen® bilden die Investitionszu-
wendungen vom Land NRW bzw. konkreter die Investitionspauschale vom Land NRW
in Hohe von 7.966.423,29 € die grofite Einzahlungssumme. Diese teilt sich in die All-
gemeine Investitionspauschale (7.165.898,28 €), die Sportpauschale (513.548,00 €)
und die Brandschutzpauschale (286.977,01 €) auf.
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5.3 Einzahlungen aus der VeraufRerung von Sachanlagen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 1.683.345,84 2.016.911,93 -333.566,09
Zusammensetzung und Entwicklung:
Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Einzahlung aus der VerauRerung 1.568.623,38 1,657.887,93 -89.264,55
von Grundstlicken
Einzahlung aus der VerauRerung 62.640,00 321.458,00 -258.818,00
von Gebauden
Sonstige Einzahlung aus der 52.082,46 9.307,00 42.775,46
Veraullerung von Sachanlagen
Einzahlung aus der Verauerung
immaterieller Vermdgensgegen- 0,00 28.259,00 -28.259,00
stande
Summe 1.683.345,84 2.016.911,93 -333.566,09

Hierunter sind die Einzahlungen aus der Veraulierung von materiellen Vermégensge-
genstanden der Gemeinde zu erfassen, die von der Gemeinde langer als ein Jahr ge-
nutzt werden und somit unter dem Sachanlagevermdgen anzusetzen sind. Unterteilt
wird diese Position nach Einzahlungen aus der Veraul3erung von Grundstlicken, von
Gebauden sowie von Sachanlagen.

Die Position Einzahlungen aus der Veraulierung von Grundstiicken weist Kaufpreis-
zahlungen in Hohe von 1.568.623,38 € aus und stellt somit den grofdten Posten dieser
Einzahlungsart dar. Bei diesen Einzahlungen handelt es sich unter anderem um Ein-
zahlungen aus dem Verkauf des Grundstlicks "Grof3e Brenne" (ca. 600.000,00 €) so-
wie kleineren Grundstlicken beispielsweise im Bereich "Altes Holz" (ca. 82.000,00 €),
der "Rolandstra3e" (ca. 45.500,00 €) und der Stral’e "Am Baum" (45.000,00 €).

Die Summe der Einzahlungen aus der Verauflerung von beweglichem Sachanlage-
vermogen betragt fur das Haushaltsjahr 2016 52.082,46 € und liegt damit um circa
42.775,00 € Uber dem Wert aus dem Haushaltsjahr 2015. Hierbei handelt es sich
uberwiegend um VeraulRerungen von Fahrzeugen der Feuerwehr.

Far den Verkauf von Gebauden wurden im Jahr 2016 Einzahlungen in Hohe von
62.640,00 € gebucht. Diese beziehen sich hauptsachlich auf die ErschlieBungsmal}-
nahme "Bredelle/Feithstralle" und haben eine eher untergeordnete Bedeutung.
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5.4 Einzahlungen aus der Verauf3erung von Finanzanlagen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 0,00 9.483.673,47 -9.483.673,47
Zusammensetzung und Entwicklung:
Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Einzahlung aus der Verauerung
von sonstigen Finanzanlagen 0,00 9.483.673,47 -9.483.673,47
Lt. Finanzrechnung 0,00 9.483.673,47 -9.483.673,47

Unter dieser Position sind die Einzahlungen aus der VeraufRerung von materiellen
Vermogensgegenstanden zu erfassen, die aus dem Verkauf von Beteiligungen, Wert-
papieren oder auch aus der Auflosung von Geldanlagen aus Kapitalanlagen erzielt
werden. Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Einzahlungen aus der VeraulRerung von
Finanzanlagen vorgenommen.
Die Ubertragung der Vermoégens- und der Schuldenwerte der Gebaudewirtschaft Ha-
gen (GWH) auf die Stadt Hagen und die Hingabe der Finanzanlagenanteile der Stadt
Hagen an der GWH als Gegenleistung erfolgte unentgeltlich.
(Naheres dazu unter Bilanz Aktiva Pkt. 3.1.1 - Finanzanlagen, vgl. Pkt. 5.11 Auszah-
lungen fur den Erwerb von Finanzanlagen).

5.5 Einzahlungen aus Beitrdgen und ahnlichen Entgelten

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 164.053,53 151.218,91 12.834,62

Anlage 3
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Einzahlungen aus Erschlie- 37.623,05 92.786,43 -55.163,38
Rungsbeitragen
Einzahlungen aus Beitragen
sowie sonstigen Beitragen und 126.430,48 58.432,48 67.998,00
ahnlichen Entgelten
Summe 164.053,53 151.218,91 12.834,62

Zu erfassen sind hier die Beitrage nach den §§ 8, 9 und 10 KAG, wenn diese fir die
Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung offentlicher Einrichtungen und Anlagen
und damit ausdricklich fur die Durchfihrung von Investitionen der Gemeinde erhoben
werden. Dies sind zum Beispiel Anliegerbeitrage fur den Bau von Stral3en.

Die Summe der Einzahlungen aus Beitragen und ahnlichen Entgelten liegt im Jahr
2016 bei einem Wert von 164.053,53 €. Dieser liegt um 12.834,62 € Uber dem Wert
aus dem Haushaltsjahr 2015. Der Uberwiegende Anteil dieser Einzahlungsposition
entfallt dabei auf Einzahlungen aus Beitragen nach dem BauGB (77.897,27 €). Hier-
von wiederum entfallen bereits 52.640,00 € auf die Erschlielfungsmalnahme "Bredel-
le/Feithstrale".

Die Summe der Einzahlungen aus Beitragen nach KAG betragt fir das Haushaltsjahr
2016 37.623,05 €. Diese setzt sich zusammen aus Einzahlungen flur die "Stra’ener-
neuerungsmafnahme Ronselstralle sowie eine Korrekturbuchung der Erschlie-
Rungsmalnahme "Bredelle/Feithstral3e". Auf die Einzahlungen aus sonstigen Beitra-
gen und ahnlichen Entgelten entfallen fir das Haushaltsjahr 2016 circa 48.500,00 €.
Hierbei handelt es sich fast ausschliel3lich um Einzahlungen aus der Stellplatzablose.

5.6 Sonstige Investitionseinzahlungen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 309.507,53 214.236,65 95.270,88
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Einzahlungen aus der Abwick- 87.97 0,00 87.97
lung von Baumalinahmen
Ruckflisse von Ausleihungen 309.419,56 214.236,65 95.182,91
Rickzahlung gewahrter investi- 0,00 0,00 0.00
ver Zuwendungen
Summe 309.507,53 214.236,65 95.270,88

Diese Position dient als Auffangposition flr Einzahlungen aus der Investitionstatigkeit
der Gemeinde, die keiner anderen Position innerhalb des Bereiches der gemeindli-
chen Investitionstatigkeit im Finanzplan zugeordnet werden konnen. Darin enthalten
sind auch Ruckflusse von Ausleihungen.

Die Summe der sonstigen Investitionseinzahlungen liegt 2016 mit einem Wert von
309.507,53 € um einen Betrag von 95.270,88 € Uber dem Wert aus dem Jahr 2015
und bezieht sich fast ausschlieRlich auf Ruckflisse von Ausleihungen. Hiervon wiede-
rum entfallt ein Grofteil (ca. 177.710,00 €) auf Rickflisse von Ausleihungen fir Woh-

nungsbaudarlehen.

5.7 Einzahlungen aus Investitionstatigkeiten

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 18.132.580,25 25.452.910,96 -7.320.330,71

Hierbei handelt es sich um die Summe der Ziffern 5.2 bis 5.6.

5.8 Auszahlungen fur den Erwerb von Grundsticken und Geb&uden

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 175.955,87 212.130,36 -36.174,49
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Hierunter fallen alle Geschaftsvorfalle der Gemeinde, die fur den Erwerb von unbebau-
ten und bebauten Grundsticken zu veranschlagen sind. Es spielt dabei keine Rolle,
welcher konkreten Bilanzposition diese im Bereich der Sachanlagen zugeordnet sind.

Neben den Auszahlungen fir den Erwerb von Grundstlcken, die im Sachanlagever-
mogen der Gemeinde bilanziert werden, sind hier auch die Auszahlungen fur den Er-
werb von Grundstiicken zu erfassen, die als Infrastrukturvermdgen der Gemeinde ge-
nutzt werden. AulRerdem fallen hierunter die Auszahlungen fur den Mietkauf von Ge-
bauden.

FiUr das Haushaltsjahr 2016 betragt die Summe der Auszahlungen flr den Erwerb von
Grundstlucken insgesamt rund 64.309,85 €. Dies ist Uberwiegend auf Auszahlungen im
Zusammenhang mit dem Projekt "Soziale Stadt Wehringhausen" (ca. 21.722,00 €)
zuruckzufuhren, aber auch auf den Ankauf von Grundsticken im Zuge der Baumal3-
nahme "Bahnhofshinterfahrung" (ca. 12.950,00 €) zurlckzufiihren. Weitere Auszah-
lungen dieser Position beziehen sich auf den Erwerb kleinerer Grundsticke sowie
Auszahlungen von Ausgleichsbetragen im Rahmen von "Bodenordnungsmalinah-
men/Umlegungsverfahren” (ca. 10.406,00 €).

Auszahlungen fur den Mietkauf von Gebauden fallen erstmalig seit dem Haushaltsjahr
2015 an. Hierbei handelt es sich um den Abschluss eines "Mietvertrages" zwischen
der Stadt Hagen und der Hagener Erschlief3ungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH,
der aufgrund der Vertragsinhalte als unechter Mietkauf einzustufen ist. Da der "Miet-
vertrag" in diesem Fall von Anfang an als Kaufvertrag gilt und das Eigentum bereits
zum Abschluss des Vertrages auf die Stadt Hagen Ubergeht, sind die Auszahlungen
der "Mietraten" Uber die vereinbarte Vertragslaufzeit nicht als Mietaufwand, sondern
vielmehr als Auszahlungen flir den Erwerb von Grundstiicken und Gebauden abzubil-
den. Die in 2016 ausgezahlten "Mietraten" betragen 111.646,02 €.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich somit eine Verringerung des Postens von
36.174,49 €.

5.9 Auszahlungen fur Baumalinahmen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 16.185.111,04 14.257.444,76 1.927.666,28
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Auszahlungen fir Hochbaumalt- 3.153.097,31 5.720.191,03 -2.567.093,72
nahmen
Auszahlungen fur Tiefoaumalt- 13.024.799,68 8.424.940,98 4.599.858,70
nahmen
ﬁ;uszahlungen Festwert Leerroh- 0.00 4.310,67 4.310,67
Auszahlungen flir sonstige Bau- 7.214,05 108.002,08 -100.788,03
maflnahmen
Summe 16.185.111,04 14.257.444.76 1.027.666.28

Unter dieser Position werden solche Leistungen veranschlagt, die die Gemeinde fur
die Erstellung von Hoch- und Tiefbaumalinahmen, aber auch sonstiger Baumal3nah-
men verausgabt. Die gemeindlichen Leistungen werden vielfach auch als ,Anlagen im
Bau® in der Bilanz angesetzt und bilden dort den Wert noch nicht fertig gestellter
Sachanlagen der Gemeinde ab.

Die Summe der Auszahlungen fir Baumalnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr um
einen Betrag von etwa 1,93 Mio. € gestiegen. Hierunter fallen alle Auszahlungen fur
den Neubau oder die Erweiterung von Gebauden oder Gebaudeteilen. In 2016 entfallt
ein Grolteil dieser Auszahlungen auf Neu- und Anbauten von Kindertageseinrichtun-
gen im Rahmen des "U-3 Ausbaus" (ca. 1,43 Mio. €) sowie den "Neubau von Feuer-
wehrgeratehausern” (ca. 940.000,00 €). Weitere Auszahlungen verteilen sich auf klei-
nere Mallnahmen wie beispielweise der "Herrichtung der Mensa der Sekundarschule
Altenhagen" (ca. 508.000,00 €).

Bei den Auszahlungen fur TiefbaumalRnahmen ergibt sich fur das Jahr 2016 ein um
circa 4,60 Mio. € hoherer Betrag als im Jahr 2015. Dieser liegt bei etwa 13,02 Mio. €
und bezieht sich gréflitenteils auf Auszahlungen im Bereich des Strallenbaus. Nen-
nenswerte Mallnahmen sind hier die ,Bahnhofshinterfahrung” (ca. 7,61 Mio. €), "Stra-
Renerneuerungsmalinahmen diverser Strallen" (ca. 1,24 Mio. €) sowie "Strallenbau-
maflnahmen nach dem GVFG" (ca. 841.788,00 €). Aulerdem wurden im Haushalts-
jahr 2016 Ausgaben flr die "Energetische Sanierung der Stra3enbeleuchtung" in H6-
he von etwa 1,04 Mio. € getatigt.
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5.10 Auszahlungen fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermdgen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 2.961.886,96 3.997.759,05 -1.035.872,09
Zusammensetzung und Entwicklung:
Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Auszahlungen fiir den Erwerb
von Vermogensgegenstanden 1.841.233,24 3.008.337,77 -1.167.104,53
oberhalb einer Wertgrenze von
410 €
Auszahlungen fir den Erwerb
von Vermogensgegenstanden 924.387,21 806.417,92 117.969,29
unterhalb einer Wertgrenze von e R e
410 €
Auszahlung fur Festwert Buche-
rei 196.266,51 183.003,36 13.263,15
Summe 2.961.886,96 3.997.759,05 -1.035.872,09

Unter dieser Position werden die Auszahlungen erfasst, die die Stadt Hagen fur den
Erwerb von beweglichen Vermdgensgegenstanden des Anlagevermdgens aufbringen
muss. Unter beweglichen Vermdgensgegenstanden versteht man in der Regel die ab-
nutzbaren Vermogensgegenstande wie zum Beispiel Buromdbel, Maschinen sowie die
Fahrzeuge der Gemeinde.

Die Auszahlungen fur den Erwerb von beweglichen Vermdgensgegenstanden liegen
im Haushaltsjahr 2016 bei insgesamt 2.961.886,96 € und sind damit im Vergleich zum
Vorjahr um einen Betrag von 1.035.872,09 € gesunken. Diese betreffen Uberwiegend
Anschaffungen im Bereich von Fahrzeugen (ca. 943.000,00 €) sowie der Ausrustung
des digitalen Bundelfunkes (ca. 350.000,00 €) bei der Feuerwehr.

Die Finanzpositionen fir die Auszahlung des Festwertes Blcherei wird separat abge-
bildet. Bei der Behandlung von Festwerten ist folgende Besonderheit zu beachten:
Wahrend die Ausgaben flr Ersatzbeschaffungen Aufwendungen im Sinne der Ergeb-
nisrechnung darstellen, sind die Auszahlungen fir diese haushaltsmaRig als Investiti-
on abzubilden. Die Summe der Auszahlungen fur den Festwert des Medienbestandes
der Blicherei liegt mit 196.266,51 € um 13.263,15 € Uber der des Jahres 2015.
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5.11 Auszahlungen fur den Erwerb von Finanzanlagen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Auszahlungen fur den Erwerb 0,00 -9.483.673,47 9.483.673,47
von Finanzanlagen
Lt. Finanzrechnung 0,00 -9.483.673,47 9.483.673,47

Hierunter sind alle stadtischen Finanzleistungen zu veranschlagen, die dem Erwerb
von Beteiligungen, Wertpapieren oder auch der Geldanlagen in sonstigen Kapitalanla-

gen dienen.

In 2016 wurden keine Auszahlungen fir den Erwerb von Finanzanlagen getatigt.

Die Ubernahme der Gebaudewirtschaft Hagen zum 01.01.2016 erfolgte durch Ver-
schmelzung im Wege der "Aufnahme ohne Abwicklung". Die Aufnahme findet ohne
Liquidation statt durch Ubertrag des gesamten Vermdgens und der Schulden der

GWH auf die Stadt Hagen.

5.12 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 892.784,15 219.058,54 673.725,61
Zusammensetzung und Entwicklung:
Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Auszahlungen an private Unter- 0,00 80.000,00 -80.000,00
nehmen
Auszahlungen an Gemeinden 892.784,15 139.058,54 753.725,61
und Ubrige Bereiche
Summe 892.784,15 219.058,54 673.725,61

Im Vergleich zu 2015 sind die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen im
Haushaltsjahr 2016 um einen Betrag von 673.725,61 € gestiegen.

Die Veranderung bezieht sich Uberwiegend auf die Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen an ubrige Bereiche. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen von In-
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vestitionskostenzuschlissen im Sinne des § 43 Abs. 3 GemHVO, die als aktive Rech-
nungsabgrenzungsposten bilanziert werden. Hiervon entfallen etwa 810.797,00 € auf
Zuschisse an Kindertageseinrichtungen und 60.000,00 € auf solche, die an Sportver-

eine gezahlt wurden.

5.13 Sonstige Investitionsauszahlungen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 150,00 1.849.768,17 -1.849.618,17
Zusammensetzung und Entwicklung:
Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Sg:stlge Investitionsauszahlun- 150,00 0,00 150,00
Rickzahlung Investitionszuwen- 0.00 1.849.768,17 -1.849.768,17
dungen
Summe 150,00 1.849.768,17 -1.849.618,17

Die sonstigen Investitionsauszahlungen liegen um etwa 1,75 Mio. € unter den Werten
aus dem Haushaltsjahr 2015.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden sonstige Investitionsauszahlung in H6he von 150,00 €
vorgenommen. Diese beziehen sich auf Auszahlungen im Rahmen der Stralenbau-
malinahme "Rummenohler Stralle".

Wahrend die Summe der Auszahlungen flur die Ruckzahlung von Investitionszuwen-
dungen im Haushaltsjahr 2015 noch bei einem Betrag von etwa 1,85 Mio. € lag, wur-
den im Haushaltsjahr 2016 keinerlei Auszahlungen fur solche Zwecke vorgenommen.

5.14 Auszahlungen aus Investitionstatigkeit

Anlage 3

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 20.215.888,02 30.019.834,35 -9.803.946,33
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Hierbei handelt es sich um die Summe der Ziffern 5.8 bis 5.13.

5.15 Saldo aus Investitionstatigkeiten

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung -2.083.307,77 -4.566.923,39 2.483.615,62

5.16 FinanzmittellUberschuss / -fehlbetrag

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung -36.450.707,90 15.344.639,11 -51.795.347,01

Fir 2016 tritt ein Finanzmittelfehlbetrag in H6he von 36,45 Mio. € ein. Im Vergleich
zum Bestand zum 31.12.2015 liegt somit eine Verschlechterung in Hohe von insge-
samt 51,80 Mio. € vor.

Der Uberwiegende Anteil in Hohe von 35,99 Mio. € lasst sich durch die nicht in 2016
geflossenen Starkungspaktmittel begriinden. Die Ertrage daraus wurden periodenge-
recht in 2016 gebucht (vgl. Ergebnisrechnung Pkt. 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine
Umlagen).

Dazu erfolgte fir 2016 eine nicht zahlungswirksame Rechnungsabgrenzung fur Ge-
bahrenertrage aus Rettungsdienst- und Krankentransport in Héhe von 9,69 Mio. €. Mit
Zahlungseingangen ist erst mit der Erstellung der Gebuhrenbescheide in den Folge-
jahren zu rechnen (vgl. Ergebnisrechnung Pkt. 4.1.4 Offentlich-Rechtliche Leistungs-
entgelte und Bilanz Aktiva Pkt. 3.1.2 Sonstige Vermdgensgegenstande).

Insgesamt mussten 48,50 Mio. € mehr an Liquiditatskrediten aufgenommen werden
(vgl. Bilanz, Passiva Pkt. 3.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssiche-
rung).

5.17 Aufnahme und Rickflisse von Darlehen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 8.198.963,46 3.769.609,41 4.429.354,05
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Ruckflisse von Darlehen ver- 0,00 0,00 0,00
bundener Unternehmen
Einzahlungen von sonstigen
offentlich-rechtlichen Sonder- 0,00 0,00 0,00
rechnungen
I%inz.ahlungen K_redite sonst. in- 0,00 0,00 0,00
l&ndischer Bereich
Einzahlungen von Kreditinstituten 8.198.963,46 3.769.609,41 4.429.354,05
Summe 8.198.963,46 3.769.609,41 4.429.354,05
5.18 Aufnahme von Krediten zur Liquiditatssicherung
Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 689.140.676,95 826.626.049,17 -137.485.372,22

Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Kreditaufnahme zur Liquiditatssi-
cherung bei Tragern der gesetzli- 0,00 50.000.000,00 -50.000.000,00
chen Sozialversicherung
Kreditaufnahme zur Liquiditatssi-
cherung bei verbundenen Unter- 20.564.968,62 61.626.049,17 -41.061.080,55

nehmen

Kreditaufnahme zur Liquiditatssi-
cherung bei Kreditinstituten

668.575.708,33

715.000.000,00

-46.424.291,67

Kreditaufnahme zur Liquiditatssi-

cherung bei sonstigen offentli- 0,00 0,00 0,00
chen Sonderrechnungen
Sonstige Kreditaufnahme zur 0,00 0,00 0,00

Liquiditatssicherung

Summe

689.140.676,95

826.626.049,17

- 137.485.372,22
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Die Kredite zur Liquiditatssicherung werden teilweise als Tagesgelder aufgenommen.
Hier erfolgen unterjahrig zahlreiche Umschuldungen, die jeweils Bankveranderungen
darstellen. Sie sind insofern in der Finanzrechnung nachzuvollziehen. Die Aufnahmen
addieren sich in 2016 auf 689,14 Mio. € und die Tilgungen auf 642,14 Mio. € (sh. Ziffer
5.20). Die Betrage geben nur die Summen wieder und nicht den Bestand der Liquidi-
tatskredite zum 31.12.2016 (vgl. Bilanz, Passiva Pkt. 3.2.4 Verbindlichkeiten aus Kre-
diten zur Liquiditatssicherung).

5.19 Tilgung und Gewahrung von Darlehen

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 13.603.710,55 13.679.681,79 -75.971,24
Zusammensetzung und Entwicklung:
Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Darlehen an verbundene Unter- 0,00 0,00 0,00
nehmen
Tilgung von Krediten fur Investiti- 8.845.454,30 13.036.280,73 -4.190.826,43
onen an Kreditinstitute
Tilgung von Krediten fur Investiti- 4.758.256,25 643.401,06 4.114.855,19
onen an sonstigen Bereich
Summe 13.603.710,55 13.679.681,79 -75.971,24
5.20 Tilgung von Krediten zur Liquiditatssicherung
Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 642.141.864,42 842.009.300,02 -199.867.435,60

Anlage 3
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Zusammensetzung und Entwicklung:

Ist Ist Vergleich Ist
Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Tilgung Krediten zur Liquiditats-
sicherung bei Tragern der ge- 0,00 50.000.000,00 -50.000.000,00
setzlichen Sozialversicherung
Tilgung von Krediten zur Liquidi-
tatssicherung an verbundene 21.741.031,09 61.509.300,02 -39.768.268,93

Unternehmen

Tilgung von Krediten zur Liquidi-
tatssicherung an Kreditinstitute

620.400.833,33

690.500.000,00

-70.099.166,67

Tilgung von Krediten zur Liquidi-
tatssicherung an Sonstige 6ffent-
liche Sonderrechnungen

0,00

40.000.000,00

-40.000.000,00

Summe

642.141.864,42

842.009.300,02

-199.867.435,60

Vergleiche hierzu Erlauterung zu Ziffer 5.18.

5.21 Saldo aus Finanzierungstatigkeit

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 41.594.065,44 -25.293.323,23 66.887.388,67

5.22 Anderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 5.143.357,54 -9.948.684,12 15.092.041,66
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5.23 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 1.274.663,23 11.821.608,09 -10.546.944,86

5.24 Bestand an fremden Finanzmitteln

Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 114.262,89 -598.260,74 712.523,63
5.25 Liquide Mittel
Ist Ist Vergleich Ist
31.12.2016 31.12.2015 laufend/Vorjahr
€ € €
Lt. Finanzrechnung 6.532.283,66 1.274.663,23 5.257.620,43

Das Ergebnis der Finanzrechnung stellt das Ergebnis der Ein- und Auszahlungen in
2016 dar. Bei einem Bestand der liquiden Mittel in Héhe von 6.532.283,66 € zum
31.12.2016 hat sich im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme der liquiden Mittel um
5.257.620,43 € ergeben. Dies stimmt mit der Veranderung der Bestande der Aktiva
(6.602.490,29 €, Zunahme 2.733.466,76 €) und Passiva (-70.206,63 €, Abnahme
2.524.153,67 €) der liquiden Mittel der Bilanz 2016 Uberein (vgl. Pkt. 3.1.2 Bilanz, Um-
laufvermoégen, Liquide Mittel und Pkt. 3.2.4 Bilanz, Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditatssicherung).

5.26 Darstellung der Ermachtigungsubertragungen fur Investitionen

Die Ermachtigungsubertragungen fur Investitionen werden detailliert im Lagebericht
dargestellt. Zur Fortflihrung der begonnenen Malinahmen und Absicherung der bereits
erteilten Auftrage sind Auszahlungsermachtigungen in Héhe von 6.231.873 € in das
Jahr 2017 Ubertragen worden. Ermachtigungsubertragungen entfallen ausschlielich
auf die Mallnahmen Bahnhofshinterfahrung, Reaktivierung von Gewerbebrachen und
Soziale Stadt Wehringhausen. Die Finanzierung wird einerseits durch zweckgebunde-
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ne Zuwendungen in Hohe von 4.467.026 €, andererseits durch die Ubertragung der
Kreditermachtigungen 2016 in Hohe von 1.764.847 € sichergestellt.
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6. Erganzende Hinweise

Entsprechend des Konkretisierungsbedarfs des § 44 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO ist da-
rauf hinzuweisen, dass bis zur Feststellung der Bilanz noch folgende Sachverhalte
abschliel3end zu betrachten sind:

a) Erlauterungen der Kostenunterdeckung

FUr die Gebuhrenbereiche bzw. Ubrige Bereiche ergeben sich gemal® § 43 Abs. 6
GemHVO die folgenden Kostenunterdeckungen:

. 31.12.2016 31.12.2015
Bezeichnung
€ €
Rettungsdienst (Teilplan 1270)*
Markte (Teilplan 5732)** -12.866,00 €
Lehranstalt fir Rettungsassistenten (Teilplan
1271)** 20.316,00 € 28.236,00 €

* Die Daten der Jahresabschliisse 2015 und 2016 fiir den Rettungsdienst liegen noch nicht vor.
**It. Steuererklarung 2015. Die Daten flr das Jahr 2016 fiir Markte liegen noch nicht vor.
***It. SAP - Auszug

b) Noch nicht erhobene Beitrage aus fertig gestellten ErschlieBungsmallnahmen

Zum Stichtag 31.12.2016 liegen mehrere fertig gestellte ErschlieRungsmallnahmen
vor, fur die noch keine ErschlieBungsbeitrage im Sinne einer endgultigen Abrechnung
erhoben wurden. Nach Abzug von Vorauszahlungen aus Vorjahren werden flir die
Stralde "Auf der Rolandhéhe" Einnahmen aus Beitragen nach BauGB in Hohe von cir-
ca 140.000,00 € erwartet.

Aulerdem werden weitere Einnahmen aus Beitrdgen nach § 8 KAG fur die Stral3en
"Lerchenfeld/Brusebrinkstrale" (ca. 280.000,00 €), die "Christian-Rohlfs-Strafe"
(ca. 230.000,00 €), die "Holthauser StralRe" (ca. 490.000,00 €), die "Kaiserstralle" (ca.
300.000,00 €) sowie der Strale "Am Rastebaum" (ca. 370.000,00 €) erwartet.

Die entsprechenden Beitragsbescheide werden voraussichtlich im Laufe der Haus-
haltsjahre 2017 bis 2019 erlassen und zu diesem Zeitpunkt entsprechend als Forde-
rung in die Bilanz eingebucht.
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7. Haftungsverhaltnisse

Folgende Haftungsverhaltnisse bestanden zum Bilanzstichtag:

Burgschaftsnehmer Stand Stand
31.12.2016 31.12.2015
HagenAgentur 1.915.755 € 1.965.741 €
WBH AGR 34.723.171 € 44.656.466
BSH GmbH 4.130.425 € 4.243.263 €
G.l.V. GmbH 71.219.728 € 68.479.617 €
Stadthallenbetriebs GmbH Hagen 104.064 € 119.717 €
HGW mbh 2.101.231 € 2.503.776 €
HUI GmbH 6.163.206 € 7.072.885 €
Elterninitiative Kinderland e.V. 12.421 € 14.905 €
Elterninitative Purzelbaum e.V. 19.173 € 22.368 €
Verschiedene Gewerbetreibende in
Hohenlimburg 1.481.094 € 1.528.020 €
Hagener Versorgungs- und Ver-
kehrs-GmbH / ENERVIE 23.856.000 € 23.856.000 €
Summe: 145.726.268 € 154.462.758 €
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1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist
dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufligen. Der Lagebericht ist gem. § 48 Gemein-
dehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) so zu fassen,
dass ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Schulden-,
Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Uberblick Uber die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechen-
schaft (iber die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Uber Vorgange von
besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten
sind, ist zu berichten.

Aulerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Auf-
gabenerfullung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermégens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten
Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam fiir das Bild der Vermo-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die
im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erldutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken fir die kiinftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde
liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Fir die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen vorrangig auf die Ertrage und Aufwendungen abgestellt, die den Mafstab fur den
Haushaltsausgleich darstellen. GemaR § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem
Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbe-
trag der Ertrage die Hohe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder Ubersteigt.
Ein positives Jahresergebnis erhéht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet
das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generatio-
nengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Héhe von

-12.705.386,88 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Hohe von -13.535.900 Euro betragt die
Veranderung 830.512,86 Euro.
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2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tatigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstatigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstatigkeit
+ Ergebnis der auRerordentlichen Tatigkeit (auerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Das Jahr 2016 war gepragt durch positive Entwicklung der Ertragsseite und durch eine wei-
terhin sehr positive Entwicklung auf dem Kapitalmarkt. Die verstarkte Zuwanderung von
Asylbewerbern und Kriegsflliichtlingen hat allerdings dazu gefiihrt, dass die Auswirkungen
auf den Haushalt zu erheblichen Veranderungen gegenuber der Planung fihrten.

Die Ergebnisse im Uberblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Ver-
gleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

; Ergebnis Abweichung
Ergebnis 2015 Plan 2016 2016 2016

Ordentiche Ertrage 620.278.738,20 | 649.923.815,52 | 671.130.974,62 | 21.207.159,10
Ordentiche Aufwendungen 616.901.049,19 | 645.176.715,26 | 671.289.154,34 | 26.112439,08
Ordentliches Ergebnis 3.377.689,01 | 474710026 |  -158.179,72 | -4.905.279,98
Finanzertrage 9.414.656,27 10.426.000 | 11.017.96493 | 59196493
Zinsen und sonstige Auf- 27.993 474,58 28.700.000 | 23.565.172,09 | -5.143827,91
wendungen
Finanzergebnis 18.578.818,31 18.283.000 | -12.547.207,16 | 5.735.792,84
Ergebnis laufender Ver- 1520112930 | -13.535.899,74 | -12.705.368,88 |  830.512,86
waltungstatigkeit
Jahresergebnis 15.201129,30 | -13.535.899,74 | -12.105.386,88 |  830.512,86

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentli-
chen Ertrage gedeckt werden kdnnen oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahr-
nehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstatigkeit (Finanzertrage und
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Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunachst auf3en vor.
Das ordentliche Ergebnis schlief3t in Héhe von -158.179,72 Euro ab. Gegenuber dem ge-
planten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Hohe von -4.905.279,98 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Héhe von -12.547.207,16
Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenutber dem Haushaltsplan um 5.735.792,84 Euro
verandert.

Mit rd. 23,6 Mio. Euro liegen die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen deutlich unter
dem Planansatz von rd. 28,7 Mio. €. Diese positive Entwicklung ist zurlickzuflihren auf das
in 2016 nochmals gesunkene Zinsniveau und die damit verbundenen, vergleichsweise glins-
tigen Abschlisse insbesondere bei den Liquiditatskrediten.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstatigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwal-
tungstatigkeit, was mit -12.705.386,88 Euro abschlie3t. Gegenuber dem Haushaltsplan be-
tragt die Abweichung 830.512,86 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstatigkeit flie3t das au3erordentliche Ergeb-
nis in Héhe von 0,00 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis betragt -12.705.386,88 Euro. Gegenlber dem geplanten Jahresergeb-
nis in Hohe von -13.535.899,74 Euro ergibt sich eine Abweichung in Hohe von 830.512,86
Euro.

Rucklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, namlich das Eigenkapital auf der Pas-
sivseite. Uberschiisse erhdhen das Eigenkapital. Fehlbetrage hingegen reduzieren das Ei-
genkapital, weil negative Jahresergebnisse zunachst die Ausgleichsricklage und anschlie-
Rend die allgemeine Ricklage vermindern.

Seit 2013 ist die Stadt Hagen Uberschuldet, das heif3t, das negative Eigenkapital wird auf
der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Fir 2016 weist die Bilanz ein negatives Eigenkapital in
Hohe von 12.689.871,85 Euro aus.

Die buchmaRige Uberschuldung setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag 2016 von
12.705.386,88 Euro und aus den Verrechnungen mit der allgemeinen Ricklage nach § 43
Abs. 3 GemHVO NKFWG, mit einem positivem Ergebnis in Héhe von 15.514,50 Euro.

Nach Umbuchung des negativen Eigenkapitals aus 2016 auf die Aktivseite des Bilanz erhéht
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Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsriicklage und der allgemeinen
Rucklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rucklagenentwicklung

Ergebnis 2012

Ergebnis
2013

Ergebnis
2014

Ergebnis 2015

Ergebnis
2016

Jahresergebnis

-47.347.668

-39.727.560

-47.507.457

-15.201.129

-12.705.387

Ausgleichsriicklage
zum 31.12.

0

0

0

0

0

Veranderung Aus-
gleichsriicklage zum
Vorjahr

Verrechnung allgemei-

ne Ricklage NKFWG §
43.3 GemHVO (Unter-

konto Allg. Riicklage)

-330.637

-4.583.028

-4.660.707

15.515

Korrektur Er6ffnungsbi-
lanz 2008

3.125

Allgemeine Riicklage
zum 31.12.

7.522.668

-40.058.196

-52.090.485

-19.864.961

-12.689.872

Nicht durch Eigenkapi-
tal abged. Fehlbetrag

32.535.529

84.626.013

104.490.975

117.180.847

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der
Schlusselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die
Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerahnlichen Abgaben sowie
Schlusselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die
einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsatzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des
Haushaltes hoch und der aus Schlusselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe
Abhangigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.
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Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Uberblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichun-
gen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Uberblick

Ergebnis Ergebnis Abweichung
2015 Plan 2016 2016 2016

Steuern und ahnliche Abgaben 233.906.441,25 | 231.685.298,00 | 231.944.231,27 258.933,27
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 226.119.901,69 | 252.278.379,60 | 251.745.748,96 -532.630,64
Sonstige Transferertrage 3.925.893,34 7.857.900,00 9.771.538,84 1.913.638,84
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.964.409,72 | 69.007.454,60 | 73.850.534,69 4.843.080,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.878.659,12 4.500.781,40 5.162.675,11 661.893,71
Kostenerstattungen und -umiagen, Leis- 60.143.126,54 | 5691364292 | 6515231445 |  8.238.671,53
tungsbeteiligungen
Sonstige ordentliche Ertrage 30.338.856,85 | 27.611.359,00 | 32.979.891,30 5.368.532,30
Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- 1.449,69 69.000 524.040,00 455.040,00
veranderungen
Ordentliche Ertrége 620.278.738,20 | 649.923.815,52 | 671.130.974,62 | 21.207.159,10
Finanzertrage 9.414.656,27 | 10.426.000,00 | 11.017.964,93 591.964,93
Summe 629.693.394,47 | 660.349.815,52 | 682.148.939,55 | 21.799.124,03

Die Ertrage insgesamt weichen um 21.799.124,03 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Ertragen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veranderung gegenuber
dem Haushaltsplan von 21.207.159,10 Euro. Die Abweichungen resultieren hauptsachlich
aus Mehrertragen in Bereichen der offentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Rettungsdienst-
gebuhren, Geschwindigkeitsiberwachung, Unterbringung Asylbewerber), der Kostenerstat-
tungen und Kostenumlagen (Erstattungen Landesunterklinfte, Gutschrift HEB, Bundesbetei-
ligung KdU, Kostenerstattung Umzug HABIT) und der sonstigen ordentlichen Ertrage (Ver-
schmelzungsgewinn GWH, Aufldsung Personalrtickstellungen).
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Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung
wird in der folgenden Grafik dargestellt:

Steuern und ahnliche Abgaben

Ertragssarten - Planabweichungen in Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sonstige Transferertrage

Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und -umlagen,

Leistungsbeteiligungen
Sonstige ordentliche Ertréage

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveranderungen

Finanzertrage

0

258.933

-532.631

661.894

455.040

591.965

Abweichung

Steuern und ahnliche Abgaben

5.000.000

1.913.639

4.843.080

8.238.672

5.368.532

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ahnliche Abgaben

Ergebnis Ergebnis Abweichung
2015 Plan 2016 2016 2016

Grundsteuer A 98.093,84 97.779,00 98.862,73 1.083,73
Grundsteuer B 48.171.646,07 | 47.891.515,00 | 48.443.555,53 552.040,53
Gewerbesteuer 91.212.671,30 | 86.730.000,00 | 85.610.051,01 -1.119.948,99
Anteil Einkommenssteuer 68.405.810,30 | 70.814.023,00 | 70.627.383,26 -186.639,74
Anteil Umsatzsteuer 12.397.074,47 | 12.873.316,00 | 12.775.314,93 -98.001,07
Vergnlgungssteuer 4.846.812,98 4.343.000,00 5.139.919,89 796.919,89
Hundesteuer 1.745.174,09 1.780.000,00 1.747.484,59 -32.515,41
Sonstige ortiche Steuern und steuerdhnii- 166.83500 |  150.00000 | 13273300 |  -17.267,00
che Ertrage
Ausgleichsleistungen 6.862.323,20 7.005.665,00 7.368.926,33 363.261,33
Summe Steuern und dhnliche Abgaben 233.906.441,25 | 231.685.298,00 | 231.944.231,27 258.933,27
8
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Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:

Steuern und dhnliche Abgaben - Planabweichungen in Euro

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer

Anteil Einkommensteuer
Anteil Umsatzsteuer

EUR

Vergnugungssteuer
Hundesteuer

Sonstige ortliche Steuern und steuerahnliche Ertrage

Ausgleichsleistungen

-1.000.000

-1.119.949

Abweichung

1.084

-186.640

-98.001

-32515

-17.267

1.000.000

552.041

796.920

363.261

Der Planansatz Gewerbesteuer kann 2016 im Ergebnis nicht ganz erreicht werden. Durch
Mehrertrage bei der Grundsteuer B und der Vergnigungssteuer kann dies jedoch ausgegli-
chen werden. Das Ergebnis Ubersteigt den Planwert um rund 260 T Euro.

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Saule
der kommunalen Ertragsseite. Die Abweichung vom Planansatz betragt insgesamt -
423.897,29 Euro und ist unter anderem auf Minderertrage aufgrund von nicht durchgefihr-
ten MaRnahmen aus dem kommunalen Investitionsforderungsgesetz und auf Mehrertrage
aus der Auflésung von Sonderposten zuriickzufihren.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

Ergebnis Ergebnis Abweichung
2015 PN 2016 2016

Schiisselzuweisungen 132.605.580.00 | 139.247.860,00 | 139.247.860,00 0,00
é\‘l‘vvgg';“r‘ge” und Zuschisse fiirlaufende | 45 145 15368 | 65205.237.60 | 61.947.92646 | -3.257.311,14
53:32‘; aus Aufibsung SoPo fiir Zuwen- 1354002826 | 11.837.566,00 | 14.562.24648 |  2.724.680,48
Sonstige Zuwendungen und Umlagen 36.559.139,75 | 35.987.716,00 | 35.987.716,02 0,02
Summe_Zuweisungen 226.119.90169 | 252.278.379.60 | 251.745.748.96 |  -532.630,64
9
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Die Veranderungen zum Planansatz im Einzelnen:

Zuwendungen und Umlagen - Planabweichungen in Euro

-4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000

Schllsselzuweisungen 0

-3.257.311

Zuweisungen und Zuschusse flr laufende Zwecke

EUR

2.724.680

Ertrédge aus Aufldsung SoPo fur Zuwendungen

Sonstige Zuwendungen und Umlagen o

Abweichung

Die Schlusselzuweisungen wurden mit rd. 132,5 Mio. Euro erwartet und sind auch in dieser
Hohe eingetreten.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum
Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

Ergebnis Ergebnis Abweichung
2015 Plan 2016 2016 2016

Sonstige Transferertrage 3.925.893,34 7.857.900,00 9.771.538,84 1.913.638,84
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.964.409,72 | 69.007.454,60 | 73.850.534,69 4.843.080,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.878.659,12 4.500.781,40 5.162.675,11 661.893,71
Kostenerstattungen und -umlagen 60.143.126,54 | 56.913.642,92 | 65.152.314,45 8.238.671,53
Sonstige ordentliche Ertrage 30.338.856,85 | 27.611.359,00 | 32.979.835,75 5.368.476,75
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 69.000,00 524.040,00 455.040,00
Bestandsveranderungen 1.449,69 0,00 0,00 0,00
Finanzertrége 9.414.656,27 | 10.426.000,00 | 11.017.964,93 591.964,93

Die Mehrertrage bei den offentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus den Be-
nutzungsgebuhren und &hnlichen Entgelten fur die Unterbringung von Asylbewerbern, er-
hohten Fallzahlen im Bereich des Rettungsdienstes und der Geschwindigkeitsiberwa-
chungsanlage auf der BAB A 45. Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen
konnten Mehrertrage aufgrund nicht geplanter Erstattungen fir Landesunterklnfte fir Asyl-
bewerber, einer Gutschrift der HEB flr die LSP-Abrechnung 2015, die Bundesbeteiligung an
den KdU und der Kostenerstattung des HABIT fur den Umzug in die Raumlichkeiten des

10
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WBH erzielt werden. Die Verbesserung im Bereich der sonstigen ordentlichen Ertrage sind
auf den Verschmelzungsgewinn im Rahmen der Rickfihrung der GWH, und die Auflésung
von Personalruckstellungen zurtckzufuhren.

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:

Sonstige Ertragsarten - Planabweichungen in Euro

0 2.000.000

Sonstige Transferertrage

Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

§ Kostenerstattungen und -umlagen
Sonstige ordentliche Ertrége
Aktivierte Eigenleistungen
Finanzertrage

2.1.3 Aufwandslage

[
661.894

455.040

591.965

1.913.639

Abweichung

4.000.000

6.000.000

4.843.080

5.368.532

8.000.000

8.238.672

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjah-

resergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Uberblick

Ergebnis Ergebnis Abweichung
2015 Plan 2016 2016 2016
Personalaufwendungen 112.677.971,85 | 126.550.372,53 | 137.848.933,93 | 11.298.561,40
Versorgungsaufwendungen 17.028.431,50 | 15.474.075,00 | 18.449.350,95 2.975.275,95
Q‘g”een”d“r‘ge” flir Sach- und Dienstleis- | 119 499 013,72 | 115.045400.28 | 119.004.827.71 |  4.049.41843
Transferaufwendungen 219.407.234,26 | 253.531.723,16 | 247.552.459,69 -5.979.263,47
Sonstige ordentliche Aufwendungen 102.490.560,17 | 90.540.684,29 | 101.439.447,43 | 10.898.763,14
Bilanzielle Abschreibungen 45.804.837,69 | 44.034.451,00 | 46.904.134,63 2.869.683.63
Ordentliche Aufwendungen 616.901.049,19 | 645.176.715,26 | 671.289.154,34 | 26.112.439,08
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 27.993.474,58 | 28.709.000,00 | 23.565.172,09 -5.143.827,91
Summe 644.894.523,77 | 673.885.715,26 | 694.854.326,43 | 20.968.611,17
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Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:
Aufwandsarten - Planabweichungen in Euro

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen

§ Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen

-5.979.263

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-5.143.828

Abweichung

0

2975276

4.049.418

2.869.684

10.000.000

11.298.561

10.898.763

Die Gesamtaufwendungen in Héhe von 694.854.326,43 Euro weichen um 20.968.611,17

Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegentber dem
Haushaltsplan um 26.112.439,08 Euro ab.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus Mehraufwendungen im Bereich der Per-
sonalkosten und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positi-
onen abgebildet, um die Abweichungen von den Haushaltsansatzen differenziert beurteilen

zu konnen:

Personal- und Versorgungsaufwand

Ergebnis Ergebnis Abweichung
2015 PRI 2016 2016

Dienstaufwendungen Beamte 26.948.088.99 | 28.283.607.46 | 28.413.321.77 129.714.31
Dienstaufwendungen tarifiche Beschafiigte | 51.334.348,73 | 64.984.40543 | 68.283577,77 |  3.299.172,34
Dienstaufwendungen sonstige Beschéftigte 1.217.393,97 1.183.943,08 1.293.339,30 109.396,22
Scerg?t?geezu Versorgungskassen fiir Be- 433057154 | 522625418 | 575516452 528.910.34
Eﬁjgage 2ur gesetzlichen Sozialversiche- | 10 73 674 55 | 13203.736,62 | 14.447.742.48 |  1.154.005,86
Beiilfen, Unterstitzungsleistungen fir 190077196 |  1.983.00000 | 161397249 |  -369.02751
Beschaftigte
Zufihrung zu Rickstellungen fiir Beihilfen,
etlone ATZ. Ut e 16.072.922.11 | 1159542576 | 18.041.81560 |  6.446.389,84
Versorgungsaufwendungen 17.028.431,50 15.474.075,00 18.449.350,95 2.975.275,95
12
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Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im
Zusammenhang mit den Beschaftigten (Beamte, Tarifbeschaftigte, Aushilfen und sonstige
Beschaftigte) der Kommune zu verstehen. Es handelt sich also hierbei z. B. um regelmalige
Dienstbeziige, Uberstundenzuschlage, Weihnachtsgeld usw.

Nicht zu den Personalaufwendungen zéhlen Aufwendungen fur die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen auf Grund von Werkvertragen oder ahnliche Vertragsformen sowie die
Zahlung des Kindergeldes.

In den Bereich Beihilfen und Unterstitzungsleistungen gehéren auch die Kosten der Rei-
henuntersuchungen, Untersuchungen vor der Anstellung auf Lebenszeit von Beamten, Zu-
schusse zum Mutterschaftsgeld, Kosten der Schutzimpfungen und dergleichen.

Die gesamten Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zu 2015 um 25,17 Mio. €
erhoht, wobei der grofRte Anteil daran im Bereich der tariflich Beschaftigten liegt.

Eine wesentliche Ursache der Erhdhung der Personalaufwendungen stellt die Restrukturie-
rung der Gebaudewirtschaft zum 01.01.2016 dar und die damit einhergehende Ubernahme
des tarifbeschaftigten Personals.

Auch die Zuflihrung zu den Pensions- (14,95 Mio. €) und Beihilferickstellungen (2,20 Mio. €)
fur aktiv beschaftigte Beamte stellt in 2016 im Vergleich zum Vorjahr einen Mehraufwand in
Hohe von 3,03 Mio. € dar.

Versorgungsaufwendungen sind Ruhegelder, Unterhaltsbeitrége, Hinterbliebenenbezuge,
Witwen- und Waisenbeziige und Sterbegelder.

Insgesamt trat in 2016 bei den Versorgungsaufwendungen eine Mehrbelastung im Vergleich
zum Vorjahr in H6he 1,42 Mio. € ein. Der deutliche Anstieg ist, neben der Besoldungserho-
hung von netto 2,1 %, auf die Wiedereinfiihrung der Ruhegehaltfahigkeit der Feuerwehrzu-
lage durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz zurlickzufihren. Neben diesen Mehr-
aufwendungen konnte die Inanspruchnahme der Riickstellung fir Versorgungsaufwendun-
gen aufwandsmindernd nur in Hohe von 129.862,00 € erfolgen.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) belauft sich insgesamt auf
119.094.827,71 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung betragt 4.049.418,43 Eu-
ro. Diese Abweichung ist die Folge von geleisteten Mehraufwendungen im Bereich der
Fluchtlingsunterbringung, die bei der Haushaltsplanung unter Transferaufwendungen ge-
plant wurden.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen diffe-
renzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen ab-
gebildet werden:
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Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

Ergebnis Ergebnis Abweichung
2015 Plan 2016 2016 2016
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirt-
schaftung von Grundstiicken, baulichen 56.395.581,40 | 50.934.124,36 | 48.303.627,52 -2.630.496,84
Anlagen und Infrastrukturvermégen
Unterhaltung bewegliches Vermdgen 1.307.299,90 1.472.022,68 1.207.514,19 -264.508,49
Sonstger Saci- und Dientilst.ngsalr 6178013242 | 6263926224 | 69.583.686,00 |  6.944.42376
Bilanzielle Abschreibungen 45.804.837,69 | 44.034.451,00 | 46.904.134,63 2.869.683,63
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:
Sach- u. Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen - Planabweichungen in Euro
0 5.000.000

Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
von Grundstticken, baulichen Anlagen und

Infrastrukturvermogen

Unterhaltung bewegliches Vermogen

EUR

Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

Bilanzielle Abschreibungen

Transferaufwendungen

-2.630.497

-264.508

Abweichung

2.869.684

6.944.424

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand fur Sach- und Dienstleistungen stel-
len die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Auf-

wandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Hohe von 247.552.459,69 Euro weichen von den Planansat-
zen des Haushaltsjahres um -5.979.263,47 Euro ab. Hauptsachlich liegt dies daran, dass die
Aufwendungen fur die Flichtlingsunterbringung aufgrund mangelnder Informationen an die-
ser Stelle geplant, letztendlich aber als Aufwendungen fir Sach- und Dienstleistungen und

Personalaufwendungen gebucht wurden.

Der Hebesatz der LWL-Umlage flir 2016 betrug 16,7%. Mit diesem Hebesatz wurde auch
der Planwert fur 2016 ermittelt, so dass es zu keiner Abweichung zwischen Plan und Ergeb-
nis kam. Fir 2017 wurde bei der Haushaltsplanung ein Hebesatz von 17,6% zugrunde ge-
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legt. Gemal des Beschlusses der Landschaftsverbandsversammlung wurde der Hebesatz

2017 auf 17,4% festgelegt.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen
Ergebnis Ergebnis Abweichung
2015 Plan 2016 2016 2016
Umlagen an Gemeindeverbande 49.814.216,04 53.434.255,00 53.434.222,19 -32,81
Sozialtransferaufwendungen 73.129.665,01 92.581.188,00 87.010.341,58 -5.570.846,42
Gewerbesteuerumiage und Fonds Deut 1229154190 | 1324149900 | 1286466471 |  -376.834.29
sche Einheit
Zunesungen und Zuschisse firlaufende | g1680.54026 | 9173637716 | 9158440574 | 15197142
Sonstige Transferaufwendungen 2.491.271,05 2.538.404,00 2.658.825,47 120.421,47
Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansatzen:
Transferaufwand - Planabweichungen in Euro
-6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0
Umlagen an Gemeindeverbande -3
Sozialtransferaufwendungen -5.570.846
é Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit -376.834
Zuweisungen und Zuschusse fur laufende Zwecke ~151.971
Sonstige Transferaufwendungen 120421
Abweichung

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die tUbrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie

zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

Ergebnis Ergebnis Abweichung

2015 AEDAUL 2016 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen 102.490.560,17 90.540.684,29 | 101.439.447,43 10.898.763,14
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 27.993.474,58 28.709.000,00 23.565.172,09 -5.143.827 91

Die Abweichungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum Planansatz in Hohe von
10.898.763,14 Euro sind im Wesentlichen durch Mehraufwendungen in den Bereichen Kos-

15
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ten der Unterkunft, Mietaufwand flr Asylbewerber, Wertberichtigungen auf Forderungen und
Sachanlagen zurlickzuflihren.

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

Sonstige Aufwendungen - Planabweichungen in Euro

-5.000.000 0 5.000.000 10.000.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.898.763

EUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -5.143.28

W Abweichung
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2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie

zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Ergebnis
2015

Plan 2016

Ergebnis
2016

Abweichung
2016

Einzahlungen aus laufender Verwaltungsta-
tigkeit

611.029.073,06

637.591.791,52

591.033.289,67

-46.558.501,85

Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-

titigheit 591.117.510,56 | 626.358.060,66 | 625.400.689,80 -957.370,86
pado aus laufender Verwaltungstalig: |~ 19.911.56250 | 11.233.730,86 | -34.367.400,13 | -45.601.130,99
Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 25.452.910,96 | 32.641.671,00 | 18.132.580,25 | -14.509.090,75
Auszahlungen aus Investitionstatigkeit 30.019.834,35 | 41.500.267,00 20.215.888,02 | -21.284.378,98
Saldo aus Investitionstitigkeit -4.566.923,39 -8.858.596,00 -2.083.307,77 6.775.288,23
Finanzmitteliiberschuss /-fehlbetrag 15.344.639,11 2.375.134,86 | -36.450.707,90 | -38.825.842,76
Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit 830.395.658,58 12.800.000,00 | 697.339.640,41 | 684.539.640,41
Auszahlungen aus Finanzierungstétigkeit 855.688.981,81 9.909.839,00 | 655.745.574,97 | 645.835.735,97
Saldo aus Finanzierungstitigkeit -25.293.323,23 2.890.161,00 | 41.594.065,44 | 38.703.904,44
Anderung Bestand eigener Finanzmittel -9.948.684,12 5.265.295,86 5.143.357,54 -121.938,32

Die hohe Abweichung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit resultiert
unter anderem daraus, dass die Starkungspaktmittel fir das Jahr 2016 erst in 2017 geflos-

sen sind.

Die Anderung des Bestands eigener Finanzmittel ist eine Betrachtung auf den Bankkonten
jeweils zum Abschlussstichtag. Eine Aussage Uber eine Verbesserung oder Verschlechte-
rung der Finanzsituation ist damit nicht verbunden. Diese wird tUber die Entwicklung der Ver-

schuldung abgebildet.

2.2.2 Entwicklung der Investitionstatigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstatigkeit von
Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investiti-
onstatigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.
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Investitionstatigkeit

Ergebnis Ergebnis Abweichung
2015 sl 2016 2016
Cyaniungen aus [nvestionszawendin | 13.566.670,00 | 30940.271,00 | 1597567335 | -14.964.597,65
Einzahlungen aus der VerauBerung von 1979.34593 |  1.250.000,00 |  1.631.263,38 381.263,38
Grundstiicken und Gebauden
Einzahlungen aus der Verauferung beweg-
lichen Vermbgens 37.566,00 4.000,00 52.082,46 48.082,46
Einzahlungen aus der Verduferung von
Finanzanlagen 9.483.673,47 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von 0.00 45.500.00 87.97 4541203
Baumalnahmen ’ T ’ o
Riickfliisse von Ausleihungen 214.236,65 361.900,00 309.419,56 -52.480,44
Beitrédge und ahnliche Entgelte 151.218,91 40.000,00 164.053,53 124.053,53
S'e';an'::““ge“ aus Investitionstatigkeit | o5 455 910,06 |  32.641.671,00 | 18.132.580,25 | -14.509.090,75
Zuweisungen und Zuschusse fir Investitio-
nen 219.058,54 3.093.000,00 892.784,15 -2.200.215,85
Auszahlungen flir den Erwerb von Grund- 21213036 | 1.650.967,00 17595587 |  -1475.011,13
stiicken und Gebauden
Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermd- 3997.759,05 | 463110000 | 2961.886.96 | -1.669.213,04
gensgegenstanden
Auszahlungen fir den Erwerb von Finanz- 9.483.673 47 0.00 0.00 0.00
anlagen T ’ ’ ’
Auszahlungen fiir Baumalnahmen 14.257.44476 21.935.200,00 16.185.111,04 -5.750.088,96
Gewahrung von Ausleihungen 0,00 10.000.000,00 0,00 | -10.000.000,00
Sonstige investive Auszahlungen 1.849.768,17 190.000,00 150,00 -189.850,00
:::::::'““99" aus Investitionstatigeit | 50 119 834 35 | 41.500.267,00 | 20.215.888,02 | -21.284.378,98
Einzahlungen aus Investitionstatigkeit im Plan-Ist-Vergleich
Einzahlungen Investitionstatigkeit / Plan-Ist-Vergleich
0 10.000.000 20.000.000 30.000.000

15.976.673

Investitionszuwendungen w
\
= . = 1.631.263
VerauBerung von Grundstlicken und Gebauden (=3
\

52.082

30.940.271

VerauBerung sonstiger Vermdgensgegenstéande

4.000

EUR

a8
Einzahlungen aus Abwicklung von BaumaBnahmen

45500

309.420

Ruickfllisse von Ausleihungen ‘

361.900

164.054

Beitrage und ahnliche Entgelte ‘

40.000

Ist-Wert 2016 Plan-Wert 2016
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Auszahlungen Investitionstatigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Auszahlungen aus Investitionstétigkeit / Plan-Ist-Vergleich

0 10.000.000 20.000.000

175.956

Erwerb von Grundstiicken und Gebduden

1.650.967

16.185.111

BaumaBnahmen

!

\

[
21.935.200

\

2.961.887

Erwerb von Vermdgensgegenstanden

4.,631.100

EUR

\
892.784
[

Zuweisungen und Zuschusse fur Investitionen 2,093,000

0

Gewahrung von Ausleihungen

10.000.000

150

Sonstige Investitionsauszahlungen

190.000

\
Ist-Wert 2016 Plan-Wert 2016

Der Plan-Ist-Vergleich beriicksichtigt nicht, dass aus dem Haushaltsjahr 2015 Auszahlungs-
ermachtigungen in Hohe von insgesamt 15.789.021 Euro in das Haushaltsjahr 2016 Uber-
tragen wurden. Insgesamt ergibt sich bei den Auszahlungsermachtigungen ein fortgeschrie-
bener Ansatz von 57.289.288 Euro. Im Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu den Ist-
Auszahlungen ergibt sich eine Abweichung in Hohe von 37.073.400 Euro.

Nach § 82 GO NRW durften in 2016 nur Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt
rechtlich verpflichtet war oder die fur die Weiterfihrung notwendiger Aufgaben unaufschieb-
bar waren. Die strengen Voraussetzungen bei einer vorlaufigen Haushaltsfiihrung wurden
eingehalten. Insgesamt wurden Neubaumalinahmen in einem eingeplanten Volumen von
4.333.400 € nicht umgesetzt. Bei einem Gesamtbudget in Hohe von 57.289.288 € sind das
7,56 %. Es wurden aber auch NeubaumafRnahmen, die nicht dem § 82 GO NRW unterlagen,
nicht durchgefuhrt, z.B. Anmietung der Gebaude Trappenweg 8 und 10 zur Unterbringung
von Flichtlingen (1.500.000 €).

2.2.3 InvestitionsmalRnahmen in 2016

Teilplan 1260

Neubau Feuerwehrgeratehauser

In 2016 Fortsetzung der BaumaRnahme Neubau Geratehaus Berchum/Garenfeld an der
Verbandsstralle mit Gesamtkosten in Héhe von rd. 3,450 Mio. Euro. Die Abrechnung der
MalRnahme wird voraussichtlich Ende 2017/Anfang 2018 erfolgen.

Teilplan 2116

Umbau Sekundarschule Altenhagen

Fortsetzung der Mallnahme in 2016. Abrechnung der TeilmalBnahmen Mensa, EDV-
Vernetzung und Brandschutz in Hohe von 0,517 Mio. Euro. Die Fertigstellung der Gesamt-
mafnahme erfolgt in 2017.
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Teilplan 3650

Baukosten Neu- und Anbau Kitas

In 2016 bauliche Fertigstellung und Fortsetzung der Neu-/Umbaumalinahmen folgender
Kitas: Grundschule Kuhlerkamp , Boeler Str., Am Blgel und HaRRleyer Stral3e.

In verschiedenen Kitas wurden in 2016 kleinere Umbau- und Ausstattungsmal3nahmen vor-
genommen. Fur die vorgenannten Mal3nahmen entstand in 2016 ein Abrechnungs-volumen
in Hohe von insgesamt 1,546 Mio. Euro.

Teilplan 3650

Investitionskostenzuschiisse an Dritte/Kitas
In 2016 wurden Investitionskostenzuschiisse an Trager von Kindertageseinrichtungen in
Hohe von 0,810 Mio. Euro ausbezahilt.

Teilplan 4240

Modernisierung Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Haspe
Fertigstellung der Mallnahme in 2016. Die Gesamtkosten betragen 0,426 Mio. Euro. Die
Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Teilplan 5110

Entwicklungsgebiet Unteres Lennetal
In 2016 wurden verschiedene kleinere Manahmen abgerechnet. GroRere MalRnahmen sind

ab 2017 geplant. Allerdings wurden aufgrund eines Befristungsgesetztes vom 05.04.2005
die Rechtsverordnungen zum férmlich festgelegten stadtebaulichen Entwicklungsgebiet
Lennetal zum 31.12.2009 auler Kraft gesetzt. Daher muss geprift werden, inwieweit Mal3-
nahmen Gberhaupt noch durchgefihrt und finanziert werden kénnen.

Teilplan 5113

Stadtteil Wehringhausen - Projekt Soziale Stadt
5 MalRnahmen wurden in 2016 begonnen, fur weitere MalRnahmen wurden in 2016 die Pla-

nungen erstellt. In 2017 erfolgen die Beauftragung des Bodelschwingh- sowie des Wil-
helmsplatzes, des 2. Bauabschnitts Langestralle, Grin- und Freizeitanlage Bohne, Park
Villa Post (Sitzplatz und Bolzplatz) und Unterfihrung Augustastralle.

Teilplan 5410

Beseitigung Bahnlibergang HerrenstralRe

Die Malinahme ist baulich fertiggestellt. Im Rahmen der Abrechnung der EKrG-Malinahme
mit der DB werden noch Zahlungen fallig, deren Hohe jedoch erst nach Zusammenstellung
der Kosten Stadt und DB AG feststeht. Eine Abrechnung der Mal3nahme wird voraussicht-
lich erst in 2018 moglich sein.

Neuanlage von Radwegen
Die MalRnahme konnte wegen § 82 GO NRW in 2016 nicht begonnen werden. Geplante
Gesamtkosten: 135.000 Euro.

Umbau von Kinderspielplatzen
Der Umbau der MaRnahme KSP Weizenkamp hat in 2015 begonnen und wurde in 2016
fertiggestellt. Weitere Ma3nahmen sind erst ab 2018 geplant.
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ErschlieBung Bredelle / Feithstralie
Die Malinahme ist noch nicht vollstandig abgeschlossen. Es erfolgen noch Restarbeiten. Die
Gesamtkosten belaufen sich auf 475.000 Euro.

StraRenerneuerung Ruhrstralie
Die MalRnahme ist Ende 2015 beauftragt worden und wurde in 2016 fortgesetzt. Die Fertig-
stellung wird in 2017 erfolgen. Geplante Gesamtkosten: 447.000 Euro.

StralRenerneuerung Schléssersbusch

Die MalRnahme ist am 28.10.2015 beschlossen. Aufgrund des nicht genehmigten Haushal-
tes in 2016 wurde die MaRnahme noch nicht ausgeschrieben! Geplante Gesamtkosten:
426.000 Euro.

StraBenerneuerung Kaiserstrale
Die Malinahme wurde in 2014 begonnen und in 2016 fertiggestellt. Geplante Gesamtkosten:
655.000 Euro.

StralRenerneuerung Holthauser Stral3e
Die Malinahme ist baulich fertiggestellt und abgerechnet. Die Gesamtkosten belaufen sich
auf 1.130.000 Euro.

StraRenerneuerung Am Rastebaum
Die Malinahme wurde in 2016 fertiggestellt. Geplante Gesamtkosten: 591.000 Euro

StraRenerneuerung Hénnestralle
Die Mallnahme ist Ende 2015 beauftragt worden. Die Fertigstellung der MaRnahme ist fir
2017 geplant. Geplante Gesamtkosten: 152.800 Euro.

Luckenschluss Ruhrtalweg Volmequerung
Die Planung wurde in 2016 abgeschlossen. Der Zuschussantrag fur die Baumaflnahme wird
in 2017 gestellt. Ermittelte Gesamtkosten: 2.300.000 Euro, Refinanzierung 100 Prozent.

Teilplan 5430

Anbindung Rehstral3e, Sidumgehung Haspe

Die DB AG macht Mehrkosten von tber 1.000.000 Euro geltend, die jedoch aus Sicht der
Stadt nicht zu zahlen sind. Mehrere Gesprache haben bisher stattgefunden ohne eine Eini-
gung zu erzielen. Das Verfahren lauft noch, die von der DB AG vorgelegten Unterlagen wer-
den noch vom WBH geprift. Um die Stral3e fir den Verkehr freigeben zu kénnen, wurde die
Fahrbahn unter der Briicke provisorisch hergestellt. Die letzte Deckschicht wurde Ende Ok-
tober 2014 aufgebracht um weitere Schaden in den Wintermonaten zu vermeiden. Allerdings
muss hier ein erneuter Aufbruch erfolgen, da die entwasserungstechnischen Arbeiten man-
gelhaft ausgefihrt wurden. Dafir bedarf es allerdings einer Einigung bzw. einer Regelung
bzgl. der Kostenibernahme mit der DB AG.

Erneuerung Bahnibergang Heedfelder Stralle

Es besteht ein enger Zusammenhang mit der Malnahme ,Instandsetzung StralRen GVFG
Rummenohler Stral3e“. Der Baubeginn erfolgte 2016. Die MalRnahme wird in 2017 fortge-
setzt. Geplante Gesamtkosten: 329.100 Euro.
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Teilplan 5440

Bahnhofshinterfahrung

Die MalRnahme wird fortgesetzt. Der 3. Bauabschnitt hat in 2016 begonnen. Die geplanten
Gesamtkosten belaufen sich auf 67.200.000 Euro. Zwischen 2008 und 2015 wurden bisher
insgesamt 65.861.020 Euro eingeplant, verausgabt wurden bisher 31.011.166 Euro. In den
Jahren 2008 bis 2013 kam es zu zeitlichen Verzogerungen aufgrund unterschiedlicher
Sachverhalte (u.a. ,Rotes Haus®, Stutzmauern etc.) Ab dem Planungsjahr 2014 wurden an-
nahernd die Planungswerte auch im IST erreicht.

Instandsetzung Strallen GVFG, Rummenohler StralRe

Die Zuschussfinanzierung der Malinahme wurde in 2014 bewilligt. Es besteht ein enger Zu-
sammenhang mit der DB-MalRnahme ,Sanierung des Bahniberganges Heedfelder Stralle,
fur die kurzfristig die erforderliche EKrG-Vereinbarung mit der DB Netz AG abgeschlossen
wird. Der Baubeginn erfolgte 2016. Die MalRtnahme wird in 2017 fortgesetzt. Geplante Ge-
samtkosten: 898.370 Euro.

Instandsetzung Strallen GVFG Kdélner Stral3e
Die MalRnahme ist baulich fertiggestellt. Die Schlussabrechnung einschliefdlich Personalkos-
ten WBH erfolgt in 2017. Geplante Gesamtkosten: 530.000 Euro.

Instandsetzung Stralen GVFG Enneper Stral3e

Die Mallnahme wurde in 2015 begonnen. Durch eine Planungsanderung hat sich der umzu-
bauende Abschnitt verkirzt, was auch Uber einen Anderungsantrag mit der Bewilligungsbe-
horde abgestimmt ist. Die Fertigstellung erfolgte in 2016. Gesamtkosten: 786.600 Euro.

Instandsetzung Strallen GVFG Eugen-Richter-Strafle
Die MalRnhahme wurde in 2016 fertiggestellt. Die zunachst geplanten Gesamtkosten in Héhe
von 430.000 Euro erhdhen sich um weitere 161.000 Euro.

Reaktivierung von Gewerbebrachen

Die MaRnahme steht in einem engen Zusammenhang mit der Bahnhofshinterfahrung. Die
Sanierung sowie die Gelandeaufbereitung der Gewerbebrache Plessenstralle wurden in
2016 begonnen. Die Malnahme wird in 2017 fortgesetzt. Geplante Gesamtkosten:
2.160.000 Euro.

Teilplan 5470

ZOB Hohenlimburg
Die MalRnahme ist fertiggestellt und wird mit dem privaten Investor, der DB AG und dem
Land als Zuwendungsgeber noch abgerechnet. Geplante Gesamtkosten 2.085.000 Euro.

2.2.4 Ermachtigungstbertragungen

Zur Fortfuhrung der begonnenen Malinahmen und Absicherung der bereits erteilten Auftra-
ge sind Auszahlungsermachtigungen in Hohe von 6.231.873 Euro in das Jahr 2017 Ubertra-
gen worden. Erméachtigungsibertragungen entfallen ausschliellich auf die Malinahmen
Bahnhofshinterfahrung, Reaktivierung von Gewerbebrachen und Soziale Stadt Wehringhau-
sen. Die Finanzierung wird einerseits durch zweckgebundene Zuwendungen in Hohe von
4.467.026 Euro, andererseits durch die Ubertragung der Kreditermachtigungen 2016 in Ho-
he von 1.764.847 Euro sichergestellt. Details werden dem Rat am 18.05.2017 zur Kenntnis
gegeben.
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Liste der Ermachtigungsibertragungen

Lfd. . Ansatz 2016 Auszahlung |noch verfiigbar| Ubertragung
N Bezeichnung

I Euro Euro Euro Euro

1 |Bahnhofshinterfahrung 11.148.520 7.627.482 3.521.038 3.521.038

2 |Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt 1.616.300 405.000 1.211.300 1.211.300

3 |Reaktivierung von Gewerbeflachen 1.706.700 207.165 1.499.535 1.499.535
Im Finanzplan zu ubertragende Erméchtigungen fur Auszahlungen 6.231.873
Durch Zuwendungen in 2017 finanziert 4.467.026
Fir die Bildung der Ermachtigungsiibertragungen erforderliche Kreditaufnahme 1.764.847
Kreditermachtigungen 2016 2.271.000
Davon aufgenommen: 0
Zu Ubertragende Kreditermachtigung aus 2016 1.764.847

2.3 Ergebnis der Haushaltssanierung

Der Haushaltssanierungsplan in der flir 2016 mafigeblichen Form wurde als Fortschreibung
am 07.04.2016 vom Rat beschlossen. Leider ist es aufgrund der verdnderten Rahmenbe-
dingungen flr das Jahr 2016 nicht gelungen, einen Haushaltsausgleich darzustellen. Der
Rat hat daher ebenfalls beschlossen, einen Antrag auf Ausgleichsverschiebung auf das Jahr
2017 zu stellen. Nach Gesprachen mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Ministerium
fur Inneres und Kommunales wurde dem Antrag nicht entsprochen. Am 07.11.2016 wurde
die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2016 von der Bezirksregierung Arnsberg
in einer Verfugung als nicht genehmigungsfahig eingestuft. Stattdessen wurde sich nach
intensiver Diskussion auf folgendes Vorgehen geeinigt: In die fir den 24.11.2016 geplante
Sondersitzung des Hagener Rates wird ein angepasster HSP 2017 mit degressivem Abbau
der Konsolidierungshilfe ab dem Jahr 2017 eingebracht, der den Haushaltsausgleich mit
reduzierter Konsolidierungshilfe ab dem Jahr 2017 und ohne Konsolidierungshilfe im Jahr
2021 (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 Starkungspaktgesetz) darstellt. Der fir 2016 beschlossene Gesamt-
konsolidierungsbetrag betragt 74.415.436 Euro. Aufgrund des Jahresabschlusses 2016 wur-
de ein Betrag von 75.681.277 Euro festgestellt. Somit wurde die Vorgabe um 1.265.841
Euro Uberschritten. Dies ist Gegenstand des Berichts an die Bezirksregierung Arnsberg zum
Berichtstermin 15.04.2017.

3 Vermdgens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermdgenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der fol-
genden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr
sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.
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Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition 2015 2016 U E
absolut

1 - Anlagevermdgen 2.046.033.948 2.020.418.213 -25.615.735
1.1 - Immaterielle Vermdgensgegenstande 29.087 24.610 -4 477
1.2 - Sachanlagen 1.588.736.051 1.564.104.412 -24.631.639
1.3 - Finanzanlagen 457.268.811 456.289.191 -979.620
2 - Umlaufvermdgen 115.409.876 178.078.550 62.668.674
2.1 - Vorrate 195.321 268.396 73.075
2.2 - Forderungen und sonstige Vermo- 111.345.532 171.207.663 59.862.132
gensgegenstande
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermdgens 0 0 0
2.4 - Liquide Mittel 3.869.024 6.602.490 2.733.467
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung 16.388.883 16.555.548 166.666
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter 104.490.975 117.180.847 12.689.872
Fehlbetrag
Summe Aktiva 2.282.323.681 2.332.233.158 49.909.477
1 - Eigenkapital 0 0 0
1.1 - Aligemeine Riicklage 15.201.129 12.705.387 -2.495.742
1.2 - Sonderriicklagen 0 0 0
1.3 - Ausgleichsriicklage 0 0 0
1.4 - Jahresergebnis -15.201.129 -12.705.387 2.495.742
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter 0 0 0
Fehlbetrag
2 - Sonderposten 521.736.823 519.168.674 -2.568.149
2.1 - fiir Zuwendungen 380.544.037 381.040.463 496.426
2.2 - fiir Beitrage 109.368.672 106.184.258 -3.184.414
2.3 - fiir den Gebiihrenausgleich 2.257.910 2.218.908 -39.003
2.4 - Sonstige Sonderposten 29.566.204 29.725.046 158.842
3 - Riickstellungen 388.911.544 399.168.233 10.256.689
3.1 - Pensionsriickstellungen 353.356.702 366.924.659 13.567.957
3.2 - Ruckstellungen flr Deponien und 441000 541,000 100.000
Altlasten
3.3 - Instandhaltungsriickstellungen 4.860.753 5.407.459 546.706
3.4 - Sonstige Riickstellungen 30.253.089 26.295.115 -3.957.974
4 - Verbindlichkeiten 1.345.860.029 1.388.401.609 42.541.579
4.1 - Anleihen 0 0 0
4.2 - Kredite fiir Investitionen 96.947.884 93.189.076 -3.758.808
4.3 - Liquiditatskredite 1.124.859.841 1.163.070.207 38.210.366
4.4 -.Verb|nd||chke|te.n aus Vorgangen, die 4,547 339 4.163.829 383510
Kreditaufnahmen gleichkommen
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 12,204 321 15.188.780 2 084 459
Leistungen
gfn- Verbindlichkeiten aus Transferleistun- 206.950 3.240.540 3,033,591
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhal- 107.093.694 109.549.176 2 455482
tene Anzahlungen
5 - Passive Rechnungsabgrenzung 25.815.286 25.494.643 -320.643
Summe Passiva 2.282.323.681 2.332.233.158 49.909.477

Aufteilung des Sachanlagevermdgens
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den gréRten Posten dar. Das Sachan-

lagevermogen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Verande-

rungen zum Vorjahr abgebildet.
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Sachanlagevermogen

Bilanzposition 2015 in Euro 2016 in Euro VAT G
absolut

1.2 - Sachanlagen 1.588.736.051 1.564.104.412 -24.631.639
1.?.1 - un.bebaute Grundstiicke und grund- 98.329 059 97.374 675 -954 384
stlicksgleiche Rechte
1:2:2 - bebaute Grundstiicke und grund- 550.120.552 536.001.352 14.119.201
stlicksgleiche Rechte
1.2.3 - Infrastrukturvermdgen 820.426.111 808.153.966 -12.272.146
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und

0 0 0
Boden
1.2.5 - Kunstgegensténde, Kulturdenkmaler 77.078.896 77.136.403 57.506
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, 10.577.760 9.932.096 -645.664
Fahrzeuge
1.2.7 - Betriebs- und Geschéftsausstattung 6.553.380 6.373.667 -179.713
1B.§I.J8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im 25.650.292 29.132.254 3.481.962

Das Sachanlagevermégen in seiner Struktur und Entwicklung
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermégens in seinen wesentlichen Auspra-

gungen abgebildet:

Unbebaute Grundstiicke (6%)
® Sonstige Sachanlagen (8%)

25
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Entwicklung des Sachanlagevermodgens

Die Entwicklung des Sachanlagevermdgens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:

Entwicklung des Sachanlagevermdgens

EUR 876.134.692
e see a3 838.208.270 820.426.111 808,153,966
800.000.000
600.000.000 P e 5560600+ 550.120.552 536.001.352
400.000.000
200.000.000
EARAND G4 oiT 1o YREREY Firk i
Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016
Unbebaute Grundstlicke Bebaute Grundsticke Infrastrukturvermogen —#- Sonstige Sachanlagen

3.1 Entwicklung der Liquiditatskredite

Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung betragt zum
31.12.2016 rd. 1.163 Mio. Euro. Diese deutliche Abweichung im Vergleich zum Vorjahr (rd.
1.125 Mio. Euro) resultiert vor allem daraus, dass die Starkungspaktmittel fir das Jahr 2016
erst Anfang 2017 eingegangen sind.

Auch in 2016 wurde das niedrige Zinsniveau wieder mit Kreditabschlissen in langen Lauf-
zeiten zur langfristigen Zinssicherung genutzt. Der Anteil der langfristigen Liquiditatskredite
(> 5 Jahre) ist auf rd. 532 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr 293 Mio. Euro) wahrend die Anteile
fur mittelfristige Liquiditatskredite (1- 5 Jahre) auf rd. 344 Mio. Euro (503 Mio. Euro) und fur
kurzfristige Liquiditatskredite (unter 1 Jahr) rd. 286 Mio. Euro (329 Mio. Euro) gesunken sind.

3.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die Investitionskredite wurden um 3.758.808 Euro zurlickgefuhrt. Der Kreditbedarf fir inves-
tive Mallnahmen ergibt sich aus der Gegenuberstellung von Einzahlungen und Auszahlun-
gen. Von der Stadt kénnen in einem Haushaltsjahr mehrere InvestitionsmaRnahmen vorge-
sehen sein, aufgrund derer ein Kreditbedarf entsteht. In diesen Fallen kann jedoch wegen
des Grundsatzes der Gesamtdeckung gemaf § 20 GemHVO NRW ein einzelner Kredit nicht
einer bestimmten Malinahme zu gerechnet werden. In den vergangenen Jahren sind Investi-
tionskredite nicht erforderlich gewesen, da die Einzahlungen aus Investitionstatigkeit regel-
maRig hoher als die Auszahlungen aus Investitionstatigkeit waren. Erst mit der Investitions-
tatigkeit 2015 ist die Neuaufnahme von Investitionskrediten erstmalig erforderlich geworden.

Fir 2016 ergibt sich ein Kreditbedarf in Hohe von 2.083.308 Euro bei einer Kreditermachti-
gung fur 2016 fir den allgemeinen Haushalt in Hohe von 2.271.000 Euro.
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4 Vorgange von besonderer Bedeutung, die nach dem Stichtag im Haus-
haltsjahr eingetreten sind

Es sind im Haushaltsjahr nach dem Stichtag keine Vorgange von besonderer Bedeutung

eingetreten.

5 Kennzahlen

Uber Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhange in kompri-
mierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf
ermoglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentli-
chen Auspragungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die soge-
nannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

(Hinweis: zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen die Daten zur Einwohnerentwicklung
noch nicht bei IT-NRW vor. Bei Kennzahlen mit der BezugsgréRe Einwohnerzahl wird der
Wert aus 2015 zu Grunde gelegt.)

5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltser-

gebnis

5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

E' 2014 E' 2015 E' 2016 P' 2017 P' 2018 P' 2019 P' 2020
Grundsteuer A 104.963 98.094 98.863 97.779 97.779 97.779 97.779
Grundsteuer B 47.759.866 | 48.171.646 | 48.443556 | 48520841 | 48.617.487 | 48.714.326 | 48.811.359
Gewerbesteuer 63547.792 | 91212671 | 85.610.051 | 89.410.260 | 91.995328 | 91.995328 | 91.995.328
é‘tgtjgf'”k"mme”s' 67.835.056 | 68405810 | 70.627.383 | 75.086.224 | 78.840535 | 82703722 | 86.838.908
Anteil Umsatzsteuer | 10.864.495 | 12.397.074 | 12.775.315 | 16.016497 | 19.787.009 | 19.268.614 | 19.711.792
Vergniigungssteuer 3.687.839 | 4846813 | 5.139.920 | 4.900.000 | 4.343.000 4343000 | 4.343.000
Hundesteuer 1622396 | 1745174 | 1.747.485 | 1.744.000 | 1.744.000 1744000 | 1.744.000
Steuer auf sexuelle 0 19.635 29.733 20.000 20.000 20.000 20.000
Vergniigungen
Wettbirosteuer 60.900 147.200 103.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Ausgleichsleistungen |  6.889.981 | 6.862.323 | 7.368.926 | 7.414.843 | 7.696.607 7981382 | 8.212.842
Steuernund ahnli- | o) 573 589 | 233.906.441 | 231.944.231 | 243.340.444 | 253.271.745 | 256.998.151 | 261.905.008
che Abgaben
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Die Entwicklung der Steuern und steuerdhnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf

Steuern in der langfristigen Entwicklung
EUR . ‘ ‘

'
261.905.008

260.000.000 t---------- --------------- -------------- --------------- mmm ------ assstes-- A
250.000.000 --------------- --------------- ----------- --------------- -----------
240,000,000 1+ ¥ e e
230.000.000 -------------- pooeeeeeeeesd romnenmnesaee --------------- --------------- -----------
220.000.000 -------------- --------------- --------------- --------------- -----------
210.000.000 -------------- --------------- --------------- -----------
22 e s s 5 5 s
200.000.000 ==szmemmmemmmommansaannnans s f=sssososososos e e
E' 2014 E' 2015 E' 2016 P'2017  P' 2018 P' 2019 P' 2020
-#- Steuern und a@hnliche Abgaben
Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune ,selbst” finanzieren kann und somit
unabhangig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in wel-
chem prozentualen Malle die ordentlichen Ertrdge der Kommune aus Steuerertradgen bestehen.
Fir eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage
und den Aufwand fur die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu
bringen. Diese werden deshalb von den Steuerertrdgen als auch von den ordentlichen Ertragen
bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen. Die Netto-Steuerquote fur 2016 betragt 33,27 %.

Steuerquote
% 40,00

35,00 423
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5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesatze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesatze:

Entwicklung der Hebesatze

Steuerart 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hebesatz Grundsteuer A 265 375 375 375 375 375
Hebesatz Grundsteuer B 530 750 750 750 750 750
Hebesatz Gewerbesteuer 490 500 510 520 520 520

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen  Entwicklung
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tra-

gende Saulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwick-
lung ergibt folgendes Bild:

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

EUR : . . .
! 91.212.671 i 3941:))150 91.995.328 3132.328 31.92.323

90.000.000 |- oo e o ST, oo, sesersrsrers. SRS
80.000.000 f--=-redemsem o e e e
70.000.000 f---=-- G N E——N—-NM i i - L L

63.547,792 : : : :
60.000.000 -+ o fresnanenaees enarennaneaes R— SO AR SN
50.000.000 +------- 41.75;:33& 7777777 4&11:1‘% ,,,,,,, 43;4%556 ,,,,,,,, 4&5%311,,,,,,,315%451 ,,,,,,,, 5541#@@8, ,,,,,,,, 46 8:3#3,6,9 ,,,,,,,,

E' 2014 E'2015 E'2016 P'2017 P 2018  P'2019 p' 2020

-~ Grundsteuer B -®- Gewerbesteuer

Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Hohe besser einordnen zu kdénnen, bietet sich die ein-

wohnerbezogene Betrachtung an:
Grundsteuer B je Einwohner

EUR
255,79 254,82 257.27 256,66 258,19 258,71 259,22

250,00
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0,00
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W Hagen
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Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwoh-
nerzahl abgebildet:

EUR

500,00

Gewerbesteuer je Einwohner

488,56 488,56 488,56

48249

wsass 47236
400,00 o
300,00 |
200,00
100,00

0,00

E' 2014 E' 2015 E' 2016 P 2017 P 2018 P' 2019 P' 2020
I Hagen

5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Ein-
kommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

E'2014 | E'2015 | E'2016 | P'2017 | P'2018 | P'2019 | P' 2020
’:gfgf'”“mmens' 67.835.056 | 68.405.810 | 70.627.383 | 75.086.224 | 78.840.535 | 82.703.722 | 86.838.908
Anteil Umsatzsteusr | 10.864.495 | 12.397.074 | 12.775.315 | 16.016.497 | 19.787.000 | 19.268.614 | 19.711.792

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

EUR
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Anteil Einkommensteuer je Einwohner

Einkommensteuer je Einwohner
EUR 500,00

400,00 oo 7508 i
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Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
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5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
wobei die Schllisselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Ertrage aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

E'2014 E'2015 E'2016 P' 2017 P' 2018 P' 2019 P' 2020

Zuwendungen und | 500 995 568 | 926.119.002 | 251.745.749 | 261.480.873 | 263.477.732 | 260.537.899 | 261.693.207
allgemeine Umlagen

davon Schliisselzu-

; 116.733.142 | 132.605.580 | 139.247.860 | 150.448.905 | 163.688.409 | 172.200.206 | 179.604.815
weisungen

davon Bedarfszuwei-

sungen UNd sonstige | 45 ge7 716 | 35087716 | 35.987.716 | 28.070.418 | 20512998 | 13.315455 | 6.477.789
allgemeine Zuweisun-

gen

davon Zuweisungen
und Zuschiisse fiir 39.454.193 | 43.415.154 | 61.947.926 | 70.134.581 | 67.634.392 | 63.443.368 | 63.905.916
laufende Zwecke

davon Ertrage aus
Auflésung SoPo fiir 14.817.217 | 13.540.028 | 14.562.246 | 11.779.639 | 11.641.933 | 11.578.870 | 11.704.777
Zuwendungen

davon allgemeine
Umlagen und sonstige 0 571.424 0 1.047.330 0 0 0
Zuwendungen

Schlusselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

Schlusselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung
EUR : ‘ : . ;

179.604.815

180.000.000 +--++-s+4eeomeeeeneees T S feneseneeenenss e g
170.000.000 {-----+---+4---ms-os-oo--- R S s femeeneee-

163.688.409

160.000.000 +---=-=-=--d-mmmmeeeeeees S e Rt SR e
H ' ] 150.448.906 . H '

150.000.000 f----eeeedieanneeee s R S SR RN S oeeneeeas

140.000.000 f+-+----feeseeeaneecoos ooy S e ettt S

130.000.000 +-----=--s-i-areseremos s S i s oo

120.000.000 +------ T e - . e

E' 2014 E' 2015 E' 2016 P'2017  P' 2018 P' 2019 P' 2020

Schllsselzuweisungen

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhangigkeit von Zuweisungen und Zuschus-
sen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Ertrage sind die Schlisselzuweisungen vom Land.
Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Ertrdge aus Zuweisungen
und Zuschissen (ohne allgemeine Umlagen und Ertréage aus der Leistungsbeteiligung des
Bundes) von den ordentlichen Ertrégen insgesamt.
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Zuwendungsquote
%
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5.1.3 Personalaufwand
Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:
Personalaufwand
E' 2014 E' 2015 E' 2016 P' 2017 P'2018 P' 2019
_;:;z‘r’r:‘ta'a“fwe“d“"ge" 128.057.789 | 112.677.972 | 137.848.934 | 134.857.040 | 136.701.856 | 138.487.740 | 140.560.650
Personalintensitat
Die Personalintensitat bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den
ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie ist ein Indikator daflir, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des or-
dentlichen Aufwandes haben.
Personalintensitat
% ' ! ! : ! :
2130 20i53 20026 2059 2078 210
20,00 S - e - - -
15,00 t----- S --- S-S S S - B -
10,00 ==~~~ -~ T - S-S~ -~ N~ H -
5,00 -+~ (AN - S - - (R - - I - I -
0,00
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Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellun-

gen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes fir Sach- und Dienstleistungen

E'2014

E'2015

E' 2016

P' 2017

P' 2018

P' 2019

P' 2020

Aufwendungen fiir
Sach- und Dienstleis-
tungen

113.877.824

119.492.014

119.094.828

115.477.071

114.209.174

110.091.971

110.814.161

davon Bewirtschaftung,
Unter- u. Instandhal-
tung unbewegliches
Vermdgen

53.414.040

56.395.581

48.303.628

50.018.347

48.615.526

44282517

44.774.888

davon Unterhaltung
bewegliches Vermdgen

1.358.355

1.307.300

1.207.514

1.465.029

1.478.554

1.485.423

1.500.090

davon Erstattungen fiir
Aufwendungen Dritter

49.042.912

49.473.799

51.072.093

51.337.928

51.432.511

51.528.061

51.623.591

davon sonstiger Sach-
und Dienstleistungs-
aufwand

10.062.518

12.315.333

18.511.593

12.655.768

12.682.583

12.795.970

12.915.592
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Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung

EUR 120.000.000 119492014

119.094.828

118.000.000

116.000.000

114.000.000

112.000.000

110.814.161
110,091.971

110.000.000
E'2014 E'2015 E'2016 P'2017 P'2018 P 2019  P'2020

- Aufwendungen flir Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsintensitat

Die Sach- und Dienstleistungsintensitat lasst erkennen, in welchem Ausmal? sich eine
Kommune fir die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit
das Gegenstlck zur Personalintensitat. Die Sach- und Dienstleistungsintensitat zeigt an, wie
hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen fir Sach- und Dienstleistungen (ohne be-
sondere Aufwendungen fur Beschaftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

Sach- und Dienstleistungsintensitét

%
20’00 _— 1937
17.74 1744 17.20 1652 16,58
15,00
10,00
5,00
0,00

E' 2014 E' 2015 E' 2016 P 2017 P 2018 P' 2019 P' 2020

I Hagen

5.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendun-
gen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umla-
gezahlungen an Gemeindeverbande sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Trans-
ferzahlungen zahlen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbe-
teiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschusse fur laufende Zwe-
cke.
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Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

E' 2014 E'2015 E'2016 P' 2017 P' 2018 P' 2019 P' 2020
Transferaufwendungen | 190.185.648 | 219.407.234 | 247.552.460 | 261.534.800 | 263.777.294 | 267.895.638 | 266.425.952
davon Umlagen an 47737678 | 49.814.216 | 53.434.222 | 58.906.325 | 60.197.942 | 61.517.890 | 62.866.788
Gemeindeverbande
davon soziale Trans- 67.247.790 | 73.129.665 | 87.010.342 | 92.674.973 | 94.601.477 | 96.566.540 | 98.570.926
feraufwendungen
davon sonstige Trans- | 5500 179 | 96 463.353 | 107.107.896 | 109.953.592 | 108.977.875 | 109.811.209 | 104.988.238
feraufwendungen
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung
EUR : H i 109.953.592 108.977.875 109.811. :
110.000.000 - : ) S S L e T
100.000.000 - ““*‘“ﬁ)’“mm """" o Ts'q:ﬁxﬁ """" “-5‘5‘-5““"""“9&5" SRR
= 0000 400 0 (] L N RO TR e o SIS SRR —
VN1 A 000V SR O oL FDC ot EORINNARISIG. IRVRRTRRINS FMUSIRIIE. MR S—
70.000.000 r------ BT oo oo 1
Y 58,905,326 50.197.542 61.617.890 65
60.000.000 +---++-s+remsremsseemssibonermecege b B el
50.000.000 +------- B e S A S SO S

E'2014 E'2015 E'2016 P'2017 P'2018 P 2019 P'2020

-#- davon Umlagen an Gemeindeverbande -®- davon soziale Transferaufwendungen
-4 davon sonstige Transferaufwendungen

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den
ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

%

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
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5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

E' 2014 E' 2015 E'2016 P' 2017 P'2018 P' 2019 P' 2020
Sggﬁi”;"c"es Er- -29.523.300 3.377.689 158180 |  14.998.291 | 21.702.004 | 22.684.404 |  27.540.190
Finanzergebnis 17.984.157 | -18.578.818 | -12.547.207 | -13.229.840 | -17.398.002 | -18.806.327 | -20.714.820
Ergebnis laufende
Verwaltungstitig- 47507457 | -15.201.129 | -12.705.387 1.768.451 4.304.092 3.878.077 6.825.370
keit
Jahresergebnis 47507457 | -15.201.129 | -12.705.387 1.768.451 4.304.092 3.878.077 6.825.370
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung
EUR 10.000.000 +00.00m 6.825.370
1768481 E | 3.878.077
0
-10.000.000
15,201.129 12705387
-20.000.000 =
-30.000.000
-40.000.000
-50.000.000
E'2014 F' 2015 FE 2016 P'2017 P'2018 P'2019 P'2020

Jahresergebnis

Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungs-
tatigkeit und aulRerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

Jahresergebnis je Einwohner

EUR 50,00

0,00
-50,00

-67.47
-80.41

-100,00
-150,00
-200,00
-250,00

-254 44

E' 2014 E' 2015 E' 2016

Hagen
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Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das au3erordentliche Ergebnis sondern das Er-
gebnis aus laufender Verwaltungstatigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Er-
gebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen
zu diesen Ergebnisgrélien dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentli-
che Ertrage gedeckt werden kénnen. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine
vollstandige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder héher, erreicht
werden. Dieser lag im Jahr 2016 bei 99,98 %.

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzertragen und Finanzaufwen-
dungen bezogen auf einen Einwohner ab.

Finanzergebnis je Einwohner

EUR 0,00
-20,00
-40,00
-60,00

-80,00

-100,00 -96.32 -98,28

-99.87

-110.01

E' 2014 E' 2015 E' 2016 P' 2017 P' 2018 P' 2019 P' 2020

W Hagen

5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nam-
lich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und
Verbindlichkeiten.

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verschuldung
EUR |

. . ' .
,,,,,, e I I eemmssssdmsssssmessssmedessmeesnss L
2.500.000.000 ?-3554.9"‘“" 2-!Hi2ﬁ-5‘rﬁ‘ 2.353%52477 2350.851.26T 3313405919 283423 601 2.332.233.158

2.000.000.000 1-++-s-ssebeesserssmaseasfunnmanmsnmanendie i

1.500.000.000

1.000.000.000 1-+++++-werfeocssssssssssnfrenecosssss o e s

1 T e T s

182.157.844 : : : : : ;
N N NN S S
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

|—l Aktiva (Bilanzvolumen) -®- Eigenkapital -4 Verbindlichkeiten
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5.2.1 Kennzahlen zur Vermoégenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhaltnis zwischen dem Infrastrukturvermégen und dem Gesamt-
vermogen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss daruber, mit welchem Pro-
zentsatz das Gesamtvermaogen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl
kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es
handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden
kann.

Infrastrukturquote
G/o . .

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abschreibungsintensitat

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlage-
vermdgens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentli-
chen Aufwand dar. 2016 lag die Abschreibungsintensitat bei 6,39 %.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhaltnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Ertra-
gen aus der Auflésung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die
Frage, inwieweit die Ertrage aus der Sonderpostenauflosung die Belastung des Haushaltes
durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Male Dritte an der
Finanzierung des abnutzbaren Vermdgens beteiligt waren bzw. werden. Hierbei hat sich die
Quote von 33,86 % aus 2015 um 4,87 % auf 38,78 % fir 2016 verbessert.

Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugange und
Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgangen des Anlagevermogens
ab. Sie gibt Auskunft dartiber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibun-
gen und Vermdgensabgangen neue Investitionen gegentberstehen. Es handelt sich um
eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.
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Investitionsquote
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5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsi-
tuation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde,
sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen
zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu kénnen, bietet sich die Betrachtung der Eigen-
kapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten
bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je groRer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebe-
nen Uberschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.

Eigenkapitalquote 1

8,00 1 Lo i frosmemsaneananes franemsessneanas fromsameanenenes fromesemnen e ranennnsaes
oo [ UM NN NN DS
a0 - S _—_—__, i —
2,00 - - S ——————————————————————————————— ————————————
0,00 | | : : ' H H H

DY ] E— — N = - .
4,00 S— SRR N —_ . . .
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Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des ,wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten
bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die
Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstel-
len, wird bei dieser Kennzahl die Wertgré3e Eigenkapital um die Sonderposten fir Zuwen-
dungen und Beitrage erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangen-
heitsorientiert abgebildet werden kann.

Eigenkapitalquote 2
% 30,00 oo g poasosasaeneees e e e S

25,00 1. . L
20,00 +----- - 1 .............
15,00 t---- N 00 e
10,00 - N e

5,00 - = e

0,00 -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Anlagendeckungsgrad 2

66,89

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermdgens langfristig fi-
nanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermégen die lang-
fristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwen-
dungen und Beitrage) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensi-
onsrickstellungen und Riickstellungen fir Deponien und Altlasten) gegenibergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden

kann.
Anlagendeckungsgrad 2

70,00 b S— A— A S — S
60,00 f---------- et ’ . : ==
50,00 . ==
40,00 +---- ==
30,00 +--- . ==
20,00 +----- . ==
10,00 +----- ==

0,00

%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

41
Anlage 3 Jahresabschluss zum 31.12.2016 170



wposn [5]] Lagebericht der
e Stadt Hagen 2016

Liquiditat 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft Gber die kurzfristige Liquiditdt der Kommune.
Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag
durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden
kénnen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet
werden kann. Die Hohe Abweichung in 2016 resultiert aus hohen Forderungen aus Transfer-
leistungen und ist hauptsachlich auf die Forderung ,Starkungspakt Stadtfinanzen® in Hohe
von rund 36 Mio. Euro zurtickzufiihren, die im Jahr 2016 nicht ausgeglichen wurde. Zudem
sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegentiber dem Vorjahr um rund 30 Mio. Euro ge-
sunken. Dies liegt an der Umschichtung kurzfristiger Kredite zur Liquiditatssicherung hin zu
Krediten mit langeren Laufzeiten.

Liquiditét 2.Grades
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Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr)
belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es
handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden
kann.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
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Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins
Verhaltnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung
aus Finanzaufwendungen zusatzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen
Verwaltungsgeschaftes besteht.

Zinslastquote
% .

E' 2014 E' 2015 E' 2016 P' 2017 P 2018 P' 2019 p' 2020

6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 48 GemHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der klnfti-
gen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung

- Entwicklung der Zinsen

- Bevolkerungsentwicklung, Altersstrukturen

- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Vor der Umbuchung auf die Aktivseite der Bilanz weist die Bilanz zum 31.12.2016 ein nega-
tives Eigenkapital in Hoéhe von 12.689.872 Euro aus.

Die buchmaRige Uberschuldung setzt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2016 von 12.705.387
Euro und der unmittelbaren Verrechnung von Ertrdgen und Aufwendungen aus Anlageab-
gangen mit der allgemeinen Rucklage nach § 43 Abs. 3 GemHVO in Hohe von 15.515 Euro
zusammen. Zum 31.12.2016 weist die Bilanz nunmehr ein negatives Eigenkapital in Héhe
von insgesamt 117.180.847 Euro aus.
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Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Ent-
wicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsétzlich gilt: Uberschiisse starken das Eigenkapital und Fehlbetrage gehen zu Lasten
des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurtickliegenden
Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeit-
raum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des
Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben moégliche Ertrage und Aufwendungen aus Verrechnungen
mit der Allgemeinen Rucklage aufen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveranderungen
bei Finanz- und Sachanlagevermoégen, also Ertrage aus Veraufierung von Vermdgen und
Verluste aus Abgang von Vermdgen, die direkt mit der Allgemeinen Ricklage verrechnet
werden und nicht in das Jahresergebnis einflielen. Eine Neubewertung des StralRenvermo-
gens soll voraussichtlich zum 01.01.2018 erfolgen.

Entwicklung des Eigenkapitals

EUR  200.000.000 7------- o A P oy o
150.000.000 7-----FE - - --- - ' """""""" """""""" """""""" """"""
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M Eigenkapital
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Jahresergebnisse verdndern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukunftigen Jah-
resergebnisse. Aus lhnen lasst sich ableiten, in welcher Héhe sich in etwa das bilanzielle
Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verandern wird.

Prognostizierte Eigenkapitalveranderungen auf Basis der geplanten Jahresergebnisse
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Jahresergebnis

EUR

Prognose Ergebnisplanung

Trotz der strikten Einhaltung des Sanierungskurses, von dem die Auszahlung der jahrlichen
Raten der Landesmittel nach dem Starkungspakigesetz abhangig gemacht wird, ist es auf-
grund der veranderten Rahmenbedingungen fir das Jahr 2016 nicht gelungen, einen Haus-
haltsausgleich darzustellen. Dadurch ist der vom Rat der Stadt Hagen am 07.04.2016 be-
schlossene Haushaltssanierungsplan 2016/2017 als nicht genehmigungsfahig eingestuft.

Der Rat der Stadt Hagen hat am 24.11.2016 die Fortschreibung des Haushaltssanierungs-
planes und die Anderung der Haushaltssatzung beschlossen. Mit der Fortschreibung des
HSP 2017 und der Projektionsplanung fir die Jahre 2017 bis 2021 wird erreicht, dass der
Gesamtergebnisplan 2017 einen Uberschuss von 1.804.051 Euro ausweist und in der mittel-
fristigen Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2021 der strukturelle Haushaltsausgleich durch-
weg dargestellt werden kann. Mit Schreiben vom 22.12.2016 ist die beschlossene Fort-
schreibung des Haushaltsanierungsplanes 2017 mit Wirkung zum 01.01.2017 von der Be-
zirksregierung genehmigt worden. Die Haushaltssatzung 2017 konnte daraufhin veroffent-
licht werden. Durch die Genehmigung der Bezirksregierung wurden die Starkungspaktmittel
2016 nachtraglich in 2017 ausgezahlt.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des im November eingebrachten Haushaltes fir das
Haushaltsjahr 2017 wird aufgrund der Vorgaben des Starkungspaktgesetzes Uber das Jahr
2018 hinaus bis einschlieBlich 2021 detailscharf durchgefiihrt. Hierbei werden die Orientie-
rungsdaten des Landes, mit der Bezirksregierung davon abweichende ortliche Faktoren so-
wie die Wachstumsfaktoren als Mittelwert der letzten 10 Jahresergebnisse zur Hochrech-
nung genutzt. Dies soll sicherstellen, dass die Annahmen der Ergebnisentwicklung auf dem
langen Konsolidierungsweg nicht allzu optimistisch erfolgen und nachvollziehbar sind.

Far die Stadt Hagen ist wichtig, ihre Infrastruktur und ihr Dienstleistungsangebot auf die Be-
volkerungsentwicklung anzupassen. Bisher wurde es fur erforderlich gehalten, Anpassungen
beispielsweise in der Schullandschaft mit Aufgabe von Schulstandorten zu planen. Dies wird
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aktuell durch die Anzahl der Flichtlingskinder, die in Auffangklassen zu beschulen sind und
dem Zuzug der EU-Zuwanderer revidiert. Mittlerweile sind zwei SchulschlieBungen (Spiel-
brink und Delstern) wieder rickgangig gemacht worden und die Schulen missen weiter un-
terhalten werden.

Im Jahr 2016 wurden fur die Unterbringung von Fluchtlingen 10.000 Euro pro Fluchtling er-
stattet. Ab dem Jahr 2017 wurde ein Satz von 10.392 Euro pro Flichtling und Jahr festge-
setzt. Aufgrund des deutlich nachlassenden Zustroms wird davon ausgegangen, dass der
festgelegte Satz auskdmmlich sein wird. Neben den Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz und den Unterbringungskosten entstehen Kosten flr IntegrationsmalRnahmen,
Gesundheit, Bildung und vielen weiteren Bereichen, die noch nicht genau erfasst werden.
Eine landesweite Auswertung aller Kommunen wird im Jahr 2017 durch das Ministerium fir
Inneres und Kommunales durchgefthrt. Durch diese Auswertung erhofft man, sich ein ge-
naues Bild Uber den Kostendeckungsgrad machen zu kénnen und eine auskémmliche Fi-
nanzierung auf dieser Basis zu erhalten.

Auch durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes entstehen den Kommunen Mehr-
aufwendungen. Danach sind folgende Anderungen zum 01.07.2017 geplant:

Die Aufhebung der Bezugsdauer von 72 Monaten, die Anhebung der Altersgrenze auf die
Vollendung des 18. Lebensjahres und die Erhéhung der Bundesbeteiligung an den Kosten
von 33,5% auf 40%.

In gleichem Male sollen kiinftig auch die Einnahmen aus dem Ruckgriff verteilt werden. Auf
Grundlage der bisher vorliegenden Informationen ist von einem Fallzahlenzuwachs von min-
destens 600 Fallen auszugehen. Kinftig tragen laut einem Bericht des MKFFI Land und
Kommunen jeweils die Halfte der Ausgaben, die der Bund nicht Gbernimmt. Dadurch ergibt
sich bei den Ertragen eine Verbesserung der Planwerte um 1.398.000 Euro in 2018 und
1.411.980 Euro in 2019.

Eine weitere Belastung fur die zukunftigen Haushalte kann durch die erforderliche Sanierung
der Briicken wegen Spannungsrisskorrosion entstehen. Bei den in den 60er Jahren errichte-
ten Spannbeton-Brucken mit gréReren Spannweiten kamen Spannglieder als Haupttragglied
zum Einsatz, die herstellungsbedingt Vorschadigungen (Mikrorisse) aufweisen kénnen.

Dieses Gefahrdungspotenzial gilt es im Zuge einer Uberpriifung auf Spannungsrisskorrosion
festzustellen und geeignete MaRRnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit der
Bauwerke zu treffen. Es wurden bisher 24 Brickenbauwerke untersucht.

Als Ergebnis wurde festgestellt, dass bei 9 Brickenbauwerken zur Sicherstellung der Ver-
kehrssicherheit zurzeit keine weiteren Malinahmen erforderlich werden. Bei den restlichen
15 Bruckenbauwerken werden weitere Untersuchungen erforderlich.

Bei den Brucken Volmetalstrae im Zuge der B54 (7 Bauwerke), Ischeland, Fuhrparkbrucke,
Volmebricke Eilper Str., Talbricke Helfe und Il.Ebene — Altenhagener Briicke wurden be-
reits SofortmaBnahmen durchgeflhrt. Insbesondere der Trasse der Bundesstralle B 54
kommt eine hohe Bedeutung zu, da diese Achse die tragende Nordwest-Sidost-
Hauptverbindung durch die Innenstadt darstellt. Zur Erarbeitung konzeptioneller Verkehrs-
szenarien wurde ein Planungsbiuro beauftragt. Dafir wurde eine Rulcklage in H6he von
75.000 Euro gebildet.
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Bei den Bricken Auffahrtsrampe B 7 am Arbeitsamt, Ribbertstral’e Uber die Gleisanlagen
der Deutsche Bahn AG und Stennertbriicke sind Prifungen in kurzen Intervallen erforder-
lich.

Insgesamt wurden fur Untersuchungen in 2016 Ruickstellungen in Hohe von 675.000 Euro
gebildet.

Die Bricke Berchumer Str. A46 befindet sich bereits in der Sanierung. Diese Briickensanie-
rung ist in den Haushalt 2016/2017 mit einem Gesamtaufwand in Héhe von 3.591.200 Euro
und mit Zuwendungen in Héhe von 1.977.800 Euro eingeplant.

Durch Befristungsgesetz vom 05.04.2005 wurden die Rechtsverordnungen zum férmlich
festgelegten stadtebaulichen Entwicklungsgebiet Lennetal zum 31.12.2009 aufer Kraft ge-
setzt. Vom Befristungsgesetz und somit der AuRerkraftsetzung der Rechtsverordnungen war
bei der Stadt Hagen und der Bezierksregierung nichts bekannt. Dies kdnnte mit weitreichen-
den rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen fur den Bereich des Stadtebaus — hier im Ent-
wicklungsgebiet Unteres Lennetal — verbunden sein, die derzeit aber weder rechtlich noch
finanziell konkretisiert werden kdnnen.

Im Bereich der Infrastruktur ist das Kommunalinvestitionsférderungsgesetz und das Pro-
gramm "Gute Schule 2020" eine Chance fir die Zukunft.

Das Kommunalinvestitionsférderungsgesetz dient zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft, der Bund unterstutzt die Lander bei der Starkung der Investitionstatigkeit fi-
nanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbande. Fir die Stadt Hagen werden insge-
samt rd.18,6 Millionen Euro bis zum Jahr 2020 zur Verfugung gestellt. Es mussen bei diesen
MaRnahmen lediglich 10 % Eigenanteil von der Stadt Hagen aufgebracht werden. Die Stadt
Hagen kann allein mit diesem Programm insgesamt rd. 20,7 Millionen Euro in die Infrastruk-
tur investieren. Bisher hat die Stadt Hagen 27 Malinahmen fir dieses Programm vorgese-
hen. Zusatzlich gibt es mittlerweile einen Referentenentwurf der bis zum Jahr 2020 nochmal
eine Erweiterung des Kommunalinvestitionsférderungsgesetzes enthalt. Dieser sieht vor,
dass den Kommunen ab dem 01.07.2017 weitere 18,6 Millionen Euro fur den Schulausbau
zur Verfugung gestellt werden.

Zusatzlich soll das Programm "Gute Schule 2020" allein fir die Schulen genutzt werden.
Dieses Programm finanziert alle MaRnahmen zu 100 %, so dass kein kommunaler Eigenan-
teil aufgebracht werden muss. Der Stadt Hagen sind bis zum Jahr 2020 rd. 27,7 Millionen
zur Verfigung gestellt worden. Die Mittel sind auf die einzelnen Jahre verteilt worden. Somit
stehen der Stadt Hagen jahrlich rd. 6,9 Millionen Euro fur die Ertichtigung der Schulen zur
Verfugung. Es sind bereits 168 Ma3nahmen aus dem Programm " Gute Schule 2020" durch
den Rat der Stadt Hagen beschlossen worden mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd.
26 Millionen Euro.

Die anhaltend niedrigen Zinsen beglnstigen einerseits derzeit den Haushalt der Stadt Ha-
gen und fuhrten im Jahresergebnis 2016 zu einer deutlichen Verbesserung bei den geplan-
ten Zinsaufwendungen. Auf der anderen Seite verschlechtert sich bei langerer Fortfihrung
der Niedrigzinsphase die Ertragslage der Sparkassen. Die Margen im Kreditgeschaft sinken
deutlich, die Sparkasse Hagen versucht dies z.B. durch den bereits vollzogenen Zusam-
menschluss mit der Sparkasse Herdecke aber durch Kostenreduzierungen wie den Umbau
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von Filialen in Selbstbedienungszweigstellen zu kompensieren. Sollte die Niedrigzinsphase
noch langer anhalten, ist zu beflrchten, dass eine solche Kompensation der geringen Mar-
gen im Kreditgeschaft nicht dauerhaft gelingt. Dies hatte negative Einflisse auf die Jahres-
ergebnisse der Sparkasse Hagen, so dass die bisher eingeplanten Ausschittungen von 6
Mio. Euro nach Steuern in Frage gestellt waren. Insofern liegt in einer weiteren Niedrigzins-
phase auch ein Risiko.

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass die Sanierung der ENERVIE und ihrer Tochtergesell-
schaften schneller voran schreitet, als geplant. Die wirtschaftliche Lage der ENERVIE hat
sich stabilisiert. Derzeit wird an Finanzierungsmodellen gearbeitet, die moglicherweise wie-
der eine Ausschuttung der ENERVIE ab 2019 ermdglichen kdnnte. Insofern besteht dadurch
die Chance, die 0.g. mdglichen Risiken bei der Ausschittung der Sparkasse zumindest teil-
weise zu kompensieren.

Mit Ratsbeschluss vom 18.06.2015 wurde die Auflosung der eigenbetriebsahnlichen Einrich-
tung GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen und die Bildung des Fachbereichs Gebau-
dewirtschaft beschlossen. Im Zuge dessen wurde auch das Mieter-Vermieter-Modell (MVM)
abgeschafft. Somit werden den Amtern nicht mehr Miete und Nebenkosten fiir die genutzten
Raumlichkeiten in Rechnung gestellt. Der Fachbereich GWH ist verantwortlich flr Planung,
Bau, Instandhaltung, Instandsetzung und Malinahmen zum Betrieb der stadtischen Gebau-
de. Bei den GWH-Kosten handelt es sich nicht mehr um reine Sachkosten. Durch die Riick-
fuhrung erfolgt die Abbildung nunmehr auf Sach- und Personalkosten. Durch entsprechende
Synergieeffekte sowie diverse organisatorische Veranderungen, soll ein Konsolidierungspo-
tential in Hohe von 500.000 € p.a. realisiert werden.

6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die
Entwicklung der Verschuldung in den zurtckliegenden Perioden, wobei insbesondere nach
langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditatskrediten unterschie-
den wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in TEUR)

Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis
2012 2013 2014 2015 2016

Verbindlichkeiten gesamt 1.433.264 1.447.654 1.391.627 1.345.860 1.388.402
Davon Investitionskredite 131.823 114.080 105.122 96.948 93.189
Davon Liquiditatskredite 1.133.160 1.169.084 1.137.182 1.124.860 1.163.070
Davon Andere Verbindlichkeiten 168.281 164.489 149.323 124.052 132.142
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Beim Stand der Liquiditatskredite zum 31.12.2016 ist im Vergleich zur gesamten Entwick-
lung ein Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist darauf zurickzufuhren, dass die Starkungspakt-
mittel in Hohe von rund 36 Mio. Euro erst im Jahr 2017 ausgezahlt wurden.

6.3 Entwicklung der Zinsen

Die Marktprognosen der Bankenvolkswirte gehen unter Berucksichtigung der erwarteten
Geldmarktpolitik der EZB zunachst weiterhin von niedrigen Zinsen fir kurzfristige Laufzeiten
aus. Fur die langen Laufzeiten wird auf Jahressicht Gberwiegend ein moderater Anstieg des
Zinsniveaus erwartet. Bei der Planung des Zinsaufwandes ist ein leichter Anstieg des Zins-
niveaus eingerechnet, so dass grundsatzlich weiterhin die Strategie der moglichst langfristi-
gen Zinssicherung verfolgt werden kann, ohne dass die geplanten Haushaltsansatze Uber-
schritten wurden.

6.4 Entwicklung der Haushaltssanierung

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017 wurde in der Sondersitzung des
Rates der Stadt Hagen am 24.11.2016 beschlossen. Die angepasste Fortschreibung des
HSPs 2017 beinhaltet die Konsolidierungshilfe mit degressivem Abbau ab dem Jahr 2017
und ohne Konsolidierungshilfe im Jahr 2021. Der zu erbringende Konsolidierungsbetrag liegt
im Jahr 2017 bei rund 76,25 Mio. Euro. Der Gesamtkonsolidierungsbetrag im Jahr 2021 be-
tragt rund 76,5 Mio. Euro. Trotz Schwankungen bei einzelnen MaRnahmen, die in der Fort-
schreibung 2017 ausgewiesen werden, kann das gesamte Konsolidierungsvolumen aus der
Fortschreibung 2016 gehalten werden. Somit mussten keine weiteren Mallnahmen einge-
bracht werden. Am 22.12.2016 genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg die Fortschrei-
bung mit Wirkung vom 01. Januar 2017.
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6.5 Bevolkerungsentwicklung, Altersstruktur

(Hinweis: zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen die Daten zur Einwohnerentwicklung
noch nicht bei IT-NRW vor. Bei Kennzahlen mit der BezugsgroRe Einwohnerzahl wird der
Wert aus 2015 zu Grunde gelegt.)

Die Einschatzung der weiteren Bevolkerungsentwicklung ist Grundlage fir jede Art von stra-
tegischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografi-
schen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevdlkerungsriickgang sowie
eine zunehmend alternde Bevolkerung zu verzeichnen. Dies erfordert fur die Zukunft eine
Anpassung der kommunalen Angebote fir Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevolkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal
beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer alter
werdenden Gesamtbevolkerung ist heute unumkehrbar, wobei die 6rtlichen Auspréagungen
durchaus stark variieren konnen.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeitrdge und Steuern
erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleis-
tungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich
zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme fuhren.

Die zentrale Frage der ortlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden
kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbe-
darf, d.h. wann und in welchem Mal3e eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der
kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darlber erméglichen, wie die drtliche Situation mit Blick
auf folgende Kriterien einzuschatzen ist:

- Bevdlkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veranderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt
dar (Hinweis: zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen die Daten zur Einwohnerentwick-
lung noch nicht bei IT-NRW vor):
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Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis
2012 2013 2014 2015 2016
Einwohner 186.243 185.996 186.716 189.044 189.044
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) 4.273 4.364 4.676 5.130 0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) 4.414 4.469 4.501 4.864 0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre) 21.251 20.986 21.012 21.471 0
Jugendliche 18-20 Jahre 6.274 6.023 5.969 6.305 0
Einwohner 21-45 Jahre 55.770 55.261 55.017 55.337 0
Einwohner 46-65 Jahre 54.171 54.967 55.569 55.990 0
Senioren (Uber 65 Jahre) 40.090 39.926 39.972 39.947 0
Entwicklung einzelner Altersgruppen
120.000 4+ VM UslsTa Vs meits il tielsss_______ 17ewR Lo

2014 2015

2009 2010 2011 2012 2013
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)

2016

Vorschulalter (0-5 Jahre)
—4- Senioren (Uber 65 Jahre)

Erwachsene (18-65 Jahre)

6.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevolkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am ortli-
chen Arbeitsmarkt von Bedeutung fur den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozial-
transferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den so-
zialversicherungspflichtig Beschaftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschaftigtenzahlen

Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis
2012 2013 2014 2015 2016

Arbeitslose zum 30.6. 9.637 10.035 9.948 10.298 10.448
E:i\t/)on unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosig- 994 1090 989 1047 1.189
(rj:r\)/on Uber 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Alte- 1416 1462 1454 1579 1695
SoziaIversicherungspflichtig Beschéftigte 66.855 66.254 67.959 68.464 68.922
am Arbeitsort
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Langfrsitige Entwicklung bei Arbeitslosen und Beschéftigten
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Als Indikator fur die Entwicklung der ortlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschéaftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also
alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschaftigung nachgehen. In dieser Zahl
nicht enthalten sind Auspendler.
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Mitglied im Rat der

Mitgliedschaften in Auf-
sichtsraten und anderen
Kontrollgremien i.S.d. §
125 Abs.1 S.3 des Aktien-
gesetzes

Mitgliedschaften in Organen von
verselbstandigten Aufgabenberei-
chen (=Tochtergesellschaften) der
Gemeinde in 6ffentlich-rechtlicher
oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in
Organen sonstiger
privatrechtlicher
Unternehmen

Nachname [Vorname  [stadt ab 03.07.2014 ab 03.07.2014 ab 03.07.2014
IAgentur Mark, HaGeWe, Werkhof,
IArnusch Peter 01.01.-31.12.2016 HaWeD GmbH
)Andelija Muamer 01.01.-31.12.2016 HaGeWe, Theater gGmbH
Beyel Peter 01.01.-31.12.2016 IAgentur Mark, WBH Stadthalle
Biicker Dr. Josef 01.01.-31.12.2016
Ciupka Stefan 01.01.-31.12.2016 HaGeWe
Cramer Marianne 01.01.-31.12.2016 WBH, G.L.V., BSH
Eiche Michael 01.01.-31.12.2016
Engelhardt |Anja 01.01.-31.12.2016 lagentur Mark, WBH, BSH
Erlmann Martin 01.01.-31.12.2016 Straenbahn AG, HVG
Fischbach  |Hannelore [01.01.-31.12.2016 BSH, Werkhof, HaWeD GmbH
Dr. Hans-
Fischer Dieter 01.01.-31.12.2016 Stadthalle
Dr. Friedrich- Sparkasse, WBH, HVG, Theater
Geiersbach |Wilhelm 01.01.-31.12.2016 gGmbH
Gronwald Michael 01.01.-31.12.2016 Stadthalle
Grzeschista [Michael 01.01.-31.12.2016
Hanning Barbara 01.01.-31.12.2016 BSH
Helling-Plahr [Katrin 01.01.-31.12.2016
Hentschel  |[Elke 01.01.-31.12.2016 |Hagener Strallenbahn AG
Hentschel Ingo 01.01.-31.12.2016 lagentur Mark, WBH, HaGeWe
Kammerer |Achim 01.01.-31.12.2016
Kempkens |Jacques 01.01.-31.12.2016
Kiszkenow [Thorsten 01.01.-31.12.2016 Sparkasse, G.L.V.
Klepper Jorg 01.01.-31.12.2016 Sparkasse, HEB, HUI
Klinkert Rolf 01.01.-31.12.2016 HVG
lagentur Mark (bis 15.12.16), G.l.V.,
Konig Werner 01.01.-31.12.2016 HVG, HAGENagentur (ab 16.12.16)
53

Anlage 3

Jahresabschluss zum 31.12.2016

182




Lagebericht der

Stadt Hagen 2016
Mitgliedschaften in Auf- [Mitgliedschaften in Organen von
sichtsraten und anderen |verselbsténdigten Aufgabenberei- Mitgliedschaft in
Kontrollgremien i.S.d. 8§ [chen (=Tochtergesellschaften) der Organen sonstiger
125 Abs.1 S.3 des Aktien- |Gemeinde in 6ffentlich-rechtlicher privatrechtlicher
Mitglied im Rat der |[gesetzes oder privatrechtlicher Form Unternehmen
Nachname [Vorname Stadt ab 03.07.2014 ab 03.07.2014 lab 03.07.2014
Krippner Mark 01.01.-31.12.2016 Sparkasse, HaGeWe, WBH Stadthalle
Kroll IAndreas 01.01.-31.12.2016 | Hagener StraBenbahn AG
Kulla IAngelika 01.01.-31.12.2016 G.LV., HVG
Loher Jochen 01.01.-31.12.2016
Hans-
Mechnich Christian 01.01.-31.12.2016 WBH
Meier Jorg 01.01.-31.12.2016 Sparkasse Stadtbeleuchtung
Neuhaus Ellen 01.01.-31.12.2016 [Hagener StraRenbahn AG \WBH, HVG
Niedergriese [Kevin 01.01.-31.12.2016 |Hagener Stralkenbahn AG
Niemann Corinna 01.01.-31.12.2016 |Hagener Stralenbahn AG
Ocal Nesrin 01.01.-31.12.2016 | Mark E Sparkasse, WBH Stadthalle
Panzer Hans-Georg [01.01.-31.12.2016 G.LV.
Pfefferer Nicole Sofie [01.01.-31.12.2016
Preuf’ Dr. Rainer  [01.01.-31.12.2016 HEB, HUI, WBH
Purps Melanie 01.01.-31.12.2016 IAgentur Mark, Sparkasse
Radke Lisa 01.01.-31.12.2016
Ramrath Dr. Stephan [01.01.-31.12.2016 |Mark-E, Enervie AG HAGENagentur, WBH
Reinke Detlef 01.01.-31.12.2016 HAGENagentur Stadtbeleuchtung
Riechel Joachim 01.01.-31.12.2016 |Enervie AG, Mark E HVG
Rospel Wolfgang 01.01.-31.12.2016 Sparkasse, HVG, Theater gGmbH
Romberg Gerhard 01.01.-31.12.2016 Sparkasse, WBH, G.L.V.
Sparkasse, HAGENagentur (bis
Rudel Claus 01.01.-31.12.2016 15.12.16), WBH (ab 16.12.16) GWG
Sauerwein  [Ruth 01.01.-31.12.2016 Agentur Mark, HaWeD, Werkhof
Schmidt Frank 01.01.-31.12.2016 HVG
Schrotter Dennis 01.01.-31.12.2016 |Hagener StraBenbahn AG [agentur mark (ab 16.12.16)
Schulz \Wolfgang 01.01.-31.12.2016
BSH, WBH (bis 15.12.16), Theater
Soéhnchen  [Sven 01.01.-31.12.2016 gGmbH
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Mitglied im Rat der

Mitgliedschaften in Auf-
sichtsraten und anderen
Kontrollgremien i.S.d. §
125 Abs.1 S.3 des Aktien-
gesetzes

Mitgliedschaften in Organen von

erselbstéandigten Aufgabenberei-
chen (=Tochtergesellschaften) der
Gemeinde in 6ffentlich-rechtlicher
loder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in
Organen sonstiger
privatrechtlicher
Unternehmen

Nachname [Vorname Stadt ab 03.07.2014 ab 03.07.2014 lab 03.07.2014
Sondermeyer|Ralf 01.01.-31.12.2016 Agentur Mark, WBH, Theater gGmbH
Stange Martin 01.01.-31.12.2016 HVG
Stricker Glinter 01.01.-31.12.2016 Agentur Mark, G.1.V.
Striwer Wilhelm 01.01.-31.12.2016 Werkhof, HaWeD GmbH, WBH
Thielmann  [Claus 01.01.-31.12.2016 HVG
Thieser Dietmar 01.01.-31.12.2016 Sparkasse
Timm-Bergs |[Ramona 01.01.-31.12.2016 | Mark-E Werkhof, HaWeD GmbH Stadtbeleuchtung
Trel® Stephan 01.01.-31.12.2016 HaGeWe, G.I.V.
Vogeler Lars 01.01.-31.12.2016 Agentur Mark Stadthalle
\Voigt Rainer 01.01.-31.12.2016 HaGeWe, Sparkasse
IAgentur Mark, Sparkasse, Theater
\Walter Thomas 01.01.-31.12.2016 gGmbH
\Wisotzki Horst 01.01.-31.12.2016 HEB, HUI

8 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes in Aufsichtsraten und anderen
Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 S.3 des Aktiengesetzes sowie in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen nach § 95 Abs. 2 GO NRW bestanden nicht.

Name, Dienstbezeichnung sowie Mitgliedschaften in Organen von verselbsténdigten
Aufgabenbereichen (=Tochtergesellschaften) der Gemeinde in 6ffentlich-rechtlicher
oder privatrechtlicher Form

Oberblrgermeister Erik O. Schulz

o Aufsichtsrat HagenAgentur
e Aufsichtsrat Sidwestfalen Energie und Wasser AG
o Aufsichtsrat Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH
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Erster Beigeordneter und Stadtkammerer Christoph Gerbersmann

Aufsichtsrat HEB Hagener Entsorgungsbetrieb GmbH

Aufsichtsrat HUI GmbH Hagener Umweltservice- und Investitionsgesellschaft
Aufsichtsrat Gesellschaft flir Immobilien und aktive Vermdgensnutzung der Stadt
Hagen mbH

Betriebsleiter HABIT Hagener Betrieb flir Informationstechnologie

Aufsichtsrat Kongress- und Eventpark Stadthalle Hagen GmbH
Verwaltungsratsvorsitzender WBH

Verbandsrat Ruhrverband

Beigeordnete Margarita Kaufmann

Gesellschafterversammlung agentur mark GmbH
Aufsichtsrat Hagener Werk- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Aufsichtsrat Beschaftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH
Aufsichtsrat BSH Betrieb flir Sozialeinrichtungen Hagen(Holding) gGmbH & Co. KG

Beigeordneter Thomas Huyeng

Aufsichtsrat Theater gGmbH bis 30.04.2016
Verwaltungsrat CVUA Westfalen Lippe
Gesellschafterversammlung agentur mark GmbH

Technischer Beigeordneter Thomas Grothe
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Aufsichtsrat Hagener Gemeinnltzige Wohnungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung Kongress- und Eventpark Stadthalle Hagen GmbH
Aufsichtsrat Hagener StralRenbahn AG

Vorstand Wirtschaftsbetrieb Hagen A6R (WBH)

Geschéftsfuhrer Stadtbeleuchtung Hagen GmbH
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Bestatigungsvermerk des Rechnungspriifungsausschusses zum Jah-
resabschluss 2016

Der Jahresabschluss der Stadt Hagen fur das Haushaltsjahr 2016, bestehend aus der
Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und
dem Lagebericht, wurde nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buch-
fuhrung, der Inventur, des Inventars sowie der Ubersicht (iber die értlich festgelegten
Nutzungsdauern der Vermégensgegenstiande gepriift.

In die Prufung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung fur das
Haushaltsjahr 2016 sowie ergdnzende Regelungen durch 6rtliche Satzungen und sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft
beziehen, einbezogen worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses liegt in der Verantwortung des Kammerers und
des Oberbirgermeisters der Stadt Hagen. Aufgabe der Rechnungsprifung ist es, auf der
Grundlage der durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter
Einbeziehung des Lageberichtes abzugeben.

Die Prufung wurde so geplant und durchgef hrt, dass Unrichtigkeiten und VerstéRe, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsgemalfer Buchfihrung und durch den Lagebericht zu vermitteinden Bildes der
Vermoégens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen sind die
Kenntnisse Uber die Verwaltungstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld der Stadt Hagen sowie die Erwartungen Uber mdgliche Fehler beriicksichtigt
worden. ‘

Im Rahmen der Prifung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise filr die Angaben in der Buchfuhrung, im Inventar, in
der Ubersicht lber die értlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermégensgegenstande,
im Jahresabschluss und im Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prufung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und
der wesentlichen Einschatzungen des Oberblrgermeisters der Stadt Hagen sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes um-
fasst.

Die Priifung hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach den bei der Priifung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den
haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie den ergédnzenden Bestimmungen der 6rtlichen
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft beziehen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung
der Grundséatze ordnungsgemafier Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhiltnissen
entsprechendes Bild der Vermégens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage. Der Lagebericht
steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Stadt Hagen und stellt die Chancen und Risiken der zuktnftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Hagen, 22.11.2017

Der Vorsitzende des Rechnungsprifungsausschusses

<4
laus Rudel



	Vorlage
	Anlage 1: JA 2016_Bericht
	Anlage 2: Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zum JA 2016 mit Unterschrift



